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Vorbemerkung

1. Neben dem Bau- und Planungsgesetz gibt es im Kanton Basel-
Stadt eine grössere Anzahl von Erlassen, die in begrenzten Gebieten
bessere Bebauungen gewährleisten als die baurechtliche Grundord-
nung oder die die Koordination der Nutzungsplanung erleichtern.
Diese sogenannten speziellen Bauvorschriften bzw. (seit 1. Januar 2001)
Bebauungspläne (siehe hiezu auch Ziff. 5) stehen oft in einem sachli-
chen Zusammenhang mit Zonenänderungen sowie Bau- und Strassen-
linienregelungen für das betreffende Gebiet; sie sind daher nicht selten
mit diesen in ein- und demselben Erlass enthalten. Daneben gibt es
auch Erlasse, die ihrem Inhalt nach nicht gemischt, sondern entweder
auf spezielle Bauvorschriften bzw. Bebauungspläne oder örtlich be-
grenzte Planungsvorschriften beschränkt sind. Basel-Stadt dürfte der
einzige Kanton sein, der in seiner Gesetzgebung eine solche Vielzahl
von Sonderbauvorschriften aufweist. In den andern Kantonen fällt der
Erlass von Vorschriften über die Ortsplanung weitgehend in die Zu-
ständigkeit der Gemeinden.

2. Ursprünglich bestand die Absicht, sowohl die Zonen-, Strassen-
linien- und Baulinienvorschriften als auch die speziellen Bauvorschrif-
ten bzw. Bebauungspläne, ähnlich wie das Gemeinderecht, in einer
Sonderpublikation der Systematischen Gesetzessammlung zusammen-
zufassen (vgl. Vorwort S. VIII). Inzwischen hat jedoch der Regierungs-
rat in § 4 Abs. 2 der Publikationsverordnung vom 3. Januar 1984 (SG
151.300) angeordnet, dass örtlich begrenzte Zonen-, Strassenlinien-
und Baulinienbeschlüsse wegen ihrer Planbezogenheit nicht mehr in
den Gesetzessammlungen, sondern nur noch im Kantonsblatt zu publi-
zieren sind. Der Plan, in welchem diese Vorschriften zeichnerisch dar-
gestellt werden, bildet denn auch einen wesentlichen Bestandteil des
Erlasses. Ohne Einsichtnahme in den Plan sind die Vorschriften mei-
stens nicht ohne weiteres verständlich. Vielfach besteht die geschrie-
bene Vorschrift auch nur in einer Anweisung, wie Zonenänderungen
sowie Bau- und Strassenlinien im Plan einzutragen sind.



II

730.150 Hochbauten

3. Übrig bleiben somit die eingangs erwähnten speziellen Bauvor-
schriften bzw. Bebauungspläne. Zumeist sind dies Grossratsbeschlüsse,
die sich auf § 8 des Hochbautengesetzes bzw. (seit 1. Januar 2001) auf
§ 101 des Bau- und Planungsgesetzes (SG 730.100) stützen. Die speziel-
len Bauvorschriften bzw. Bebauungspläne sind meistens mehr oder we-
niger planverbunden. In einer Reihe von Erlassen sind ausführliche
Vorschriften enthalten, aber für die nähere Umschreibung oder Kenn-
zeichnung des von ihnen erfassten Gebietes wird oft auf einen Plan ver-
wiesen. Andere Erlasse beschränken sich darauf, für die Bebauung
eines abgeschlossenen Areals einen bestimmten Überbauungsplan des
Hochbau- und Planungsamtes (bis 31. Dezember 1993: Amt für Kan-
tons- und Stadtplanung, siehe hiezu auch Ziff. 5) als verbindlich zu er-
klären, ohne auf Einzelheiten einzugehen. Nicht selten werden aber
auch einem als massgebend erklärten Überbauungsplan bzw. Bebau-
ungsplan noch weitere Bauvorschriften beigefügt. Ihrer rechtlichen
Natur nach sind die geschriebene Vorschrift und der Plan, sofern auf
einen solchen verwiesen wird, als sich ergänzende Teile eines allge-
meinverbindlichen Erlasses zu verstehen.

4. Durch das Organisationsgesetz von 1976 wurde der Regierungsrat
beauftragt, bei den vom Grossen Rat erlassenen Bauvorschriften eine
Reihe von Änderungen anzubringen, die zur Hauptsache in Kompe-
tenzzuweisungen und Ermächtigungen bestehen. Nachdem der Regie-
rungsrat mit zwei Verordnungen vom 21. August 1990 (KtBl 1990 II
S. 222 und S. 227, CG 1990 S. 172 und S. 186) diesem Auftrag nachkam,
wurden die speziellen Bauvorschriften, wie alle andern allgemeinver-
bindlichen Erlasse, in ihrer geltenden Fassung in die Systematische Ge-
setzessammlung aufgenommen. Damit konnte die Sammlung – neun
Jahre nach Erscheinen des Grundwerkes – komplettiert werden. Es ist
allerdings darauf hinzuweisen, dass die Pläne des Hochbau- und Pla-
nungsamtes, soweit sie Bestandteil dieser Erlasse sind, aus technischen
Gründen nicht in das Format A5 der Sammlung aufgenommen werden
können.

5. Man beachte folgendes:
● Die speziellen Bauvorschriften bzw. Bebauungspläne werden im

nachfolgenden Abschnitt unter der einheitlichen Ordnungsnummer
730.150 publiziert.

● Die einzelnen Erlasse sind chronologisch nach dem Beschlussdatum
bzw. nach den Registernummern des Hochbau- und Planungsamtes
geordnet. Diese Numerierung kann nicht lückenlos sein, denn abge-
druckt werden nur die in Kraft stehenden, nicht die aufgehobenen
Erlasse.

● Bei Erlassen mit gemischtem Inhalt (siehe oben Ziff. 1) werden ge-
mäss § 4 Abs. 2 der Publikationsverordnung in der Regel alle Text-
teile weggelassen, die sich auf Zonenänderungen sowie auf Bau- und
Strassenlinien beziehen (siehe oben Ziff. 2); auf dadurch entste-
hende Lücken im Text, die meistens als solche erkennbar sind, wird
weder durch Fussnoten noch durch Punktierungen hingewiesen. Ab-
gedruckt sind grundsätzlich nur die Abschnitte, welche spezielle
Bauvorschriften bzw. Bebauungspläne oder damit zusammenhän-
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gende Regelungen (etwa über die Bildung von Allmendparzellen)
enthalten. Der volle Wortlaut eines Erlasses und der jeweils dazuge-
hörende Plan können beim Hochbau- und Planungsamt unter der
Nummer des Erlasses verlangt und eingesehen werden.

● Anstelle der offiziellen Erlasstitel, die nicht immer sehr aussagekräf-
tig sind, werden in den Überschriften der Erlasse Strassennamen
und Ortsbezeichnungen angeführt, die eine möglichst präzise Um-
schreibung eines von speziellen Bauvorschriften bzw. Bebauungs-
plänen erfassten Gebietes darstellen sollen. Diese Stichwörter sind
den authentischen Titeln, den Texten und den Plänen entnommen.

● Dem Abschnitt 730.150 vorangestellt sind ein Inhaltsverzeichnis
sowie ein alphabetisches Strassen- und Gebietsregister; ersteres be-
steht aus den Originaltiteln der Erlasse.
Im Alphabetischen Register sind gebietsweise die gleichen Strassen-
und Ortsnamen verzeichnet wie in den Überschriften der Erlasse.
Anhand dieser Stichwörter und der Erlassnummern lassen sich so-
wohl die Vorschriften als auch die von ihnen erfassten Gebiete er-
mitteln. Abgesehen von den Plandarstellungen stellt ein solches Re-
gister die einzige Möglichkeit dar, die vielen gleichartigen Erlasse ei-
nigermassen zu erschliessen.

● Per 1. Januar 1994 erfolgte die organisatorische Zusammenfassung
des Amtes für Kantons- und Stadtplanung mit der Funktion des
Kantonsbaumeisters im neu geschaffenen Amt mit dem Namen
Hochbau- und Planungsamt. Dies hat zur Folge, dass sich in den vor
diesem Datum erlassenen speziellen Bauvorschriften die bisherige
Amtsbezeichnung Amt für Kantons- und Stadtplanung findet, in
den nach dem 1. Januar 1994 verabschiedeten Erlassen dagegen die
nunmehr geltende Bezeichnung Hochbau- und Planungsamt.

● Mit dem am 17. November 1999 verabschiedeten und am 1. Januar
2001 wirksam gewordenen Bau- und Planungsgesetz, das an Stelle
des Hochbautengesetzes von 1939 trat, wurde die bisherige Bezeich-
nung, «spezielle Bauvorschriften» ersetzt durch «Bebauungspläne».
Alle vor diesem Datum verabschiedeten Erlasse enthalten somit
noch die alte Bezeichnung, wogegen in den nach dem 1. Januar 2001
verabschiedeten Erlassen der Begriff «Bebauungsplan» zu finden
ist.

Redaktion der
Systematischen Gesetzessammlung
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leere SeiteInhaltsverzeichnis (Originaltitel der Erlasse)

Nr. Seite
7 GRB betreffend die Festsetzung von speziellen Bauvor-

schriften für die Bebauung des Vorplatzes vor dem Got-
tesacker am Hörnli. Vom 23. Oktober 1930 . . . . . . . . . . . . 1

13 GRB betreffend Zoneneinteilung und besondere Bau-
vorschriften beim Dorenbachviadukt.
Vom 13. Februar 1941 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

14 GRB betreffend Änderung der Zoneneinteilung und der
Bau- und Strassenlinien sowie Erlass spezieller Bauvor-
schriften im Gebiet zwischen Missionsstrasse, Schönbein-
strasse und Mittlerer Strasse. Vom 10. Juni 1943 . . . . . . . . 4

17 GRB betreffend die Genehmigung der Bau- und Stras-
senlinien für den Gundeldingerrain und die Festsetzung
von speziellen Bauvorschriften. Vom 1. März 1945 . . . . . . 5

18 GRB betreffend Änderung der Zoneneinteilung und die
Festsetzung von speziellen Bauvorschriften für den Gel-
lert. Vom 16. März 1945 (nördlich der Gellertstrasse siehe
auch Nr. 60, südlich Nr. 83) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

24 GRB betreffend eine Zonenänderung an der Bäumlihof-
strasse. Vom 4. Juli 1946 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

25 GRB betreffend Umzonung und spezielle Bauvorschrif-
ten im Wolfareal. Vom 11. Juli 1946 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

26 GRB betreffend Änderung der Zoneneinteilung sowie
Erlass spezieller Bau- und Fassadenvorschriften für das
Gebiet zwischen Claraplatz–Claragraben–Klingental-
strasse und Untere Rebgasse. Vom 3. Oktober 1946 . . . . . 10

28 GRB betreffend Genehmigung des Strassennetzes, Än-
derung der Zoneneinteilung und Erlass spezieller Bau-
vorschriften im Gebiet Im Hirshalm der Gemeinde Rie-
hen. Vom 24. April 1947 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

31 GRB betreffend Erlass spezieller Bauvorschriften im Ge-
biet zwischen Elisabethenstrasse und Klosterberg.
Vom 11. Juli 1947 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

32 GRB betreffend Genehmigung einer Verbindungsstrasse
zum Stettenfeld. Änderung der Zoneneinteilung und Er-
lass spezieller Bauvorschriften im Gebiet zwischen der
Wiesentalbahn, der Landesgrenze, der Lörracherstrasse
und der neuen Verbindungsstrasse (Riehen).
Vom 2. Oktober 1947 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

33 GRB betreffend Genehmigung von Bau- und Strassenli-
nien an der Ecke St. Alban-Vorstadt, St. Alban-Graben,
Dufourstrasse und Erlass spezieller Bauvorschriften.
Vom 20. November 1947 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

38 RRB betreffend ergänzende Vorschriften für die Bauten
auf der Südseite der St. Alban-Anlage, zwischen der
Hardstrasse und der Sevogelstrasse (rote Punkte im Zo-
nenplan). Vom 13. August 1948 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
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Nr. Seite
41 GRB betreffend Änderung der Zoneneinteilung und Er-

lass spezieller Bauvorschriften im Zusammenhang mit
dem Korrektionsplan für Grossbasel.
Vom 22. September 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

44 GRB betreffend spezielle Bauvorschriften im Gebiet zwi-
schen Steinentorstrasse, Wallstrasse und Bollwerkgasse.
Vom 23. März 1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

47 GRB betreffend Änderung der Zoneneinteilung und
Festsetzung spezieller Bauvorschriften für das Gebiet
beidseits der Steinenvorstadt. Vom 29. Juni 1950 . . . . . . . 18

49 GRB betreffend Genehmigung des Strassennetzes, Än-
derung der Zoneneinteilung und Erlass spezieller Bau-
vorschriften im St. Alban-Tal. Vom 8. Mai 1952 . . . . . . . . 19

52 GRB betreffend Festsetzung von speziellen Bauvorschrif-
ten für die südwestliche Seite der Missionsstrasse zwi-
schen Socinstrasse und Hegenheimerstrasse.
Vom 30. April 1954 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

53 GRB betreffend Genehmigung eines Bebauungsplans,
Änderung der Zoneneinteilung und Erlass spezieller
Bauvorschriften für das Gebiet des vorderen Milchsup-
penfeldes. Vom 21. Oktober 1954 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

54 GRB betreffend Änderung der Zoneneinteilung für das
Gebiet zwischen Basel und Riehen und Erlass von spe-
ziellen Bauvorschriften für das Gebiet «Im Hirshalm»
und das Areal zwischen Allmendstrasse, Grenzacher-
strasse und Landauerstrasse. Vom 11. November 1954 . . 22

56 GRB betreffend Änderung der Zoneneinteilung und
Festsetzung von speziellen Bauvorschriften für die nördli-
che Seite der Bettingerstrasse zwischen der Buchhalde
und der Gemeindegrenze Riehen/Bettingen.
Vom 28. April 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

57 GRB betreffend grundsätzliche Genehmigung des Über-
bauungsplanes und Festsetzung spezieller Bauvorschrif-
ten für das Gellertfeld, zwischen der Hardstrasse, der Lie-
stalerstrasse, der Gellertstrasse und dem St. Alban-Ring.
Vom 26. Mai 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

59 GRB betreffend Erlass spezieller Bauvorschriften für das
Gebiet längs der nordwestlichen Seite der Rudolf
Wackernagel-Strasse zwischen dem Oberen Kreuzenweg
und der Hackbergstrasse in Riehen.
Vom 10. November 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

60 GRB betreffend Ergänzung der speziellen Bauvorschrif-
ten für den Gellert vom 16. März 1945.
Vom 10. November 1955 (siehe auch Nr. 18 und 83) . . . . . 26

61 GRB betreffend Erlass spezieller Bauvorschriften für das
Gebiet zwischen Laupenring–Hofstetterstrasse–Holee-
strasse. Vom 8. März 1956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

62 GRB betreffend spezielle Bauvorschriften für die Neu-
überbauung an der Gartenstrasse und der Langen Gasse.
Vom 8. März 1956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28



1. 5. 2007 76
VII

Spezielle Bauvorschriften / Bebauungspläne: Inhaltsverzeichnis 730.150

Nr. Seite
63 GRB betreffend Änderung der Bauzoneneinteilung und

Erlass spezieller Bauvorschriften in der Umgebung des
Kirschgartens. Vom 6. Juli 1956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

64 RRB betreffend ergänzende Vorschriften für die Gestal-
tung der Bauten auf der westlichen Seite der Schwarz-
waldallee zwischen der Rosentalstrasse und der Maul-
beerstrasse (rote Punkte im Zonenplan).
Vom 31. Juli 1956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

65 GRB betreffend Erlass spezieller Bauvorschriften für die
Bebauung des Gebietes zwischen Johanniterbrücke, der
St. Johanns-Vorstadt, der Rheinschanze und dem St. Jo-
hanns-Rheinweg. Vom 18. Oktober 1956 . . . . . . . . . . . . . . 31

66 GRB betreffend Festsetzung neuer Bau- und Strassen-
linien für den Wyhlenweg, den Lenzenweg und den Fünf-
eichenweg in Bettingen und Erlass spezieller Bauvor-
schriften für das in der Bauzone gelegene Gebiet am
Wyhlenweg, zwischen dem Fünfeichenweg und dem Len-
zenweg, südlich der Baiergasse. Vom 17. Januar 1957 . . . . 33

66a V zum Schutze des Aussichts- und Landschaftsbildes am
Lenzenweg in Bettingen. Vom 12. August 1958 . . . . . . . . . 34

68 GRB betreffend Erlass spezieller Bauvorschriften für das
Gebiet zwischen Zürcherstrasse (Sägeberg) und Weiden-
gasse. Vom 9. Januar 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

69 RRB betreffend Erlass spezieller Bauvorschriften «In
den Weilmatten» und «In den Mühlematten» in Riehen.
Vom 4. Februar 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

70 GRB betreffend Erlass spezieller Bauvorschriften für das
Gebiet «Im Bischoff», Riehen, und Änderung der Bauzo-
neneinteilung. Vom 26. Juni 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

71 GRB betreffend Erlass spezieller Bauvorschriften für das
Gebiet Mohrhaldenstrasse–Im Wenkenberg, Riehen/Bet-
tingen, und Änderung der Bauzoneneinteilung.
Vom 3. Juli 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

73 GRB betreffend Änderung der Bauzoneneinteilung und
Festsetzung eines Bebauungsplanes für das Areal zwi-
schen der Gellertstrasse, der Redingstrasse, der Lehen-
mattstrasse und der Stadionstrasse.
Vom 14. Mai 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

74 GRB betreffend Festsetzung eines Überbauungsplanes
für das Areal der Lonza zwischen der Münchensteiner-
strasse, der Nauenstrasse und der Lindenhofstrasse.
Vom 2. Juli 1959. Aufgehoben und ausgeschieden.

75 GRB betreffend Erlass spezieller Bauvorschriften für das
Gebiet zwischen der Hauptstrasse und der Baiergasse in
Bettingen und Änderung der Zoneneinteilung.
Vom 3. März 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

76 GRB betreffend Festlegung von Bau- und Strassenlinien
für die Strasse «Am Ausserberg» in Riehen und Erlass
spezieller Bauvorschriften. Vom 26. Oktober 1961 . . . . . . 45
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Nr. Seite
78 GRB betreffend Festsetzung eines Überbauungsplanes

für das Areal zwischen der St. Alban-Vorstadt, der Malz-
gasse und der Lautengartenstrasse.
Vom 21. Dezember 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

81 GRB betreffend Erlass spezieller Bauvorschriften für das
Gebiet zwischen der Elsässerstrasse, der Mülhauser-
strasse und der Wasserstrasse. Vom 8. November 1962 . . 47

82 GRB betreffend Festsetzung neuer Bau- und Strassenli-
nien für den Talweg, die Strasse «Im Speckler» und den
Girenhaldenweg, in Bettingen, sowie Erlass spezieller
Bauvorschriften. Vom 8. November 1962 . . . . . . . . . . . . . 48

82a V betreffend Bauvorschriften für das Gebiet «Im Schlipf»
in Riehen. Vom 15. Januar 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

83 GRB betreffend Ergänzung der speziellen Bauvorschrif-
ten für den Gellert vom 16. März 1945.
Vom 17. Januar 1963 (siehe auch Nr. 18 und 60) . . . . . . . . 52

84 GRB betreffend Erlass spezieller Bauvorschriften im Ge-
biet zwischen der Kohlenberggasse und dem Steinenbach-
gässlein1). Vom 1. Februar 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

1)85 GRB betreffend Erlass spezieller Bauvorschriften für das
Geviert Engelgasse, Angensteinerstrasse, Hardstrasse,
Grellingerstrasse und Änderung der Zoneneinteilung.
Vom 14. Februar 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

86 GRB betreffend Festlegung von Bau- und Strassenlinien
für das Gebiet «Im Moos» in Riehen, Festsetzung der Zo-
neneinteilung und Erlass spezieller Bauvorschriften.
Vom 20. Juni 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

87 GRB betreffend Festsetzung der Zoneneinteilung und
Erlass spezieller Bauvorschriften für das Gebiet nördlich
der Strasse «Auf der Bischoffhöhe» in Riehen.
Vom 12. Dezember 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

90 GRB betreffend Festsetzung eines Überbauungsplanes
für das Areal zwischen dem Claragraben, der Hammer-
strasse, der Klingentalstrasse und der Sperrstrasse (Areal
Vischer + Co.). Vom 16. Januar 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

91 GRB betreffend Festlegung von Bau- und Strassenlinien
für die Strasse «In der Au» und Fussweglinien für den Ver-
bindungsweg zwischen der Strasse «In der Au» und der
Inzlingerstrasse sowie den Erlass spezieller Bauvorschrif-
ten für das Gebiet zwischen der Inzlingerstrasse und der
Grünzone «In der Au» in Riehen.
Vom 9. April 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

92 GRB betreffend Festlegung von Bau- und Strassenlinien
für den Chrischonaweg und den Leimgrubenweg in Rie-
hen sowie Festsetzung der Zoneneinteilung und Erlass
spezieller Bauvorschriften für das Gebiet «Auf dem
Rücken». Vom 21. Mai 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

1) Titel in der Fassung des GRB vom 22. 10. 1987.
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Nr. Seite
93 GRB betreffend Festsetzung von Bau-, Strassen- und

Fussweglinien für die Oberdorfstrasse, die Sternengasse,
den Gänshaldenweg, den Schützenrainweg, den Chri-
schonaweg, das Bückliwegli und das Gänshaldenwegli in
Riehen sowie Erlass spezieller Bauvorschriften für das
Gebiet zwischen der Schlossgasse und dem Gänshalden-
weg. Vom 21. Mai 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

94 GRB betreffend Aufstellung eines Bebauungsplanes und
Zonenumlegung (Abtausch von Grünzone) im Gebiet
Hinterer Jakobsberg (Areal der Christoph Merian’schen
Stiftung). Vom 11. Februar 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

96 GRB betreffend Aufstellung eines Überbauungsplanes
für das Areal «Im Sesselacker». Vom 29. April 1965 . . . . . 65

97 GRB betreffend Zonenänderungen, Festsetzung von
Bau- und Strassenlinien und Festlegung eines Bebauungs-
planes für das Rankhof-Areal sowie Zonenänderung für
das Areal des Werkhofes des Gas- und Wasserwerkes an
der Binningerstrasse. Vom 30. Juni 1966 . . . . . . . . . . . . . . 66

97a GRB betreffend Änderung der Zoneneinteilung und Ge-
nehmigung eines Bebauungsplanes für das Gebiet Witt-
lingerstrasse – Rankstrasse – Allmendstrasse – Bahn-
damm sowie Festsetzung von Strassenlinien für die Hirz-
brunnenstrasse und die Anlegung einer öffentlichen Pro-
menade längs des Bahndammes zwischen der Rank-
strasse und der Allmendstrasse. Vom 30. Juni 1966 . . . . . . 67

98 GRB betreffend Erlass spezieller Bauvorschriften im Ge-
biet zwischen Holbeinstrasse, Schertlingasse und Rüme-
linbachweg und Änderung der Zoneneinteilung auf der
Nordseite des Rümelinbachweges.
Vom 9. Februar 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

98a GRB betreffend Erstellung eines Stadttheaters und einer
unterirdischen Garage an der Theaterstrasse sowie Fest-
setzung neuer Strassenlinien und Erlass spezieller Bau-
vorschriften. Vom 11. Mai 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

99 GRB betreffend Festlegung von Bau- und Strassenlinien
für den Steingrubenweg und die Strasse Auf der Bischoff-
höhe in Riehen; Festsetzung der Zoneneinteilung und Er-
lass spezieller Bauvorschriften. Vom 30. Juni 1967 . . . . . . 70

102 GRB betreffend Erstellung einer 1. Etappe des Biozen-
trums auf dem Areal der Strafanstalt sowie Festsetzung
neuer Strassenlinien und Erlass spezieller Bauvorschrif-
ten. Vom 26. Oktober 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

104 GRB betreffend Festsetzung einer neuen Baulinie auf der
Südostseite der Gartenstrasse im Abschnitt Engelgasse/
St. Jakobs-Strasse und Erlass spezieller Bauvorschriften
für die Erstellung eines Verwaltungsgebäudes des Schwei-
zerischen Bankvereins sowie Zonenänderung. Vom 13.
Juni 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72



X

730.150 Hochbauten

Nr. Seite
105 GRB betreffend Festsetzung eines Überbauungsplanes

mit speziellen Bauvorschriften für das Gebiet des vorde-
ren Jakobsberges.2) Vom 10. April 1969. Aufgehoben und
ausgeschieden

2)106 GRB betreffend Festsetzung eines Überbauungsplanes
für das Areal Schoren.2) Vom 26. Juni 1969 . . . . . . . . . . . . . 75

107 GRB betreffend Bürgerspital III. Bauetappe, Baukon-
zept, Projektierungskredit. Vom 23. Oktober 1969 . . . . . . 76

108 GRB betreffend Festsetzung eines Überbauungsplanes
für das Areal der Bank für Internationalen Zahlungsaus-
gleich (BIZ) an der Nauenstrasse, Gartenstrasse, Heu-
mattstrasse. Vom 13. Mai 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

109 GRB betreffend Festsetzung eines Überbauungsplanes
für den Neubau des Postbetriebsgebäudes Basel 2 im Ge-
biet Nauenstrasse, Gartenstrasse, Peter Merian-Strasse,
Eilgutstrasse, Centralbahnstrasse, Bahnhofareal.
Vom 10. Juni 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

110 GRB betreffend Erlass spezieller Bauvorschriften für das
Gebiet beidseits der Talmattstrasse und des Habermark-
weges in Riehen und Bettingen. Vom 9. Dezember 1971 . 79

111 GRB betreffend Festsetzung eines Überbauungsplanes
für das Areal zwischen Hungerbachhalde, Auf der Bi-
schoffhöhe, Steingrubenweg und Lerchengsangweg in
Riehen. Vom 29. Juni 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

112 GRB betreffend Festsetzung neuer Bau- und Strassen-
linien und eines Überbauungsplanes im Gebiet Hoch-
strasse, Tellstrasse, Thiersteinerallee.2) Vom 18. Mai 1972.
Aufgehoben und ausgeschieden

113 V zum Schutze des Aussichtsbildes an der Buchgasse in
Bettingen. Vom 31. Oktober 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84

114 GRB betreffend die Genehmigung neuer Bau-, Strassen-
und Fussweglinien und Festsetzung eines Überbauungs-
planes für das Areal des alten Schlachthofes und der
Stadtgärtnerei zwischen Elsässerstrasse und dem Rhein-
ufer.2) Vom 9. November 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

116 GRB betreffend Änderung der Bauzoneneinteilung und
den Erlass spezieller Bauvorschriften für das Gebiet Hin-
term Linsberg in Bettingen. Vom 15. Februar 1973 . . . . . . 86

117 GRB betreffend Erlass spezieller Bauvorschriften für die
Hänge beidseitig des Bettingertälis sowie für die Gebiete
«Auf dem Mühlestieg» und «Äusserer Hackberg» in Rie-
hen. Vom 9. Mai 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

2) Titel gekürzt.
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118 RRB betreffend ergänzende Vorschriften über Gestal-

tung der Fassaden und Dächer an der Westseite der Pau-
lusgasse, beidseits der Arnold Böcklin-Strasse, am Stei-
nenring und an der Südseite des Bundesplatzes bis zu den
Einmündungen der Neubad- und der Bundesstrasse (rote
Punkte im Zonenplan). Vom 20. August 1974 . . . . . . . . . . 90

119 GRB betreffend Festsetzung der maximal zulässigen Aus-
nützungsziffer bei Ausnahmebewilligungen im Gebiet
zwischen Aeschengraben, St. Jakobs-Strasse, Nauen-
strasse und Gartenstrasse.3) Vom 22. Dezember 1977 . . . . 91

3)121 GRB betreffend die Festsetzung von generellen Bau- und
Strassenlinien am Chrischonarain sowie Erlass spezieller
Bauvorschriften für das Areal am Fünfeichenweg zwi-
schen Chrischonarain, Totenweg und Wald in Bettingen.
Vom 20. Dezember 1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

122 GRB betreffend Erlass spezieller Bauvorschriften und
Änderung der Zoneneinteilung im Gebiet der «Bosen-
halde» in Riehen. Vom 13. November 1980 . . . . . . . . . . . . 94

123 GRB betreffend den Erwerb von Teilen des Bäumlihof-
areals, Zonenänderungen und Erlass von speziellen Bau-
vorschriften für das Bäumlihofareal. Vom 22. April 1982

96

Aufgehoben und ausgeschieden
124 GRB betreffend Erlass spezieller Bauvorschriften für die

südöstliche Seite der Eisengasse (7–13).
Vom 22. Oktober 1986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

125 GRB betreffend Erlass spezieller Bauvorschriften auf
dem Kasernenareal. Vom 22. Oktober 1986 . . . . . . . . . . . 98

126 GRB betreffend Erlass spezieller Bauvorschriften für das
Gebiet Römerfeldstrasse/Schäferstrasse in Riehen.
Vom 26. März 1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

127 GRB betreffend Erlass spezieller Bauvorschriften für das
Gebiet um die Morystrasse (Wasserstelzenweg, Vierjuch-
artenweg, Kornfeldstrasse, Tiefweg).
Vom 26. März 1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

128 GRB betreffend Einzonung des Areals Eilgut SNCF, Ma-
sterplan Bahnhof SBB Basel, Konzept 86.
Vom 25. Juni 1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

129 GRB betreffend spezielle Bauvorschriften für das Gebiet
Arbedostrasse, Beim Buremichelskopf, Faidostrasse,
Friedrich Oser-Strasse, Marignanostrasse, Oberer Batte-
rieweg und Oscar Frey-Strasse (spezielle Bauvorschriften
Buremichelskopf). Vom 17. Dezember 1987

102

130 GRB betreffend spezielle Bauvorschriften für das Gebiet
zwischen Binningerstrasse, Steinentorberg, Nauenstrasse,
Heumattstrasse, Gartenstrasse, Centralbahnstrasse und
Bahnareal (spezielle Bauvorschriften Binninger-, Garten-
strasse). Vom 17. Dezember 1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

3) Titel gekürzt.
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131 GRB betreffend spezielle Bauvorschriften für das Gebiet

zwischen dem Eisenbahnweg und dem Rheinufer im Ab-
schnitt zwischen der Eisenbahnbrücke und dem Natur-
schutzgebiet entlang der Grenzacherpromenade (spe-
zielle Bauvorschriften Eisenbahnweg).
Vom 20. April 1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

132 GRB betreffend die Gestaltung des Areals Breite-Zen-
trum. Änderung der Zoneneinteilung, Genehmigung ge-
nereller Bau- und Strassenlinien, Erlass spezieller Bau-
vorschriften und Ermächtigung des Regierungsrates zur
Bildung von Allmendparzellen und deren Belastung mit
unselbständigen Baurechten für das Areal zwischen Zür-
cherstrasse, Farnsburgerstrasse, St. Alban-Rheinweg und
Nationalstrasse N2 (Breitebrücken).
Vom 20. April 1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

133 GRB betreffend Schweizer Mustermesse Basel, Areal
nördlich des Messeplatzes. Vom 20. April 1988 . . . . . . . . . 107

134 GRB betreffend den Erlass spezieller Bauvorschriften an
der Langen Gasse und an der Engelgasse.
Vom 10. Mai 1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

135 GRB betreffend Masterplan Bahnhof SBB, Areal Ost,
Einzonung von Bahnareal, Erlass spezieller Bauvor-
schriften, Bildung von Allmendparzellen, Zuordnung der
Lärmempfindlichkeitsstufe, im Gebiet Peter Merian-
Strasse, Nauenstrasse, Münchensteinerstrasse, Gleis-
areal. Vom 28. Juni 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

136 GRB betreffend Pax-Areal zwischen St. Alban-Anlage
und Malzgasse (Liegenschaften Aeschenplatz 13, St. Al-
ban-Anlage 15 und 17/17A, Malzgasse 29–33).
Vom 23. Oktober 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

137 GRB betreffend Lindenhofareal zwischen der München-
steinerstrasse, der Nauenstrasse und der Lindenhof-
strasse: Festsetzung eines Überbauungsplans, Erlass spe-
zieller Bauvorschriften, Zuordnung der Lärmempfind-
lichkeitsstufe. Vom 11. Dezember 1991 . . . . . . . . . . . . . . . 112

138 RRB betreffend detaillierte spezielle Bauvorschriften für
das Gebiet zwischen Peter Merian-Strasse, Nauenstrasse,
Münchensteinerstrasse und Gleisareal.
Vom 14. Januar 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

139 GRB betreffend Änderung der Bau- und Strassenlinie an
der Theaterstrasse sowie Erlass von speziellen Bauvor-
schriften für den Bereich Theaterstrasse/Stänzlergasse/
Birsig-Parkplatz. Vom 18. November 1992 . . . . . . . . . . . . 116

140 GRB betreffend Festsetzung eines Überbauungsplans,
Erlass spezieller Bauvorschriften für das Geviert zwi-
schen der Burgfelderstrasse, der Waldighoferstrasse und
der Theodor Herzl-Strasse. Vom 6. Januar 1993 . . . . . . . . 117
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141 GRB betreffend Festsetzung eines Überbauungsplans,

Erlass spezieller Bauvorschriften für das Areal «Im
Glögglihof», Riehen, zwischen Äussere Baselstrasse, Bet-
tingerstrasse, Burgstrasse und Rebenstrasse.
Vom 10. Februar 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

142 GRB betreffend Festsetzung eines Überbauungsplans,
Erlass spezieller Bauvorschriften für das Areal zwischen
Grenzacherstrasse, Burgweg, Alemannengasse und Fi-
scherweg (ehemalige Brauerei Warteck).
Vom 9. Juni 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

143 GRB betreffend spezielle Bauvorschriften auf dem Areal
des Dreirosen-Schulhauses an der Klybeckstrasse 115 auf
der Parzelle 394 in Sektion VII des Grundbuches Basel.
Vom 29. Juni 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

144 GRB betreffend Festsetzung eines Überbauungsplans
und Erlass von speziellen Bauvorschriften für das Coop
Schweiz Areal zwischen Güterstrasse, Thiersteinerallee,
Hochstrasse, Uhlandstrasse und Tellstrasse.
Vom 15. Dezember 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

145 GRB betreffend Erlass spezieller Bauvorschriften für
zwei Areale auf Gebiet der Psychiatrischen Universitäts-
klinik (Parzelle Nr. 687 in Sektion I des Grundbuches
Basel-Stadt) sowie für ein Areal auf Gebiet des Bürger-
spitals (Milchsuppe) (Parzelle Nr. 418 in Sektion I des
Grundbuches Basel-Stadt). Vom 15. März 1995 . . . . . . . . 125

146 GRB betreffend Festsetzung eines Überbauungsplans
und Festsetzung spezieller Bauvorschriften für das Areal
Bahnhof Süd, Gundeldingen, zwischen Margarethen-
strasse, Güterstrasse, Solothurnerstrasse und Bahnareal.
Vom 17. Mai 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

147 GRB betreffend Erlass spezieller Bauvorschriften für die
Küchengasse. Vom 13. September 1995 . . . . . . . . . . . . . . . 128

148 GRB betreffend Festsetzung eines Überbauungsplanes,
Erlass spezieller Bauvorschriften für das Areal Stadion
St. Jakob zwischen St. Jakobs-Strasse, Gellertstrasse,
Bahnareal und Birsstrasse. Vom 20. September 1995 . . . . 129

149 GRB betreffend Festsetzung eines Überbauungsplans
und Erlass von speziellen Bauvorschriften für das Gebiet
«Vorderer Jakobsberg»; Birseckstrasse, Bürenfluhstrasse,
Emil Angst-Strasse, Giornicostrasse, Hochwaldstrasse,
Im Spitzacker, Seltisbergerstrasse, Zur Gempenfluh.
Vom 17. April 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

150 GRB betreffend Festsetzung eines Überbauungsplanes
und Erlass spezieller Bauvorschriften für einen Abschnitt
der Parzelle 683 in Sektion VIII des Grundbuches Basel
(Wettsteinallee/Rührbergerstrasse).
Vom 17. April 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

151 GRB betreffend Festsetzung eines Überbauungsplanes
und Erlass spezieller Bauvorschriften für das Areal
Schwarzpark. Vom 5. Juni 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
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152 GRB betreffend Festsetzung eines Überbauungsplanes

und Erlass spezieller Bauvorschriften für das Areal
«Gehrhalde» in Riehen. Vom 12. März 1997 . . . . . . . . . . . 136

153 GRB betreffend Erlass spezieller Bauvorschriften für das
Areal «Zur Hoffnung» in Riehen. Vom 12. März 1997 . . . 137

154 GRB betreffend Festsetzung eines Überbauungsplanes,
Erlass spezieller Bauvorschriften für das Areal Bahnhof-
kühlhaus an der Münchensteinerstrasse.
Vom 10. September 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

155 GRB betreffend Erlass spezieller Bauvorschriften im Ge-
biet St. Chrischona in Bettingen. Vom 23. April 1998 . . . . 139

156 GRB betreffend Erlass spezieller Bauvorschriften auf
dem Geviert zwischen Steinentorstrasse und Klosterberg
(Ganthaus). Vom 9. Dezember 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

157 GRB betreffend Festsetzung eines Überbauungsplanes
und Erlass spezieller Bauvorschriften am Messeplatz.
Vom 16. Dezember 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

158 GRB betreffend Erlass spezieller Bauvorschriften im Ge-
biet zwischen Rössligasse, Baselstrasse und Inzlinger-
strasse, Riehen (Planungszone Gartengasse).
Vom 10. Mai 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

159 GRB betreffend Erlass spezieller Bauvorschriften beim
Hellring Riehen (Abschnitt der Parzelle 2180 in Sektion
E des Grundbuches Riehen). Vom 6. Dezember 2000 . . . 144

160 GRB betreffend Erlass eines Bebauungsplanes für das
Areal Bahnhof Süd, Gundeldingen zwischen Margare-
thenstrasse, Güterstrasse, Solothurnerstrasse und Bahn-
areal. Vom 17. Januar 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

4)161 Beschluss des Einwohnerrats Riehen betreffend Erlass
eines Bebauungsplanes im Gebiet Bäumlihofareal4).
Vom 24. Oktober 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

162 GRB betreffend Erlass eines Bebauungsplans auf dem
Areal des Diakonats Bethesda an der Ecke Gellert-
strasse/Hardrain. Vom 5. Dezember 2001 . . . . . . . . . . . . . 150

163 Beschluss des Einwohnerrats Riehen betreffend Erlass
eines Bebauungsplans «Hupfer-Areal», Rüchligweg.
Vom 24. April 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

164 GRB betreffend Erlass eines Bebauungsplans (Bauvor-
schriften, Zuordnung der Lärmempfindlichkeitsstufen)
Areal Dornacherstrasse 324 (Feldschlösschen-Areal, neu:
«Falkensteinerpark»), Falkensteinerstrasse, Dornacher-
strasse, Gilgenbergerstrasse, Arlesheimerstrasse.
Vom 12. Juni 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

165 GRB betreffend Bebauungsplan für das Gebiet Bahnhof
St. Johann / Voltastrasse. Vom 15. Januar 2003 . . . . . . . . . 155

4) Titel gekürzt.
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166 Beschluss des Gemeinderats Riehen betreffend Erlass

eines Bebauungsplans an der Rudolf Wackernagel-
Strasse. Vom 29. April 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

167 RRB betreffend Festsetzung eines Bebauungsplans für
die Liegenschaft Dufourstrasse 36 (Ecke Dufourstrasse/
Brunngässlein). Vom 31. August 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . 161

168 GRB betreffend Erlass eines Bebauungsplans für das
Areal «Grosspeter» / Grosspeterstrasse / Münchenstei-
nerstrasse / St. Alban-Ring. Vom 21. Oktober 2004 . . . . . 162

169 GRB betreffend Änderung der Zonenzuweisung und
Festsetzung eines Bebauungsplanes St. Jakob-Turm und
Stadion-Garage, Birsstrasse, St.-Jakobs-Strasse, Stadion.
Vom 8. Dezember 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

164

170 GRB betreffend Karger AG (Areal), Allschwilerstrasse,
Friedrichstrasse. Vom 20. Januar 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . 166

171 RRB betreffend Festsetzung eines Bebauungsplans Lie-
genschaft Picassoplatz 8 (Ecke Dufourstrasse / Brunn-
gässlein). Vom 5. April 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

172 GRB betreffend Zonenänderung, Zuordnung der Lärm-
empfindlichkeitsstufe, Festsetzung eines Bebauungs-
planes, Projektierung der Infrastruktur sowie Land-
erwerb (erste Etappe) im Gebiet Erlenmatt (ehemaliges
DB-Güterbahnhofareal) im Geviert Schwarzwaldallee,
Erlenstrasse, Riehenring, Wiese. Vom 9. Juni 2004 . . . . . . 169

173 GRB betreffend Erlass eines Bebauungsplans für das
Areal Markthalle Steinentorberg, Viaduktstrasse, Innere
Margarethenstrasse. Vom 11. Mai 2005 . . . . . . . . . . . . . . . 178

174 GRB betreffend Zonenänderung, Änderung der Lärm-
empfindlichkeitsstufen und Festsetzung eines Bebau-
ungsplans im Bereich Flughafen-, Neudorfstrasse und Im
Wasenboden (Areal Flughafenstrasse).
Vom 9. November 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

175 GRB betreffend planerische Massnahmen zur Neu-
nutzung des ehemaligen Industrieareals «Stückfärberei»
(Hochberger-, Baden-, Neuhausstrasse) sowie betreffend
Einsprachen gegen die Änderung der Zonenzuweisung
und Festsetzung eines Bebauungsplans, des Wohnanteils
und neuer Lärmempfindlichkeitsstufen.
Vom 15. März 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

176 RRB betreffend Festsetzung eines Bebauungsplans und
eines Linienplans für das Areal Lerchenstrasse (Parzelle
1760 in Sektion 4 des Grundbuchs Basel) im Bereich Ecke
Lerchenstrasse und Unterer Batterieweg.
Vom 30. Mai 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

177 GRB betreffend Zonenänderung und Festsetzung eines
Bebauungsplans im Geviert zwischen Aeschenvorstadt,
Henric Petri-Strasse, Elisabethenstrasse und Sternen-
gasse.
Vom 25. Oktober 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
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178 GRB betreffend Festsetzung eines Bebauungsplans für

die Liegenschaft Zwingerstrasse 25.
Vom 17. Januar 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
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Basel Nr.
Aeschengraben / St. Jakobs-Strasse / Nauenstrasse / Garten-

strasse / Parkweg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Aeschenplatz / Pax-Areal / St. Alban-Anlage / Malzgasse . . . . . 136
Aeschenvorstadt / Henric Petri-Strasse / Elisabethenstrasse /

Sternengasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Alemannengasse / Fischerweg / Grenzacherstrasse / Burgweg . 142
Allmendstrasse / Bahndamm (DB) / Hirzbrunnenstrasse / Hers-

bergerweg / Zeglingerweg / Ormalingerstrasse / Hirzbrunnen-
Promenade / Wittlingerstrasse / Rankstrasse . . . . . . . . . . . . . . 97a

Allmendstrasse / Grenzacherstrasse / Landauerstrasse . . . . . . . 54
Allschwilerstrasse / Friedrichstrasse / Karger AG (Areal) . . . . . 170
Angensteinerstrasse / Hardstrasse / Grellingerstrasse / Engel-

gasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Arbedostrasse / Beim Buremichelskopf / Faidostrasse / Fried-

rich Oser-Strasse / Marignanostrasse / Oberer Batterieweg /
Oscar Frey-Strasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Arlesheimerstrasse / Feldschlösschen-Areal (neu: Falkenstei-
nerpark) / Falkensteinertrasse / Dornacherstrasse / Gilgen-
bergerstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Arnold Böcklin-Strasse / Steinenring / Bundesplatz (Südseite) /
Neubadstrasse / Bundesstrasse / Paulusgasse (Westseite) . . . 118

Autobahn-Osttangente / St. Alban-Teich-Promenade / Reding-
strasse / Schwarzpark (Areal) / Gellertstrasse . . . . . . . . . . . . . 151

Badenstrasse / Neuhausstrasse / Stückfärberei (Industrieareal) /
Hochbergerstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Bahndamm (DB) / Hirzbrunnenstrasse / Hersbergerweg / Zeg-
lingerweg / Ormalingerstrasse / Hirzbrunnen-Promenade /
Wittlingerstrasse / Rankstrasse / Allmendstrasse . . . . . . . . . . 97a

Bahnhofkühlhaus (Areal) / Münchensteinerstrasse / Wolfgot-
tesacker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

Bahnhof SBB (Areal) / Postbetriebsgebäude Basel 2 / Nauen-
strasse / Gartenstrasse / Peter Merian-Strasse / Centralbahn-
strasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Bahnhof SBB (Areal) / Viaduktstrasse / Innere Margarethen-
strasse / Elisabethenanlage / Küchengasse / Binningerstrasse /
Steinentorberg / Nauenstrasse / Heumattstrasse / Garten-
strasse / Centralbahnstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Bahnhof SBB Masterplan / Gundeli-Passerelle / Lindenhof-
strasse / Peter Merian-Strasse / Nauenstrasse / Münchenstei-
nerstrasse / Gleisareal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Bahnhof SBB Masterplan, Konzept 86 / Viaduktstrasse / Cen-
tralbahnstrasse / Margarethenstrasse / SNCF Eilgut . . . . . . . . 128

Bahnhof SBB Masterplan / Peter Merian-Strasse / Nauenstrasse
/ Münchensteinerstrasse / Gleisareal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Bahnhof SBB Süd (Areal, Gundeldingen) / Margarethenstrasse
/ Güterstrasse / Solothurnerstrasse / Meret Oppenheim-
Strasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160



XVIII

730.150 Hochbauten

Nr.
Bahnhof St. Johann / Voltastrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) / Nauen-

strasse / Gartenstrasse / Heumattstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108

Bäumlihofareal / Kleinriehen-Promenade / Bäumlihofstrasse . 123
Bäumlihofstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Bäumlihofstrasse / Bäumlihofareal / Kleinriehen-Promenade . 123
Beim Buremichelskopf / Faidostrasse / Friedrich Oser-Strasse /

Marignanostrasse / Oberer Batterieweg / Oscar Frey-Strasse /
Arbedostrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Bethesda (Areal des Diakonats) / Gellertstrasse / Hardrain . . . 162
Binningerstrasse / Steinentorberg / Nauenstrasse / Heumatt-

strasse / Gartenstrasse / Centralbahnstrasse / Bahnhof SBB
(Areal) / Viaduktstrasse / Innere Margarethenstrasse / Elisa-
bethenanlage / Küchengasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Biozentrum / Klingelbergstrasse / Pestalozzistrasse . . . . . . . . . . 102
Birseckstrasse / Birseckweglein / Bürenfluhstrasse / Emil Angst-

Strasse / Giornicostrasse / Hochwaldstrasse / Hofweglein / Im
Spitzacker / Seltisbergerstrasse / Seltisbergerweglein / Zur
Gempenfluh / Vorderer Jakobsberg (Gebiet) . . . . . . . . . . . . . 149

Birseckweglein / Hofweglein / Bürenfluhstrasse / Emil Angst-
Strasse / Giornicostrasse / Hochwaldstrasse / Im Spitzacker /
Seltisbergerstrasse / Seltisbergerweglein / Zur Gempenfluh /
Vorderer Jakobsberg (Gebiet) / Birseckstrasse . . . . . . . . . . . . 149

Birsig-Parkplatz / Theaterstrasse / Stänzlergasse . . . . . . . . . . . . . 139
Birsstrasse / St. Jakobs-Strasse / Gellertstrasse / Stadion St. Ja-

kob (Areal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Birsstrasse / St. Jakobs-Strasse / Stadion / St. Jakob-Turm und

Stadion-Garage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Bleichestrasse / Mattenstrasse / Feldbergstrasse / Sperrstrasse /

Maulbeerstrasse / Schweizer Mustermesse (Areal) / Riehen-
ring / Erlenstrasse / Isteinerstrasse / Schönaustrasse . . . . . . . . 133

Bollwerk-Promenade / Steinentorstrasse / Wallstrasse . . . . . . . . 44
Breisacherstrasse / Klybeckstrasse / Dreirosen-Anlage / Drei-

rosen-Schulhaus (Anlage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Breite-Zentrum (Areal) / Zürcherstrasse / Farnsburgerstrasse /

St. Alban-Rheinweg / Nationalstrasse N2 (Breitebrücken) /
Schwarzwaldbrücke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Brunngässlein / Dufourstrasse (Ecke, Liegenschaft Dufour-
strasse 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Brunngässlein / Dufourstrasse (Ecke, Liegenschaft Picasso-
platz 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Bundesplatz (Südseite) / Neubadstrasse / Bundesstrasse / Pau-
lusgasse (Westseite) / Arnold Böcklin-Strasse / Steinenring . . 118

Bundesstrasse / Paulusgasse (Westseite) / Arnold Böcklin-
Strasse / Steinenring / Bundesplatz (Südseite) / Neubadstrasse 118
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Spezielle Bauvorschriften / Bebauungspläne: Alphabetisches Register Basel 730.150
Nr.

Bürenfluhstrasse / Emil Angst-Strasse / Giornicostrasse / Hoch-
waldstrasse / Im Spitzacker / Seltisbergerstrasse / Seltisberger-
weglein / Vorderer Jakobsweg ( Gebiet) / Zur Gempenfluh /
Birseckstrasse / Birseckweglein / Hofweglein . . . . . . . . . . . . . 149

Burgfelderstrasse / Waldighoferstrasse / Theodor Herzl-Strasse 140
Burgweg / Alemannengasse / Fischerweg / Grenzacherstrasse 142
Centralbahnstrasse / Bahnhof SBB (Areal) / Postbetriebsge-

bäude Basel 2 / Nauenstrasse / Gartenstrasse / Peter Merian-
Strasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Centralbahnstrasse / Bahnhof SBB (Areal) / Viaduktstrasse / In-
nere Margarethenstrasse / Elisabethenanlage / Küchengasse /
Binningerstrasse / Steinentorberg / Nauenstrasse / Heumatt-
strasse / Gartenstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Centralbahnstrasse / Margarethenstrasse / SNCF Eilgut / Bahn-
hof SBB Masterplan, Konzept 86 / Viaduktstrasse . . . . . . . . . 128

Claragraben / Hammerstrasse / Klingentalstrasse / Sperrstrasse /
Müllheimerstrasse / Claramatte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Claragraben / Klingentalstrasse / Untere Rebgasse / Rappolt-
shof / Claraplatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Claramatte / Claragraben / Hammerstrasse / Klingentalstrasse /
Sperrstrasse / Müllheimerstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Claraplatz / Claragraben / Klingentalstrasse / Untere Rebgasse /
Rappoltshof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Coop Schweiz (Areal) / Güterstrasse / Thiersteinerallee / Hoch-
strasse / Uhlandstrasse / Tellstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

DB-Güterbahnhofareal / Gebiet Erlenmatt / Schwarzwaldallee
/ Erlenstrasse / Riehenring / Wiese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

Dorenbachviadukt / Oberwilerstrasse / Rümelinbach / SNCF:
Bahneinschnitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Dornacherstrasse / Gilgenbergerstrasse / Arlesheimerstrasse /
Feldschlösschen-Areal (neu: Falkensteinerpark) / Falkenstei-
nerstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Dreirosen-Anlage / Dreirosen-Schulhaus (Areal) / Breisacher-
strasse / Klybeckstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Dreirosen-Schulhaus (Areal) / Breisacherstrasse / Klybeck-
strasse / Dreirosen-Anlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Dufourstrasse (Ecke, Liegenschaft Dufourstrasse 36) / Brunn-
gässlein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Dufourstrasse / Brunngässlein (Ecke, Liegenschaft Picasso-
platz 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Dufourstrasse / St. Alban-Vorstadt / St. Alban-Graben . . . . . . . 33
Eisenbahnbrücke / Grenzacherpromenade (Naturschutzgebiet)

/ Eisenbahnweg / Rheinufer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Eisenbahnlinie (Liestalerstrasse) / Gellertstrasse / St. Alban-

Ring / Gellertfeld / Karl Jaspers-Allee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Eisenbahnweg / Rankhof-Areal / Grenzacherstrasse . . . . . . . . . 97
Eisenbahnweg / Rheinufer / Eisenbahnbrücke / Grenzacherpro-

menade (Naturschutzgebiet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Eisengasse / Elftausendjungferngässlein / Martinskirchplatz . . 124
Elftausendjungferngässlein / Martinskirchplatz / Eisengasse . . 124



XX

730.150 Hochbauten

Nr.
Elisabethenanlage / Küchengasse / Binningerstrasse / Steinen-

torberg / Nauenstrasse / Heumattstrasse / Gartenstrasse /
Centralbahnstrasse / Bahnhof SBB (Areal) / Viaduktstrasse /
Innere Margarethenstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Elisabethenstrasse / Klosterberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Elisabethenstrasse / Sternengasse / Aeschenvorstadt / Henric

Petri-Strasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Elsässerrheinweg / Mülhauserstrasse / St. Johanns-Ring / St. Jo-

hanns-Parkweg / Schlachthof (Altes Areal) / Stadtgärtnerei
(Altes Areal) / Elsässerstrasse / Rheinufer . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Elsässerstrasse / Mülhauserstrasse / Mülhauserweglein / Wasser-
strasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Elsässerstrasse / Rheinufer / Elsässerrheinweg / Mülhauser-
strasse / St. Johanns-Ring / St. Johanns-Parkweg / Schlachthof
(Altes Areal) / Stadtgärtnerei (Altes Areal) / . . . . . . . . . . . . . 114

Emil Angst-Strasse / Giornicostrasse / Hochwaldstrasse / Im
Spitzacker / Seltisbergerstrasse / Seltisbergerweglein / Zur
Gempenfluh / Vorderer Jakobsberg (Gebiet) / Birseckstrasse
/ Birseckweglein / Hofweglein / Bürenfluhstrasse . . . . . . . . . . 149

Engelgasse / Angensteinerstrasse / Hardstrasse / Grellinger-
strasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Engelgasse / Lange Gasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Engelgasse / St. Jakobs-Strasse / Schweizerischer Bankverein:

Verwaltungsgebäude an der Gartenstrasse / Gartenstrasse
(Südostseite) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Erlenmatt (ehemaliges DB-Güterbahnhofareal) / Schwarzwald-
allee / Erlenstrasse / Riehenring / Wiese . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

Erlenstrasse / Isteinerstrasse / Schönaustrasse / Bleichestrasse /
Mattenstrasse / Feldbergstrasse / Sperrstrasse / Maulbeer-
strasse / Schweizer Mustermesse (Areal) / Riehenring . . . . . . 133

Erlenstrasse / Riehenring / Wiese / Erlenmatt (ehemaliges DB-
Güterbahnhofareal) / Schwarzwaldallee . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

Faidostrasse / Friedrich Oser-Strasse / Marignanostrasse / Obe-
rer Batterieweg / Oscar Frey-Strasse / Arbedostrasse / Beim
Buremichelskopf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Falkensteinerpark (ehemals Feldschlösschen-Areal) / Falken-
steinerstrasse / Dornacherstrasse / Gilgenbergerstrasse / Ar-
lesheimerstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Falkensteinerstrasse / Dornacherstrasse / Gilgenbergerstrasse /
Arlesheimerstrasse / Feldschlösschen-Areal (neu: Falkenstei-
nerpark) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Farnsburgerstrasse / St. Alban-Rheinweg / Nationalstrasse N2
(Breitebrücken) / Schwarzwaldbrücke / Breite-Zentrum
(Areal) / Zürcherstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Fasanenstrasse / Schoren (Areal) / Schorenweg . . . . . . . . . . . . . 106
Feldbergstrasse / Sperrstrasse / Maulbeerstrasse / Schweizer

Mustermesse (Areal) / Riehenring / Erlenstrasse / Isteiner-
strasse / Schönaustrasse / Bleichestrasse / Mattenstrasse . . . . 133
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Spezielle Bauvorschriften / Bebauungspläne: Alphabetisches Register Basel 730.150
Nr.

Feldschlösschen-Areal ( neu: Falkensteinerpark) / Falkenstei-
nerstrasse / Dornacherstrasse / Gilgenbergerstrasse / Arles-
heimerstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Fischerweg / Grenzacherstrasse / Burgweg / Alemannengasse . 142
Flughafenstrasse / Friedmattweglein / Milchsuppenfeld, vorde-

res Luzernerring / Lachenstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Flughafenstrasse / Friedrich Miescher-Strasse / Im Burgfelder-

hof / Psychiatrische Universitätsklinik (Areal) / Milchsuppe
(Areal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Flughafenstrasse / Neudorfstrasse / Im Wasenboden (Areal) . . 174
Friedmattweglein / Milchsuppenfeld, vorderes / Luzernerring /

Lachenstrasse / Flughafenstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Friedrichstrasse / Karger AG (Areal) / Allschwilerstrasse . . . . . 170
Friedrich Miescher-Strasse / Im Burgfelderhof / Psychiatrische

Universitätsklinik (Areal) / Milchsuppe (Areal) / Flughafen-
strasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Friedrich Oser-Strasse / Marignanostrasse / Oberer Batterieweg
/ Oscar Frey-Strasse / Arbedostrasse / Beim Buremichelskopf
/ Faidostrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Ganthaus (altes) / Steinentorstrasse / Klosterberg . . . . . . . . . . . 156
Gartenstrasse / Centralbahnstrasse / Bahnhof SBB (Areal) /

Viaduktstrasse / Innere Margarethenstrasse / Elisabethenan-
lage / Küchengasse / Binningerstrasse / Steinentorberg / Nau-
enstrasse / Heumattstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Gartenstrasse (Südostseite) / Engelgasse / St. Jakobs-Strasse /
Schweizerischer Bankverein: Verwaltungsgebäude an der
Gartenstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Gartenstrasse / Heumattstrasse / Bank für Internationalen Zah-
lungsausgleich (BIZ) / Nauenstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Gartenstrasse / Lange Gasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Gartenstrasse / Parkweg / Aeschengraben / St. Jakobs-Strasse /

Nauenstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Gartenstrasse / Peter Merian-Strasse / Centralbahnstrasse /

Bahnhof SBB (Areal) / Postbetriebsgebäude Basel 2 / Nauen-
strasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Gellert: Ergänzung (nördlich der Gellertstrasse) . . . . . . . . . . . . 60
Gellert: Ergänzung (südlich der Gellertstrasse) . . . . . . . . . . . . . 83
Gellert / Zürcherstrasse / Lehenmattstrasse / St. Alban-Teich /

Sevogelstrasse / Hardstrasse / St. Alban-Ring . . . . . . . . . . . . . 18
Gellertfeld / Karl Jaspers-Allee / Eisenbahnlinie (Liestaler-

strasse) / Gellertstrasse / St. Alban-Ring . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Gellertstrasse / Autobahn-Osttangente / St. Alban-Teich-Pro-

menade / Redingstrasse / Schwarzpark (Areal) . . . . . . . . . . . . 151
Gellertstrasse / Hardrain / Bethesda (Areal des Diakonats) . . . 162
Gellertstrasse / Redingstrasse / Lehenmattstrasse / Stadion-

strasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Gellertstrasse / Stadion St. Jakob (Areal) / Birsstrasse / St. Ja-

kobs-Strasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Gellertstrasse / St. Alban-Ring / Gellertfeld / Karl Jaspers-Allee

/ Eisenbahnlinie (Liestalerstrasse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
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730.150 Hochbauten

Nr.
Gilgenbergerstrasse / Arlesheimerstrasse / Feldschlösschen-

Areal (neu: Falkensteinerpark) / Falkensteinerstrasse / Dor-
nacherstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Giornicostrasse / Seltisbergerstrasse / Im Spitzacker / Hinterer
Jakobsberg (Areal der Christoph Merian Stiftung) . . . . . . . . . 94

Giornicostrasse / Hochwaldstrasse / Im Spitzacker / Seltisber-
gerstrasse / Seltisbergerweglein / Zur Gempenfluh / Vorderer
Jakobsberg (Gebiet) / Birseckstrasse / Birseckweglein / Hof-
weglein / Bürenfluhstrasse / Emil Angst-Strasse . . . . . . . . . . . 149

Gleisareal / Bahnhof SBB Masterplan / Gundeli-Passerelle /
Lindenhofstrasse / Peter Merian-Strasse / Nauenstrasse /
Münchensteinerstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Gleisareal / Bahnhof SBB Masterplan / Peter Merian-Strasse /
Nauenstrasse / Münchensteinerstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Grellingerstrasse / Engelgasse / Angensteinerstrasse / Hard-
strasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Grenzacherpromenade (Naturschutzgebiet) / Eisenbahnweg /
Rheinufer / Eisenbahnbrücke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Grenzacherstrasse / Burgweg / Alemannengasse / Fischerweg . . 142
Grenzacherstrasse / Eisenbahnweg / Rankhof-Areal . . . . . . . . . 97
Grenzacherstrasse / Landauerstrasse / Allmendstrasse . . . . . . . 54
Grossbasel Korrektionsplan: Ermächtigung des Regierungsra-

tes / Korrektionsplan Grossbasel: Ermächtigung des Regie-
rungsrates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Grosspeter (Areal) / Grosspeterstrasse / Münchensteinerstrasse
/ St. Alban- Ring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

Grosspeterstrasse / Münchensteinerstrasse / St. Alban-Ring /
Grosspeter (Areal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

Gundeldingerrain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Gundeli-Passerelle / Lindenhofstrasse / Peter Merian-Strasse /

Nauenstrasse / Münchensteinerstrasse / Gleisareal / Bahnhof
SBB Masterplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Güterstrasse / Solothurnerstrasse / Meret Oppenheim-Strasse /
Bahnhof SBB Süd (Areal, Gundeldingen) / Margarethen-
strasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Güterstrasse / Thiersteinerallee / Hochstrasse / Uhlandstrasse /
Tellstrasse / Coop Schweiz (Areal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Hammerstrasse / Klingentalstrasse / Sperrstrasse / Müllheimer-
strasse / Claramatte / Claragraben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Hardrain / Bethesda (Areal des Diakonats) / Gellertstrasse . . . 162
Hardstrasse / Grellingerstrasse / Engelgasse / Angensteiner-

strasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Hardstrasse / Sevogelstrasse / St. Alban-Anlage (Südseite) . . . . 38
Hardstrasse / St. Alban-Ring / Gellert / Zürcherstrasse / Lehen-

mattstrasse / St. Alban-Teich / Sevogelstrasse . . . . . . . . . . . . . 18
Hauensteinstrasse / Im Sesselacker / Spiegelbergstrasse / Schö-

nenbergstrasse / Löwenbergstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
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Spezielle Bauvorschriften / Bebauungspläne: Alphabetisches Register Basel 730.150
Nr.

Hebelstrasse / Universitätsspital5) / Petersgraben / Spitalstrasse /
Schanzenstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

5)Hegenheimerstrasse / Missionsstrasse: Südwestliche Seite /
Socinstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Henric Petri-Strasse / Elisabethenstrasse / Sternengasse /
Aeschenvorstadt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

Henric Petri-Strasse / Kirschgartenstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Hersbergerweg / Zeglingerweg / Ormalingerstrasse / Hirzbrun-

nen-Promenade / Wittlingerstrasse / Rankstrasse / Allmend-
strasse / Bahndamm (DB) / Hirzbrunnenstrasse . . . . . . . . . . . 97a

Heumattstrasse / Bank für Internationalen Zahlungsausgleich
(BIZ) / Nauenstrasse / Gartenstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Heumattstrasse / Gartenstrasse / Centralbahnstrasse / Bahnhof
SBB (Areal) / Viaduktstrasse / Innere Margarethenstrasse /
Elisabethenanlage / Küchengasse / Binningerstrasse / Stei-
nentorberg / Nauenstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Hinterer Jakobsberg (Areal der Christoph Merian Stiftung) /
Giornicostrasse / Seltisbergerstrasse / Im Spitzacker . . . . . . . 94

Hirzbrunnen-Promenade / Wittlingerstrasse / Rankstrasse / All-
mendstrasse / Bahndamm (DB) / Hirzbrunnenstrasse / Hers-
bergerweg / Zeglingerweg / Ormalingerstrasse . . . . . . . . . . . . 97a

Hirzbrunnenstrasse / Hersbergerweg / Zeglingerweg / Ormalin-
gerstrasse / Hirzbrunnen-Promenade / Wittlingerstrasse /
Rankstrasse / Allmendstrasse / Bahndamm (DB) . . . . . . . . . . 97a

Hochbergerstrasse / Badenstrasse / Neuhausstrasse / Stückfär-
berei (Industrieareal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Hochstrasse / Uhlandstrasse / Tellstrasse / Coop Schweiz
(Areal) / Güterstrasse / Thiersteinerallee . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Hochwaldstrasse / Im Spitzacker / Seltisbergerstrasse / Seltisber-
gerweglein / Zur Gempenfluh / Vorderer Jakobsberg (Gebiet)
/ Birseckstrasse / Birseckweglein / Hofweglein / Bürenfluh-
strasse / Emil Angst-Strasse / Giornicostrasse . . . . . . . . . . . . . 149

Hofstetterstrasse / Holeestrasse / Laupenring . . . . . . . . . . . . . . . 61
Hofweglein / Bürenfluhstrasse / Emil Angst-Strasse / Giornico-

strasse / Hochwaldstrasse / Im Spitzacker / Seltisbergerstrasse
/ Seltisbergerweglein / Zur Gempenfluh / Vorderer Jakobs-
berg (Gebiet) / Birseckstrasse / Birseckweglein . . . . . . . . . . . .

149

Holbeinstrasse / Schertlingasse / Rümelinbachweg . . . . . . . . . . . 98
Holeestrasse / Laupenring / Hofstetterstrasse . . . . . . . . . . . . . . . 61
Im Burgfelderhof / Psychiatrische Universitätsklinik (Areal) /

Milchsuppe (Areal) / Flughafenstrasse / Friedrich Miescher-
Strasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Im Sesselacker / Spiegelbergstrasse / Schönenbergstrasse / Lö-
wenbergstrasse / Hauensteinstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Im Spitzacker / Hinterer Jakobsberg (Areal der Christoph Me-
rian Stiftung) / Giornicostrasse / Seltisbergerstrasse . . . . . . . . 94

5) Umbenennung «Kantonsspital» in «Universitätsspital» durch RRB vom 1. 6.
2004 (wirksam seit 24. 6. 2004).



XXIV

730.150 Hochbauten

Nr.
Im Spitzacker / Seltisbergerstrasse / Seltisbergerweglein / Zur

Gempenfluh / Vorderer Jakobsberg (Gebiet) / Birseckstrasse
/ Birseckweglein / Hofweglein / Bürenfluhstrasse / Emil
Angst-Strasse / Giornicostrasse / Hochwaldstrasse . . . . . . . . . 149

Im Wasenboden / Flughafenstrasse / Neudorfstrasse (Areal) . . 174
Innere Margarethenstrasse / Elisabethenanlage / Küchengasse /

Binningerstrasse / Steinentorberg / Nauenstrasse / Heumatt-
strasse / Gartenstrasse / Centralbahnstrasse / Bahnhof SBB
(Areal) / Viaduktstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Innere Margarethenstrasse / Markthalle (Areal) / Steinentor-
berg / Viaduktstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Isteinerstrasse / Schönaustrasse / Bleichestrasse / Mattenstrasse
/ Feldbergstrasse / Sperrstrasse / Maulbeerstrasse / Schweizer
Mustermesse (Areal) / Riehenring / Erlenstrasse / . . . . . . . . . 133

Johanniterbrücke / St. Johanns-Vorstadt / Rheinschanze / St. Jo-
hanns-Rheinweg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Kantonsspital (jetzt Universitätsspital)6) / Petersgraben / Spital-
strasse / Schanzenstrasse / Hebelstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

6)
Karger AG (Areal) / Allschwilerstrasse / Friedrichstrasse . . . . . 170
Karl Jaspers-Allee / Eisenbahnlinie (Liestalerstrasse) / Gellert-

strasse / St. Alban-Ring / Gellertfeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Kasernenareal / Kasernenstrasse / Klybeckstrasse / Klingental-

graben / Unterer Rheinweg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Kasernenstrasse / Klybeckstrasse / Klingentalgraben / Unterer

Rheinweg / Kasernenareal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Kirschgartenstrasse / Henric Petri-Strasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Kleinriehen-Promenade / Bäumlihofstrasse / Bäumlihofareal . 123
Klingelbergstrasse / Pestalozzistrasse / Biozentrum . . . . . . . . . . 102
Klingentalgraben / Unterer Rheinweg / Kasernenareal / Kaser-

nenstrasse / Klybeckstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Klingentalstrasse / Sperrstrasse / Müllheimerstrasse / Clara-

matte / Claragraben / Hammerstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Klingentalstrasse / Untere Rebgasse / Rappoltshof / Claraplatz /

Claragraben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Klosterberg / altes Ganthaus / Steinentorstrasse . . . . . . . . . . . . . 156
Klosterberg / Elisabethenstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Klybeckstrasse / Dreirosen-Anlage / Dreirosen-Schulhaus

(Areal) / Breisacherstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Klybeckstrasse / Klingentalgraben / Unterer Rheinweg / Kaser-

nenareal / Kasernenstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Kohlenberggasse / Steinenbachgässlein / Steinenmühlesteg (öst-

lich) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Korrektionsplan Grossbasel: Ermächtigung des Regierungsra-

tes / Grossbasel Korrektionsplan: Ermächtigung des Regie-
rungsrates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Küchengasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Küchengasse / Binningerstrasse / Steinentorberg / Nauenstrasse

/ Heumattstrasse / Gartenstrasse / Centralbahnstrasse / Bahn-
hof SBB (Areal) / Viaduktstrasse / Innere Margarethen-
strasse / Elisabethenanlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

6) Siehe Fussnote 5.
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Spezielle Bauvorschriften / Bebauungspläne: Alphabetisches Register Basel 730.150
Nr.

Lachenstrasse / Flughafenstrasse / Friedmattweglein / Milchsup-
penfeld, vorderes / Luzernerring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Landauerstrasse / Allmendstrasse / Grenzacherstrasse . . . . . . . 54
Lange Gasse / Engelgasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Lange Gasse / Gartenstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Laupenring / Hofstetterstrasse / Holeestrasse . . . . . . . . . . . . . . . 61
Lautengartenstrasse / St. Alban-Vorstadt / Malzgasse . . . . . . . . 78
Lehenmattstrasse / St. Alban-Teich / Sevogelstrasse / Hard-

strasse / St. Alban-Ring / Gellert / Zürcherstrasse . . . . . . . . . . 18
Lehenmattstrasse / Stadionstrasse / Gellertstrasse / Reding-

strasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Lerchenstrasse / Unterer Batterieweg (Areal Lerchenstrasse) . 176
Lindenhofareal / Münchensteinerstrasse / Nauenstrasse / Lin-

denhofstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Lindenhofstrasse / Lindenhofareal / Münchensteinerstrasse /

Nauenstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Lindenhofstrasse / Peter Merian-Strasse / Nauenstrasse / Mün-

chensteinerstrasse / Gleisareal / Bahnhof SBB Masterplan /
Gundeli-Passerelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Löwenbergstrasse / Hauensteinstrasse / Im Sesselacker / Spie-
gelbergstrasse / Schönenbergstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Luzernerring / Lachenstrasse / Flughafenstrasse / Friedmatt-
weglein / Milchsuppenfeld, vorderes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Malzgasse / Aeschenplatz / Pax-Areal / St. Alban-Anlage . . . . . 136
Malzgasse / Lautengartenstrasse / St. Alban-Vorstadt . . . . . . . . 78
Margarethenstrasse / Güterstrasse / Solothurnerstrasse / Meret

Oppenheim-Strasse / Bahnhof SBB Süd (Areal, Gundeldin-
gen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Margarethenstrasse / SNCF Eilgut / Bahnhof SBB Masterplan,
Konzept 86 / Viaduktstrasse / Centralbahnstrasse . . . . . . . . . . 128

Marignanostrasse / Oberer Batterieweg / Oscar Frey-Strasse /
Arbedostrasse / Beim Buremichelskopf / Faidostrasse / Fried-
rich-Oser-Strasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Markthalle (Areal) / Steinentorberg / Viaduktstrasse / Innere
Margarethenstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Martinskirchplatz / Eisengasse / Elftausendjungferngässlein . . 124
Mattenstrasse / Feldbergstrasse / Sperrstrasse / Maulbeerstrasse

/ Schweizer Mustermesse (Areal) / Riehenring / Erlenstrasse /
Isteinerstrasse / Schönaustrasse / Bleichestrasse . . . . . . . . . . . 133

Mattenstrasse / Messe Basel (Areal Messeturm) / Messeplatz /
Riehenring / Riehenstrasse / Rosentalstrasse . . . . . . . . . . . . . . 157

Maulbeerstrasse / Schwarzwaldallee (westliche Seite) / Rosen-
talstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Maulbeerstrasse / Schweizer Mustermesse (Areal) / Riehenring
/ Erlenstrasse / Isteinerstrasse / Schönaustrasse / Bleiche-
strasse / Mattenstrasse / Feldbergstrasse / Sperrstrasse . . . . . . 133

Meret Oppenheim-Strasse / Bahnhof SBB Süd (Areal Gundel-
dingen) / Margarethenstrasse / Güterstrasse / Solothurner-
strasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Messe Basel (Areal Messeturm) / Messeplatz / Riehenring / Rie-
henstrasse / Rosentalstrasse / Mattenstrasse . . . . . . . . . . . . . . 157
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730.150 Hochbauten

Nr.
Messeplatz / Riehenring / Riehenstrasse / Rosentalstrasse /Mat-

tenstrasse / Messe Basel (Areal Messeturm) . . . . . . . . . . . . . . 157
Milchsuppe (Areal) / Psychiatrische Universitätsklinik (Areal) /

Flughafenstrasse / Friedrich Miescher-Strasse / Im Burgfel-
derhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Milchsuppenfeld, vorderes / Luzernerring / Lachenstrasse /
Flughafenstrasse / Friedmattweglein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Missionsstrasse / Schönbeinstrasse / Mittlere Strasse . . . . . . . . . 14
Missionsstrasse: Südwestliche Seite / Socinstrasse / Hegenhei-

merstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Mittlere Strasse / Missionsstrasse / Schönbeinstrasse . . . . . . . . . 14
Mühlegraben / Weidengasse / St. Alban-Tal / St. Alban-Rhein-

weg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Mülhauserstrasse / Mülhauserweglein / Wasserstrasse / Elsässer-

strasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Mülhauserstrasse / St. Johanns-Ring / St. Johanns-Parkweg /

Schlachthof (Altes Areal) / Stadtgärtnerei (Altes Areal) / El-
sässerstrasse / Rheinufer / Elsässerrheinweg . . . . . . . . . . . . . . 114

Mülhauserweglein / Wasserstrasse / Elsässerstrasse / Mülhauser-
strasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Müllheimerstrasse / Claramatte / Claragraben / Hammerstrasse
/ Klingentalstrasse / Sperrstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Münchensteinerstrasse / Wolfgottesacker / Bahnhofkühlhaus
(Areal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

Münchensteinerstrasse / Gleisareal / Bahnhof SBB Masterplan /
Peter Merian-Strasse / Nauenstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Münchensteinerstrasse / Gleisareal / Bahnhof SBB Masterplan /
Gundeli-Passerelle / Lindenhofstrasse / Peter Merian-Strasse
/ Nauenstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Münchensteinerstrasse / Nauenstrasse / Lindenhofstrasse / Lin-
denhofareal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Münchensteinerstrasse / St. Alban-Ring / Grosspeter (Areal) /
Grosspeterstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

Nationalstrasse N2 (Breitebrücken) / Schwarzwaldbrücke /
Breite-Zentrum (Areal) / Zürcherstrasse / Farnsburgerstrasse
/ St. Alban-Rheinweg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Nauenstrasse / Gartenstrasse / Heumattstrasse / Bank für Inter-
nationalen Zahlungsausgleich (BIZ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Nauenstrasse / Gartenstrasse / Parkweg / Aeschengraben /
St. Jakobs-Strasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Nauenstrasse / Gartenstrasse / Peter Merian-Strasse / Central-
bahnstrasse / Bahnhof SBB (Areal) / Postbetriebsgebäude
Basel 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Nauenstrasse / Heumattstrasse / Gartenstrasse / Centralbahn-
strasse / Bahnhof SBB (Areal) / Viaduktstrasse / Innere Mar-
garethenstrasse / Elisabethenanlage / Küchengasse / Binnin-
gerstrasse / Steinentorberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Nauenstrasse / Lindenhofstrasse / Lindenhofareal / München-
steinerstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
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Spezielle Bauvorschriften / Bebauungspläne: Alphabetisches Register Basel 730.150
Nr.

Nauenstrasse / Münchensteinerstrasse / Gleisareal / Bahnhof
SBB Masterplan / Gundeli-Passerelle / Lindenhofstrasse /
Peter Merian-Strasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Nauenstrasse / Münchensteinerstrasse / Gleisareal / Bahnhof
SBB Masterplan / Peter Merian-Strasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Neubadstrasse / Bundesstrasse / Paulusgasse (Westseite) / Ar-
nold Böcklin-Strasse / Steinenring / Bundesplatz (Südseite) . 118

Neudorfstrasse / Im Wasenboden / Flughafenstrasse (Areal) . . 174
Neuhausstrasse / Stückfärberei (Industrieareal) / Hochberger-

strasse / Badenstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Oberer Batterieweg / Oscar Frey-Strasse / Arbedostrasse / Beim

Buremichelskopf / Faidostrasse / Friedrich Oser-Strasse / Ma-
rignanostrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Oberwilerstrasse / Rümelinbach / SNCF: Bahneinschnitt / Do-
renbachviadukt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Ormalingerstrasse / Hirzbrunnen-Promenade / Wittlinger-
strasse / Rankstrasse / Allmendstrasse / Bahndamm (DB) /
Hirzbrunnenstrasse / Hersbergerweg / Zeglingerweg . . . . . . . 97a

Oscar Frey-Strasse / Arbedostrasse / Beim Buremichelskopf /
Faidostrasse / Friedrich Oser-Strasse / Marignanostrasse /
Oberer Batterieweg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Parkweg / Aeschengraben / St. Jakobs-Strasse / Nauenstrasse /
Gartenstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Paulusgasse (Westseite) / Arnold Böcklin-Strasse / Steinenring /
Bundesplatz (Südseite) / Neubadstrasse / Bundesstrasse . . . . 118

Pax-Areal / St. Alban-Anlage / Malzgasse / Aeschenplatz . . . . . 136
Pestalozzistrasse / Biozentrum / Klingelbergstrasse . . . . . . . . . . 102
Peter Merian-Strasse / Centralbahnstrasse / Bahnhof SBB

(Areal) / Postbetriebsgebäude Basel 2 / Nauenstrasse / Gar-
tenstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Peter Merian-Strasse / Nauenstrasse / Münchensteinerstrasse /
Gleisareal / Bahnhof SBB Masterplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Peter Merian-Strasse / Nauenstrasse / Münchensteinerstrasse /
Gleisareal / Bahnhof SBB Masterplan / Gundeli-Passerelle /
Lindenhofstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Petersgraben / Spitalstrasse / Schanzenstrasse / Hebelstrasse /
Universitätsspital7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

7)Picassoplatz (Liegenschaft Nr. 8) / Dufourstrasse / Brunngäss-
lein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Postbetriebsgebäude Basel 2 / Nauenstrasse / Gartenstrasse /
Peter Merian-Strasse / Centralbahnstrasse / Bahnhof SBB
(Areal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Psychiatrische Universitätsklinik (Areal) / Milchsuppe (Areal) /
Flughafenstrasse / Friedrich Miescher-Strasse / Im Burgfel-
derhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Rankhof-Areal / Grenzacherstrasse / Eisenbahnweg . . . . . . . . . 97
Rankstrasse / Allmendstrasse / Bahndamm (DB) / Hirzbrun-

nenstrasse / Hersbergerweg / Zeglingerweg / Ormalinger-
strasse / Hirzbrunnen-Promenade / Wittlingerstrasse . . . . . . . 97a

7) Siehe Fussnote 5.
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730.150 Hochbauten

Nr.
Rappoltshof / Claraplatz / Claragraben / Klingentalstrasse / Un-

tere Rebgasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Redingstrasse / Lehenmattstrasse / Stadionstrasse / Gellert-

strasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Redingstrasse / Schwarzpark (Areal) / Gellertstrasse / Auto-

bahn-Osttangente / St. Alban-Teich-Promenade . . . . . . . . . . 151
Rheinschanze / St. Johanns-Rheinweg / Johanniterbrücke /

St. Johanns-Vorstadt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Rheinufer / Eisenbahnbrücke / Grenzacherpromenade (Natur-

schutzgebiet) / Eisenbahnweg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Rheinufer / Elsässerrheinweg / Mülhauserstrasse / St. Johanns-

Ring / St. Johanns-Parkweg / Schlachthof (Altes Areal) /
Stadtgärtnerei (Altes Areal) / Elsässerstrasse . . . . . . . . . . . . . 114

Riehenring / Erlenstrasse / Isteinerstrasse / Schönaustrasse /
Bleichestrasse / Mattenstrasse / Feldbergstrasse / Sperrstrasse
/ Maulbeerstrasse / Schweizer Mustermesse (Areal) . . . . . . . . 133

Riehenring / Riehenstrasse / Rosentalstrasse / Mattenstrasse /
Messe Basel (Areal Messeturm) / Messeplatz . . . . . . . . . . . . . 157

Riehenstrasse / Rosentalstrasse / Mattenstrasse / Messe Basel
(Areal Messeturm) / Messeplatz / Riehenring . . . . . . . . . . . . . 157

Rosentalstrasse / Maulbeerstrasse / Schwarzwaldallee (westli-
che Seite) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Rosentalstrasse / Mattenstrasse / Messe Basel (Areal Messe-
turm) / Messeplatz / Riehenring / Riehenstrasse . . . . . . . . . . . 157

Rührbergerstrasse / Wettsteinallee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Rümelinbach / SNCF: Bahneinschnitt / Dorenbachviadukt /

Oberwilerstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Rümelinbachweg / Holbeinstrasse / Schertlingasse . . . . . . . . . . . 98
Schanzenstrasse / Hebelstrasse / Universitätsspital8) / Petersgra-

ben / Spitalstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
8)Schertlingasse / Rümelinbachweg / Holbeinstrasse . . . . . . . . . . . 98
Schlachthof (Altes Areal) / Stadtgärtnerei (Altes Areal) / Elsäs-

serstrasse / Rheinufer / Elsässerrheinweg / Mülhauserstrasse /
St. Johanns-Ring / St. Johanns-Parkweg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Schönaustrasse / Bleichestrasse / Mattenstrasse / Feldberg-
strasse / Sperrstrasse / Maulbeerstrasse / Schweizer Muster-
messe (Areal) / Riehenring / Erlenstrasse / Isteinerstrasse . . . 133

Schönbeinstrasse / Mittlere Strasse / Missionsstrasse . . . . . . . . . 14
Schönenbergstrasse / Löwenbergstrasse / Hauensteinstrasse /

Im Sesselacker / Spiegelbergstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Schoren (Areal) / Schorenweg / Fasanenstrasse . . . . . . . . . . . . . . 106
Schorenweg / Fasanenstrasse / Schoren (Areal) . . . . . . . . . . . . . . 106
Schwarzpark (Areal) / Gellertstrasse / Autobahn-Osttangente /

St. Alban-Teich-Promenade / Redingstrasse . . . . . . . . . . . . . . 151
Schwarzwaldallee (westliche Seite) / Rosentalstrasse / Maul-

beerstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Schwarzwaldbrücke / Breite-Zentrum (Areal) / Zürcherstrasse /

Farnsburgerstrasse / St. Alban-Rheinweg / Nationalstrasse N2
(Breitebrücken) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

8) Siehe Fussnote 5.
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Spezielle Bauvorschriften / Bebauungspläne: Alphabetisches Register Basel 730.150
Nr.

Schweizer Mustermesse (Areal) / Riehenring / Erlenstrasse /
Isteinerstrasse / Schönaustrasse / Bleichestrasse / Matten-
strasse / Feldbergstrasse / Sperrstrasse / Maulbeerstrasse . . . . 133

Schweizerischer Bankverein: Verwaltungsgebäude an der Gar-
tenstrasse / Gartenstrasse (Südostseite) / Engelgasse / St. Ja-
kobs-Strasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Seltisbergerstrasse / Im Spitzacker / Hinterer Jakobsberg (Areal
der Christoph Merian Stiftung) / Giornicostrasse . . . . . . . . . . 94

Seltisbergerstrasse / Seltisbergerweglein / Zur Gempenfluh /
Vorderer Jakobsberg (Gebiet) / Birseckstrasse / Birseckweg-
lein / Hofweglein / Bürenfluhstrasse / Emil Angst-Strasse /
Giornicostrasse / Hochwaldstrasse / Im Spitzacker . . . . . . . . . 149

Seltisbergerweglein / Zur Gempenfluh / Vorderer Jakobsberg
(Gebiet) / Birseckstrasse / Birseckweglein / Hofweglein / Bü-
renfluhstrasse / Emil Angst-Strasse / Giornicostrasse / Hoch-
waldstrasse / Im Spitzacker / Seltisbergerstrasse . . . . . . . . . . .

149

Sevogelstrasse / Hardstrasse / St. Alban-Ring / Gellert / Zür-
cherstrasse / Lehenmattstrasse / St. Alban-Teich . . . . . . . . . . . 18

Sevogelstrasse / St. Alban-Anlage (Südseite) / Hardstrasse . . . . 38
SNCF Eilgut / Bahnhof SBB Masterplan, Konzept 86 / Viadukt-

strasse / Centralbahnstrasse / Margarethenstrasse . . . . . . . . . 128
SNCF: Bahneinschnitt / Dorenbachviadukt / Oberwilerstrasse /

Rümelinbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Socinstrasse / Hegenheimerstrasse / Missionsstrasse: Südwest-

liche Seite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Solothurnerstrasse / Meret Oppenheim-Strasse / Bahnhof SBB

Süd (Areal, Gundeldingen) / Margarethenstrasse / Güter-
strasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Sperrstrasse / Maulbeerstrasse / Schweizer Mustermesse
(Areal) / Riehenring / Erlenstrasse / Isteinerstrasse / Schön-
austrasse / Bleichestrasse / Mattenstrasse / Feldbergstrasse . . 133

Sperrstrasse / Müllheimerstrasse / Claramatte / Claragraben /
Hammerstrasse / Klingentalstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Spiegelbergstrasse / Schönenbergstrasse / Löwenbergstrasse /
Hauensteinstrasse / Im Sesselacker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Spitalstrasse / Schanzenstrasse / Hebelstrasse / Universitätsspi-
tal9) / Petersgraben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

9)Stadion / St. Jakob-Turm und Stadion-Garage / Birsstrasse / St.
Jakobs-Strasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

St. Alban-Anlage / Malzgasse / Aeschenplatz / Pax-Areal . . . . . 136
St. Alban-Anlage (Südseite) / Hardstrasse / Sevogelstrasse . . . . 38
St. Alban-Graben / Dufourstrasse / St. Alban-Vorstadt . . . . . . . 33
St. Alban-Rheinweg / Mühlegraben / Weidengasse / St. Alban-

Tal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
St. Alban-Rheinweg / Nationalstrasse N2 (Breitebrücken) /

Schwarzwaldbrücke / Breite-Zentrum (Areal) / Zürcher-
strasse / Farnsburgerstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

St. Alban-Ring / Gellert / Zürcherstrasse / Lehenmattstrasse /
St. Alban-Teich / Sevogelstrasse / Hardstrasse . . . . . . . . . . . . . 18

9) Siehe Fussnote 5.



XXX

730.150 Hochbauten

Nr.
St. Alban-Ring / Gellertfeld / Karl Jaspers-Allee / Eisenbahn-

linie (Liestalerstrasse) / Gellertstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
St. Alban-Ring / Grosspeter (Areal) / Grosspeterstrasse / Mün-

chensteinerstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
St. Alban-Tal / St. Alban-Rheinweg / Mühlegraben / Weiden-

gasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
St. Alban-Teich / Sevogelstrasse / Hardstrasse / St. Alban-Ring /

Gellert / Zürcherstrasse / Lehenmattstrasse . . . . . . . . . . . . . . . 18
St. Alban-Teich / Zürcherstrasse (Sägeberg) / Weidengasse . . . . 68
St. Alban-Teich-Promenade / Redingstrasse / Schwarzpark

(Areal) / Gellertstrasse / Autobahn-Osttangente . . . . . . . . . . 151
St. Alban-Vorstadt / Malzgasse / Lautengartenstrasse . . . . . . . . 78
St. Alban-Vorstadt / St. Alban-Graben / Dufourstrasse . . . . . . . 33
St. Jakobs-Strasse / Gellertstrasse / Stadion St. Jakob (Areal) /

Birsstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
St. Jakobs-Strasse / Nauenstrasse / Gartenstrasse / Parkweg / Ae-

schengraben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
St. Jakobs-Strasse / Schweizerischer Bankverein: Verwaltungs-

gebäude an der Gartenstrasse / Gartenstrasse (Südostseite) /
Engelgasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

St. Jakobs-Strasse / Stadion / St. Jakob-Turm und Stadion-Ga-
rage / Birsstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

St. Jakob-Turm und Stadion-Garage / Birsstrasse / St. Jakobs-
Strasse / Stadion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

St. Johanns-Parkweg / Schlachthof (Altes Areal) / Stadtgärtne-
rei (Altes Areal) / Elsässerstrasse / Rheinufer / Elsässerrhein-
weg / Mülhauserstrasse / St. Johanns-Ring . . . . . . . . . . . . . . . . 114

St. Johanns-Rheinweg / Johanniterbrücke / St. Johanns-Vor-
stadt / Rheinschanze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

St. Johanns-Ring / St. Johanns-Parkweg / Schlachthof (Altes
Areal) / Stadtgärtnerei (Altes Areal) / Elsässerstrasse /
Rheinufer / Elsässerrheinweg / Mülhauserstrasse . . . . . . . . . . 114

St. Johanns-Vorstadt / Rheinschanze / St. Johanns-Rheinweg /
Johanniterbrücke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Stadion St. Jakob (Areal) / Birsstrasse / St. Jakobs-Strasse / Gel-
lertstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Stadionstrasse / Gellertstrasse / Redingstrasse / Lehenmatt-
strasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Stadtgärtnerei (Altes Areal) / Elsässerstrasse / Rheinufer / El-
sässerrheinweg / Mülhauserstrasse / St. Johanns-Ring / St. Jo-
hanns-Parkweg / Schlachthof (Altes Areal) . . . . . . . . . . . . . . . 114

Stadttheater Basel / Theaterstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98a
Stänzlergasse / Birsig-Parkplatz / Theaterstrasse . . . . . . . . . . . . . 139
Steinenbachgässlein / Steinenmühlesteg (östlich) / Kohlenberg-

gasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Steinenbachgässlein / Steinenvorstadt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Steinenmühlesteg (östlich) / Kohlenberggasse / Steinenbach-

gässlein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Steinenring / Bundesplatz (Südseite) / Neubadstrasse / Bundes-

strasse / Paulusgasse (Westseite) / Arnold Böcklin-Strasse . . 118
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Spezielle Bauvorschriften / Bebauungspläne: Alphabet. Register Basel 730.150
Nr.

Steinentorberg / Nauenstrasse / Heumattstrasse / Gartenstrasse
/ Centralbahnstrasse / Bahnhof SBB (Areal) / Viaduktstrasse /
Innere Margarethenstrasse / Elisabethenanlage / Küchen-
gasse / Binningerstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Steinentorberg / Viaduktstrasse / Innere Margarethenstrasse /
Markthalle (Areal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Steinentorstrasse / Klosterberg / altes Ganthaus . . . . . . . . . . . . . 156
Steinentorstrasse / Wallstrasse / Bollwerk-Promenade . . . . . . . . 44
Steinenvorstadt / Steinenbachgässlein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Sternengasse / Aeschenvorstadt / Henric Petri-Strasse / Elisa-

bethenstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Stückfärberei (Industrieareal) / Hochbergerstrasse / Baden-

strasse / Neuhausstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Tellstrasse / Coop Schweiz (Areal) / Güterstrasse / Thiersteiner-

allee / Hochstrasse / Uhlandstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Theaterstrasse / Stadttheater Basel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98a
Theaterstrasse / Stänzlergasse / Birsig-Parkplatz . . . . . . . . . . . . . 139
Theodor Herzl-Strasse / Burgfelderstrasse / Waldighoferstrasse 140
Thiersteinerallee / Hochstrasse / Uhlandstrasse / Tellstrasse /

Coop Schweiz (Areal) / Güterstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Uhlandstrasse / Tellstrasse / Coop Schweiz (Areal) / Güter-

strasse / Thiersteinerallee / Hochstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Universitätsspital10) / Petersgaben /Spitalstrasse / Schanzen-

strasse / Hebelstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
10)Untere Rebgasse / Rappoltshof / Claraplatz / Claragraben /

Klingentalstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Unterer Batterieweg (Areal Lerchenstrasse) / Lerchenstrasse . 176
Unterer Rheinweg / Kasernenareal / Kasernenstrasse / Klybeck-

strasse / Klingentalgraben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Viaduktstrasse / Centralbahnstrasse / Margarethenstrasse /

SNCF Eilgut / Bahnhof SBB Masterplan, Konzept 86 . . . . . . . 128
Viaduktstrasse / Innere Margarethenstrasse / Elisabethenanlage

/ Küchengasse / Binningerstrasse / Steinentorberg / Nauen-
strasse / Heumattstrasse / Gartenstrasse / Centralbahnstrasse
/ Bahnhof SBB (Areal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Viaduktstrasse / Innere Margarethenstrasse / Markthalle
(Areal) / Steinentorberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Voltastrasse / Bahnhof St. Johann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Vorderer Jakobsberg (Gebiet) / Birseckstrasse / Birseckweglein

/ Hofweglein / Bürenfluhstrasse / Emil Angst-Strasse / Giorni-
costrasse / Hochwaldstrasse / Im Spitzacker / Seltisberger-
strasse / Seltisbergerweglein / Zur Gempenfluh . . . . . . . . . . . .

149

Waldighoferstrasse / Theodor Herzl-Strasse / Burgfelderstrasse 140
Wallstrasse / Bollwerk-Promenade / Steinentorstrasse . . . . . . . . 44
Warteck (ehemalige Brauerei) / Grenzacherstrasse / Burgweg /

Alemannengasse / Fischerweg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Wasserstrasse / Elsässerstrasse / Mülhauserstrasse / Mülhauser-

weglein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

10) Siehe Fussnote 5.
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730.150 Hochbauten

Nr.
Weidengasse / St. Alban-Tal / St. Alban-Rheinweg / Mühlegra-

ben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Weidengasse / St. Alban-Teich / Zürcherstrasse (Sägeberg) . . . . 68
Wettsteinallee / Rührbergerstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Wittlingerstrasse / Rankstrasse / Allmendstrasse / Bahndamm

(DB) / Hirzbrunnenstrasse / Hersbergerweg / Zeglingerweg /
Ormalingerstrasse / Hirzbrunnen-Promenade . . . . . . . . . . . . 97a

Wolfareal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Wolfgottesacker / Bahnhofkühlhaus (Areal) / Münchensteiner-

strasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Zeglingerweg / Ormalingerstrasse / Hirzbrunnen-Promenade /

Wittlingerstrasse / Rankstrasse / Allmendstrasse / Bahndamm
(DB) / Hirzbrunnenstrasse / Hersbergerweg . . . . . . . . . . . . . . 97a

Zur Gempenfluh / Vorderer Jakobsberg (Gebiet) / Birseck-
strasse / Birseckweglein / Hofweglein / Bürenfluhstrasse /
Emil Angst-Strasse / Giornicostrasse / Hochwaldstrasse / Im
Spitzacker / Seltisbergerstrasse / Seltisbergerweglein . . . . . . . 149

Zürcherstrasse / Farnsburgerstrasse / St. Alban-Rheinweg / Na-
tionalstrasse N2 (Breitebrücken) / Schwarzwaldbrücke /
Breite-Zentrum (Areal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Zürcherstrasse / Lehenmattstrasse / St. Alban-Teich / Sevogel-
strasse / Hardstrasse / St. Alban-Ring / Gellert . . . . . . . . . . . . 18

Zürcherstrasse (Sägeberg) / Weidengasse / St. Alban-Teich . . . . 68
Zwingerstrasse 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
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Spezielle Bauvorschriften / Bebauungspläne: Alphabet. Register Bettingen 730.150

Bettingen Nr.

Baiergasse / Mennweg / Hauptstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Baiergasse (südlich) / Wyhlenweg / Fünfeichenweg / Lenzenweg 66
Biräckerweg / Lenzenweg / Buchweg / Buchholzweg / Rainweg 66a
Brohegasse / Im Wenkenberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Buchgasse (westliche Seite) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Buchholzweg / Rainweg / Biräckerweg / Lenzenweg / Buchweg 66a
Buchweg / Buchholzweg / Rainweg / Biräckerweg / Lenzenweg 66a
Chrischonarain / Hohe Strasse / St. Chrischona (Gebiet) . . . . . . 155
Chrischonarain / Totenweg / Fünfeichenweg (Areal) . . . . . . . . . 121
Fünfeichenweg (Areal) / Chrischonarain / Totenweg . . . . . . . . . 121
Fünfeichenweg / Lenzenweg / Baiergasse (südlich) / Wyhlenweg 66
Girenhaldenweg / Talweg / Im Speckler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Habermarkweg / Talmattstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Hauptstrasse / Baiergasse / Mennweg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Hinterm Linsberg / Linsbergweg (nordwestliche Seite) / Vorm-

bergweg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Hohe Strasse / St. Chrischona (Gebiet) / Chrischonarain . . . . . . 155
Im Speckler / Girenhaldenweg / Talweg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Im Wenkenberg / Brohegasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Lenzenweg / Baiergasse (südlich) / Wyhlenweg / Fünfeichenweg 66
Lenzenweg / Buchweg / Buchholzweg / Rainweg / Biräckerweg 66a
Linsbergweg (nordwestliche Seite) / Vormbergweg / Hinterm

Linsberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Mennweg / Hauptstrasse / Baiergasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Rainweg / Biräckerweg / Lenzenweg / Buchweg / Buchholzweg 66a
St. Chrischona (Gebiet) / Chrischonarain / Hohe Strasse . . . . . . 155
Talmattstrasse / Habermarkweg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Talweg / Im Speckler / Girenhaldenweg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Totenweg / Fünfeichenweg (Areal) / Chrischonarain . . . . . . . . . 121
Vormbergweg / Hinterm Linsberg / Linsbergweg (nordwestliche

Seite) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Wyhlenweg / Fünfeichenweg / Lenzenweg / Baiergasse (südlich) 66



XXXIV

730.150 Hochbauten

Riehen Nr.

Am Ausserberg / Lamperstalweg / Lärchenweg / Finsterboden-
weg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Am Hang / Im Baumgarten / Waltersgrabenweg / Im finsteren
Boden / Bettingertäli / Auf dem Mühlestieg / Äusserer Hack-
berg / Mohrhaldenstrasse / Wenkenhaldenweg / Schnitterweg
/ Sandreuterweg / Wenkenstrasse / Bettingerstrasse / Mühle-
stiegstrasse / Hirzenstrasse / Mühlestiegrain / Martinsrain /
Unterm Schellenberg / Grenzacherweg / Untere Wenkenhof-
strasse / Obere Wenkenhofstrasse / Wenkenhofstrasse / Sonn-
eggstrasse / Hackbergstrasse / Dörnliweg / Rudolf Wackerna-
gel-Strasse / Hellring / Rütiring / Höhenstrasse . . . . . . . . . . . . 117

Auf dem Mühlestieg / Äusserer Hackberg / Mohrhaldenstrasse /
Wenkenhaldenweg / Schnitterweg / Sandreuterweg / Wenken-
strasse / Bettingerstrasse / Mühlestiegstrasse / Hirzenstrasse /
Mühlestiegrain / Martinsrain / Unterm Schellenberg / Grenz-
acherweg / Untere Wenkenhofstrasse / Obere Wenkenhof-
strasse / Sonneggstrasse / Hackbergstrasse / Dörnliweg / Ru-
dolf Wackernagel-Strasse / Hellring / Rütiring / Höhenstrasse
/ Am Hang / Im Baumgarten / Waltersgrabenweg / Im finste-
ren Boden / Bettingertäli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Auf dem Rücken / Leimgrubenweg / Chrischonaweg . . . . . . . . . 92
Auf der Bischoffhöhe (nördlich) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Auf der Bischoffhöhe / Hungerbachhalde / Hungerbachweg / Im

Bischoff / Bischoffweg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Auf der Bischoffhöhe / Steingrubenweg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Auf der Bischoffhöhe / Steingrubenweg / Lerchengsangweg /

Hungerbachhalde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Äussere Baselstrasse / Bäumlihofstrasse / In den Neumatten /

Rauracherstrasse / Keltenweg / Im Hirshalm / Niederholz-
strasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Äussere Baselstrasse / Bäumlihofstrasse / Kleinriehen-Prome-
nade / Bäumlihofareal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

Äussere Baselstrasse / Bettingerstrasse / Burgstrasse / Reben-
strasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Äusserer Hackberg / Mohrhaldenstrasse / Wenkenhaldenweg /
Schnitterweg / Sandreuterweg / Wenkenstrasse / Bettinger-
strasse / Mühlestiegstrasse / Hirzenstrasse / Mühlestiegrain /
Martinsrain / Unterm Schellenberg / Grenzacherweg / Untere
Wenkenhofstrasse / Obere Wenkenhofstrasse / Sonnegg-
strasse / Hackbergstrasse / Dörnliweg / Rudolf Wackernagel-
Strasse / Hellring / Rütiring / Höhenstrasse / Am Hang / Im
Baumgarten / Waltersgrabenweg / Im finsteren Boden / Bet-
tingertäli / Auf dem Mühlestieg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117



1. 5. 2007 76
XXXV

Spezielle Bauvorschriften / Bebauungspläne: Alphabet. Register Riehen 730.150
Nr.

Bannwegli / Bettingerstrasse / Haldenweg / Talmattstrasse / Ha-
bermarkweg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Baselstrasse / Inzlingerstrasse / Im Singeisenhof / Gartengasse /
Rössligasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Bäumligasse (östlich) / Inzlingerstrasse / In der Au (Grünzone) 91
Bäumlihofareal / Äussere Baselstrasse / Bäumlihofstrasse /

Kleinriehen-Promenade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Bäumlihofstrasse / In den Neumatten / Rauracherstrasse / Kel-

tenweg / Im Hirshalm / Niederholzstrasse / Äussere Basel-
strasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Bäumlihofstrasse / Kleinriehen-Promenade / Bäumlihofareal /
Äussere Baselstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

Bettingerstrasse / Burgstrasse / Rebenstrasse / Äussere Basel-
strasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Bettingerstrasse / Haldenweg / Talmattstrasse / Habermarkweg /
Bannwegli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Bettingerstrasse / Mühlestiegstrasse / Hirzenstrasse / Mühle-
stiegrain / Martinsrain / Unterm Schellenberg / Grenzacher-
weg / Untere Wenkenhofstrasse / Obere Wenkenhofstrasse /
Sonneggstrasse / Hackbergstrasse / Dörnliweg / Rudolf
Wackernagel-Strasse / Hellring / Rütiring / Höhenstrasse /
Am Hang / Im Baumgarten / Waltersgrabenweg / Im finsteren
Boden / Bettingertäli / Auf dem Mühlestieg / Äusserer Hack-
berg / Mohrhaldenstrasse / Wenkenhaldenweg / Schnitterweg
/ Sandreuterweg / Wenkenstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Bettingerstrasse: Nördliche Seite / Buchhalde / Gemeinde-
grenze Riehen-Bettingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Bettingertäli / Auf dem Mühlestieg / Äusserer Hackberg / Mohr-
haldenstrasse / Wenkenhaldenweg / Schnitterweg / Sandreu-
terweg / Wenkenstrasse / Bettingerstrasse / Mühlestiegstrasse
/ Hirzenstrasse / Mühlestiegrain / Martinsrain / Unterm Schel-
lenberg / Grenzacherweg / Untere Wenkenhofstrasse / Obere
Wenkenhofstrasse / Sonneggstrasse / Hackbergstrasse / Dörn-
liweg / Rudolf Wackernagel-Strasse / Hellring / Rütiring / Hö-
henstrasse / Am Hang / Im Baumgarten / Waltersgrabenweg /
Im finsteren Boden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Bischoffweg / Auf der Bischoffhöhe / Hungerbachhalde / Hun-
gerbachweg / Im Bischoff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Bluttrainweg / Römerfeldstrasse / Schäferstrasse / Kohlistieg . . 126
Bosenhalde / Fuchsweg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Buchhalde / Gemeindegrenze Riehen-Bettingen / Bettinger-

strasse: Nördliche Seite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Burgstrasse / Rebenstrasse / Äussere Baselstrasse / Bettinger-

strasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Chrischonaweg / Auf dem Rücken / Leimgrubenweg . . . . . . . . . 92
Chrischonaweg / Schlossgasse / Im Moos / Mooswegli / Moos-

weg / Rheintalweg / Dinkelbergstrasse / Mohrhaldenstrasse . 86
Dinkelbergstrasse / Mohrhaldenstrasse / Chrischonaweg /

Schlossgasse / Im Moos / Mooswegli / Moosweg / Rheintalweg
86



XXXVI

730.150 Hochbauten

Nr.
Dörnliweg / Rudolf Wackernagel-Strasse / Hellring / Rütiring /

Höhenstrasse / Am Hang / Im Baumgarten / Waltersgraben-
weg / Im finsteren Boden / Bettingertäli / Auf dem Mühlestieg
/ Äusserer Hackberg / Mohrhaldenstrasse / Wenkenhalden-
weg / Schnitterweg / Sandreuterweg / Wenkenstrasse / Bettin-
gerstrasse / Mühlestiegstrasse / Hirzenstrasse / Mühlestieg-
rain / Martinsrain / Unterm Schellenberg / Grenzacherweg /
Untere Wenkenhofstrasse / Obere Wenkenhofstrasse / Sonn-
eggstrasse / Hackbergstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Eglingerweg / Lampiweg / Schlipfweg / Ritterweg / Nägeliweg /
Heissensteinweg / Petrisweg / Im Schlipf / Weilstrasse . . . . . . 82a

Finsterbodenweg / Am Ausserberg / Lamperstalweg / Lärchen-
weg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Friedhof am Hörnli: Vorplatz / Hörnli: Vorplatz beim Friedhof . 7
Fuchsweg / Bosenhalde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Gänshaldenweg / Schlossgasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Gartengasse / Rössligasse / Baselstrasse / Inzlingerstrasse / Im

Singeisenhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Gemeindegrenze Riehen-Bettingen / Bettingerstrasse: Nördli-

che Seite / Buchhalde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Gehrhalde / Mohrhaldenstrasse / Sandreuterweg / Untere Weid

/ Obere Weid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Gehrhalde / Zur Hoffnung (Areal) / Wenkenstrasse / Sandreu-

terweg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Gotenstrasse (westlich) / Im Hirshalm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Grenzacherweg / Untere Wenkenhofstrasse / Obere Wenken-

hofstrasse / Sonneggstrasse / Hackbergstrasse / Dörnliweg /
Rudolf Wackernagel-Strasse / Hellring / Rütiring / Höhen-
strasse / Am Hang / Im Baumgarten / Waltersgrabenweg / Im
finsteren Boden / Bettingertäli / Auf dem Mühlestieg / Äusse-
rer Hackberg / Mohrhaldenstrasse / Hackberg / Mohrhalden-
strasse / Wenkenhaldenweg / Schnitterweg / Sandreuterweg /
Wenkenstrasse / Bettingerstrasse / Mühlestiegstrasse / Hir-
zenstrasse / Mühlestiegrain / Martinsrain / Unterm Schellen-
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Habermarkweg / Bannwegli / Bettingerstrasse / Haldenweg /
Talmattstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Hackbergstrasse / Dörnliweg / Rudolf Wackernagel-Strasse /
Hellring / Rütiring / Höhenstrasse / Am Hang / Im Baumgar-
ten / Waltersgrabenweg / Im finsteren Boden / Bettingertäli /
Auf dem Mühlestieg / Äusserer Hackberg / Mohrhalden-
strasse / Wenkenhaldenweg / Schnitterweg / Sandreuterweg /
Wenkenstrasse / Bettingerstrasse / Mühlestiegstrasse / Hir-
zenstrasse / Mühlestiegrain / Martinsrain / Unterm Schellen-
berg / Grenzacherweg / Untere Wenkenhofstrasse / Obere
Wenkenhofstrasse / Sonneggstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Hackbergstrasse / Rudolf Wackernagel-Strasse: Nordwestliche
Seite / Oberer Kreuzenweg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
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Spezielle Bauvorschriften / Bebauungspläne: Alphabet. Register Riehen 730.150
Nr.

Haldenweg / Talmattstrasse / Habermarkweg / Bannwegli / Bet-
tingerstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Heissensteinweg / Petrisweg / Im Schlipf / Weilstrasse / Eglinger-
weg / Lampiweg / Schlipfweg / Ritterweg / Nägeliweg . . . . . . . 82a

Hellring / altes Reservoir (Areal) / Wenkenmattweg . . . . . . . . . 159
Hellring / Rütiring / Höhenstrasse / Am Hang / Im Baumgarten /

Waltersgrabenweg / Im finsteren Boden / Bettingertäli / Auf
dem Mühlestieg / Äusserer Hackberg / Mohrhaldenstrasse /
Wenkenhaldenweg / Schnitterweg / Sandreuterweg / Wenken-
strasse / Bettingerstrasse / Mühlestiegstrasse / Hirzenstrasse /
Mühlestiegrain / Martinsrain / Unterm Schellenberg / Grenz-
acherweg / Untere Wenkenhofstrasse / Obere Wenkenhof-
strasse / Sonneggstrasse / Hackbergstrasse / Dörnliweg / Ru-
dolf Wackernagel-Strasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Hirzenstrasse / Mühlestiegrain / Martinsrain / Unterm Schellen-
berg / Grenzacherweg / Untere Wenkenhofstrasse / Obere
Wenkenhofstrasse / Sonneggstrasse / Hackbergstrasse / Dörn-
liweg / Rudolf Wackernagel-Strasse / Hellring / Rütiring / Hö-
henstrasse / Am Hang / Im Baumgarten / Waltersgrabenweg /
Im finsteren Boden / Bettingertäli / Auf dem Mühlestieg /
Äusserer Hackberg / Mohrhaldenstrasse / Wenkenhaldenweg
/ Schnitterweg / Sandreuterweg / Wenkenstrasse / Bettinger-
strasse / Mühlestiegstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Höhenstrasse / Am Hang / Im Baumgarten / Waltersgrabenweg /
Im finsteren Boden / Bettingertäli / Auf dem Mühlestieg /
Äusserer Hackberg / Mohrhaldenstrasse / Wenkenhaldenweg
/ Schnitterweg / Sandreuterweg / Wenkenstrasse / Bettinger-
strasse / Mühlestiegstrasse / Hirzenstrasse / Mühlestiegrain /
Martinsrain / Unterm Schellenberg / Grenzacherweg / Untere
Wenkenhofstrasse / Obere Wenkenhofstrasse / Sonnegg-
strasse / Hackbergstrasse / Dörnliweg / Rudolf Wackernagel-
Strasse / Hellring / Rütiring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Hörnli: Vorplatz beim Friedhof / Friedhof am Hörnli: Vorplatz . 7
Hungerbachhalde / Auf der Bischoffhöhe / Steingrubenweg /

Lerchengsangweg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Hungerbachhalde / Hungerbachweg / Im Bischoff / Bischoffweg

/ Auf der Bischoffhöhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Hungerbachweg / Im Bischoff / Bischoffweg / Auf der Bischoff-

höhe / Hungerbachhalde / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Hupfer-Areal / Rüchligweg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Im Baumgarten / Waltersgrabenweg / Im finsteren Boden / Bet-

tingertäli / Auf dem Mühlestieg / Äusserer Hackberg / Mohr-
haldenstrasse / Wenkenhaldenweg / Schnitterweg / Sandreu-
terweg / Wenkenstrasse / Bettingerstrasse / Mühlestiegstrasse
/ Hirzenstrasse / Mühlestiegrain / Martinsrain / Unterm Schel-
lenberg / Grenzacherweg / Untere Wenkenhofstrasse / Obere
Wenkenhofstrasse / Sonneggstrasse / Hackbergstrasse / Dörn-
liweg / Rudolf Wackernagel-Strasse / Hellring / Rütiring / Hö-
henstrasse / Am Hang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
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730.150 Hochbauten

Nr.
Im Bischoff / Bischoffweg / Auf der Bischoffhöhe / Hungerbach-

halde / Hungerbachweg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Im finsteren Boden / Bettingertäli / Auf dem Mühlestieg / Äus-

serer Hackberg / Mohrhaldenstrasse / Wenkenhaldenweg /
Schnitterweg / Sandreuterweg / Wenkenstrasse / Bettinger-
strasse / Mühlestiegstrasse / Hirzenstrasse / Mühlestiegrain /
Martinsrain / Unterm Schellenberg / Grenzacherweg / Untere
Wenkenhofstrasse / Obere Wenkenhofstrasse / Sonnegg-
strasse / Hackbergstrasse / Dörnliweg / Rudolf Wackernagel-
Strasse / Hellring / Rütiring / Höhenstrasse / Am Hang / Im
Baumgarten / Waltersgrabenweg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Im Glögglihof (Areal) / Äussere Baselstrasse / Bettingerstrasse /
Burgstrasse / Rebenstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Im Hirshalm / Gotenstrasse (westlich) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Im Hirshalm / Niederholzstrasse / Äussere Baselstrasse / Bäum-

lihofstrasse / In den Neumatten / Rauracherstrasse / Kelten-
weg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Im Moos / Mooswegli / Moosweg / Rheintalweg / Dinkelberg-
strasse / Mohrhaldenstrasse / Chrischonaweg / Schlossgasse . 86

Im Schlipf / Weilstrasse / Eglingerweg / Lampiweg / Schlipfweg /
Ritterweg / Nägeliweg / Heissensteinweg / Petrisweg . . . . . . . 82a

Im Singeisenhof / Gartengasse / Rössligasse / Baselstrasse / Inz-
lingerstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Im Wenkenberg / Mohrhaldenstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
In den Mühlematten / Mühlemattweg / Weilmattweg / Wiesen-

dammpromenade / In den Weilmatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
In den Neumatten / Rauracherstrasse / Keltenweg / Im Hirshalm

/ Niederholzstrasse / Äussere Baselstrasse / Bäumlihofstrasse
28

In den Weilmatten / In den Mühlematten / Mühlemattweg /
Weilmattweg / Wiesendammpromenade . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

In der Au (Grünzone) / Bäumligasse (östlich) / Inzlingerstrasse 91
Inzlingerstrasse / Im Singeisenhof / Gartengasse / Rössligasse /

Baselstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Inzlingerstrasse / In der Au (Grünzone) / Bäumligasse (östlich) 91
Inzlingerstrasse / Rössligasse / Baselstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Keltenweg / Im Hirshalm / Niederholzstrasse / Äussere Basel-

strasse / Bäumlihofstrasse / In den Neumatten / Rauracher-
strasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Kleinriehen-Promenade / Bäumlihofareal / Äussere Basel-
strasse / Bäumlihofstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

Kohlistieg / Bluttrainweg / Römerfeldstrasse / Schäferstrasse . . 126
Kornfeldstrasse / Tiefweg / Roggenstrasse / Morystrasse / Was-

serstelzenweg / Vierjuchartenweg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Lamperstalweg / Lärchenweg / Finsterbodenweg / Am Ausser-

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Lampiweg / Schlipfweg / Ritterweg / Nägeliweg / Heissenstein-

weg / Petrisweg / Im Schlipf / Weilstrasse / Eglingerweg . . . . . 82a
Landesgrenze BRD / Lörracherstrasse / Wiesentalbahn . . . . . . 32
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Lärchenweg / Finsterbodenweg / Am Ausserberg / Lamperstal-
weg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Leimgrubenweg / Chrischonaweg / Auf dem Rücken . . . . . . . . . 92
Lerchengsangweg / Hungerbachhalde / Auf der Bischoffhöhe /

Steingrubenweg / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Lörracherstrasse / Wiesentalbahn / Landesgrenze BRD . . . . . . 32
Martinsrain / Unterm Schellenberg / Grenzacherweg / Untere

Wenkenhofstrasse / Obere Wenkenhofstrasse / Sonnegg-
strasse / Hackbergstrasse / Dörnliweg / Rudolf Wackernagel-
Strasse / Hellring / Rütiring / Höhenstrasse / Am Hang / Im
Baumgarten / Waltersgrabenweg / Im finsteren Boden / Bet-
tingertäli / Auf dem Mühlestieg / Äusserer Hackberg / Mohr-
haldenstrasse / Wenkenhaldenweg / Schnitterweg / Sandreu-
terweg / Wenkenstrasse / Bettingerstrasse / Mühlestiegstrasse
/ Hirzenstrasse / Mühlestiegrain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Mohrhaldenstrasse / Chrischonaweg / Schlossgasse / Im Moos /
Mooswegli / Moosweg / Rheintalweg / Dinkelbergstrasse . . . 86

Mohrhaldenstrasse / Im Wenkenberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Mohrhaldenstrasse / Sandreuterweg / Untere Weid / Obere

Weid / Gehrhalde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Mohrhaldenstrasse / Wenkenhaldenweg / Schnitterweg / Sand-

reuterweg / Wenkenstrasse / Bettingerstrasse / Mühlestieg-
strasse / Hirzenstrasse / Mühlestiegrain / Martinsrain / Un-
term Schellenberg / Grenzacherweg / Untere Wenkenhof-
strasse / Obere Wenkenhofstrasse / Sonneggstrasse / Hack-
bergstrasse / Dörnliweg / Rudolf Wackernagel-Strasse / Hell-
ring / Rütiring / Höhenstrasse / Am Hang / Im Baumgarten /
Waltersgrabenweg / Im finsteren Boden / Bettingertäli / Auf
dem Mühlestieg / Äusserer Hackberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Moosweg / Rheintalweg / Dinkelbergstrasse / Mohrhalden-
strasse / Chrischonaweg / Schlossgasse / Im Moos / Mooswegli

86

Mooswegli / Moosweg / Rheintalweg / Dinkelbergstrasse /
Mohrhaldenstrasse / Chrischonaweg / Schlossgasse / Im Moos

86

Morystrasse / Wasserstelzenweg / Vierjuchartenweg / Kornfeld-
strasse / Tiefweg / Roggenstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Mühlemattweg / Weilmattweg / Wiesendammpromenade / In
den Weilmatten / In den Mühlematten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Mühlestiegrain / Martinsrain / Unterm Schellenberg / Grenz-
acherweg / Untere Wenkenhofstrasse / Obere Wenkenhof-
strasse / Sonneggstrasse / Hackbergstrasse / Dörnliweg / Ru-
dolf Wackernagel-Strasse / Hellring / Rütiring / Höhenstrasse
/ Am Hang / Im Baumgarten / Waltersgrabenweg / Im finste-
ren Boden / Bettingertäli / Auf dem Mühlestieg / Äusserer
Hackberg / Mohrhaldenstrasse / Wenkenhaldenweg / Schnit-
terweg / Sandreuterweg / Wenkenstrasse / Bettingerstrasse /
Mühlestiegstrasse / Hirzenstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
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Nr.
Mühlestiegstrasse / Hirzenstrasse / Mühlestiegrain / Martinsrain

/ Unterm Schellenberg / Grenzacherweg / Untere Wenken-
hofstrasse / Obere Wenkenhofstrasse / Sonneggstrasse /
Hackbergstrasse / Dörnliweg / Rudolf Wackernagel-Strasse /
Hellring / Rütiring / Höhenstrasse / Am Hang / Im Baumgar-
ten / Waltersgrabenweg / Im finsteren Boden / Bettingertäli /
Auf dem Mühlestieg / Äusserer Hackberg / Mohrhalden-
strasse /Wenkenhaldenweg / Schnitterweg / Sandreuterweg /
Wenkenstrasse / Bettingerstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Nägeliweg / Heissensteinweg / Petrisweg / Im Schlipf / Weil-
strasse / Eglingerweg / Lampiweg / Schlipfweg / Ritterweg . . . 82a

Niederholzstrasse / Äussere Baselstrasse / Bäumlihofstrasse / In
den Neumatten / Rauracherstrasse / Keltenweg / Im Hirshalm

28

Obere Weid / Gehrhalde / Mohrhaldenstrasse / Sandreuterweg /
Untere Weid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

Obere Wenkenhofstrasse / Sonneggstrasse / Hackbergstrasse /
Dörnliweg / Rudolf Wackernagel-Strasse / Hellring / Rütiring
/ Höhenstrasse / Am Hang / Im Baumgarten / Waltersgraben-
weg / Im finsteren Boden / Bettingertäli / Auf dem Mühlestieg
/ Äusserer Hackberg / Mohrhaldenstrasse / Wenkenhalden-
weg / Schnitterweg / Sandreuterweg / Wenkenstrasse / Bettin-
gerstrasse / Mühlestiegstrasse / Hirzenstrasse / Mühlestieg-
rain / Martinsrain / Unterm Schellenberg / Grenzacherweg /
Untere Wenkenhofstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Oberer Kreuzenweg / Hackbergstrasse / Rudolf Wackernagel-
Strasse: Nordwestliche Seite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Petrisweg / Im Schlipf / Weilstrasse / Eglingerweg / Lampiweg /
Schlipfweg / Ritterweg / Nägeliweg / Heissensteinweg . . . . . . 82a

Rauracherstrasse / Keltenweg / Im Hirshalm / Niederholzstrasse
/ Äussere Baselstrasse / Bäumlihofstrasse / In den Neumatten

28

Rebenstrasse / Äussere Baselstrasse / Bettingerstrasse / Burg-
strasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Reservoir, altes (Areal) / Wenkenmattweg / Hellring . . . . . . . . . 159
Rheintalweg / Dinkelbergstrasse / Mohrhaldenstrasse / Chri-

schonaweg / Schlossgasse / Im Moos / Mooswegli / Moosweg . 86
Riehenring / Wiese / Erlenmatt (ehemaliges DB-Güterbahnhof-

areal) / Schwarzwaldallee / Erlenstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Ritterweg / Nägeliweg / Heissensteinweg / Petrisweg / Im Schlipf

/ Weilstrasse / Eglingerweg / Lampiweg / Schlipfweg . . . . . . . . 82a
Roggenstrasse / Morystrasse / Wasserstelzenweg / Vierjuchar-

tenweg / Kornfeldstrasse / Tiefweg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Römerfeldstrasse / Schäferstrasse / Kohlistieg / Bluttrainweg . . 126
Rössligasse / Baselstrasse / Inzlingerstrasse / Im Singeisenhof /

Gartengasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Rüchligweg / Hupfer-Areal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Rudolf Wackernagel-Strasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
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Rudolf Wackernagel-Strasse / Hellring / Rütiring / Höhen-
strasse / Am Hang / Im Baumgarten / Waltersgrabenweg / Im
finsteren Boden / Bettingertäli / Auf dem Mühlestieg / Äusse-
rer Hackberg / Mohrhaldenstrasse / Wenkenhaldenweg /
Schnitterweg / Sandreuterweg / Wenkenstrasse / Bettinger-
strasse / Mühlestiegstrasse / Hirzenstrasse / Mühlestiegrain /
Martinsrain / Unterm Schellenberg / Grenzacherweg / Untere
Wenkenhofstrasse / Obere Wenkenhofstrasse / Sonnegg-
strasse / Hackbergstrasse / Dörnliweg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Rudolf Wackernagel-Strasse: Nordwestliche Seite / Oberer
Kreuzenweg / Hackbergstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Rütiring / Höhenstrasse / Am Hang / Im Baumgarten / Walters-
grabenweg / Im finsteren Boden / Bettingertäli / Auf dem
Mühlestieg / Äusserer Hackberg / Mohrhaldenstrasse / Wen-
kenhaldenweg / Schnitterweg / Sandreuterweg / Wenken-
strasse / Bettingerstrasse / Mühlestiegstrasse / Hirzenstrasse /
Mühlestiegrain / Martinsrain / Unterm Schellenberg / Grenz-
acherweg / Untere Wenkenhofstrasse / Obere Wenkenhof-
strasse / Sonneggstrasse / Hackbergstrasse / Dörnliweg / Ru-
dolf Wackernagel-Strasse / Hellring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Sandreuterweg / Untere Weid / Obere Weid / Gehrhalde / Mohr-
haldenstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

Sandreuterweg / Gehrhalde / Zur Hoffnung (Areal) / Wenken-
strasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

Sandreuterweg / Wenkenstrasse / Bettingerstrasse / Mühle-
stiegstrasse / Hirzenstrasse / Mühlestiegrain / Martinsrain /
Unterm Schellenberg / Grenzacherweg / Untere Wenkenhof-
strasse / Obere Wenkenhofstrasse / Sonneggstrasse / Hack-
bergstrasse / Dörnliweg / Rudolf Wackernagel-Strasse / Hell-
ring / Rütiring / Höhenstrasse / Am Hang / Im Baumgarten /
Waltersgrabenweg / Im finsteren Boden / Bettingertäli / Auf
dem Mühlestieg / Äusserer Hackberg / Mohrhaldenstrasse /
Wenkenhaldenweg / Schnitterweg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Schäferstrasse / Kohlistieg / Bluttrainweg / Römerfeldstrasse . . 126
Schlipfweg / Ritterweg / Nägeliweg / Heissensteinweg / Petris-

weg / Im Schlipf / Weilstrasse / Eglingerweg / Lampiweg . . . . . 82a
Schlossgasse / Gänshaldenweg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Schlossgasse / Im Moos / Mooswegli / Moosweg / Rheintalweg /

Dinkelbergstrasse / Mohrhaldenstrasse / Chrischonaweg . . . 86
Schnitterweg / Sandreuterweg / Wenkenstrasse / Bettinger-

strasse / Mühlestiegstrasse / Hirzenstrasse / Mühlestiegrain /
Martinsrain / Unterm Schellenberg / Grenzacherweg / Untere
Wenkenhofstrasse / Obere Wenkenhofstrasse / Sonnegg-
strasse / Hackbergstrasse / Dörnliweg / Rudolf Wackernagel-
Strasse / Hellring / Rütiring / Höhenstrasse / Am Hang / Im
Baumgarten / Waltersgrabenweg / Im finsteren Boden / Bet-
tingertäli / Auf dem Mühlestieg / Äusserer Hackberg / Mohr-
haldenstrasse / Wenkenhaldenweg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Schwarzwaldallee / Erlenstrasse / Riehenring / Wiese / Erlen-
matt (ehemaliges DB-Güterbahnhofareal) . . . . . . . . . . . . . . . 172
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Nr.
Sonneggstrasse / Hackbergstrasse / Dörnliweg / Rudolf Wacker-

nagel-Strasse / Hellring / Rütiring / Höhenstrasse / Am Hang /
Im Baumgarten / Waltersgrabenweg / Im finsteren Boden /
Bettingertäli / Auf dem Mühlestieg / Äusserer Hackberg /
Mohrhaldenstrasse / Wenkenhaldenweg / Schnitterweg /
Sandreuterweg / Wenkenstrasse / Bettingerstrasse / Mühle-
stiegstrasse / Hirzenstrasse / Mühlestiegrain / Martinsrain /
Unterm Schellenberg / Grenzacherweg / Untere Wenkenhof-
strasse / Obere Wenkenhofstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Steingrubenweg / Auf der Bischoffhöhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Steingrubenweg / Lerchengsangweg / Hungerbachhalde / Auf

der Bischoffhöhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Talmattstrasse / Habermarkweg / Bannwegli / Bettingerstrasse /

Haldenweg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Tiefweg / Roggenstrasse / Morystrasse / Wasserstelzenweg /

Vierjuchartenweg / Kornfeldstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Untere Weid / Obere Weid / Gehrhalde / Mohrhaldenstrasse /

Sandreuterweg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Untere Wenkenhofstrasse / Obere Wenkenhofstrasse / Sonn-

eggstrasse / Hackbergstrasse / Dörnliweg / Rudolf Wackerna-
gel-Strasse / Hellring / Rütiring / Höhenstrasse / Am Hang /
Im Baumgarten / Waltersgrabenweg / Im finsteren Boden /
Bettingertäli / Auf dem Mühlestieg / Äusserer Hackberg /
Mohrhaldenstrasse / Wenkenhaldenweg / Schnitterweg /
Sandreuterweg / Wenkenstrasse / Bettingerstrasse / Mühle-
stiegstrasse / Hirzenstrasse / Mühlestiegrain / Martinsrain /
Unterm Schellenberg / Grenzacherweg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Unterm Schellenberg / Grenzacherweg / Untere Wenkenhof-
strasse / Obere Wenkenhofstrasse / Sonneggstrasse / Hack-
bergstrasse / Dörnliweg / Rudolf Wackernagel-Strasse / Hell-
ring / Rütiring / Höhenstrasse / Am Hang / Im Baumgarten /
Waltersgrabenweg / Im finsteren Boden / Bettingertäli / Auf
dem Mühlestieg / Äusserer Hackberg / Mohrhaldenstrasse /
Wenkenhaldenweg / Schnitterweg / Sandreuterweg / Wenken-
strasse / Bettingerstrasse / Mühlestiegstrasse / Hirzenstrasse /
Mühlestiegrain / Martinsrain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Vierjuchartenweg / Kornfeldstrasse / Tiefweg / Roggenstrasse /
Morystrasse / Wasserstelzenweg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Waltersgrabenweg / Im finsteren Boden / Bettingertäli / Auf
dem Mühlestieg / Äusserer Hackberg / Mohrhaldenstrasse /
Wenkenhaldenweg / Schnitterweg / Sandreuterweg / Wenken-
strasse / Bettingerstrasse / Mühlestiegstrasse / Hirzenstrasse /
Mühlestiegrain / Martinsrain / Unterm Schellenberg / Grenz-
acherweg / Untere Wenkenhofstrasse / Obere Wenkenhof-
strasse / Sonneggstrasse / Hackbergstrasse / Dörnliweg / Ru-
dolf Wackernagel-Strasse / Hellring / Rütiring / Höhenstrasse
/ Am Hang / Im Baumgarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
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Wasserstelzenweg / Vierjuchartenweg / Kornfeldstrasse / Tief-
weg / Roggenstrasse / Morystrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Weilmattweg / Wiesendammpromenade / In den Weilmatten /
In den Mühlematten / Mühlemattweg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Weilstrasse / Eglingerweg / Lampiweg / Schlipfweg / Ritterweg /
Nägeliweg / Heissensteinweg / Petrisweg / Im Schlipf . . . . . . . 82a

Wenkenhaldenweg / Schnitterweg / Sandreuterweg / Wenken-
strasse / Bettingerstrasse / Mühlestiegstrasse / Hirzenstrasse /
Mühlestiegrain / Martinsrain / Unterm Schellenberg / Grenz-
acherweg / Untere Wenkenhofstrasse / Obere Wenkenhof-
strasse / Sonneggstrasse / Hackbergstrasse / Dörnliweg / Ru-
dolf Wackernagel-Strasse / Hellring / Rütiring / Höhenstrasse
/ Am Hang / Im Baumgarten / Waltersgrabenweg / Im finste-
ren Boden / Bettingertäli / Auf dem Mühlestieg / Äusserer
Hackberg / Mohrhaldenstrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Wenkenmattweg / Hellring /altes Reservoir (Areal) . . . . . . . . . . 159
Wenkenstrasse / Bettingerstrasse / Mühlestiegstrasse / Hirzen-

strasse / Mühlestiegrain / Martinsrain / Unterm Schellenberg /
Grenzacherweg / Untere Wenkenhofstrasse / Obere Wenken-
hofstrasse / Sonneggstrasse / Hackbergstrasse / Dörnliweg /
Rudolf Wackernagel-Strasse / Hellring / Rütiring / Höhen-
strasse / Am Hang / Im Baumgarten / Waltersgrabenweg / Im
finsteren Boden / Bettingertäli / Auf dem Mühlestieg / Äusse-
rer Hackberg / Mohrhaldenstrasse / Wenkenhaldenweg /
Schnitterweg / Sandreuterweg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Wenkenstrasse / Sandreuterweg / Gehrhalde / Zur Hoffnung
(Areal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

Wiese / Erlenmatt (ehemaliges DB-Güterbahnhofareal) /
Schwarzwaldallee / Erlenstrasse / Riehenring . . . . . . . . . . . . . 172

Wiesendammpromenade / In den Weilmatten / In den Mühle-
matten / Mühlemattweg / Weilmattweg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Wiesentalbahn / Landesgrenze BRD / Lörracherstrasse . . . . . . 32
Zur Hoffnung (Areal) / Wenkenstrasse / Sandreuterweg / Gehr-

halde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
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7
Riehen
Gottesacker am Hörnli: Vorplatz

GRB vom 23. Oktober 1930

Der Grosse Rat erlässt aufgrund von § 8 des Hochbautengesetzes für
die Bebauung der den Vorplatz des Gottesackers am Hörnli begren-
zenden Parzellen die folgenden speziellen Bauvorschriften:
1)2)

I. Die Baublöcke sind in ihrer allgemeinen Anlage aufgrund der vom
Regierungsrat genehmigten Schemapläne in Situation, Ansichten
und Schnitten 1:200, Nr. 1066 und Nr. 1067, vom 23. Mai 1930 zu ge-
stalten. Die Höhenlage der Hauptgesimse und der Dachfirste
sowie die Dachneigungen müssen den Schemaplänen entsprechen.
Stehende Dachfenster oder Dachaufbauten sind an allen Fassaden
verboten. Die Dachgesimse sind in Profil und Ausladung einheit-
lich zu gestalten und es ist ein einheitliches Material zur Dachdek-
kung zu verwenden.

II. Die Gebäude müssen aus dem Erdgeschoss und zwei Stockwerken
bestehen. Die Fenster- und Türöffnungen des Erdgeschosses kön-
nen der Zweckbestimmung der hier liegenden Räume angepasst
werden. Die Fenster der Stockwerke müssen auf gleicher Höhe lie-
gen und im Lichten gleich hoch sein. Ihre Breitedimensionen sind
frei.

III. Über die Wahl der sichtbaren Baumaterialien und die farbige Ge-
staltung der Fassaden werden keine bindenden Detailvorschriften
aufgestellt. Es wird nur verlangt, dass der Gesamteindruck der Ge-
bäude ein ruhiger und einheitlicher sei. Dem zuständigen Departe-
ment sind besondere detaillierte Vorlagen über die Fassadenge-
staltung in bezug auf Form, Material und Farbe zu unterbreiten.1)

IV. Die Pläne zu sämtlichen, den Platz umgebenden Gebäuden sind
dem Regierungsrat zur Genehmigung vorzulegen.

V. Zur Sicherung der Erhaltung des einheitlichen Platzeindruckes
dürfen Veränderungen an den Fassaden bei Anlass von Renova-
tionsarbeiten nur mit Genehmigung des zuständigen Departe-
ments vorgenommen werden.2) Die jeweiligen Liegenschaftseigen-
tümer sind deshalb verpflichtet, in solchen Fällen dem Bauinspek-
torat ein Baubegehren einzureichen.

1) Ziff. III: Vorausgehender Satz in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam
seit 30. 8. 1990).

2) Ziff. V: Vorausgehender Satz in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam
seit 30. 8. 1990).

1
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VI. Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
den Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkon-
zeption der Bebauung nicht beeinträchtigt wird.3)

3)

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

3) Ziff. VI in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990).

2
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Basel
Dorenbachviadukt / Oberwilerstrasse / Rümelinbach /
SNCF: Bahneinschnitt

GRB vom 13. Februar 1941

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrates, beschliesst:

1.
2. Gemäss § 8 des Hochbautengesetzes werden für das durch die Ober-

wilerstrasse, den Dorenbachviadukt, den Rümelinbach und den
Bahneinschnitt der Elsass-Lothringer-Bahn1) begrenzte Gebiet die
folgenden besonderen Bauvorschriften aufgestellt:
a) Das Gebiet ist mit je einer zusammenhängenden Häuserzeile

längs der Oberwiler- und der Schönmattstrasse zu überbauen. Die
beiden Zeilen müssen übereinstimmende Flachdächer mit einer
Firsthöhe von ca. 30 cm über dem Dachvorsprung und gleicher
Neigung nach beiden Seiten und mit Abwalmung an den Zeilenen-
den erhalten. Die Dachvorsprünge jeder Zeile müssen die gleiche
Ausladung erhalten und ohne Unterbrechung durchgeführt wer-
den.

b) Die Häuser in der Zone 5a dürfen sechs Vollgeschosse erhalten, je-
doch dürfen im Erdgeschoss nur 40% der Grundfläche zu Wohn-
räumen benützt werden; in dieses Mass wird die Fläche von
Ladenlokalen in einem Eckgebäude nicht eingerechnet. Eine selb-
ständige Wohnung für den Abwart darf nur im Erdgeschoss eines
der Häuser eingerichtet werden.

c) Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
den Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkon-
zeption der Bebauung nicht beeinträchtigt wird.2)

2)

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er wird, weil dringlicher Natur,
dem Referendum entzogen.

1) Jetzt: SNCF.
2) Ziff. 2 lit. c in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990).

3
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14
Basel
Missionsstrasse / Schönbeinstrasse / Mittlere Strasse

GRB vom 10. Juni 1943

1.
2. Der Grosse Rat beschliesst ferner aufgrund von § 8 des Hochbauten-

gesetzes die folgenden speziellen Bauvorschriften:
1 In dem Gebiet, das gemäss Plan Nr. 4484 den Zonen 4 und 3 neu
zugewiesen wird, dürfen die Wand- und Firsthöhen die im Plan
Nr. 4484 eingetragenen Koten nicht überschreiten (diese beschrän-
ken die Wandhöhe auf 13,10 m an der Missionsstrasse, auf 10,70–
12,50 m an der Schönbeinstrasse und auf 12,50–13,50 m an der Mitt-
leren Strasse; die Firsthöhe auf 17,60 m an der Missionsstrasse, auf
15,20–17 m an der Schönbeinstrasse und auf 17–18 m an der Mittle-
ren Strasse).
2

3 Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
den Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkonzep-
tion der Bebauung nicht beeinträchtigt wird.1)

4 Der Regierungsrat wird ermächtigt, als Ausnahme von diesen Vor-
schriften in Anwendung von § 154a des Hochbautengesetzes2) für ein
von der Baukommission und der Stadtbildkommission genehmigtes
Neubauprojekt des Pflegeheims der Adullam-Stiftung auf der Lie-
genschaft Mittlere Strasse 15 die Erstellung eines fünften Vollge-
schosses zu bewilligen.3)

3.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er wird, weil dringlicher Natur,
dem Referendum entzogen.

1) Ziff. 2 Abs. 3 in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990).
2) § 154a des Hochbautengesetzes in der Fassung des G vom 10. 5. 1962.
3) Ziff. 2 Abs. 4 eingefügt durch GRB vom 15. 12. 1955.

4

730.150 Hochbauten



1. 5. 2005 70

17
Basel
Gundeldingerrain

GRB vom 1. März 1945

1

2 Der Grosse Rat setzt ferner gemäss § 8 des Hochbautengesetzes für
das durch den Bebauungsplan Nr. 4336 des Amtes für Kantons- und
Stadtplanung 1:1000 vom 12. Dezember 1942 erschlossene Gebiet die
folgenden speziellen Bauvorschriften fest:
1. Zur Erreichung einer einheitlichen Überbauung des südlich des

Gundeldingerrains und der alten Hauensteinstrasse gelegenen
Areals soll
a) die Bebauung den Nord-Süd gerichteten Strassen folgen;
b) die Dachneigung überall grösser als 25° sein, jedoch 35° nicht

überschreiten;
c) zwischen den Punkten A, B, C kein Bauteil irgendwelcher Art die

Höhenkote 350 m ü/Meer überschreiten.
2. Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von

den Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkonzep-
tion der Bebauung nicht beeinträchtigt wird.1)

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

1) Ziff. 2 in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990).

5
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Basel
Gebiet beidseits der Gellertstrasse1) / Zürcherstrasse /
Lehenmattstrasse / St. Alban-Teich / Sevogelstrasse / Hardstrasse /
St. Alban-Ring

GRB vom 16. März 1945

1 Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrates und aufgrund von § 8 des Hochbautengesetzes, setzt für das
Gebiet beidseits der Gellertstrasse,
1. auf der Nordseite durch die Zürcherstrasse, Lehenmattstrasse,

St. Alban-Teich und Baldeggerstrasse,
2. auf der Südseite durch die Sevogelstrasse, Hardstrasse und St. Al-

ban-Ring mit Inbegriff seiner östlichen Front begrenzt,
folgende speziellen Bauvorschriften fest:
2 In Beziehung auf die Höhe der Gebäude, ihre Ausnützung zu Wohn-
zwecken und ihre Konstruktion gelten mit nachfolgenden Ausnahmen
die Bestimmungen von Zone 3, in allen anderen Beziehungen dagegen
die Bestimmungen von Zone 2a mit grüner Schraffur.
3 Die zulässige maximale Höhe der gegen die Allmend und gegen die
Nachbargrenze gerichteten Gebäudewände wird auf 10 m festgesetzt.
4 Auf der Nordseite der Gellertstrasse darf die überbaute Fläche nur
ca. 20% der in Frage stehenden Parzellen betragen.
5 Sockelgeschosse sind nicht zulässig.
6 Dachausbauten sind nur in sehr beschränktem Umfange gestattet.
7 Die Genehmigung der Baubegehren in diesen Abschnitten wird dem
zuständigen Departement vorbehalten.2)

8 § 26 des Anhangs zum Hochbautengesetz findet Anwendung.
9 Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
den Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkonzep-
tion der Bebauung nicht beeinträchtigt wird.3)

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

1) Nördlich der Gellertstrasse: siehe auch GRB Nr. 60 vom 10. 11. 1955; südlich
der Gellertstrasse: GRB Nr. 83 vom 17. 1. 1963.

2) Abs. 7 in der Fassung von § 53 Ziff. 34 C des Organisationsgesetzes vom 22. 4.
1976.

3) Abs. 9 in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990).
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Basel
Bäumlihofstrasse

GRB vom 4. Juli 1946

1 Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrates, beschliesst bezüglich der Parzellen 15436 1) und 7856 in Sek-
tion VIII, dass die Firsthöhe 13,5 m nicht überschreiten darf.
2 Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
dieser Bauvorschrift zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkonzep-
tion der Bebauung nicht beeinträchtigt wird.2)

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

1) Durch Neuparzellierung entstanden aus der Parzelle 15436 die Parzellen 1948,
1949, 1958, 1959, 1960, 1961, 1967 und 1968.

2) Abs. 2 in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990).
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Basel
Wolfareal

GRB vom 11. Juli 1946

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrates, beschliesst aufgrund von § 8 des Hochbautengesetzes was
folgt:

1.
2.
3. Für das der Zone 7 zugeteilte Gebiet werden ausserdem gemäss § 8

des Hochbautengesetzes die folgenden speziellen Bauvorschriften
aufgestellt:
a)1)

2) b) In dem der Zone 7 zugeteilten Areal darf die Wandhöhe höchstens
20 m betragen. Das zuständige Departement wird jedoch ermäch-
tigt, nach Anhörung der Stadtbildkommission Abweichungen von
dieser Bauvorschrift zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkon-
zeption der Bebauung nicht beeinträchtigt wird und die Aus-
nahme für den Industriebetrieb von wesentlicher Bedeutung ist.2)

c) Auf dem ganzen Gebiet sind alle baulichen und technischen Ein-
richtungen nach dem modernsten Stand der Technik und Wissen-
schaft so anzulegen und zu unterhalten oder abzuändern, dass so-
wohl eine andauernde als auch eine öfters sich wiederholende Be-
lästigung der Nachbarn und der auf der Allmend verkehrenden
Personen durch Rauch, Russ, Ausdünstung oder andere Übel-
stände vermieden wird.
2 Insbesondere sind alle Vorkehrungen zu treffen, dass die Sport-
plätze auf dem Stadion St. Jakob, das Gundeldingerquartier und
die historischen Bauten von St. Jakob nicht beeinträchtigt werden.
3 Einrichtungen, die in den Abs. 1 und 2 dieses Abschnittes ange-
führten Anforderungen nicht genügen, können durch den Regie-
rungsrat im Betrieb eingestellt werden.

1) Ziff. 3 lit. a dahingefallen infolge Zonenänderung anlässlich der Zonenplanre-
vision (vgl. GRB vom 17. 12. 1987).

2) Ziff. 3 lit. b: Vorausgehender Satz in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirk-
sam seit 30. 8. 1990).

8
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4. Auf dem ganzen Gebiet dürfen die zu errichtenden Bauten das Bild
und die Umgebung der Bauwerke von geschichtlicher und künstleri-
scher Bedeutung (Siechenhäuser und Kirche von St. Jakob), die im
Denkmalverzeichnis eingetragen sind, nicht beeinträchtigen.

5.3)

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

3) Ziff. 5 dahingefallen durch die Revision der §§ 3 (in der Fassung des G vom
20. 10. 1977), 3a (in der Fassung des GRB vom 17. 10 1985) und 4 (in der Fas-
sung des GRB vom 17. 10 1985) des Anhangs zum Hochbautengesetz.
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Basel
Claraplatz / Claragraben / Klingentalstrasse / Untere Rebgasse /
Rappoltshof: Vorgartenareal

GRB vom 3. Oktober 1946

1.
2. Der Grosse Rat erlässt ferner aufgrund von § 8 des Hochbautenge-

setzes sowie § 27 des Anhangs zum Hochbautengesetz folgende er-
gänzende und spezielle Bauvorschriften:
a) Der Bau entlang des Claraplatzes ist als Bau mit repräsentativem

Charakter nach einheitlichem Plan zu erstellen. Die Wandhöhe
des in der Bauzone 6 liegenden Eckbaues darf das gesetzliche
Mass bis maximal zur Kote 278,3 überschreiten. Der Bau ist mit
Arkaden an der gegen den Claraplatz gerichteten Front und mit
einem Flachdach auszubilden. Über dem Dachgeschoss sind kei-
nerlei Aufbauten, ausser Kaminen und ähnlichen Einrichtungen
(§ 153 HBG), zulässig. Die Fassadenpläne unterliegen der Geneh-
migung des zuständigen Departements.1)

b) Für das im Plan Nr. 5304 mit B bezeichnete Gebiet hat der Regie-
rungsrat von Fall zu Fall spezielle Bau- und Zonenvorschriften
festzusetzen.

c) Auf dem im Plan Nr. 5304 mit C bezeichneten Vorgartenareal ent-
lang des Rappoltshofes sind in Abweichung von § 39 des Hochbau-
tengesetzes Anbauten zu gewerblichen Zwecken, deren Firsthöhe
maximal 4,5 m beträgt, zulässig.

d) Auf der im Plan 5304 mit D bezeichneten Fläche sind Bauzeilen
parallel zum Claragraben zu orientieren. Eine die Zonenvorschrif-
ten übersteigende Bebauung kann ausnahmsweise aufgrund der
§§ 154 und 154a des Hochbautengesetzes bewilligt werden.2)

e) Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
den Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkon-
zeption der Bebauung nicht beeinträchtigt wird.3)

1)2)3)

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

1) Ziff. 3 lit. a dahingefallen infolge Zonenänderung anlässlich der Zonenplanre-
vision (vgl. GRB vom 17. 12. 1987).

2) Ziff. 3 lit. b: Vorausgehender Satz in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirk-
sam seit 30. 8. 1990).

3) Ziff. 5 dahingefallen durch die Revision der §§ 3 (in der Fassung des G vom
20. 10. 1977), 3a (in der Fassung des GRB vom 17. 10 1985) und 4 (in der Fas-
sung des GRB vom 17. 10 1985) des Anhangs zum Hochbautengesetz.
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Riehen
Im Hirshalm / Niederholzstrasse / Äussere Baselstrasse /
Bäumlihofstrasse / In den Neumatten / Rauracherstrasse / Keltenweg

GRB vom 24. April 19471)

1.
2.
3. Gemäss § 8 des Hochbautengesetzes werden für das im Plan des

Amtes für Kantons- und Stadtplanung Nr. 5551 vom 27. März 1947
grau angelegte Baugebiet zwischen Niederholzstrasse, Äusserer Ba-
selstrasse und der Strasse Im Hirshalm die folgenden speziellen Bau-
vorschriften aufgestellt:
a) Die zulässige Höhe der gegen die Allmend und gegen die Nach-

bargrenze gerichteten Gebäudewände wird auf 10 m beschränkt.
b) Sämtliche Bauten müssen in Zeilen entlang der Bäumlihofstrasse,

den Strassen In den Neumatten und Im Hirshalm sowie entlang
der Wettingerstrasse2) (ganze Südwestseite und im Abschnitt Äus-
sere Baselstrasse–In den Neumatten3) auch nordöstliche Strassen-
seite) erstellt werden.

c) Gebäude und Gebäudegruppen sind in diesem Gebiet auf die
Länge von drei Doppelwohnhäusern beschränkt. Jede Gebäude-
gruppe ist nach einheitlichen Plänen auszuführen.

d) In den Gärten dürfen nur Bauten errichtet werden, die nicht mehr
als 4 m Wandhöhe und 5 m Gesamthöhe aufweisen und nicht mehr
als 20% der Gartenfläche beanspruchen. Für Anbauten gelten
dieselben Beschränkungen.

e) Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
den Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkon-
zeption der Bebauung nicht beeinträchtigt wird.4)

2)3)4)

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er wird, weil dringlicher Natur,
dem Referendum entzogen.

1) Siehe auch GRB Nr. 54 vom 11. 11. 1954.
2) Heute: Rauracherstrasse.
3) Heute: Bäumlihofstrasse.
4) Ziff. 3 lit. e in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990).
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Basel
Elisabethenstrasse / Klosterberg

GRB vom 11. Juli 19471)

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrates, beschliesst aufgrund von § 8 des Hochbautengesetzes die
folgenden speziellen Bauvorschriften:

1. Die im Plan Nr. 5567 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung gelb
schraffierte Fläche zwischen den Randbauten am Klosterberg und
der Stützmauer darf nur bis zur Kotenhöhe 272 m überbaut werden.
Werden die Randbauten durch Neubauten ersetzt, so gilt diese Bau-
beschränkung ab einer Tiefe von 16 m hinter der Strassenlinie des
Klosterbergs.

2. Die im Plan Nr. 5567 grün schraffierte Fläche darf nicht überbaut
werden.

3. Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
den Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkonzep-
tion der Bebauung nicht beeinträchtigt wird.2)

4. Der Regierungsrat ist ermächtigt, im Falle eines konkreten Baube-
gehrens auf der Restparzelle 133 in Sektion IV die notwendigen Bau-
vorschriften mit Rücksicht auf die Belichtungsverhältnisse der bei-
den Nachbarliegenschaften aufzustellen.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

1) Siehe auch GRB Nr. 44 vom 23. 3. 1950.
2) Ziff. 3 in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990); dadurch

wurde die bisherige Ziff. 3 zu Ziff. 4.
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Riehen
Wiesentalbahn / Landesgrenze: BRD / Lörracherstrasse

GRB vom 2. Oktober 19471)

1.
2.
3. Gemäss § 8 des Hochbautengesetzes werden für das im Plan des

Amtes für Kantons- und Stadtplanung Nr. 5608 vom 23. Juni 1947
grau angelegte Gebiet zwischen der Wiesentalbahn, der Landes-
grenze, der Lörracherstrasse und der neuen Verbindungsstrasse zum
Stettenfeld die folgenden speziellen Bauvorschriften aufgestellt:
a) Die zulässige Höhe der gegen die Allmend und gegen die Nach-

bargrenze gerichteten Gebäudewände wird auf 10 m beschränkt.
b) Sockelgeschosse sind nicht zulässig.
c) Dachausbauten sind nur in sehr beschränktem Umfange gestattet.
d) Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von

den Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkon-
zeption der Bebauung nicht beeinträchtigt wird.2)

2)

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

1) Reduktion des Geltungsbereiches durch Ziff. 2 des GRB vom 16. 5. 1968 (CG
Bd. 48, 1966–1968, S. 918).

2) Ziff. 3 lit. d in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990).
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Basel
St. Alban-Vorstadt / St. Alban-Graben / Dufourstrasse

GRB vom 20. November 1947

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag seiner Kom-
mission, beschliesst:

1.
2.
3.
4. Der Grosse Rat erlässt ferner aufgrund von § 8 des Hochbautenge-

setzes die folgenden speziellen Bauvorschriften:
a) Die im Plan 5686 mit den Buchstaben a, b, c, d, e, f, g, h bezeichne-

ten Flächen dürfen nur eingeschossig überbaut werden.
b) Die Seitenwände des Hauptgebäudes auf Parzelle 1360 sind als

Fassaden auszubilden.
c) Die Traufhöhe eines Neubaues auf Parzelle 1219 darf diejenige des

Nachbargebäudes Dufourstrasse 25 nicht übersteigen, und es ist
die nördliche Giebelseite als Fassade auszubilden.

d) Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
den Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkon-
zeption der Bebauung nicht beeinträchtigt wird.1)

1)

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

1) Ziff. 4 lit. d in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990).
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Basel
St. Alban-Anlage (Südseite) / Hardstrasse / Sevogelstrasse

RRB vom 13. August 1948

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt, nach Anhörung der be-
teiligten Eigentümer und der Staatlichen Heimatschutzkommission,
beschliesst mit Rücksicht auf die schöne Grünanlage beim St. Alban-
Tor (St. Alban-Anlage), die einen charakteristischen und eindrucks-
vollen Stadtzugang darstellt, was folgt:

Gestützt auf § 4 Abs. 2 des Hochbautengesetzes und § 27 des An-
hangs zum Hochbautengesetz vom 11. Mai 1939 werden für Neubauten
auf der Südseite der St. Alban-Anlage, zwischen der Hardstrasse und
der Sevogelstrasse, nachfolgende ergänzende Vorschriften aufgestellt:
1. Die Dachneigungen haben sich zwischen 25 und 35° zu halten. Sie

sind in jedem Block einheitlich auszuführen.
2. Soweit Bauten und Einrichtungen gemäss den allgemeinen Vor-

schriften des HBG in den Vorgärten zulässig sind, gelten dafür ausser
den Bestimmungen in den Ziff. 4–6 dieses Beschlusses folgende Vor-
schriften:
a) Tanksäulen dürfen nur in beschränktem Umfange bewilligt wer-

den.
b) Bauten mit geschlossenen Wänden sowie geschlossene Einfriedi-

gungs- und Grenzmauern sind unzulässig.
c) Von der Vorgartenfläche jeder einzelnen Parzelle müssen, je nach

der Grösse des Vorgartens, mindestens die Hälfte bis zwei Drittel
als Grünanlage bestehen bleiben und unterhalten werden.

3. Die Fassadenpläne unterliegen der Genehmigung des Regierungsra-
tes.

4. Materialien, Putzstruktur und Farbgebung unterliegen der Geneh-
migung der Stadtbildkommission.

5. Aufschriften und Reklameeinrichtungen sind nur in sehr beschränk-
tem Umfange zulässig. Sie unterliegen der Genehmigung der Stadt-
bildkommission.
2 Auf den Dächern von allfälligen Bauten im Vorgartenareal dürfen
keinerlei Reklameeinrichtungen und Aufschriften angebracht wer-
den.

6. Soweit in den Ziff. 3–5 eine Genehmigung vorbehalten ist, darf diese
nur erteilt werden, wenn die traditionelle Wirkung der Grünanlage
und der einheitlichen breiten Vorgärten gewährleistet bleibt.

Dieser Beschluss ist zu publizieren.
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Basel
Korrektionsplan Grossbasel: Ermächtigung des Regierungsrates

GRB vom 22. September 19491)

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag seiner Kom-
mission, beschliesst:

1. Bei Neubauten auf den Parzellen 7242, 9113, 3693, 3704, 3641, 12142,
12173, 12163 in Sektion III des Grundbuchs der Stadt Basel ist eine öf-
fentliche Fussgängerpassage vorzusehen, für deren Lage, Dimensio-
nen und Gestaltung der Regierungsrat ermächtigt ist, die erforderli-
chen Detailvorschriften aufzustellen.

2. Der Regierungsrat wird ermächtigt, für die Festsetzung einer Bauhö-
henbeschränkung zur Sicherung der Aussicht vom Leonhardskirch-
platz gegen den Münsterhügel die erforderlichen Detailvorschriften
zu erlassen.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

1) In der Fassung des GRB vom 22. 10. 1987.
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Basel
Steinentorstrasse / Wallstrasse / Bollwerk-Promenade

GRB vom 23. März 19501)

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrates, beschliesst aufgrund von § 8 des Hochbautengesetzes die
folgenden speziellen Bauvorschriften:

1. Die im Plan Nr. 5760 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung mit
B, C, D und F bezeichneten gelben Flächen dürfen nur beschränkt
überbaut werden, und zwar die mit B bezeichnete Fläche nur bis zur
Kote 276 m ü. M., die mit C bezeichnete nur bis zur Kote 275 m ü.M.,
die mit D bezeichnete nur bis zur Kote 273,50 m ü.M., je inklusive
Dächer. Auf der mit F bezeichneten Fläche darf die Firsthöhe von
Bauten das Mass von 6 m nicht überschreiten.

2. Die im Plan Nr. 5760 mit E bezeichnete grüne Fläche darf nicht über-
baut werden.

3.2) Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
den Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkonzep-
tion der Bebauung nicht beeinträchtgt wird. Im Abschnitt zwischen
Steinentorstrasse–Wallstrasse–Bollwerkgasse3) können solche Be-
willigungen namentlich zur Herstellung einer fahrbaren Verbindung
der Neubauten mit der Wallstrasse erteilt werden.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

1) Siehe auch GRB Nr. 31 vom 11. 7. 1947.
2) Ziff. 3 eingefügt durch die GRB vom 28. 1. 1955 und vom 11. 1. 1962. Satz 1 in

der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990).
3) Heute: Bollwerk-Promenade.
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Basel
Steinenvorstadt / Steinenbachgässlein: Ostseite

GRB vom 29. Juni 1950

1 Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrates und aufgrund von § 8 des Hochbautengesetzes beschliesst,
dass die Wandhöhe der Fassaden der Bauten auf der Ostseite des Stei-
nenbachgässleins das Mass des Baulinienabstandes um höchstens 4 m
überschreiten darf.
2 Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
dieser Bauvorschrift zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkonzep-
tion der Bebauung nicht beeinträchtigt wird.1)

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

1) Abs. 2 in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990).
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Basel
St. Alban-Tal / St. Alban-Rheinweg / Mühlegraben / Weidengasse

GRB vom 8. Mai 1952

1.
2.
3. Gemäss § 8 des Hochbautengesetzes wird für das Gebiet zwischen

dem St. Alban-Rheinweg, dem Mühlegraben und der Weidengasse
folgende spezielle Bauvorschrift aufgestellt:
2 Die zulässige Höhe der gegen die Allmend und gegen die Nachbar-
grenze gerichteten Gebäudewände wird auf 12,5 m beschränkt.
3 Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
dieser Bauvorschrift zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkonzep-
tion der Bebauung nicht beeinträchtigt wird.1)

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

1) Ziff. 3 Abs. 3 in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990).
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Basel
Missionsstrasse: Südwestliche Seite / Socinstrasse /
Hegenheimerstrasse

GRB vom 30. April 1954

1 Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrates und gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes, beschliesst be-
züglich der Randbebauung auf der südwestlichen Seite der Missions-
strasse, zwischen der Socinstrasse und der Hegenheimerstrasse, dass
die Höhe der gegen die Allmend und gegen die Nachbargrenze gerich-
teten Gebäudewände 16,00 m nicht überschreiten darf.
2 Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
dieser Bauvorschrift zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkonzep-
tion der Bebauung nicht beeinträchtigt wird.1)

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

1) Abs. 2 in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990).
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Basel
Milchsuppenfeld, vorderes / Luzernerring / Lachenstrasse /
Flughafenstrasse / Friedmattweglein

GRB vom 21. Oktober 1954

1 Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrates, genehmigt den Bebauungsplan Nr. 7024 vom 15. Juli 1954
für das Gebiet des vordern Milchsuppenfeldes.
2 Er erlässt ferner, gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes, die folgen-
den speziellen Bauvorschriften:
1. Für die Bebauung des Gebietes zwischen Luzernerring–Lachen-

strasse–Flugplatzstrasse1)–Bei der Milchsuppe-Promenade2) zum Lu-
zernerring ist der Plan Nr. 7024 vom 15. Juli 1954 verbindlich. Es dür-
fen nur die in diesem Plan eingezeichneten Bauten erstellt werden.

2. Die zulässige Wandhöhe wird in Zone 5a auf höchstens 14 m, in der
Zone 3 auf höchstens 10 m beschränkt.

3. Die erdgeschossigen Zwischenbauten dürfen höchstens eine Wand-
höhe von 4 m und eine Gesamthöhe von 5 m aufweisen.

4. Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
den Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkonzep-
tion der Bebauung nicht beeinträchtigt wird.3)

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

1) Heute: Flughafenstrasse.
2) Heute: Friedmattweglein.
3) Abs. 2 Ziff. 4 in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990).
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Riehen
Im Hirshalm1) / Gebiet westlich der Gotenstrasse2)

Basel
Allmendstrasse / Grenzacherstrasse / Landauerstrasse

GRB vom 11. November 1954

1

2 Der Grosse Rat erlässt ferner, gestützt auf § 8 des Hochbautengeset-
zes, die folgenden besonderen Bauvorschriften:
1. Für das von der Bauzone 2 in die Bauzone 3 versetzte Gebiet Im

Hirshalm1) gelten gemäss Plan Nr. 6875 des Amtes für Kantons- und
Stadtplanung vom 1. September 1953 die folgenden Beschränkun-
gen:2)

a) Westlich der Gotenstrasse sind die Baublöcke senkrecht zu dieser
Strasse zu stellen, wobei die Blocklänge höchstens 46 m betragen
darf.

b) Im übrigen Gebiet sind die Gebäude und Gebäudegruppen auf die
Länge von drei Doppelwohnhäusern beschränkt.

c) Jede Gebäudegruppe ist nach einheitlichem Plan auszuführen.
d) Sockelgeschosse sind nicht zulässig.
e) Dachaufbauten sind nur in beschränktem Umfange gestattet.
f) Von der Gartenfläche dürfen nicht mehr als 20% überbaut wer-

den. In den Gärten dürfen nur Bauten errichtet werden, die nicht
mehr als 4 m Wandhöhe und 5 m Gesamthöhe aufweisen. Für An-
bauten gelten die gleichen Beschränkungen.

g) Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
den Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkon-
zeption der Bebauung nicht beeinträchtigt wird.3)

3)2. In dem der Zone 2a zugewiesenen Gebiet zwischen Allmendstrasse,
Grenzacherstrasse und Landauerstrasse kann das zuständige Depar-
tement aus besonderen städtebaulichen Erwägungen ausnahms-
weise eine grössere Gebäudehöhe und Geschosszahl bewilligen, so-
fern dadurch die Ausnützungsziffer, die sich bei einer üblichen zo-
nenmässigen Überbauung ergeben würde, nicht überschritten wird.4)

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

1) Siehe auch GRB Nr. 28 vom 24. 4. 1947.
2) Gebietsreduktion anlässlich der Zonenplanrevision (GRB vom 26. 3. 1987,

KtBl 1987 I 425).
3) Abs. 2 Ziff. 1 lit. g in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8.

1990).
4) Abs. 2 Ziff. 2 in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990).
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Riehen
Bettingerstrasse: nördliche Seite / Buchhalde /
Gemeindegrenze Riehen–Bettingen

GRB vom 28. April 1955

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrates, erlässt, gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes, die folgen-
den besonderen Bauvorschriften für die nördliche Seite der Bettinger-
strasse zwischen der Buchhalde und der Gemeindegrenze Riehen/Bet-
tingen:

a) Für die nachstehenden speziellen Bauvorschriften ist Plan Nr. 7207
des Amtes für Kantons- und Stadtplanung vom 21. Februar 1955
massgebend.

b) In der blau schraffierten Fläche dürfen nur Ein- und Zweifamilien-
häuser erstellt werden, deren Wandhöhe nicht mehr als 6 m und
deren Firsthöhe nicht mehr als 10 m betragen darf, wobei als Aus-
gangspunkt für die Messung das natürliche Terrain an der Südfas-
sade der Bauten gilt.
2 Die Firste müssen zur Bettingerstrasse parallel verlaufen. Flach-
dächer sind für die Hauptgebäude nicht gestattet.
3 Gebäudegruppen sind auf Doppelhäuser zu beschränken.

c) Zwischen den Punkten A und B müssen sämtliche Bauten mit Aus-
nahme erdgeschossiger Vorbauten 20 m bis 30 m hinter der Baulinie
errichtet werden.

d) Einfriedigungen und Grünhecken dürfen längs der Bettingerstrasse
die Höhe von 1,20 m nicht überschreiten.

e) Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
den Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch die Aussicht in die
Rheinebene und die Gesamtkonzeption der Bebauung nicht beein-
trächtigt werden.1)

1)

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

1) Lit. e in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990).
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Basel
Gellertfeld / Karl Jaspers-Allee / Eisenbahnlinie (Liestalerstrasse) /
Gellertstrasse / St. Alban-Ring

GRB vom 26. Mai 1955

1 Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrates, stimmt dem Überbauungsvorschlag der Christoph Merian-
Stiftung für das Gellertfeld gemäss Situationsplan 1:500 vom Februar/
April 1955 grundsätzlich zu, hebt den Grossratsbeschluss vom 23. März
1950 betreffend den Erlass spezieller Bauvorschriften für das Land der
Christoph Merian-Stiftung zwischen der Gellertstrasse und der Hard-
strasse1) auf und ermächtigt das zuständige Departement, gestützt auf
§ 8 des Hochbautengesetzes, im Gellertfeld zwischen der Hardstrasse1),
der Liestalerstrasse2), der Gellertstrasse und dem St. Alban-Ring aus
besonderen städtebaulichen Erwägungen ausnahmsweise eine grös-
sere Gebäudehöhe und Geschosszahl zu bewilligen, sofern dadurch die
auf die Gesamtüberbauung bezogene Ausnützungsziffer
Bruttonutzfläche aller Geschosse

Bauland und Strassenanteil 6 m
nicht grösser ist als diejenige einer zonenmässigen Überbauung.3)

2 Unter diesen Voraussetzungen können auch Abweichungen vom
Überbauungsvorschlag der Grundeigentümerin bewilligt werden.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

1) Heute: Karl Jaspers-Allee.
2) Heute: Eisenbahnlinie.
3) Abs. 1 in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990).
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Riehen
Rudolf Wackernagel-Strasse: nordwestliche Seite /
Oberer Kreuzenweg / Hackbergstrasse

GRB vom 10. November 19551)

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrates, beschliesst aufgrund von § 8 des Hochbautengesetzes die
folgenden speziellen Bauvorschriften für das Gebiet längs der nord-
westlichen Seite der Rudolf Wackernagel-Strasse, zwischen dem Obe-
ren Kreuzenweg und der Hackbergstrasse in Riehen:

1. Für die nachstehenden speziellen Bauvorschriften ist Plan Nr. 7190
des Amtes für Kantons- und Stadtplanung vom 21. Januar 1955 mass-
gebend.

2. In der blau schraffierten Fläche dürfen nur einzelne Einfamilienhäu-
ser mindestens 1 m hinter der Baulinie erstellt werden. Zwischen den
Punkten A und B sind die Bauten längs der Strasse zu errichten.

3. Zwischen den Punkten A und B müssen Gebäudewände, die gegen
die nachbarliche Grenze gerichtet sind, einen Grenzabstand von
mindestens 5 m einhalten. Dieser Abstand kann bis auf 1 m verklei-
nert werden, sofern durch eine Dienstbarkeit auf dem Nachbar-
grundstück gewährleistet ist, dass eine dort erstellte Wand einen Ab-
stand von 10 m gegenüber der Wand auf der berechtigten Parzelle
einhält.

4. In den gelb umrandeten Flächen dürfen nur einzelne Einfamilien-
häuser erstellt werden, deren Wandhöhe nicht mehr als 6,0 m und
deren Firsthöhe nicht mehr als 8,5 m betragen darf; als Ausgangs-
punkt der Messung gilt das natürliche Terrain an der bergseitigen
Fassade der Bauten.
2 Dachausbauten sind bei zweigeschossigen Gebäuden in der gelb
bezeichneten Fläche nicht zulässig.

5. Einfriedigungen und Grünhecken dürfen längs der Rudolf Wacker-
nagel-Strasse die Höhe von 1,20 m nicht überschreiten.

6. Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
den Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkonzep-
tion der Bebauung und die Aussicht auf den Tüllingerhügel nicht be-
einträchtigt werden.2)

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

1) Gebietsreduktion gemäss Plan Nr. 800.01 (Gemeinderatsbeschluss Nr. 166
vom 29. 4. 2003).

2) Ziff. 6 in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990).
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Basel
Gellert: Ergänzung

GRB vom 10. November 1955

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrates und gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes, beschliesst fol-
gende Ergänzung der speziellen Bauvorschriften für den Gellert vom
16. März 19451):

1 Das zuständige Departement wird ermächtigt, nördlich der Gellert-
strasse auf den Parzellen 4947, 570, 6292, 6301 und teilweise 66610 im
Sinne des Überbauungsplanes Nr. 7276 des Amtes für Kantons- und
Stadtplanung vom 1. Juli 1955 aus besonderen städtebaulichen Erwä-
gungen ausnahmsweise eine grössere Gebäudehöhe und Geschosszahl
zu bewilligen, sofern dadurch die auf die Gesamtüberbauung bezogene
Ausnützungsziffer
Bruttonutzfläche aller Geschosse

Bauland und Strassenanteil 6 m
die Zahl 0,6 nicht übersteigt.2)

2 Unter diesen Voraussetzungen können auch Abweichungen vom
Überbauungsvorschlag gemäss Plan Nr. 7276 bewilligt werden.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

1) GRB Nr. 18.
2) Abs. 1 in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990).
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Basel
Laupenring / Hofstetterstrasse / Holeestrasse

GRB vom 8. März 1956

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrates und gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes, erlässt fol-
gende speziellen Bauvorschriften für das Gebiet zwischen Laupenring–
Hofstetterstrasse und Holeestrasse:

1 Das zuständige Departement wird ermächtigt, auf der Parzelle 2561
im Sinne des Überbauungsplanes Nr. 7371 des Amtes für Kantons- und
Stadtplanung vom 7. Februar 1956 aus besonderen städtebaulichen Er-
wägungen ausnahmsweise eine grössere Gebäudehöhe und Geschoss-
zahl zu bewilligen, sofern die auf die Bebauung dieser Parzelle bezo-
gene Ausnützungsziffer
Bruttonutzfläche aller Geschosse

Bauland und Strassenanteil 6 m
die Zahl 0,91 nicht übersteigt.1)

2 Unter diesen Voraussetzungen können auch Abweichungen vom
Überbauungsvorschlag gemäss Plan Nr. 7371 bewilligt werden.
3 Die durch das Höherbauen gewonnenen Freiflächen sind durch Ein-
tragung von Dienstbarkeiten zugunsten der Einwohnergemeinde der
Stadt Basel vor jeglicher zusätzlicher Bebauung sicherzustellen; auf
diese Dienstbarkeiten kann nur durch einen dem Referendum unter-
stehenden Grossratsbeschluss verzichtet werden.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

1) Abs. 1 in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990).
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Basel
Gartenstrasse / Lange Gasse

GRB vom 8. März 1956

1 Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrates und gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes, ermächtigt das
zuständige Departement, im Sinne des Überbauungsplanes Nr. 7432
des Amtes für Kantons- und Stadtplanung an der Gartenstrasse1) und
der Langen Gasse aus besonderen städtebaulichen Erwägungen aus-
nahmsweise eine grössere Gebäudehöhe und Geschosszahl zu bewilli-
gen, sofern die auf die Gesamtüberbauung bezogene Ausnützungszif-
fer
Bruttonutzfläche aller Geschosse

Bauland und Strassenanteil 6 m
die Zahl 1,14 nicht übersteigt.2) Unter diesen Voraussetzungen können
auch Abweichungen vom Überbauungsplan Nr. 7432 bewilligt werden.
2 Die durch das Höherbauen gewonnenen Freiflächen sind durch Ein-
tragung von Dienstbarkeiten zugunsten der Einwohnergemeinde der
Stadt Basel vor jeder zusätzlichen Überbauung sicherzustellen; auf
diese Dienstbarkeiten kann nur durch einen dem Referendum unter-
stehenden Grossratsbeschluss verzichtet werden.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

1) Betr. die Überbauung an der Gartenstrasse (Parzellen V/8772 und 11422) aufge-
hoben durch Ziff. 4 des GRB Nr. 104 vom 13. 6. 1968 (CG Bd. 48, 1966–1968,
S. 923).

2) Abs. 1: Vorausgehender Satz in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit
30. 8. 1990).
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Basel
Kirschgartenstrasse / Henric Petri-Strasse

GRB vom 6. Juli 1956

1

2 Der Grosse Rat beschliesst ferner in Aufhebung der speziellen Bau-
vorschriften gemäss Grossratsbeschluss vom 17. März 1949 aufgrund
von § 8 des Hochbautengesetzes folgende spezielle Bauvorschriften:
1. Die im Plan Nr. 5737 in der Fassung vom 8. Mai 1956 grün angelegte

Fläche darf nicht überbaut werden.
2. Auf der parallel zur Kirschgartenstrasse verlaufenden Grenze zwi-

schen den Parzellen 7363 und 27302 darf keine Einfriedigung erstellt
werden. Auf dem Areal der heutigen Parzelle 7363 dürfen nur mit
Zustimmung des zuständigen Departements die Terrainverhältnisse
geändert und Bäume gefällt werden.1)

3. Die gelb angelegte Fläche darf nur eingeschossig mit einer maxima-
len Wandhöhe auf Kote 275,8 und einer maximalen Firsthöhe auf
Kote 278,2 überbaut werden.

4. Wird auf Parzelle 21782 entlang der Henric Petri-Strasse ein fünfge-
schossiger Bau erstellt, so ist das fünfte Geschoss an der Hinterfas-
sade um mindestens 2,5 m zurückzustaffeln.

5. Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
den Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkonzep-
tion der Bebauung nicht beeinträchtigt wird.2)

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

1) Abs. 2 Ziff. 2: Vorausgehender Satz in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirk-
sam seit 30. 8. 1990).

2) Abs. 2 Ziff. 5 in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990).
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Basel
Schwarzwaldallee (westliche Seite) / Rosentalstrasse / Maulbeerstrasse

RRB vom 31. Juli 1956

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt, nach Anhörung der be-
teiligten Eigentümer und der Staatlichen Heimatschutzkommission,
beschliesst im Interesse einer einheitlichen und repräsentativen bauli-
chen Gestaltung des Platzes vor dem Badischen Bahnhof was folgt:

Gestützt auf § 4 Abs. 2 des Hochbautengesetzes und § 27 des An-
hangs zum Hochbautengesetz vom 11. Mai 1939 werden für Neubauten
auf der westlichen Seite der Schwarzwaldallee zwischen der Rosental-
strasse und der Maulbeerstrasse folgende ergänzende Vorschriften auf-
gestellt:
1. Für die Festsetzung der Fassadenlinien sowie für die Ausgestaltung

der Dächer ist das Baumassenschema gemäss Plan Nr. 7302 des
Amtes für Kantons- und Stadtplanung im Massstab 1:200 massge-
bend.

2. Die Fassadenpläne unterliegen der Genehmigung des Regierungsra-
tes.

3. Die Materialien und die Farbgebung sowie Aufschriften und Rekla-
meeinrichtungen unterliegen der Genehmigung der Staatlichen
Stadtbildkommission.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er tritt sofort in Wirksamkeit.
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Basel
Johanniterbrücke / St. Johanns-Vorstadt / Rheinschanze /
St. Johanns-Rheinweg

GRB vom 18. Oktober 1956

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag seiner Kom-
mission, erlässt, gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes und gemäss
Plan Nr. 7437 i. M. 1:500 und Plänen Nr. 7333, 7334 und 7335 i.M. 1:200
des Amtes für Kantons- und Stadtplanung, für das Gebiet zwischen der
Johanniterbrücke, der St. Johanns-Vorstadt, der Rheinschanze und
dem St. Johanns-Rheinweg folgende spezielle Bauvorschriften:

1. Für die Neubauten zwischen der Johanniterbrücke und den Gebäu-
den St. Johanns-Vorstadt 82/92 gelten folgende Bestimmungen:
a) Die Blocktiefe darf von der Baulinie der St. Johanns-Vorstadt ge-

messen 18 m nicht überschreiten; für den Kopfbau St. Johanns-
Vorstadt/Johanniterbrücke gilt diese Beschränkung nicht.

b) Ausserhalb der Blocktiefe von 18 m dürfen bis zur Baulinie des
St. Johanns-Rheinweges Anbauten von zwei bis drei Geschossen
errichtet werden, deren Höhe das Niveau der St. Johanns-Vorstadt
nicht übersteigen darf. Sofern es zur Erzielung einer guten archi-
tektonischen Wirkung erforderlich ist, kann der Regierungsrat
eine grössere Höhe bewilligen.

c) Die Wandhöhe darf auf der Seite der St. Johanns-Vorstadt 15 m
nicht übersteigen.

d) Die Dachneigung muss 30° bis 35° betragen. Dachausbauten sind
nur in beschränktem Ausmass zulässig.

e) Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
Ziff. 1 lit. a, c und d dieser Bauvorschriften zuzulassen, sofern da-
durch die Gesamtkonzeption der Bebauung nicht beeinträchtigt
wird.1)

1)2.2) Für das der Zone 5 zugeteilte Gebiet zwischen der St. Johanns-
Vorstadt und dem St. Johanns-Rheinweg von der Liegenschaft
St. Johanns-Vorstadt 82 bis zur Rheinschanze gelten nachfolgende
spezielle Bauvorschriften:
a) Die in den Plänen Nr. 11 124, 11125, 11126 und 11127 des Amtes

für Kantons- und Stadtplanung vom 3. Dezember 1982 dargestell-
ten Profile dürfen nicht überschritten werden; diese Profile treten
an die Stelle der Zonenprofile.

b) Die sich aus den Profilen ergebenden Volumen über Kote 257,50
m dürfen für Neubauten auf den Parzellen I 649, 650, 651, 742 und
dem der Zone 5 zugewiesenen Teil der Parzelle 2038 zu höchstens
80% ausgenützt werden.

1) Ziff. 1 lit. e in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990).
2) Ziff. 2 in der Fassung des GRB vom 22. 10. 1986.
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c) Die im Plan Nr. 11124 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung
vom 3. Dezember 1982 schraffierten Flächen dürfen nicht über-
baut werden und sind zu mindestens zwei Dritteln als Grünfläche
oder als Garten zu gestalten.

d) Am St. Johanns-Rheinweg ist ein Hanggeschoss zulässig; die be-
stehende Vorgärten dürfen jedoch nicht abgegraben werden.

e) Das zuständige Departement wird ermächtigt, Ausnahmen von
Ziff. 2 lit. b–d dieser speziellen Bauvorschriften zu gewähren, so-
fern die Gesamtkonzeption nicht beeinträchtigt wird.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.
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Bettingen
Wyhlenweg / Fünfeichenweg / Lenzenweg / südlich der Baiergasse

GRB vom 17. Januar 1957

1

2 Der Grosse Rat erlässt ferner, gestützt auf § 8 des Hochbautengeset-
zes, für das in der Bauzone gelegene Gebiet am Wyhlenweg, zwischen
dem Fünfeichenweg und dem Lenzenweg, südlich der Baiergasse, die
folgenden speziellen Bauvorschriften:
1. Es dürfen nur freistehende Einzelhäuser (Ein- und Zweifamilien-

häuser) erstellt werden.
2. Die überbaute Fläche darf bei zweigeschossiger Bauweise maximal

17%, bei eingeschossiger Bauweise maximal 25% der Grundstücks-
fläche betragen.

3. Die sichtbare Wandhöhe darf 7,0 m nicht überschreiten, wobei der
Erdgeschossfussboden bei zweigeschossiger Bauweise nicht höher
als 1,0 m über dem Terrain liegen darf.

4. Es sind nur Giebeldächer zugelassen, mit einer Neigung zwischen
25° und 40° a.T.1)

5. Für jede Wohnung ist ein Autoabstellplatz vorzusehen; Garagen
werden bis zu einer Grundfläche von 20 m2 nicht zur überbauten Flä-
che gerechnet.2)

6. Zufahrtsrampen für Kellergaragen sind nicht gestattet.
7. Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von

den Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkonzep-
tion der Bebauung nicht beeinträchtigt wird.3)

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

1) Abs. 2 Ziff. 4 in der Fassung des GRB vom 3. 3. 1960.
2) Abs. 2 Ziff. 5 neu eingefügt durch GRB vom 11. 2. 1988.
3) Abs. 2 Ziff. 7 in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990).
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66a
Bettingen
Lenzenweg / Buchweg / Buchholzweg / Rainweg / Biräckerweg

V vom 12. August 1958

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt, gestützt auf § 1761) des
Gesetzes betreffend die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetz-
buches vom 27. April 1911, erlässt zum Schutze des Aussichts- und
Landschaftsbildes am Lenzenweg in Bettingen folgende Verordnung:

§ 1. In der im Plan Nr. 7657 des Amtes für Kantons- und Stadtpla-
nung vom 20. August 1957 grün schraffierten Fläche dürfen keine Bau-
ten und Einfriedigungen errichtet und keine Wohnwagen, Zelte und
dergleichen aufgestellt werden.
2 Die Bepflanzung sowie Anschüttungen, Abgrabungen und sonstige
Veränderungen des natürlichen Terrains dürfen das Landschafts- und
Aussichtsbild nicht beeinträchtigen.

§ 2. In der im Plan Nr. 7657 des Amtes für Kantons- und Stadtpla-
nung vom 20. August 1957 blau schraffierten Fläche können gemäss
Ziff. 3 des Verzeichnisses betreffend Bebaubarkeit der Strassen und
Allmendwege in der Gemeinde Bettingen2) erdgeschossige landwirt-
schaftliche Bauten im Ausmass von maximal 2×3 m provisorisch bewil-
ligt werden.
2 Einfriedigungen dürfen das Landschaftsbild nicht beeinträchtigen;
ihre maximale Höhe darf 1,20 m nicht übersteigen.
3 Die Bepflanzung sowie Anschüttungen, Abgrabungen und sonstige
Veränderungen des natürlichen Terrains dürfen das Landschaftsbild
nicht beeinträchtigen.

§ 3. Der Regierungsrat kann Ausnahmen von den §§ 1 und 2 bewilli-
gen, sofern eine Beeinträchtigung des Landschafts- und Aussichtsbil-
des ausgeschlossen ist.

Diese Verordnung ist zu publizieren; sie tritt sofort in Wirksamkeit.

1) Ingress: Diese Bestimmung ist aufgehoben. Massgebend ist jetzt das G über
den Natur- und Landschaftsschutz vom 25. 1. 1995 (SG 789.100).

2) § 2 Abs. 1: Das hier zitierte Verzeichnis kann im Bedarfsfall auf dem Baulinien-
büro eingesehen werden.
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68
Basel
Zürcherstrasse (Sägeberg) / Weidengasse / St. Alban-Teich

GRB vom 9. Januar 1958

1 Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag seiner Kommis-
sion und gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes, genehmigt den
Überbauungsplan Nr. 7638 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung
vom 13. Juni 1957 für das Gebiet zwischen der Zürcherstrasse (Säge-
berg) und der Weidengasse und erlässt die folgenden speziellen Bau-
vorschriften:
2 Für eine Neuüberbauung sind die Vorschriften der Bauzone 4 mass-
gebend mit folgenden Abweichungen:
1. Gemäss dem Überbauungsplan Nr. 7638 des Amtes für Kantons-

und Stadtplanung vom 13. Juni 1957 dürfen nur zur Zürcherstrasse
quergestellte Baublöcke mit Walmdächern von maximal 29° Nei-
gung errichtet werden.

2. Zwischen den Baublöcken ist ein Abstand von mindestens 18 m ein-
zuhalten, wobei der Abstand von der nachbarlichen Grenze minde-
stens 6 m zu betragen hat.

3. Die maximale Blockbreite beträgt 13 m. Die Freiflächen zwischen
den Baublöcken sind als Grünflächen auszugestalten und dürfen
nicht überbaut werden, jedoch sind im Hang gegen den St. Alban-
Teich eingeschossige Anbauten zulässig, sofern der Baumbestand
und das Uferbild des St. Alban-Teichs dadurch nicht beeinträchtigt
werden.

4. Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
den Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkonzep-
tion der Bebauung nicht beeinträchtigt wird.1)

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

1) Abs. 2 Ziff. 4 in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 20. 8. 1990).
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69
Riehen
In den Weilmatten / In den Mühlematten / Mühlemattweg /
Weilmattweg / Wiesendammpromenade

RRB vom 4. Februar 1958

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt, gestützt auf § 4 des An-
hangs zum Hochbautengesetz vom 11. Mai 1939, erlässt für das in der
Grünzone gelegene Gebiet «In den Weilmatten» und «In den Mühle-
matten», Riehen, die folgenden speziellen Bauvorschriften:

I. Das im Plan Nr. 7586 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung
vom 11. April 1957 als Fläche I bezeichnete Gebiet wird im Inter-
esse der Schutzzone des Wasserwerks jeglicher Bebauung entzo-
gen; Einfriedigungen sind nur in Form von Drahtzäunen und
durchsichtigen Hecken zulässig.

II. Auf dem im Plan Nr. 7586 des Amtes für Kantons- und Stadtpla-
nung vom 11. April 1957 als Fläche II bezeichneten Gebiet dürfen
unter folgenden Voraussetzungen erdgeschossige Bauten errichtet
werden:
1. Das Ausmass der Parzelle muss mindestens 200 m2 betragen. Die

überbaubare Fläche beträgt 3%. Die Grundrissfläche der Baute
mit Einschluss aller Anbauten, gedecken Terrassen, überdachten
Vorplätzen usw. darf jedoch das Ausmass von 25 m2nicht über-
schreiten.

2. Pro Parzelle ist nur eine Baute zulässig.
3. Der Abstand der Baute von der Landesgrenze muss mindestens

3 m betragen.
4. Die Baute darf nicht zu dauernden Wohnzwecken verwendet

werden.
5. Einfriedigungen sind nur in Form von Drahtzäunen und durch-

sichtigen Hecken zulässig.
III.1)

IV. Für Bauten zu landwirtschaftlichen Zwecken auf entsprechend
grossen Parzellen kann der Regierungsrat Ausnahmen von diesen
Vorschriften bewilligen; die oberirdische Bruttogeschossfläche
aller Bauten einer Parzelle darf jedoch 20% der Parzellenfläche
nicht übersteigen.2)

2)

Dieser Beschluss ist zu publizieren.

1) Ziff. III aufgehoben durch § 16 der Grundwasserverordnung vom 19. 6. 1984.
2) Ziff. IV in der Fassung des RRB vom 14. 8. 1973.
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70
Riehen
Im Bischoff / Bischoffweg / Auf der Bischoffhöhe / Hungerbachhalde /
Hungerbachweg

GRB vom 26. Juni 1958

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrates und gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes, erlässt für das
Gebiet «Im Bischoff», Riehen, die folgenden speziellen Bauvorschrif-
ten1):

1. Für das im Plan Nr. 7680 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung
vom 1. April 1958 blau schraffierte Gebiet:
a) Das Ausmass der Parzelle unter Ausschluss des Vorgartenareals

muss mindestens 500 m2 betragen.
b) Es dürfen nur freistehende Einzelhäuser (Ein- und Zweifamilien-

häuser) erstellt werden.
c) Die überbaute Fläche darf bei zweigeschossiger Bauweise maxi-

mal 17%, bei eingeschossiger Bauweise maximal 25% der Grund-
stücksfläche betragen.

d) Der Erdgeschossfussboden darf bei zweigeschossiger Bauweise
nicht mehr als 1,20 m über dem Terrain liegen.

e) Eine spätere Parzellierung darf nur vorgenommen werden, wenn
das vorgeschriebene Flächenmass (oben lit. a) und die prozentuale
Überbauung (oben lit. c) eingehalten werden.

f) Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
den Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkon-
zeption der Bebauung nicht beeinträchtigt wird.2)

2)2. Für das in Plan Nr. 7680 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung
vom 1. April 1958 blau gekreuzte Gebiet:
a) Es dürfen nur Ein- und Zweifamilienhäuser erstellt werden, wobei

eine Gebäudegruppe auf die Länge von drei Wohnhäusern be-
schränkt wird.

b) Der Erdgeschossfussboden darf bei zweigeschossiger Bauweise
nicht mehr als 1,20 m über dem Terrain liegen.

1) Aufgehoben durch GRB Nr. 111 vom 29. 6. 1972, soweit sie sich auf das Gebiet
des Überbauungsplanes Nr. 9837 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung
vom 30. 3. 1972 beziehen (CG 50, 1972–1974, S. 149).

2) Ziff. 1 lit. f in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990).
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c) Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
den Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkon-
zeption der Bebauung nicht beeinträchtigt wird.3)

3)

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

3) Ziff. 2 lit. c in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990).
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71
Riehen/Bettingen
Mohrhaldenstrasse / Im Wenkenberg / Brohegasse1)

GRB vom 3. Juli 1958

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrates und gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes, erlässt die fol-
genden speziellen Bauvorschriften:1)

1. Für das im Plan Nr. 7655 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung
vom 15. August 1957 blau schraffierte Gebiet:
a) Es dürfen nur freistehende Einzelhäuser (Ein- und Zweifamilien-

häuser) erstellt werden.
b) Die überbaute Fläche darf bei zweigeschossiger Bauweise maxi-

mal 17%, bei eingeschossiger Bauweise maximal 25% der Grund-
stückfläche betragen.

c) Der Erdgeschossfussboden darf bei zweigeschossiger Bauweise
nicht mehr als 1,20 m über dem Terrain liegen.

d) Eine spätere Parzellierung darf nur vorgenommen werden, wenn
die prozentuale Überbauung (oben lit. b) eingehalten wird.

e) Längs der westlichen Seite (Talseite) der Brohegasse dürfen Ein-
friedigungen und Grünhecken die Höhe von 1,20 m nicht über-
schreiten.

f) Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
den Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkon-
zeption der vorgesehenen offenen Bebauung und die Aussicht
über das Bettingertäli ins Rheintal hinunter nicht beeinträchtigt
werden.2)

2)2. Für das im Plan Nr. 7655 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung
vom 15. August 1957 blau gestrichelt schraffierte Gebiet:
a) Es dürfen nur freistehende Einzelhäuser (Ein- und Zweifamilien-

häuser) erstellt werden, die gegen die Strasse erdgeschossig, gegen
die Talseite maximal zweigeschossig in Erscheinung treten.

b) Die überbaute Fläche darf maximal 17% der Grundstückfläche
betragen.

c) Der Erdgeschossfussboden darf nicht mehr als 1,20 m über dem
Terrain liegen.

d) Eine spätere Parzellierung darf nur vorgenommen werden, wenn
die prozentuale Überbauung (oben lit. b) eingehalten wird.

e) Längs der westlichen Seite (Talseite) der Strasse «Im Wenken-
berg» dürfen Einfriedigungen und Grünhecken die Höhe von
1,20 m nicht überschreiten.

1) Gebietsreduktion anlässlich der Zonenplanrevision (GRB vom 26. 3. 1987,
KtBl 1987 I 425).

2) Ziff. 1 lit. f in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990).
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f) Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
den Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkon-
zeption der vorgesehenen offenen Bebauung und die Aussicht
über das Bettingertäli ins Rheintal hinunter nicht beeinträchtigt
werden.3)

3)3.4) Für das im Plan Nr. 11010 des Amtes für Kantons- und Stadtpla-
nung vom 15. Februar 1982 schraffierte Gebiet:
a) Die Wandhöhen der Bauten dürfen bei eingeschossiger Bauweise

höchstens 4,5 m, bei zweigeschossiger Bauweise höchstens 6,5 m,
die Firsthöhen bei eingeschossiger Bauweise höchstens 9,0 m, bei
zweigeschossiger Bauweise höchstens 11,0 m, ab bestehendem
Terrain gemessen, betragen.

b) Flachdächer sind nicht zulässig. Für kleinere erdgeschossige Bau-
ten kann das Bauinspektorat Ausnahmen zulassen.
2 Die Dachneigung muss mindestens 25° a.T. betragen.
3 Rückstaffelungen sind nicht zugelassen.

c) Die Materialien sind im Einvernehmen mit der Stadtbildkommis-
sion zu bestimmen.

d) Die maximale Höhe von Stützmauern, Auffüllungen und Abgra-
bungen beträgt, ab dem bestehenden Terrain gemessen, 1,2 m. Die
Neigung von Böschungen darf nicht grösser sein als 66%.

e) Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
den Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch das Siedlungsbild
nicht beeinträchtigt wird.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

3) Ziff. 2 lit. f in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990).
4) Ziff. 3 neu eingefügt durch GRB vom 26. 3. 1987.
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73
Basel
Gellertstrasse / Redingstrasse / Lehenmattstrasse / Stadionstrasse

GRB vom 14. Mai 1959

1 Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrates und gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes, erklärt für die
Überbauung des Areals zwischen der Gellertstrasse, der Reding-
strasse, der Lehenmattstrasse und der Stadionstrasse (Parzellen 7163,
7175, 5603 und 14871 in Sektion V) den Überbauungsplan Nr. 7916 des
Amtes für Kantons- und Stadtplanung vom 24. April 1959 als verbind-
lich.
2 Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
diesem Überbauungsplan zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkon-
zeption der Bebauung nicht beeinträchtigt wird.1)

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

1) Abs. 2 in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990).
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74
Basel
Lonza (Areal) / Münchensteinerstrasse / Nauenstrasse /
Lindenhofstrasse

GRB vom 2. Juli 1959

Aufgehoben durch Ziff. 4 des GRB Nr. 137 vom 11. 12. 1991.
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75
Bettingen
Hauptstrasse / Baiergasse / Mennweg

GRB vom 3. März 1960
1)2)3)

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrates und gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes, erlässt für das
Gebiet zwischen der Hauptstrasse und der Baiergasse die folgenden
speziellen Bauvorschriften:

1. Für das im Plan Nr. 8010 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung
vom 8. Dezember 1959 blau schraffierte Gebiet:
a) Es dürfen nur Ein- und Zweifamilienhäuser erstellt werden, wobei

eine Gebäudegruppe auf ein Doppelhaus beschränkt wird.
b) Die Bauten sind innerhalb der rot bandierten Fläche zu erstellen.
c) Es sind nur Giebeldächer zugelassen mit einer Neigung zwischen

25° und 40° a.T. Die Firste müssen parallel zur Baiergasse verlau-
fen.

d) Die sichtbare Wandhöhe darf 7,00 m nicht überschreiten, wobei
der Erdgeschossfussboden nicht höher als das Niveau der Baier-
gasse liegen darf.

e) Für jede Wohnung ist ein Autoabstellplatz vorzusehen; Garagen
werden bis zu einer Grundfläche von 20 m2 nicht zur überbauten
Fläche gerechnet.1)

f) Zufahrtsrampen für Kellergaragen sind nicht gestattet.
g) Es sind nur durchsichtige Einfriedigungen oder Lebhäge gestattet;

die maximal zulässige Höhe beträgt 1,20 m.
h) Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von

den Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkon-
zeption der vorgesehenen Bebauung nicht beeinträchtigt wird.2)

2. Für das im Plan Nr. 8010 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung
vom 8. Dezember 1959 blau gekreuzte Gebiet:
a) Die Bauten sind längs des Mennweges zu erstellen.
b) Es sind nur Giebeldächer zugelassen mit einer Neigung zwischen

25° und 40° a.T.
c) Die sichtbare Wandhöhe darf 7,00 m nicht überschreiten, wobei

der Erdgeschossfussboden nicht höher als 1,00 m über der Stras-
senhöhe liegen darf.

d) Für jede Wohnung ist ein Autoabstellplatz vorzusehen; Garagen
werden bis zu einer Grundfläche von 20 m2 nicht zur überbauten
Fläche gerechnet.3)

e) Zufahrtsrampen für Kellergaragen sind strassenseitig nicht gestat-
tet.

1) Ziff. 1 lit. e neu eingefügt durch GRB vom 11. 2. 1988.
2) Ziff. 1. lit. h in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990).
3) Ziff. 2 lit. d neu eingefügt durch GRB vom 11. 2. 1988.
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f) Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
den Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkon-
zeption der vorgesehenen Bebauung nicht beeinträchtigt wird.4)

4)

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

4) Ziff. 2 lit. f in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990).
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76
Riehen
Am Ausserberg / Lamperstalweg / Lärchenweg / Finsterbodenweg

GRB vom 26. Oktober 1961

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrates, beschliesst:

1.
2. Für das im Plan Nr. 8225 blau schraffierte Gebiet werden folgende

spezielle Bauvorschriften erlassen:
a) Das Ausmass einer Parzelle muss mindestens 1000 m2 betragen.

Für die Parzellen Nr. 1757 und 1758 muss das Mindestmass 600 m2

betragen.
b) Es dürfen nur freistehende Einzelhäuser (Ein- und Zweifamilien-

häuser) erstellt werden, deren Wandhöhe nicht mehr als 6 m und
deren Firsthöhe nicht mehr als 10 m betragen darf; als Ausgangs-
punkt der Messung gilt das natürliche Terrain an der bergseitigen
Fassade der Bauten; für die auf der talseitigen Baulinie gelegenen
Bauten gilt als Ausgangspunkt der Messung die Strassenhöhe.

c) Bei zweigeschossiger Bauweise darf maximal 17%, bei einge-
schossiger Bauweise maximal 25% der Grundstücksfläche über-
baut werden.

d) Eine spätere Parzellierung darf nur vorgenommen werden, wenn
das unter lit. a vorgeschriebene Flächenmass und die prozentuale
Überbauung gemäss lit. c eingehalten werden.

e) Längs dem Lamperstalweg und längs dem Lärchenweg, zwischen
dem Finsterbodenweg und dem Waldeingang, dürfen talseitige
Einfriedigungen und Grünhecken die Höhe von 1,20 m nicht über-
schreiten.

f) Das zuständige Departement wird ermächtigt, mit Zustimmung
des Gemeinderates von Riehen Abweichungen von den Bauvor-
schriften zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkonzeption der
vorgesehenen offenen Bebauung und die Aussicht auf die Stadt
und in die Rheinebene nicht beeinträchtigt werden.1)

1)

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

1) Ziff. 2 lit. f in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990).
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78
Basel
St. Alban-Vorstadt / Malzgasse / Lautengartenstrasse

GRB vom 21. Dezember 1961

1 Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrates und gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes, erklärt für die
Überbauung der Parzellen 14481, 6412, 14472 und 13553 in Sektion V des
Grundbuchs der Stadt Basel den Überbauungsplan Nr. 8254 des Amtes
für Kantons- und Stadtplanung vom 28. Juli 1961 als verbindlich.
2 Das Bauinspektorat wird ermächtigt, die für die Neubauten notwen-
dige Anzahl von unter- und oberirdischen Parkierungsplätzen auf pri-
vatem Boden festzusetzen; die unterirdischen Garagen sind mit einer
genügend tiefen Erdschicht zu überdecken und zu bepflanzen. Die im
Plan Nr. 8254 grün dargestellten Freiflächen müssen erhalten und
durch Dienstbarkeiten zugunsten des Kantons vor jeder späteren
Überbauung gesichert werden.
3 Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
diesem Überbauungsplan zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkon-
zeption der Bebauung nicht beeinträchtigt wird und die Ausnützungs-
ziffer von 2,2 nicht überschritten wird.1)

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

1) Abs. 3 in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990).
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81
Basel
Elsässerstrasse / Mülhauserstrasse / Mülhauserweglein / Wasserstrasse

GRB vom 8. November 1962

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrates, beschliesst, gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes, die
folgenden speziellen Bauvorschriften:

Für die Überbauung des Gevierts Elsässerstrasse–Mülhauserstrasse–
Fussweg1)–Wasserstrasse ist der Überbauungsplan Nr. 8278 des Amtes
für Kantons- und Stadtplanung vom 22. Mai 1962 verbindlich, wobei
folgende Vorschriften gelten:
1. Auf dem mit A bezeichneten, dunkelgelb angelegten Hinterland

dürfen keine Gebäude mit mehr als drei Geschossen erstellt werden;
die Wandhöhe dieser Bauten darf nicht mehr als 9,0 m und deren
Firsthöhe nicht mehr als 12,5 m betragen.
2 Über dem dritten Vollgeschoss dürfen keine Wohnräume einge-
richtet werden.
3 Die vom Grossen Rat am 30. Januar 1959 genehmigten speziellen
Bauvorschriften werden für die Südostseite der Wasserstrasse aufge-
hoben.2)

2. Auf dem mit B bezeichneten, hellgelb angelegten Hinterland dürfen
nur erdgeschossige Bauten errichtet werden; die Wandhöhe darf
höchstens 4,0 m, die Firsthöhe höchstens 5,5 m betragen.

3. Auf dem mit C bezeichneten, dunkelgelb angelegten Hinterland dür-
fen nur flachgedeckte Bauten mit höchstens zwei Geschossen erstellt
werden; deren Wandhöhe darf höchstens 8,0 m betragen.

4. Auf den Liegenschaften Mülhauserstrasse 28 und 30 sind die Haupt-
gebäude auf der Baulinie mit sieben Geschossen und einem zurück-
gesetzten Dachgeschoss zu erstellen, wobei die Gebäudehöhe an die
bestehende Häuserzeile Mülhauserstrasse 32–36 anzupassen ist.

5. Auf der grün angelegten Fläche dürfen mit Ausnahme eines Kinder-
gartens keine oberirdischen Gebäude erstellt werden.

6. Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
den Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkonzep-
tion der vorgesehenen Bebauung nicht beeinträchtigt wird.3)

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

1) Jetzt: Mülhauserweglein.
2) Vgl. G vom 3. 7. 1964 (CG Bd. 47, 1963–1965, S. 267).
3) Ziff. 6 in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990).
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82
Bettingen
Talweg / Im Speckler / Girenhaldenweg1)

GRB vom 8. November 1962

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrates, beschliesst:

1.
2. Für das im Plan Nr. 8475 blau schraffierte Gebiet sowie für das im

Plan Nr. 11010 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung vom
15. Februar 1982 mit Nr. «82 neu» bezeichnete Gebiet2) werden fol-
gende spezielle Bauvorschriften erlassen:
a) Es dürfen nur freistehende Einzelhäuser (Ein- und Zweifamilien-

häuser) erstellt werden. Für jedes Haus ist der Nachweis zu erbrin-
gen, dass eine bzw. zwei Garagen plaziert werden können.

b) Die überbaute Fläche darf bei zweigeschossiger Bauweise max.
17%, bei eingeschossiger Bauweise max. 25% der Grundstücksflä-
che betragen.

c) Der Erdgeschossfussboden darf Mitte Haus bei zweigeschossiger
Bauweise nicht mehr als 1,20 m über dem Terrain liegen.

d) Es sind nur Satteldächer ohne Rückstaffelungen zugelassen mit
einer Neigung zwischen 25° und 40° a.T.

e) Zufahrtsrampen für Kellergaragen sind nicht gestattet.
f) Eine spätere Parzellierung darf nur vorgenommen werden, wenn

die prozentuale Überbauung (oben lit. b) eingehalten wird.
g) Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von

den Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkon-
zeption der vorgesehenen offenen Bebauung nicht beeinträchtigt
wird.3)

3)3.4) Für das im Plan Nr. 11010 des Amtes für Kantons- und Stadtpla-
nung vom 15. Februar 1982 schraffierte Gebiet werden folgende spe-
zielle Bauvorschriften erlassen:
a) Die Wandhöhen der Bauten dürfen bei eingeschossiger Bauweise

höchstens 4,5 m, bei zweigeschossiger Bauweise höchstens 6,5 m,
die Firsthöhen bei eingeschossiger Bauweise höchstens 9,0 m, bei
zweigeschossiger Bauweise höchstens 11,0 m, ab bestehendem
Terrain gemessen, betragen.

b) Flachdächer sind nicht zulässig. Für kleinere erdgeschossige Bau-
ten kann das Bauinspektorat Ausnahmen zulassen.
2 Die Dachneigung muss mindestens 25° a.T. betragen.
3 Rückstaffelungen sind nicht zugelassen.

1) Gebietsreduktion anlässlich der Zonenplanrevision (vgl. GRB vom 13. 3. 1986;
KtBl 1986 I 386).

2) Ziff. 2 lit. a–g: Erweiterung des Geltungsbereichs für das im Plan Nr. 11010 des
Amtes für Kantons- und Stadtplanung vom 15. 2. 1982 mit Nr. «82 neu» be-
zeichnete Gebiet durch GRB vom 13. 3. 1986 (CG 1986 S. 66).

3) Ziff. 2 lit. g in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990).
4) Ziff. 3 neu eingefügt durch GRB vom 26. 3. 1987.
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c) Die Materialien sind im Einvernehmen mit der Stadtbildkommis-
sion zu bestimmen.

d) Die maximale Höhe von Stützmauern, Auffüllungen und Abgra-
bungen beträgt, ab dem bestehenden Terrain gemessen, 1,2 m. Die
Neigung von Böschungen darf nicht grösser sein als 66%.

e) Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
den Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch das Siedlungsbild
nicht beeinträchtigt wird.

4. Das im Plan Nr. 8475 blau schraffierte Gebiet darf erst überbaut wer-
den, nachdem die Parzellenverhältnisse durch eine Landumlegung
bereinigt worden sind.
2 Das Bauinspektorat kann ausnahmsweise nach Anhörung des Ver-
messungsamtes eine Überbauung ohne Durchführung eines Umle-
gungsverfahrens zulassen, sofern eine diesen Vorschriften entspre-
chende, geordnete Überbauung sichergestellt ist.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.
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82a
Riehen
Im Schlipf / Weilstrasse / Eglingerweg / Lampiweg / Schlipfweg /
Ritterweg / Nägeliweg / Heissensteinweg / Petrisweg

V vom 15. Januar 1963

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt, gestützt auf § 4 des An-
hangs zum Hochbautengesetz vom 11. Mai 1939, erlässt für das in der
Grünzone gelegene Gebiet «Im Schlipf», Riehen, folgende Bauvor-
schriften:

§ 1.1) Geräteschuppen bis zu 4 m2 überdachter Grundfläche, 2 m
Wandhöhe und 2,5 m Firsthöhe sind zulässig.
2 Geräteschuppen bis zu 6 m2 überdachter Grundfläche, 2 m Wand-
höhe und 2,5 Firsthöhe sind auf Parzellen zulässig, die eine Mindest-
grundfläche von 400 m2 aufweisen.

§ 2.1) Bauten, welche die unter § 1 festgelegten Masse überschreiten,
dürfen nur auf Parzellen errichtet werden, die eine Grundfläche von
mindestens 1000 m2 aufweisen.
2 Auf der gleichen Parzelle darf nur ein Gebäude erstellt werden.

§ 3. Die Bauten dürfen nur in einem Geschoss Wohnräume aufwei-
sen. Sie dürfen nicht ständig bewohnt werden.

§ 4. Die Bauten sind mit allen Teilen von den Nachbargrenzen und
von der Landesgrenze mindestens 3 m entfernt zu halten.

§ 5. Die maximale Firsthöhe wird auf 5 m festgesetzt.
2 Die zulässige Wandhöhe beträgt einschliesslich des Mehrmasses für
die Dachgesimsausladung 2,80 m. Dieses Mass darf nur durch die Drei-
ecke der Giebelfassaden um 2,20 m überschritten werden.
3 Die Wandhöhe ist vom natürlichen Erdboden, oder bei einer allfälli-
gen Abgrabung, vom Fusse der bergseitigen Fassade aus zu messen.
4 Auf der Talseite des Gebäudes dürfen keine Abgrabungen vorge-
nommen werden.

§ 6. Der von Wänden umschlossene Teil der Baute darf im Grundriss
gemessen nicht grösser sein als 25 m2.
2 Der Anbau von offenen Terrassen ist nur bis zu einem Ausmass von
10 m2 zulässig.

1) §§ 1 und 2 in der Fassung der V vom 25. 4. 1978.
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3 Ein Keller von 25 m2 Grundfläche unter dem Wohngeschoss wird zu-
gelassen. Dieser Kellerraum darf keinen Ausbau und keine Ausstat-
tung erhalten, wie sie für Wohnräume üblich sind. Sanitäre Einrichtun-
gen wie Douchen, WC-Anlagen und dergleichen können im Keller er-
stellt werden, sofern die Liegenschaft an eine öffentliche Kanalisation
angeschlossen werden kann. Besteht keine solche Anschlussmöglich-
keit, so dürfen lediglich Spültröge, Handwaschbecken und Trockenklo-
setts erstellt werden.

§ 7. Die Grundrissprojektion der Überdachungen der Baute ein-
schliesslich der Terrassen darf 45 m2 nicht überschreiten.

§ 8. Einfriedigungen und Stützmauern sollen in der Regel eine Höhe
von 1,5 m nicht übersteigen. Sie sind so auszugestalten, dass sie dem
Charakter der Grünzone nicht widersprechen.

§ 9. Heizölbehälter wie Kannen oder Kleintanks für Feuerungen mit
flüssigem Brennstoff müssen im Kellerraum aufgestellt werden.

§ 10. Die Abwasser sind nach den Weisungen des Gewässerschutz-
amtes abzuleiten.

§ 11.2) Für Bauten zu landwirtschaftlichen Zwecken kann der Regie-
rungsrat Ausnahmen von den Vorschriften dieser Verordnung bewilli-
gen.

§ 12.3) Für Bauten auf Liegenschaften, welche am 14. Januar 1937 als
ständig bewohnt galten, sowie für Gebäude zu öffentlichen Zwecken
kann das Bauinspektorat nach Anhörung der Fachinstanzen und mit
Zustimmung des Gemeinderates Riehen Ausnahmen bewilligen, wenn
dadurch der Charakter der Grünzone «Im Schlipf» nicht beeinträchtigt
wird.

Diese Verordnung ist zu publizieren; sie tritt sofort in Wirksamkeit.

2) § 11 in der Fassung der V vom 14. 11. 1966.
3) § 12 eingefügt durch V vom 26. 4. 1969.
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83
Basel
Gellert: Ergänzung (südlich der Gellertstrasse)

GRB vom 17. Januar 1963

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrates sowie gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes, beschliesst
folgende Ergänzung der speziellen Bauvorschriften für den Gellert
vom 16. März 19451):

Der Regierungsrat und das zuständige Departement werden er-
mächtigt, in dem von diesen speziellen Bauvorschriften erfassten Ge-
biet südlich der Gellertstrasse gemäss § 7a des Hochbautengesetzes
und den §§ 28ff. des Anhangs aus besonderen städtebaulichen Erwä-
gungen ausnahmsweise eine grössere Gebäudehöhe und Geschosszahl
sowie Hochhäuser zu bewilligen.2)

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

1) GRB Nr. 18.
2) In der Fassung von § 53 Ziff. 34 B des Organisationsgesetzes vom 22. 4. 1976.
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84
Basel
Kohlenberggasse / Steinenbachgässlein / Steinenmühlesteg (östlich)

GRB vom 1. Februar 1963

1 Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag seiner Kommis-
sion und gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes, erklärt für die Über-
bauung des Gebietes zwischen der Kohlenberggasse (bis und mit Lie-
genschaft Nr. 31) und dem Steinenbachgässlein (bis und mit Liegen-
schaft Nr. 28 östlich des Steinenmühlesteges) die Überbauungspläne
Nr. 8343 und 8344 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung vom
14. Dezember 1961 als verbindlich.1)

2 Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
diesen Überbauungsplänen zuzulassen, sofern dadurch die Gesamt-
konzeption der Bebauung nicht beeinträchtigt wird.2)

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

1) Titel und Abs. 1 in der Fassung des GRB vom 22. 10. 1987.
2) Abs. 2 in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990).

53



5454

730.150 Hochbauten

85
Basel
Engelgasse / Angensteinerstrasse1) / Hardstrasse / Grellingerstrasse

GRB vom 14. Februar 1963

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrates und gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes, erklärt den
Überbauungsplan Nr. 8534 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung
vom 1. November 1962 verbindlich und genehmigt die nachfolgenden
speziellen Bauvorschriften:

A. Spezielle Bauvorschriften

1. Für die Liegenschaften Engelgasse 81–97, Grellingerstrasse 60–92
und Angensteinerstrasse 10–381) ist bezüglich der Lage, Höhe und
Bautiefe der Gebäude der Überbauungsplan Nr. 8534 des Amtes für
Kantons- und Stadtplanung verbindlich. Auf den darin grün angeleg-
ten Flächen dürfen keine weiteren oberirdischen Bauten erstellt
werden. Dieses Bauverbot zugunsten des Kantons Basel-Stadt ist im
Grundbuch einzutragen. Die mit diesem Bauverbot belegten Freiflä-
chen müssen als Grünflächen ausgebildet werden.

2. Allfällige unterirdische Garagen müssen mit einer genügend tiefen
Erdschicht überdeckt und bepflanzt werden.

3. In dem der Bauzone 2 zugeteilten Hinterland dürfen nur Bauten mit
Flachdächern errichtet werden. Die Dachgeschosse können an die
Nachbargrenzen angebaut werden.

4. Auf dem Hinterland der Liegenschaften Angensteinerstrasse 42 und
Hardstrasse 62–74 dürfen auf dem im Plan Nr. 8534 gelb angelegten
Streifen von 3,00 m Breite nur erdgeschossige Gebäude mit einer
maximalen Höhe (inkl. Dach) von 4,50 m erstellt werden.

5. Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
den Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkonzep-
tion der Bebauung nicht beeinträchtigt wird.2)

B.

1.
2.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

1) Aufgehoben im Bereich der Liegenschaften Angensteinerstrasse 10–38, soweit
diese der Stadt- und Dorfbild-Schutzzone zugewiesen wurden, durch Ziff. 2 des
GRB vom 14. 11. 1974 (CG Bd. 50, 1972–1974, S. 848).

2) Abschn. A Ziff. 5 in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8.
1990).
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86
Riehen
Im Moos / Mooswegli / Moosweg / Rheintalweg /
Dinkelbergstrasse / Mohrhaldenstrasse / Chrischonaweg / Schlossgasse

GRB vom 20. Juni 19631)

1.
2.
3. Für das im Plan Nr. 8021 blau schraffierte Gebiet werden folgende

spezielle Bauvorschriften erlassen:
a) Das Ausmass der Parzelle unter Ausschluss des Vorgartenareals

muss mindestens 400 m2 betragen.
b) Es dürfen nur freistehende Einzelhäuser (Ein- und Zweifamilien-

häuser) erstellt werden; für jedes Haus ist der Nachweis zu erbrin-
gen, dass eine bzw. zwei Garagen plaziert werden können.

c) Die überbaute Fläche darf bei zweigeschossiger Bauweise maxi-
mal 17%, bei eingeschossiger Bauweise maximal 25% der Grund-
stückfläche betragen. Garagen, die für den Eigenbedarf bestimmt
sind, werden nicht in die Überbauungsziffer von 17% bzw. 25%
eingerechnet.

d) Der Erdgeschossfussboden darf Mitte Haus bei zweigeschossiger
Bauweise nicht mehr als 1,20 m über dem Terrain liegen, wobei die
sichtbaren Wände unterhalb des Erdgeschossfussbodens an kei-
ner Stelle die Höhe von 1,80 m übersteigen dürfen.

e) Eine spätere Parzellierung darf nur vorgenommen werden, wenn
das vorgeschriebene Flächenmass (lit. a) und die prozentuale
Überbauung (lit. c) eingehalten werden.

f) Einfriedigungen und Hecken beidseits des Moosweglis dürfen die
Höhe von 1,20 m nicht übersteigen.2)

g) Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
den Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkon-
zeption der vorgesehenen offenen Bebauung nicht beeinträchtigt
wird.3)

2)3)

1) Gebietsreduktion anlässlich der Zonenplanrevision (vgl. GRB vom 26. 3. 1987,
KtBl 1987 I 425).

2) Ziff. 3 lit. f eingefügt durch GRB vom 21. 12. 1972.
3) Ziff. 3 lit. g in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990).
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4. Für das im Plan Nr. 8021 kreuzweise blau schraffierte Gebiet werden
folgende Bauvorschriften erlassen:
a) Es dürfen nur Ein- und Zweifamilienhäuser erstellt werden, wobei

eine Gebäudegruppe auf die Länge von drei Wohnhäusern be-
schränkt wird; für jedes Haus ist der Nachweis zu erbringen, dass
eine bzw. zwei Garagen plaziert werden können.

b) Der Erdgeschossfussboden darf Mitte Haus bei zweigeschossiger
Bauweise nicht mehr als 1,20 m über dem Terrain liegen, wobei die
sichtbaren Wände unterhalb des Erdgeschossfussbodens an kei-
ner Stelle die Höhe von 1,80 m übersteigen dürfen.

c) Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
den Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkon-
zeption der vorgesehenen Bebauung nicht beeinträchtigt wird.4)

4)5.5) Für das im Plan Nr. 11010 des Amtes für Kantons- und Stadtpla-
nung vom 15. Februar 1982 schraffierte Gebiet werden folgende spe-
zielle Bauvorschriften erlassen:
a) Die Wandhöhen der Bauten dürfen bei eingeschossiger Bauweise

höchstens 4,5 m, bei zweigeschossiger Bauweise höchstens 6,5 m,
die Firsthöhen bei eingeschossiger Bauweise höchstens 9,0 m, bei
zweigeschossiger Bauweise höchstens 11,0 m, ab bestehendem
Terrain gemessen, betragen.

b) Flachdächer sind nicht zulässig. Für kleinere erdgeschossige Bau-
ten kann das Bauinspektorat Ausnahmen zulassen.
2 Die Dachneigung muss mindestens 25° a.T. betragen.
3 Rückstaffelungen sind nicht zugelassen.

c) Die Materialien sind im Einvernehmen mit der Stadtbildkommis-
sion zu bestimmen.

d) Die maximale Höhe von Stützmauern, Auffüllungen und Abgra-
bungen beträgt, ab dem bestehenden Terrain gemessen, 1,2 m. Die
Neigung von Böschungen darf nicht grösser sein als 66%.

e) Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
den Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch das Siedlungsbild
nicht beeinträchtigt wird.

6. Das im Plan Nr. 8021 einfach und kreuzweise blau schraffierte Ge-
biet darf erst überbaut werden, nachdem die Parzellenverhältnisse
durch eine Landumlegung bereinigt worden sind.
2 Ausnahmsweise kann das Bauinspektorat nach Anhörung des Ver-
messungsamtes eine Überbauung ohne Durchführung eines Umle-
gungsverfahrens zulassen, sofern eine diesen Vorschriften entspre-
chende, geordnete Überbauung sichergestellt ist.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

4) Ziff. 4 lit. c in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990).
5) Ziff. 5 neu eingefügt durch GRB vom 26. 3. 1987.
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87
Riehen
Auf der Bischoffhöhe (nördlich)

GRB vom 12. Dezember 1963

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrates, erlässt folgende speziellen Bauvorschriften:
1.
2. Für das gemäss Zoneneinteilungsplan Nr. 8665 der Zone 2a mit vio-

letter Schraffur neu zugewiesene Gebiet nördlich der Strasse «Auf
der Bischoffhöhe» werden die folgenden speziellen Bauvorschriften
erlassen:
a) Das Ausmass der Parzelle unter Ausschluss des Vorgartenareals

muss mindestens 500 m2 betragen.
b) Es dürfen nur freistehende Einzelhäuser (Ein- und Zweifamilien-

häuser) erstellt werden.
c) Für jede Wohnung ist ein Abstellplatz oder eine Garage zu erstel-

len.
d) Die überbaute Fläche darf bei zweigeschossiger Bauweise maxi-

mal 17%, bei eingeschossiger Bauweise maximal 25% der Grund-
stücksfläche betragen.

e) Der Erdgeschossfussboden darf bei zweigeschossiger Bauweise
nicht mehr als 1,20 m über dem Terrain liegen.

f) Eine spätere Parzellierung darf nur vorgenommen werden, wenn
das vorgeschriebene Flächenmass (gemäss lit. a) und die prozen-
tuale Überbauung (gemäss lit. d) eingehalten werden.

g) Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
den Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkon-
zeption der vorgesehenen offenen Bebauung nicht beeinträchtigt
wird.1)

1)

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

1) Ziff. 2 lit. g in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990).
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90
Basel
Claragraben / Hammerstrasse / Klingentalstrasse / Sperrstrasse /
Müllheimerstrasse / Claramatte

GRB vom 16. Januar 1964

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrates und gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes sowie § 37
Abs. 2 des Anhanges zum Hochbautengesetz, beschliesst:

1. Für die Überbauung der nördlich der Claramatte liegenden Parzelle
Nr. 216 in Sektion VII des Grundbuches der Stadt Basel wird der
Überbauungsplan Nr. 8696 des Amtes für Kantons- und Stadtpla-
nung vom 26. August 1963 als verbindlich erklärt.
2 Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
diesem Überbauungsplan zuzulassen, sofern dadurch die Gesamt-
konzeption der Bebauung nicht beeinträchtigt wird.1)

2. Innerhalb des im Überbauungsplan Nr. 8696 mit den Buchstaben a,
b, c, d, e, f bezeichneten Sektors ist eine insgesamt 4 m breite öffentli-
che Fussgängerverbindung zwischen der Müllheimerstrasse und der
Claramatte zu erstellen.
2 Der Regierungsrat wird zur definitiven Festsetzung der Fussweg-
linien ermächtigt.

3. Für die Erstellung eines zweigeschossigen Schulhaus- und Kinder-
gartengebäudes sowie eines Strassenwartmagazins des Tiefbauamtes
wird die im Plan Nr. 8696 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung
mit den Buchstaben d, e, f, g, h bezeichnete Fläche im Halte von ca.
2600 m2 der Zone der Grünflächen zugewiesen.
2 Der Regierungsrat wird ermächtigt, die genaue Bezeichnung der
für die genannten öffentlichen Zwecke benötigten Fläche vorzuneh-
men.

4. Folgende vom Grossen Rat erlassene Bestimmungen werden aufge-
hoben:
a) Ziff. 3 des Grossratsbeschlusses vom 3. Oktober 1946 betreffend

die Festsetzung eines allgemeinen Korrektionsplanes.
b) Für Parzelle 2161 in Sektion VII des Grundbuchs der Stadt Basel

die speziellen Bauvorschriften vom 30. Januar 1959.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

1) Ziff. 1 Abs. 2 in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990).
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91
Riehen
Inzlingerstrasse / In der Au (Grünzone) / Bäumligasse (östlich)

GRB vom 9. April 1964

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrates, beschliesst:

1.
2. Für das im Plan Nr. 8722 blau schraffierte Gebiet östlich der Bäumli-

gasse zwischen der Inzlingerstrasse und der Grünfläche «In der Au»
gelegene Gebiet, mit Ausnahme des Areals für das Altersheim Hu-
manitas und der unmittelbar östlich der Bäumligasse gelegenen Par-
zellen 16272, 16491, 14881, 15032, 14942, 14971, 1472, 16462 und 14891

(im Plan Nr. 8722 schwarz schraffiert) sowie für das im Plan
Nr. 11 010 des Amtes für Kantons-und Stadtplanung vom 15. Februar
1982 mit Nr. «91 neu» bezeichnete Gebiet1) werden folgende spe-
zielle Bauvorschriften erlassen:
a) Das Ausmass der Parzelle unter Ausschluss des Vorgartenareals

muss mindestens 400 m2 betragen.
b) Es dürfen nur Ein- und Zweifamilienhäuser erstellt werden, wobei

höchstens zwei Einfamilienhäuser aneinander gebaut werden
können. Für jedes Haus ist der Nachweis zu erbringen, dass eine
bzw. zwei Garagen plaziert werden können.

c) Die überbaute Fläche darf bei zweigeschossiger Bauweise maxi-
mal 17%, bei eingeschossiger Bauweise maximal 25% der Grund-
stückfläche betragen. Garagen, die für den Eigenbedarf bestimmt
sind, werden nicht in die Überbauungsziffer von 17% bzw. 25%
eingerechnet.

d) Der Erdgeschossfussboden darf Mitte Haus bei zweigeschossiger
Bauweise nicht mehr als 1,20 m über dem Terrain liegen, wobei die
sichtbaren Wände unterhalb des Erdgeschossfussbodens an kei-
ner Stelle die Höhe von 1,80 m übersteigen dürfen.

e) Eine spätere Parzellierung darf nur vorgenommen werden, wenn
das vorgeschriebene Flächenmass (lit. a) und die prozentuale
Überbauung (lit. c) eingehalten werden.

f) Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
den Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkon-
zeption der vorgesehenen offenen Bebauung nicht beeinträchtigt
wird.2)

2)

1) Ziff. 2 lit. a–f: Erweiterung des Geltungsbereichs für das im Plan Nr. 11010 des
Amtes für Kantons- und Stadtplanung vom 15. 2. 1982 mit «Nr. 91 neu» be-
zeichnete Gebiet durch GRB vom 26. 3. 1987 (CG 1987 S. 87).

2) Ziff. 2 lit. f in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990).
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3.3) Für das im Plan Nr. 11010 des Amtes für Kantons- und Stadtpla-
nung vom 15. Februar 1982 schraffierte Gebiet werden folgende spe-
zielle Bauvorschriften erlassen:
a) Die Wandhöhen der Bauten dürfen bei eingeschossiger Bauweise

höchstens 4,5 m, bei zweigeschossiger Bauweise höchstens 6,5 m,
die Firsthöhen bei eingeschossiger Bauweise höchstens 9,0 m, bei
zweigeschossiger Bauweise höchstens 11,0 m, ab bestehendem
Terrain gemessen, betragen.

b) Flachdächer sind nicht zulässig. Für kleinere erdgeschossige Bau-
ten kann das Bauinspektorat Ausnahmen zulassen.
2 Die Dachneigung muss mindestens 25° a.T. betragen.
3 Rückstaffelungen sind nicht zugelassen.

c) Die Materialien sind im Einvernehmen mit der Stadtbildkommis-
sion zu bestimmen.

d) Die maximale Höhe von Stützmauern, Auffüllungen und Abgra-
bungen beträgt, ab dem bestehenden Terrain gemessen, 1,2 m. Die
Neigung von Böschungen darf nicht grösser sein als 66%.

e) Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
den Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch das Siedlungsbild
nicht beeinträchtigt wird.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

3) Ziff. 3 neu eingefügt durch GRB vom 26. 3. 1987.
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92
Riehen
Auf dem Rücken / Leimgrubenweg / Chrischonaweg

GRB vom 21. Mai 19641)

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrates und gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes, beschliesst:

1.
2.
3. Für das im Plan Nr. 8786 blau schraffierte Gebiet1) werden folgende

spezielle Bauvorschriften erlassen:
a) Das Ausmass einer Parzelle unter Ausschluss des Vorgartenareals

muss mindestens 400 m2 betragen, in dem Teil, der gemäss Zonen-
plan mit violetter Schraffur belegt ist, mindestens 500 m2.

b) Es dürfen nur freistehende Einzelhäuser (Ein- und Zweifamilien-
häuser) erstellt werden; es ist der Nachweis zu erbringen, dass für
jedes Einfamilienhaus eine Garage und für jedes Zweifamilien-
haus zwei Garagen plaziert werden können.

c) Die überbaute Fläche darf bei zweigeschossiger Bauweise maxi-
mal 17%, bei eingeschossiger Bauweise maximal 25% der Parzel-
lenfläche betragen. Garagen, die für den Eigenbedarf bestimmt
sind, werden nicht in die Überbauungsziffern von 17% bzw. 25%
eingerechnet.

d) Der Erdgeschossfussboden darf Mitte Haus bei zweigeschossiger
Bauweise nicht mehr als 1,20 m über dem Terrain liegen, wobei die
sichtbaren Wände unterhalb des Erdgeschossfussbodens an kei-
ner Stelle die Höhe von 1,80 m übersteigen dürfen.

e) Eine spätere Parzellierung darf nur vorgenommen werden, wenn
das vorgeschriebene Flächenmass (lit. a) und die prozentuale
Überbauung (lit. c) eingehalten werden.

f) Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
den Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkon-
zeption der vorgesehenen offenen Bebauung nicht beeinträchtigt
wird.2)

g) Die Fahrbahnbreiten sind durchgehend auf 6 m festzulegen und
die Trottoirs entsprechend anzupassen.

2)

1) Gebietsreduktion anlässlich der Zonenplanrevision (vgl. GRB vom 26. 3. 1987,
KtBl 1987 I 425).

2) Ziff. 3 lit. f in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990).
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4.3) Für das im Plan Nr. 11010 des Amtes für Kantons- und Stadtpla-
nung vom 15. Februar 1982 schraffierte Gebiet werden folgende spe-
zielle Bauvorschriften erlassen:
a) Die Wandhöhen der Bauten dürfen bei eingeschossiger Bauweise

höchstens 4,5 m, bei zweigeschossiger Bauweise höchstens 6,5 m,
die Firsthöhen bei eingeschossiger Bauweise höchstens 9,0 m, bei
zweigeschossiger Bauweise höchstens 11,0 m, ab bestehendem
Terrain gemessen, betragen.

b) Flachdächer sind nicht zulässig. Für kleinere erdgeschossige Bau-
ten kann das Bauinspektorat Ausnahmen zulassen.
2 Die Dachneigung muss mindestens 25° a.T. betragen.
3 Rückstaffelungen sind nicht zugelassen.

c) Die Materialien sind im Einvernehmen mit der Stadtbildkommis-
sion zu bestimmen.

d) Die maximale Höhe von Stützmauern, Auffüllungen und Abgra-
bungen beträgt, ab dem bestehenden Terrain gemessen, 1,2 m. Die
Neigung von Böschungen darf nicht grösser sein als 66%.

e) Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
den Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch das Siedlungsbild
nicht beeinträchtigt wird.

5. Das im Plan Nr. 8786 blau schraffierte Gebiet darf erst überbaut wer-
den, nachdem die Parzellenverhältnisse durch eine Landumlegung
bereinigt worden sind. Nach Anhören des Vermessungsamtes kann
das Bauinspektorat ausnahmsweise eine Überbauung ohne Durch-
führung eines Umlegungsverfahrens zulassen, wenn eine diesen Vor-
schriften entsprechende geordnete Bebauung sichergestellt ist.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

3) Ziff. 4 neu eingefügt durch GRB vom 26. 3. 1987.
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93
Riehen
Schlossgasse / Gänshaldenweg

GRB vom 21. Mai 1964

1

2 Der Grosse Rat erlässt ferner, gestützt auf § 8 des Hochbautengeset-
zes, für das im Plan Nr. 8794 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung
vom 14. Februar 1964 blau schraffierte Gebiet folgende spezielle Bau-
vorschriften:

1. Es dürfen nur Ein- und Zweifamilienhäuser erstellt werden, wobei
eine Gebäudegruppe auf die Länge von zwei Wohnhäusern be-
schränkt wird. Es ist der Nachweis zu erbringen, dass für Einfami-
lienhäuser eine Garage und für Zweifamilienhäuser zwei Garagen
plaziert werden können.

2. Der Erdgeschossfussboden darf Mitte Haus bei zweigeschossiger
Bauweise nicht mehr als 1,20 m über dem Terrain liegen, wobei die
sichtbaren Wände unterhalb des Erdgeschossfussbodens an keiner
Stelle die Höhe von 1,80 m übersteigen dürfen.

3. Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
den Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkonzep-
tion der Bebauung nicht beeinträchtigt wird.1)

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

1) Abs. 2 Ziff. 3 in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990).
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Basel
Hinterer Jakobsberg (Areal der Christoph Merian Stiftung) /
Giornicostrasse / Seltisbergstrasse / Im Spitzacker

GRB vom 11. Februar 1965

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag seiner Kom-
mission, gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes, beschliesst:

1.1)

a) Der Überbauungsplan Nr. 8768 vom 13. Januar 1964 und der Teil-
bereichsplan Nr. 11468 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung
vom 31. Oktober 1986 werden für die Bebauung des Hinteren Ja-
kobsberges als verbindlich erklärt.

b) Das zuständige Departement2) wird ermächtigt, Abweichungen
von diesen Überbauungsplänen zu bewilligen, sofern die Gesamt-
konzeption der Überbauung nicht beeinträchtigt wird.

2.
2)

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

1) Ziff. 1 in der Fassung des GRB vom 25. 6. 1987.
2) Ziff. 1 lit. b: Die Wendung «Das zuständige Departement» anstelle von «Das

Baudepartement» redaktionell eingesetzt.
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Basel
Im Sesselacker / Spiegelbergstrasse / Schönenbergstrasse /
Löwenbergstrasse / Hauensteinstrasse

GRB vom 29. April 1965

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrates, gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes, beschliesst:

Der Überbauungs- und Baulinienplan Nr. 8829 des Amtes für Kan-
tons- und Stadtplanung vom 23. April 1964 für die Bebauung des
Areals «Im Sesselacker» wird als verbindlich erklärt. Das zuständige
Departement wird ermächtigt, Abweichungen von diesem Überbau-
ungsplan zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkonzeption der Be-
bauung nicht beeinträchtigt wird.1)

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

1) Vorausgehender Satz in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8.
1990).
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97
Basel
Rankhof-Areal / Grenzacherstrasse / Eisenbahnweg

GRB vom 30. Juni 1966

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag seiner Kom-
mission, gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes, beschliesst:

1.
2.
3. Das Teilstück der alten Grenzacherstrasse zwischen dem vorgesehe-

nen Wendeplatz beim Eisenbahnweg und dem Sportplatz Rankhof
wird dem Fahrverkehr entzogen und in eine Fussgängerpromenade
umgestaltet; dieses Teilstück gilt demgemäss nicht mehr als befahr-
bare Verbindung der angrenzenden Parzellen mit dem öffentlichen
Strassennetz im Sinne von § 58 des Hochbautengesetzes.

4. Der Bebauungsplan Nr. 8947 des Amtes für Kantons- und Stadtpla-
nung vom 28. Januar 1965 wird für die Überbauung des Areals Rank-
hof verbindlich erklärt.
2 Das zuständige Departement wird ermächtigt, innerhalb der Bau-
linien Abweichungen von diesem Bebauungsplan zuzulassen, sofern
dadurch die Gesamtkonzeption der Bebauung nicht beeinträchtigt
wird.1)

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

1) Ziff. 4 Abs. 2 in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990).
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Basel
Wittlingerstrasse / Rankstrasse / Allmendstrasse / Bahndamm (DB) /
Hirzbrunnenstrasse / Hersbergerweg / Zeglingerweg /
Ormalingerstrasse / Hirzbrunnen-Promenade

GRB vom 30. Juni 1966

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag seiner Kom-
mission, gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes, beschliesst:

1.
2. Der Bebauungsplan Nr. 8118 des Amtes für Kantons- und Stadtpla-

nung vom 10. November 1960 / 4. September 1962 wird für die Über-
bauung des Areals Wittlingerstrasse–Allmendstrasse–Bahndamm
als verbindlich erklärt.
2 Auf die Zweckbestimmung des in der Grünzone liegenden Areals
zwischen Wittlingerweglein, Magdenweglein und Bahndamm wird
verzichtet.
3 Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
diesem Überbauungsplan zuzulassen, sofern dadurch die Gesamt-
konzeption der Bebauung nicht beeinträchtigt wird.1)

3.
2 Die Promenade längs des Bahndammes, zwischen der Rankstrasse
und der Allmendstrasse, wird dem Fahrverkehr entzogen; sie gilt
deshalb nicht als befahrbare Verbindung der angrenzenden Parzel-
len mit dem öffentlichen Strassennetz im Sinne von § 58 des Hoch-
bautengesetzes.2)

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

1) Ziff. 2 Abs. 3 in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990).
2) Ziff. 3 Abs. 2 redaktionell ergänzt.
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Basel
Holbeinstrasse / Schertlingasse / Rümelinbachweg

GRB vom 9. Februar 1967

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrates und gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes, erklärt den
Überbauungsplan Nr. 9109 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung
vom 15. September 1966 verbindlich und genehmigt die nachfolgenden
speziellen Bauvorschriften:

I. Spezielle Bauvorschriften

1. Für die Liegenschaften Holbeinstrasse 59–75, Schertlingasse 4–26
und Rümelinbachweg 6–18 ist bezüglich der Lage und Bautiefe der
Gebäude der Überbauungsplan Nr. 9109 des Amtes für Kantons-
und Stadtplanung vom 15. September 1966 verbindlich. Die genann-
ten Gebäude dürfen lediglich eine Wandhöhe von 10,00 m aufwei-
sen. Die gelb angelegten Hinterlandflächen dürfen bis zur Kote
278,0 m überbaut werden, aber höchstens eine Höhe von 10,00 m ab
Strassenkote Rümelinbachweg aufweisen.

2. Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
den Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkonzep-
tion der Bebauung nicht beeinträchtigt wird.1)

II.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

1) Abschn. I Ziff. 2 in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990).
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1) Dieses G ist aufgehoben. Massgebend ist jetzt das Bau- und Planungsgesetz
vom 17. 11. 1999 (SG 730.100).

2) Ziff. 3: Vorausgehender Satz in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit
30. 8. 1990).
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98a
Basel
Stadttheater Basel / Theaterstrasse

GRB vom 11. Mai 1967

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag seiner Kom-
mission,

1.
2.
erklärt:
3. gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes1), den Plan Nr. 9150 des

Amtes für Kantons- und Stadtplanung vom 31. Mai 1966 für die
Überbauung verbindlich. Die blau schraffierten Flächen sind öffent-
lich zugänglich. Das zuständige Departement wird ermächtigt, Ab-
weichungen von diesem Plan zuzulassen, sofern dadurch die Ge-
samtkonzeption der Bebauung nicht beeinträchtigt wird.2)

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.
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Riehen
Steingrubenweg / Auf der Bischoffhöhe

GRB vom 30. Juni 1967

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrates und gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes1), beschliesst:

1.
2.
3. Für das im Plan Nr. 9203 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung

vom 13. Oktober 1966 blau schraffierte Gebiet2), mit Ausnahme des
im Plan Nr. 11 821 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung vom
21. Oktober 1993 blau umrandeten Gebietes3), werden folgende spe-
zielle Bauvorschriften erlassen:4)

a) Es dürfen nur Ein- und Zweifamilienhäuser erstellt werden; für
jedes Haus ist der Nachweis zu erbringen, dass eine bzw. zwei Ga-
ragen plaziert werden können.

b) Der Erdgeschossfussboden darf Mitte Haus bei zweigeschossiger
Bauweise nicht mehr als 1,20 m über dem Terrain liegen.

c) Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
den Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkon-
zeption der Bebauung nicht beeinträchtigt wird.5)

4. Das im Plan Nr. 9203 blau schraffierte Gebiet darf erst überbaut wer-
den, nachdem die Parzellenverhältnisse durch eine Landumlegung
bereinigt worden sind. Nach Anhörung des Vermessungsamtes kann
das Bauinspektorat ausnahmsweise eine Überbauung ohne Durch-
führung eines Umlegungsverfahrens zulassen, sofern eine diesen
Vorschriften entsprechende geordnete Bebauung sichergestellt ist.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

1) Dieses G ist aufgehoben. Massgebend ist jetzt das Bau- und Planungsgesetz
vom 17. 11. 1999 (SG 730.100).

2) Aufgehoben durch GRB Nr. 111 vom 29. 6. 1972, soweit sie sich auf das Gebiet
des Überbauungsplanes Nr. 9837 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung
vom 30. 3. 1972 beziehen.

3) Gebietsreduktion anlässlich der Zonenplanrevision (GRB vom 26. 3. 1987,
KtBl 1987 I 425).

4) Ziff. 3, Einleitungssatz, in der Fassung des GRB vom 13. 9. 2000 (wirksam seit
29. 10. 2000).

5) Ziff. 3 lit. c in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990).
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Basel
Biozentrum / Klingelbergstrasse / Pestalozzistrasse

GRB vom 26. Oktober 1967

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrates,

1.
2.
und erklärt
3. gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes, den Plan Nr. 9350 des

Amtes für Kantons- und Stadtplanung vom 20. Juli 1967 für die
Überbauung verbindlich. Das zuständige Departement wird er-
mächtigt, Abweichungen von diesem Plan zuzulassen, sofern da-
durch die Gesamtkonzeption der Bebauung nicht beeinträchtigt
wird.1)

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

1) Ziff. 3: Vorausgehender Satz in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit
30. 8. 1990).
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Gartenstrasse (Südostseite) / Engelgasse / St. Jakobs-Strasse /
Schweizerischer Bankverein: Verwaltungsgebäude
an der Gartenstrasse

GRB vom 13. Juni 1968

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrates, gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes, beschliesst:

1.
2.
3. a) Für die Überbauung der Parzellen V/8772 und 11422 wird der Plan

Nr. 9425 als verbindlich erklärt. Das zuständige Departement wird
ermächtigt, Abweichungen von diesem Plan zuzulassen, sofern da-
durch die Gesamtkonzeption der Bebauung nicht beeinträchtigt
wird.1)

b) Die auf das Gesamtareal (Parzellen V/8772 und 11422) bezogene
Ausnützungsziffer von 1,5 darf nicht überschritten werden.

c) Nach Bauvollendung ist im Einvernehmen mit dem Stadtgärtner
eine angemessene Anzahl von Bäumen als Ersatz der gefällten
Bäume anzupflanzen. Zu diesem Zweck müssen die unterirdi-
schen Bauten mit 1 m Humus überdeckt werden.

4. Der Grossratsbeschluss vom 8. März 1956 betreffend Erlass speziel-
ler Bauvorschriften für die Überbauung an der Gartenstrasse und
der Langen Gasse wird aufgehoben, soweit sie die Überbauung an
der Gartenstrasse (Parzellen V/8772 und 11422) betreffen.

1)

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

1) Ziff. 3 lit. a: Vorausgehender Satz in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirk-
sam seit 30. 8. 1990).
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Basel
Vorderer Jakobsberg / Bürenfluhstrasse / Giornicostrasse /
Seltisbergerstrasse / Im Spitzacker / Zur Gempenfluh / Birseckstrasse /
Emil Angst-Strasse / Hochwaldstrasse

GRB vom 10. April 1969

Aufgehoben durch Ziff. 1 des GRB Nr. 149 vom 17. 4. 1996.

73

Spezielle Bauvorschriften 730.150



leer



1. 5. 2005 70

106
Basel
Schoren (Areal) / Schorenweg / Fasanenstrasse

GRB vom 26. Juni 1969

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrates, beschliesst:

1. Gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes wird der Überbauungsplan
Nr. 9521 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung vom 14. Februar
1969 als verbindlich erklärt. Das zuständige Departement wird er-
mächtigt, Abweichungen von diesem Plan zuzulassen, sofern da-
durch die Gesamtkonzeption der Bebauung nicht beeinträchtigt
wird.1)

2.
3.
4. Gestützt auf § 16 Abs. 2 des Allmendgesetzes wird der Regierungsrat

ermächtigt, der J. R. Geigy AG das Recht zu verleihen, die Allmend
des Schorenweges für die Erstellung einer Personenunterführung in
Anspruch zu nehmen.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

1) Ziff. 1: Vorausgehender Satz in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit
30. 8. 1990).
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Universitätsspital1) / Petersgraben / Spitalstrasse / Schanzenstrasse /
Hebelstrasse

GRB vom 23. Oktober 1969

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrates und seiner Kommission, beschliesst:

1. Dem Baukonzept gemäss Ratschlag Nr. 6598 vom 12. Mai 1969 für
die dritte Bauetappe des Bürgerspitals2) wird als Grundlage der De-
tailprojektierung zugestimmt.

2. Gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes wird der Überbauungsplan
Nr. 9546 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung im Massstab
1:500 für die dritte Bauetappe des Bürgerspitals1) im Gebiet Peters-
graben–Spitalstrasse–Schanzenstrasse–Hebelstrasse als verbindlich
genehmigt.
2 Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
diesem Überbauungsplan zuzulassen, sofern dadurch die Gesamt-
konzeption der Bebauung nicht beeinträchtigt wird.3)

3 Der vom Grossen Rat am 31. Oktober 1963 genehmigte Überbau-
ungsplan Nr. 8720 wird aufgehoben.

3.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

1) Umbenennung «Kantonsspital» in «Universitätsspital» durch RRB vom 1. 6.
2004 (wirksam seit 24. 6. 2004).

2) Heute Universitätsspital.
3) Ziff. 2 Abs. 2 in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990).
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Basel
Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) / Nauenstrasse /
Gartenstrasse / Heumattstrasse

GRB vom 13. Mai 1971

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrates, beschliesst:

Gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes werden, in Abänderung
der speziellen Bauvorschriften vom 30. Juni 1967, für das Areal der
Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) an der Nauen-
strasse, Gartenstrasse, Heumattstrasse die folgenden speziellen Bau-
vorschriften erlassen:
1. Der Überbauungsplan Nr. 9685 des Amtes für Kantons- und Stadt-

planung vom 25. Februar 1971 wird als verbindlich erklärt.
2. Der Regierungsrat wird, gestützt auf § 6 Abs. 2 des Allmendgesetzes

vom 24. März 1927, zur Bildung einer Allmendparzelle an der Nau-
enstrasse gemäss dem Überbauungsplan Nr. 9685 und zu deren Bela-
stung mit einem unselbständigen Baurecht im erforderlichen Aus-
masse für die Zwecke der BIZ ermächtigt.

3. Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen vom
Überbauungsplan Nr. 9685 sowie für Gebäude zu öffentlichen Zwek-
ken eine höhere Ausnützung zu bewilligen, als nach den Zonenvor-
schriften zulässig wäre, sofern dadurch die Gesamtkonzeption der
Bebauung nicht beeinträchtigt wird.1)

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

1) Ziff. 3 in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990).
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Basel
Postbetriebsgebäude Basel 2 / Nauenstrasse / Gartenstrasse /
Peter Merian-Strasse / Centralbahnstrasse / Bahnhof SBB (Areal)

GRB vom 10. Juni 1971

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrates, beschliesst:

1. Der Überbauungsplan Nr. 9650 des Amtes für Kantons- und Stadt-
planung vom 11. November 1970 wird, gestützt auf § 8 des Hochbau-
tengesetzes, als verbindlich erklärt mit der Massgabe, dass die im
Überbauungsplan festgelegte südliche Gebäudebegrenzungslinie
für die bleibenden Bauteile einzuhalten ist; soweit Bauteile darüber
hinausragen, haben sie lediglich provisorischen Charakter und sind
nötigenfalls bei Baubeginn der Südtangente zu entfernen.
2

3 Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
diesem Überbauungsplan zuzulassen, sofern dadurch die Gesamt-
konzeption der Bebauung nicht beeinträchtigt wird.1)

2.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

1) Ziff. 1 Abs. 3 in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990).
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110
Riehen/Bettingen
Gebiet beidseits der Talmattstrasse und des Habermarkweges /
Bannwegli / Bettingerstrasse / Haldenweg

GRB vom 9. Dezember 1971

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrates und gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes, erlässt, unter
Aufhebung von Ziff. 2 und 3 des Grossratsbeschlusses vom 21. Dezem-
ber 1961 betreffend Erlass von speziellen Bauvorschriften für die Tal-
mattstrasse, folgende speziellen Bauvorschriften:

1. Für die im Plan Nr. 9635 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung
kreuzweise schraffierten Flächen werden folgende speziellen Bau-
vorschriften erlassen:
a) Es dürfen nur Gebäudegruppen erstellt werden, deren Länge auf

35 m beschränkt wird und die höchstens sechs Einfamilienhäuser
umfassen dürfen.

b) Auf Parzelle 8611 in Sektion D des Grundbuches der Gemeinde
Riehen dürfen auch Reihen-Zweifamilienhäuser erstellt werden,
wobei eine Gebäudegruppe auf drei Zweifamilienhäuser be-
schränkt wird.

c) Für jedes Einfamilienhaus muss eine, für Zweifamilienhäuser
müssen zwei Garagen erstellt werden. Die hiefür benötigte Fläche
wird nicht in die bebaubare Fläche einberechnet.

d) Die Gebäudetiefe der im Plan mit B bezeichneten Gebäude-
gruppe darf 14 m erreichen.

c) Die Gebäude dürfen nach allen Richtungen nur zweigeschossig in
Erscheinung treten.

f) Der Erdgeschossfussboden darf Mitte Haus nur 1,20 m über dem
Terrain liegen, wobei die sichtbaren Wände unterhalb des Erdge-
schossfussbodens die Höhe von 1,80 m nirgends übersteigen dür-
fen. Bei Gruppenbauten mit gleicher Höhe des Erdgeschossfuss-
bodens wird die Höhe über dem Terrain in der Mitte der Häuser-
gruppe gemessen.

g) Die Dachneigung der Gebäude muss zwischen 25° und 35° alter
Teilung liegen. Die Dächer sind einheitlich mit Ziegeln einzudek-
ken. Es sind nur Satteldächer ohne Rückstaffelungen zulässig.

h) Sämtliche Gebäude und deren Firste müssen parallel oder recht-
winklig zur Baulinie stehen, die auf den Liegenschaften Talmatt-
strasse 62–68 verläuft.

i) Sämtliche Gebäude sind an eine Gemeinschaftsantenne anzu-
schliessen.

k) Einfriedigungen und Hecken dürfen das Landschaftsbild nicht be-
einträchtigen; ihre Höhe darf längs des Bannweglis 1,20 m nicht
übersteigen.
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2. Für die im Plan Nr. 9635 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung
einfach schraffierten Flächen werden folgende speziellen Bauvor-
schriften erlassen:

a) Es dürfen nur freistehende Einzelhäuser erstellt werden.
b) Die überbaute Fläche darf bei zweigeschossiger Bauweise höch-

stens 17% und bei eingeschossiger Bauweise höchstens 25% der
Grundstücksfläche betragen.

c) Für jede Wohnung muss eine Garage erstellt werden. Die hiefür
benötigte Fläche wird nicht in die bebaubare Fläche eingerechnet.

d) Die Gebäude dürfen nach allen Richtungen nur zweigeschossig in
Erscheinung treten.

e) Der Erdgeschossfussboden darf bei zweigeschossiger Bauweise
Mitte Haus nur 1,20 m über dem Terrain liegen, wobei die sichtba-
ren Wände unterhalb des Erdgeschossfussbodens die Höhe von
1,80 m nirgends übersteigen dürfen.

f) Die Dachneigung der Gebäude muss zwischen 25° und 35° alter
Teilung liegen. Die Dächer sind einheitlich mit Ziegeln einzudek-
ken. Es sind nur Satteldächer ohne Rückstaffelung zulässig.

g) Auf den Parzellen, die an den Haldenweg angrenzen, müssen die
Gebäude und deren Firste parallel zur Baulinie der Talmattstrasse,
die auf den Liegenschaften Talmattstrasse 62–68 verläuft, gerich-
tet werden.

h) Auf den Parzellen, welche an den Habermarkweg angrenzen, müs-
sen die Gebäude und deren Firste parallel oder rechtwinklig zur
Baulinie des Habermarkweges gerichtet werden.

i) Auf den Parzellen, welche an die Bettingerstrasse angrenzen, müs-
sen die Gebäude und deren Firste parallel zur Baulinie der Bettin-
gerstrasse gerichtet werden.

k) Auf den nicht an die Bettingerstrasse angrenzenden Parzellen zwi-
schen Bettingerstrasse und Habermarkwegli müssen die Gebäude
und deren Firste parallel oder rechtwinlig zur Baulinie der Bettin-
gerstrasse gerichtet werden.

l) Sämtliche Gebäude sind an eine Gemeinschaftsantenne anzu-
schliessen.

m) Einfriedigungen und Hecken dürfen das Landschaftsbild nicht be-
einträchtigen; ihre Höhe darf längs des Bannweglis 1,20 m nicht
übersteigen.

n) Eine Parzellierung darf nur vorgenommen werden, wenn das Aus-
mass der überbaubaren Fläche eingehalten ist.

3. Auf der Parzelle 8461 des Grundbuches der Gemeinde Bettingen ist
die Erstellung eines Kindergartens vorgesehen.

4. Auf dem im Plan Nr. 9635 grün angelegten Freihaltestreifen entlang
des Waldrandes dürfen keine oberirdischen Bauten erstellt werden.
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5. Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
diesen Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkon-
zeption der Bebauung nicht beeinträchtigt wird und der Gemeinde-
rat Riehen zustimmt.1) Lehnt der Gemeinderat die Erteilung einer
Ausnahmebewilligung ab, so hat das Bauinspektorat den ablehnen-
den Entscheid unter Vorbehalt des Rekursrechtes an die Baurekurs-
kommission zu eröffnen.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

1) Ziff. 5: Vorausgehender Satz in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit
30. 8. 1990).
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Riehen
Hungerbachhalde / Auf der Bischoffhöhe / Steingrubenweg /
Lerchengsangweg

GRB vom 29. Juni 1972

1 Der Grosse Rat des Kantons Basel Stadt, auf Antrag des Regierungs-
rates, erklärt, gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes1), für die Über-
bauung des Areals zwischen Hungerbachhalde, Auf der Bischoffhöhe,
Steingrubenweg und Lerchengsangweg in Riehen den Überbauungs-
plan Nr. 9837 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung vom 30. März
1972 sowie den Plan Nr. 11 821 des Amtes für Kantons- und Stadtpla-
nung vom 21. Oktober 1993 als verbindlich und hebt die speziellen
Bauvorschriften vom 26. Juni 1958 und vom 30. Juni 1967 auf, soweit sie
sich auf das Gebiet des Überbauungsplanes beziehen.2)

2 Sämtliche Gebäude im Gebiet des Überbauungsplanes sind an eine
Gemeinschaftsantenne anzuschliessen.
3 Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
diesem Überbauungsplan zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkon-
zeption der Bebauung nicht beeinträchtigt wird und der Gemeinderat
von Riehen zustimmt.3) Lehnt der Gemeinderat die Erteilung einer
Ausnahmebewilligung ab, so hat das Bauinspektorat den ablehnenden
Entscheid unter Vorbehalt des Rekursrechtes an die Baurekurskom-
mission zu eröffnen.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

1) Dieses G ist aufgehoben. Massgebend ist jetzt das Bau- und Planungsgesetz
vom 17. 11. 1999 (SG 730.100).

2) Abs. 1 in der Fassung des GRB vom 13. 9. 2000 (wirksam seit 29. 10. 2000).
3) Abs. 3: Vorausgehender Satz in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit

30. 8. 1990).
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112
Basel
Hochstrasse / Tellstrasse / Thiersteinerallee

GRB vom 18. Mai 1972

Aufgehoben durch Ziff. 4 des GRB Nr. 144 vom 15. 12. 1994.
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Bettingen
Buchgasse (westliche Seite)

V vom 31. Oktober 1972

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt, gestützt auf § 1761) des
Gesetzes betreffend die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetz-
buches vom 27. April 1911, erlässt zum Schutze des Aussichtsbildes auf
der Westseite der Buchgasse in Bettingen folgende Verordnung:

§ 1. Auf der im Plan Nr. 9873 des Amtes für Kantons- und Stadtpla-
nung vom 19. Juni 1972 hellgrün angelegten, schwarz schraffierten Flä-
che westlich der Buchgasse darf das Aussichtsbild gegen die Rhein-
ebene und den Tüllingerhügel weder durch Bauten noch durch Pflan-
zen beeinträchtigt werden.

§ 2. Hecken und Einfriedigungen dürfen die Höhe von 1,20 m nicht
übersteigen.

Diese Verordnung ist zu publizieren; sie tritt sofort in Wirksamkeit.

1) Ingress: Diese Bestimmung ist aufgehoben. Massgebend ist jetzt das G über
den Natur- und Landschaftsschutz vom 25. 1. 1995 (SG 789.100).
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114
Basel
Schlachthof (altes Areal) / Stadtgärtnerei (altes Areal) /
Elsässerstrasse / Rheinufer / Elsässerrheinweg / Mülhauserstrasse /
St. Johanns-Ring / St. Johanns-Parkweg

GRB vom 9. November 1972

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrates und gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes, beschliesst:

1. a)
b) Der Überbauungsplan Nr. 9834 des Amtes für Kantons- und

Stadtplanung vom 21. März 1972 wird als verbindlich erklärt.1) 2)

Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
diesem Plan zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkonzeption
der Bebauung nicht beeinträchtigt wird.3)

2. Das für den Wohnungsbau vorgesehene Areal soll im Baurecht vor-
wiegend dem sozialen und allgemeinen genossenschaftlichen Woh-
nungsbau zur Verfügung gestellt werden.

3. Der Regierungsrat wird ermächtigt, gestützt auf § 6 Abs. 2 des All-
mendgesetzes vom 24. März 1927, die zur Erstellung eines Restau-
rants am Elsässerrheinweg sowie von unterirdischen Einstellhallen
an der Mülhauserstrasse und unter dem öffentlichen Park am St. Jo-
hanns-Ring benötigten Allmendflächen mit einem unselbständigen
Baurecht zu belasten.

4.
1)2)3)

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

1) Bezüglich der im Zonenänderungsplan Nr. 10744 keiner Zone und der Grün-
zone zugewiesenen Flächen sowie bezüglich der Parzellen Nr. 777, 778, 779,
780, 7811, 814, 841 in Sektion I des Grundbuchs der Stadt Basel aufgehoben
durch GRB vom 10. 4. 1980 (CG Bd. 52, 1978–1980, S. 440).

2) Gemäss GRB vom 10. 4. 1980 wird die Bauhöhe des zehngeschossigen Wohn-
gebäudes im verbleibenden Geltungsbereich des Überbauungsplans neu auf
acht Geschosse festgesetzt (CG Bd. 52, 1978–1980, S. 440).

3) Ziff. 1 lit. b: Vorausgehender Satz in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirk-
sam seit 30. 8. 1990).
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Bettingen
Hinterm Linsberg / Linsbergweg (nordwestliche Seite) / Vormbergweg

GRB vom 15. Februar 19731)2)3)

1. Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrates und gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes, erlässt für
die im Plan Nr. 9826 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung vom
19. Januar 1972 blau schraffierte Fläche folgende speziellen Bauvor-
schriften:
a) Es dürfen nur freistehende Einzelhäuser (Ein- und Zweifamilien-

häuser) erstellt werden.
b) Die überbaute Fläche darf bei zweigeschossiger Bauweise maxi-

mal 17%, bei eingeschossiger Bauweise maximal 25% der Grund-
stücksfläche betragen.

c) Der Erdgeschossfussboden darf bei zweigeschossiger Bauweise
nicht mehr als 1,20 m über dem Terrain liegen.

d) Auch an Halden und Böschungen dürfen die Gebäude nach allen
Richtungen nur zweigeschossig in Erscheinung treten.

e) Eine spätere Parzellierung darf nur vorgenommen werden, wenn
die Überbauungsprozente gemäss lit. b eingehalten werden.

f) Einfriedigungen und Hecken längs der nordwestlichen Seite des
Linsbergweges dürfen die Höhe von 1,20 m nicht übersteigen.

g) Für jede Wohnung ist ein Autoabstellplatz vorzusehen; Garagen
werden bis zu einer Grundfläche von 20 m2 nicht zur überbauten
Fläche gerechnet.2)

h) Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
diesen Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch die Gesamt-
konzeption der Bebauung nicht beeinträchtigt wird und der Ge-
meinderat Bettingen zustimmt3) Lehnt der Gemeinderat die Ertei-
lung einer Ausnahmebewilligung ab, so hat das Bauinspektorat
den ablehnenden Entscheid unter Vorbehalt des Rekursrechtes an
die Baurekurskommission zu eröffnen.

2.4) Für das im Plan Nr. 11010 des Amtes für Kantons- und Stadtpla-
nung vom 15. Februar 1982 schraffierte Gebiet werden folgende spe-
ziellen Bauvorschriften erlassen:
a) Die Wandhöhen der Bauten dürfen bei eingeschossiger Bauweise

höchstens 4,5 m, bei zweigeschossiger Bauweise höchstens 6,5 m,
die Firsthöhen bei eingeschossiger Bauweise höchstens 9,0 m, bei
zweigeschossiger Bauweise höchstens 11,0 m, ab bestehendem
Terrain gemessen, betragen.

1) Reduktion des Geltungsbereiches anlässlich der Zonenplanrevision (GRB
vom 13. 3. 1986, KtBl 1986 I S. 386).

2) Ziff. 1 lit. g eingefügt durch GRB vom 11. 2. 1988.
3) Ziff. 1 lit. h: Vorausgehender Satz in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirk-

sam seit 30. 8. 1990).
4) Ziff. 2 neu eingefügt durch GRB vom 26. 3. 1987.
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b) Flachdächer sind nicht zulässig. Für kleinere erdgeschossige Bau-
ten kann das Bauinspektorat Ausnahmen zulassen.
2 Die Dachneigung muss mindestens 25° a.T. betragen.
3 Rückstaffelungen sind nicht zugelassen.

c) Die Materialien sind im Einvernehmen mit der Stadtbildkommis-
sion zu bestimmen.

d) Die maximale Höhe von Stützmauern, Auffüllungen und Abgra-
bungen beträgt, ab dem bestehenden Terrain gemessen, 1,2 m. Die
Neigung von Böschungen darf nicht grösser sein als 66%.

e) Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
den Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch das Siedlungsbild
nicht beeinträchtigt wird.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.
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Riehen
Hänge beidseits des Bettingertälis / Auf dem Mühlestieg /
Äusserer Hackberg / Verschiedene Strassen in diesen Gebieten
(siehe Alphabetisches Register Riehen: Bettingertäli)

GRB vom 9. Mai 19741)

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag seiner Kom-
mission und gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes, erlässt zum
Schutze der Hanglagen in Riehen folgende speziellen Bauvorschriften:

1. Für das im Plan Nr. 9929 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung
vom 3. Januar 1973 einfach schraffierte Gebiet gelten folgende Be-
stimmungen:
a) Es dürfen nur freistehende Einzelhäuser oder Gebäudegruppen

von Ein- und/oder Zweifamilienhäusern erstellt werden. Die
Blocklänge ist auf 26 m beschränkt.

b) Die überbaute Fläche der einzelnen Parzellen darf bei zweige-
schossiger Bauweise höchstens 17%, bei eingeschossiger Bau-
weise höchstens 25% der Parzellenfläche betragen. Pro Wohnung
ist ein Autoabstellplatz vorzusehen. Hiefür erstellte Garagen wer-
den bei einer Überbauung mit freistehenden Ein- und/oder Zwei-
familienhäusern nicht zur überbauten Fläche gerechnet.

c) Der Erdgeschossfussboden darf bei zweigeschossiger Bauweise in
der Mitte des Hauses nicht mehr als 1,20 m über dem gewachsenen
Terrain liegen, wobei die sichtbaren Wände unterhalb des Erdge-
schossfussbodens die Höhe von 1,80 m nicht übersteigen dürfen.

d) Auch an Halden und Böschungen darf das Gebäude nach allen
Richtungen nur zweigeschossig in Erscheinung treten.

e) Eine Parzellierung darf nur vorgenommen werden, wenn das Aus-
mass der überbaubaren Fläche eingehalten wird.

2. Für das im Plan Nr. 9929 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung
vom 3. Januar 1973 kreuzweise schraffierte Gebiet gelten folgende
Bestimmungen:
a) Die Länge von Gebäuden und Gebäudegruppen ist auf 35 m be-

schränkt. Pro Wohnung ist ein Autoabstellplatz vorzusehen.
b) Der Erdgeschossfussboden darf bei zweigeschossiger Bauweise

Mitte Haus nicht mehr als 1,20 m über dem gewachsenen Terrain
liegen, wobei die sichtbaren Wände unterhalb des Erdgeschoss-
fussbodens die Höhe von 1,80 m nicht übersteigen dürfen.

c) Auch an Halden und Böschungen darf das Gebäude nach allen
Richtungen nur zweigeschossig in Erscheinung treten.

1) Gebietsreduktion anlässlich der Zonenplanrevision (GRB vom 26. 3. 1987,
KtBl. 1987 I S. 425), durch GRB Nr. 152 (Areal Gehrhalde) und GRB Nr. 153
(Areal Zur Hoffnung) beide vom 12. 3. 1997 sowie gemäss Plan Nr. 800.01 (Ge-
meinderatsbeschluss Nr. 166 vom 29. 4. 2003).
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3. Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
diesen Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkon-
zeption der Bebauung nicht beeinträchtigt wird und der Gemeinde-
rat Riehen zustimmt.2)

2 Lehnt der Gemeinderat die Erteilung einer Ausnahmebewilligung
ab, so hat das Bauinspektorat den ablehnenden Entscheid unter
Vorbehalt des Rekursrechtes an die Baurekurskommission zu er-
öffnen.

4.3) Für das im Plan Nr. 11 010 des Amtes für Kantons- und Stadtpla-
nung vom 15. Februar 1982 schraffierte Gebiet gelten folgende Be-
stimmungen:
a) Die Wandhöhen der Bauten dürfen bei eingeschossiger Bauweise

höchstens 4,5 m, bei zweigeschossiger Bauweise höchstens 6,5 m,
die Firsthöhen bei eingeschossiger Bauweise höchstens 9,0 m, bei
zweigeschossiger Bauweise höchstens 11,0 m, ab bestehendem
Terrain gemessen, betragen.

b) Flachdächer sind nicht zulässig. Für kleinere erdgeschossige Bau-
ten kann das Bauinspektorat Ausnahmen zulassen.
2 Die Dachneigung muss mindestens 25° a.T. betragen.
3 Rückstaffelungen sind nicht zugelassen.

c) Die Materialien sind im Einvernehmen mit der Stadtbildkommis-
sion zu bestimmen.

d) Die maximale Höhe von Stützmauern, Auffüllungen und Abgra-
bungen beträgt, ab dem bestehenden Terrain gemessen, 1,2 m. Die
Neigung von Böschungen darf nicht grösser sein als 66%.

e) Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
den Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch das Siedlungsbild
nicht beeinträchtigt wird.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

2) Ziff. 3 Abs. 1 in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990).
3) Ziff. 4 neu eingefügt durch GRB vom 26. 3. 1987; diese Vorschriften gelten

nicht für die Gebiete zwischen Grenzacherweg / Unterm Schellenberg und
Mühlestieg inklusive Fortsetzung bis Wenkenstrasse.
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Basel
Paulusgasse (Westseite) / Arnold Böcklin-Strasse / Steinenring /
Bundesplatz (Südseite) / Neubadstrasse / Bundesstrasse

RRB vom 20. August 1974

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt, gestützt auf § 4 Abs. 2
des Hochbautengesetzes und § 27 des Anhangs zum Hochbautengesetz
vom 11. Mai 1939, erlässt für die Westseite der Paulusgasse, beide Sei-
ten der Arnold Böcklin-Strasse, den Steinenring und die Südseite des
Bundesplatzes bis zu den Einmündungen der Neubad- und der Bun-
desstrasse nachfolgende ergänzende Vorschriften:

1. Bauten, welche von der Allmend aus sichtbar sind, dürfen keine
Flachdächer aufweisen.

2. Balkone, Erker und Risalite sind nur in beschränktem Masse zuläs-
sig.

3. Hauseingänge im Kellergeschoss sind nicht zulässig.
4. Materialwahl und Farbgebung sind sorgfältig auf die Umgebung ab-

zustimmen.
5. Das Bauinspektorat kann auf Antrag der Stadtbildkommission Aus-

nahmen von diesen Vorschriften bewilligen, sofern die Einheitlich-
keit der Bebauung nicht beeinträchtigt wird.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er tritt sofort in Wirksamkeit.
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119
Basel
Aeschengraben / St. Jakobs-Strasse / Nauenstrasse / Gartenstrasse /
Parkweg

GRB vom 22. Dezember 1977

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag seiner Kom-
mission und gestützt auf §§ 1, 2 und 7 des Strassengesetzes vom 14. Ja-
nuar 19371), auf §§ 5 und 8 des Hochbautengesetzes vom 11. Mai 19392)

und § 6 des Allmendgesetzes vom 24. März 19273), beschliesst:

1.
2. Der Regierungsrat wird ermächtigt, im Gebiet Aeschengraben,

St. Jakobs-Strasse, Nauenstrasse und Gartenstrasse Ausnahmebe-
willigungen für eine grössere Gebäudehöhe und Geschosszahl sowie
für kleinere Freiflächen zu erteilen, sofern die im Plan Nr. 10467 des
Amtes für Kantons- und Stadtplanung angegebene, maximal zuläs-
sige Ausnützungsziffer nicht überschritten wird. Im übrigen gelten
die §§ 28– 40 des Anhangs zum HBG.

3.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

1) Dieses G ist aufgehoben. Massgebend ist jetzt das Bau- und Planungsgesetz
vom 17. 11. 1999 (SG 730.100).

2) Dieses G ist aufgehoben. Massgebend ist jetzt das Bau- und Planungsgesetz
vom 17. 11. 1999 (SG 730.100).

3) SG 724.100.
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Bettingen
Fünfeichenweg (Areal) / Chrischonarain / Totenweg

GRB vom 20. Dezember 1979

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrates, erlässt die folgenden speziellen Bauvorschriften:
1. Für das im Plan Nr. 10654 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung

vom 27. März 1979 einfach und kreuzweise schraffierte Gebiet gelten
folgende Bestimmungen:
a) Es dürfen nur freistehende Einzelhäuser (Ein- und Zweifamilien-

häuser) erstellt werden.
b) Die überbaute Fläche der einzelnen Parzellen darf bei zweige-

schossiger Bauweise höchstens 17%, bei eingeschossiger Bau-
weise höchstens 25% der Parzellenfläche betragen.

c) Es sind nur Giebeldächer oder Walmdächer mit einer Neigung
zwischen 25° und 45° a.T. zugelassen.

d) Die Erschliessung darf nicht vom Chrischonarain her erfolgen.
e) Jedes Haus muss über wenigstens einen, ein Zweifamilienhaus

über wenigstens zwei Autoabstellplätze verfügen. Die hiefür be-
nötigte Fläche wird nicht in die bebaubare Fläche eingerechnet.

2. Für das im Plan Nr. 10654 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung
vom 27. März 1979 einfach schraffierte Gebiet darf die Firsthöhe an
keiner Stelle mehr als 11,0 m, die Wandhöhe an keiner Stelle mehr
als 6,0 m ab gewachsenem Terrain messen.

3. Für das im Plan Nr. 10654 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung
vom 27. März 1979 kreuzweise schraffierte Gebiet gelten zusätzlich
folgende Bestimmungen:
a) Es sind nur eingeschossige Bauten (Ein- und Zweifamilienhäuser)

zugelassen.
b) Die Firsthöhe darf an keiner Stelle mehr als 9,25 m, die Wandhöhe

an keiner Stelle mehr als 4,0 m ab gewachsenem Terrain messen.
c) Bei Giebeldächern muss die Firstrichtung parallel zum Chrischo-

narain verlaufen.
2 Bei Walmdächern kann die Firstrichtung senkrecht zum Chri-
schonarain angeordnet werden, doch sind allseitig nur Dachflä-
chen mit einer Neigung zwischen 25° und 45° a.T. zugelassen.
Krüppelwalmdächer sind nicht zugelassen.
3 Dachaufbauten gegen den Chrischonarain sind nicht zugelassen.
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4. Das zuständige Departement kann Ausnahmen von diesen Vor-
schriften bewilligen, sofern die Gesamtkonzeption der vorgesehe-
nen Bebauung nicht beeinträchtigt wird und der Gemeinderat Bet-
tingen zustimmt.
2 Die bereits erstellten zwei Gruppen von aneinandergebauten Ein-
familienhäusern am Fünfeichenweg sind zulässig.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.
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Riehen
Bosenhalde / Fuchsweg

GRB vom 13. November 1980

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrates und gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes, beschliesst:

1. In dem der Grünzone zugewiesenen Gebiet südlich der Einmündung
des Fuchsweges in den Steingrubenweg kann eine unterirdische
Autoeinstellhalle für die Bewohner der Überbauung Bosenhalde er-
stellt werden.

2. Für das im Plan Nr. 10524 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung
vom 22. November 1977 blau schraffierte Gebiet werden folgende
speziellen Bauvorschriften erlassen:
a) Die überbaute Fläche der einzelnen Parzellen darf bei zweige-

schossiger Bauweise höchstens 17%, bei eingeschossiger Bau-
weise höchstens 25% der Parzellenfläche betragen.

b) In dem nördlich der Erschliessungsstrasse «Fuchsweg» liegenden
Gebiet sind die Hauptfassaden der Überbauung nach Osten oder
Westen zu richten.

c) Die Wandhöhen der Bauten dürfen höchstens 7,00 m, die Firsthö-
hen höchstens 11,50 m, gemessen ab dem gewachsenen Terrain,
betragen.

d) Die Länge der Gebäude oder Gebäudegruppen wird auf 26 m be-
schränkt.

e) Es sind nur Satteldächer ohne Rückstaffelungen zulässig. Die
Dachneigungen müssen mindestens 30° a.T. betragen.

f) Das zuständige Departement1) wird ermächtigt, Ausnahmen von
diesen speziellen Bauvorschriften zu bewilligen, sofern dadurch
die Gesamtkonzeption der Überbauung nicht beeinträchtigt wird
und der Gemeinderat Riehen zustimmt.
2 Lehnt der Gemeinderat die Erteilung einer Ausnahmebewilli-
gung ab, so hat das Bauinspektorat den ablehnenden Entscheid
unter Vorbehalt des Rekursrechtes an die Baurekurskommision
zu eröffnen.

1)

1) Ziff. 2 lit. f: Die Wendung «Das zuständige Departement» anstelle von «Das
Baudepartement» redaktionell eingesetzt.
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3. Das im Plan Nr. 10 524 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung
vom 22. November 1977 blau schraffierte Gebiet darf erst nach
Durchführung einer Landumlegung überbaut werden. Ausnahms-
weise kann das Bauinspektorat nach Anhörung des Vermessungs-
amtes eine Überbauung ohne Durchführung eines Umlegungsver-
fahrens zulassen, sofern eine diesen Vorschriften entsprechende, ge-
ordnete Überbauung sichergestellt ist.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.
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Riehen/Basel
Bäumlihofareal / Äussere Baselstrasse / Bäumlihofstrasse /
Kleinriehen-Promenade

GRB vom 22. April 1982

Ersetzt durch Einwohnerratsbeschluss Nr. 161 vom 24. 10. 2001.
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124
Basel
Südöstliche Seite der Eisengasse (Nr. 7–13) /
Elftausendjungferngässlein / Martinskirchplatz

GRB vom 22. Oktober 1986

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag seiner Kom-
mission, erlässt für die der Schonzone zugeteilten Gebäude der südöst-
lichen Seite der Eisengasse (Nr. 7–13), gestützt auf § 8 des Hochbauten-
gesetzes, nachfolgende spezielle Bauvorschriften:

Abweichungen von den heute bestehenden Baukuben sind bezüg-
lich Geschosszahl und Gebäudehöhe auf der Südostseite der Eisen-
gasse von Nr. 7–13 zulässig. Aufstockungen und Neubauten dürfen
gegen die Eisengasse die Wandhöhe von 18 m nicht überschreiten; dar-
über ist das Gebäudeprofil der Zone 5 zu beachten. Neubauten und
Mauern gegen das Elftausendjungferngässlein und den Martinskirch-
platz dürfen die Wandhöhe von 6 m nicht überschreiten.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum
und wird mit seiner Rechtskraft wirksam.
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Basel
Kasernenareal / Kasernenstrasse / Klybeckstrasse / Klingentalgraben /
Unterer Rheinweg

GRB vom 22. Oktober 1986

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag seiner Kom-
mission, beschliesst:

Für das gemäss dem Zonenänderungsplan Nr. 11338AB des Amtes
für Kantons- und Stadtplanung vom 6. Dezember 1985 der Zone für öf-
fentliche Bauten und Anlagen zugewiesene Kasernenareal werden fol-
gende spezielle Bauvorschriften erlassen:

a) der Bereich zwischen den Gebäuden ist als öffentliche Grünanlage
zu gestalten. Er darf oberirdisch nicht überbaut werden1);

b) das zuständige Departement kann ausnahmsweise Abweichungen
von diesen Vorschriften bewilligen und namentlich die Erstellung
kleinerer Bauten zulassen, die zur Ausstattung der öffentlichen
Grünanlage dienen.

1)

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

1) Die Erstellung eines unterirdischen Parkhauses im Bereich des Kasernenareals
(GRB vom 22. 10. 1986) ist in der Volksabstimmung vom 3./5. 4. 1987 abgelehnt
worden.
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126
Riehen
Römerfeldstrasse / Schäferstrasse / Kohlistieg / Bluttrainweg

GRB vom 26. März 1987

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag seiner Kom-
mission und gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes vom 11. Mai 1939,
beschliesst:

Für das im Plan Nr. 10 713 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung
vom 11. September 1979 einfach schraffierte Gebiet gelten folgende
speziellen Bauvorschriften:
1. Es dürfen nur Ein- und Zweifamilienhäuser erstellt werden. Eine

Gebäudegruppe ist auf zwei Häuser beschränkt.
2. Die Häuser müssen auf die Baulinie gestellt werden.
3. Der seitliche Grenzabstand muss mindestens 5,0 m betragen.
4. An und auf der Grenze dürfen erstellt werden:

a) die Scheidemauern der zugelassenen Gebäudegruppen;
b) die Wände von Anbauten und Nebengebäuden bis zu einer Höhe

von 3,0 m.
5. Die Wandhöhe darf höchstens 7,0 m, die Firsthöhe höchstens 11,5 m

betragen.
6. Innerhalb der Randzonentiefe sind nur geneigte Dächer ohne Rück-

staffelung mit einer Neigung von mindestens 30° a.T. zulässig.
Ausnahmsweise können erdgeschossige Bauten mit Flachdach be-
willigt werden.

7. Ausserhalb der Randzonentiefe darf pro Parzelle eine Baute bis
3,0 m Höhe errichtet werden. Die Grundfläche dieser Baute darf 3%
der Parzellenfläche und 18,0 m2 nicht überschreiten.

8. Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
den Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkonzep-
tion der Bebauung nicht beeinträchtigt wird.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum
und wird mit seiner Rechtskraft wirksam.
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Riehen
Morystrasse / Wasserstelzenweg / Vierjuchartenweg / Kornfeldstrasse /
Tiefweg / Roggenstrasse

GRB vom 26. März 1987

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag seiner Kom-
mission und gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes vom 11. Mai 1939,
beschliesst:

Für das im Plan 11460 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung
vom 30. Juli 1986 festgelegte Gebiet gelten folgende spezielle Bauvor-
schriften:
1. Grundsatz

Der von aussen sichtbare typische Charakter der Siedlung «Garten-
freund» darf durch Um-, An- und Aufbauten sowie durch Neu- und
Nebenbauten nicht beeinträchtigt werden, insbesondere sind als we-
sentliche Aspekte die Doppeleinfamilienhäuser mit den charakteri-
stischen Dachformen sowie die Stellung der Bauten mit Orientie-
rung der Wohnräume auf die Gärten nach Westen und Süden zu
wahren (Ausnahmen: Roggenstrasse 1 und 3).

2. Neubau- und Erweiterungsmöglichkeiten
Die einzelnen Häuser dürfen ohne Zustimmung der Nachbarn auf
der Gartenseite um 3,0 m und auf der Gegenseite um 1,5 m gegen-
über der ursprünglichen Hauptfassade – ohne Rücksicht auf die Bau-
linie – vergrössert werden. Weitergehende Erker und Risalite sind
nicht zulässig.
Ausserdem dürfen unter Beachtung der Freiflächenziffer von 50%
(§ 12 Ziff. 4 Anh. HBG) bis zu einer Grundflächensumme von
60,0 m2 erdgeschossige An- und Nebenbauten erstellt werden, wobei
auch Garage und gedeckter Gartensitzplatz anzurechnen sind. Pro
Grundstück darf maximal eine Garage oder ein gedeckter Autoab-
stellplatz errichtet werden.
Dachaufbauten sind zulässig, wobei auf den Giebelseiten die ur-
sprünglichen Dachabschlüsse sichtbar bleiben müssen. Bei erweiter-
ten Gebäudetiefen sind die Dachaufbauten angemessen von den
Giebelfassaden zurückzusetzen.

3. Ausnahmen
Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
den Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch das Siedlungsbild
nicht beeinträchtigt wird.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum
und wird mit Eintritt der Rechtskraft wirksam.
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128
Basel
SNCF Eilgut / Bahnhof SBB Masterplan, Konzept 86 / Viaduktstrasse /
Centralbahnstrasse / Margarethenstrasse

GRB vom 25. Juni 1987

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag seiner Kom-
mission, beschliesst:

1.
2. Für das im Plan Nr. 11 398 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung

vom 1. Juli 1986 senkrecht schraffierte Gebiet werden gestützt auf § 8
des Hochbautengesetzes folgende spezielle Bauvorschriften erlas-
sen:
a)Das Fernbild der Stadt und der Landschaft darf im Blick von den

öffentlichen Aussichts- und Vermessungspunkten der St. Marga-
rethenkirche und des Bruderholzrains (zwischen der Passwang-
strasse und dem Thiersteinerrain) nicht beeinträchtigt werden.
Namentlich sind historisch oder künstlerisch wertvolle Bauwerke
zu beachten.
Die zuständige Bewilligungsinstanz kann hiezu eine geringere Ge-
bäudehöhe und Geschosszahl vorschreiben als die Zonenvor-
schriften erlauben.

b) Die Ausnützungsziffer von 2,5 darf in keinem Fall überschritten
werden; ein Anspruch auf ihre Ausschöpfung besteht nur unter
Vorbehalt von lit. a dieser Vorschriften. Anzurechnen ist die Brut-
togeschossfläche der oberirdischen Geschosse ab der Höhe der
Strassenlinie der Viaduktstrasse und der Centralbahnstrasse.

c) Der Regierungsrat kann ausnahmsweise eine grössere Gebäude-
höhe und Geschosszahl zulassen als die Zonenvorschriften festle-
gen. Lit. a und b dieser Vorschriften sind in jedem Fall anzuwen-
den.

d) Die Anschlussmöglichkeiten an das öffentliche Strassennetz und
die Anzahl der zu schaffenden Parkierungsplätze werden auf-
grund der Zweckbestimmung der geplanten Bauten bestimmt.
Dabei sind die Grundsätze des «Konzeptes 86» streng anzuwen-
den. Die günstige Lage zum öffentlichen Verkehrsmittel ist ange-
messen zu berücksichtigen.

3.
4. Der Regierungsrat wird, gestützt auf § 16 Abs. 2 des Allmendgeset-

zes ermächtigt, auf der im Plan Nr. 11399 des Amtes für Kantons-
und Stadtplanung vom 1. Juli 1986 bezeichneten Fläche Allmend-
parzellen zu bilden und diese mit unselbständigen Baurechten zu be-
lasten.

5. Der Regierungsrat ist ermächtigt, bei der definitiven Festsetzung die
nördliche und die südliche Zonengrenze sowie die Bau- und Stras-
senlinien in geringem Umfang anzupassen.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.
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129
Basel
Arbedostrasse / Beim Buremichelskopf / Faidostrasse /
Friedrich Oser-Strasse / Marignanostrasse / Oberer Batterieweg /
Oscar Frey-Strasse

GRB vom 17. Dezember 1987

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag seiner Kom-
mission und gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes, beschliesst:

Für das im Plan Nr. 11147 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung
vom 25. Januar 1983 umrandete Gebiet gelten folgende spezielle Bau-
vorschriften:
1. Das Ausmass jeder einzelnen Parzelle, unter Ausschluss des Vorgar-

tenareals, muss mindestens 700 m2 betragen. Eine Parzellierung darf
nur vorgenommen werden, wenn das Flächenmass eingehalten wird.

2. Pro Parzelle ist nur ein freistehendes Einzelhaus (Ein- oder Zweifa-
milienhaus) zulässig.

3. Der Grenzabstand beträgt für sämtliche Gebäude mindestens 5 m.
Dieser Abstand kann auf 3 m vermindert werden, sofern durch eine
Dienstbarkeit oder eine öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschrän-
kung sichergestellt ist, dass der Gebäudeabstand von mindestens
10 m gewahrt bleibt.
2 Funktionell selbständige erdgeschossige An- und Nebenbauten
mit einer maximalen Wandhöhe von 3 m und einer maximalen First-
höhe vom 4 m können unter Wahrung des Gebäudeabstandes von
mindestens 10 m und mit dem Einverständnis des Nachbarn auf oder
an die Grenze gestellt werden.

4. Die maximale Höhe von Stützmauern, Auffüllungen und Abgrabun-
gen beträgt, vom gewachsenen Terrain aus gemessen, 1,2 m.

5. Zulässig sind nur ziegelgedeckte Dächer mit einer Neigung zwischen
20 und 30° a.T.

6. Dachaufbauten sind nur über eingeschossigen Fassaden zulässig.
7. Der Erdgeschossfussboden darf bei zweigeschossiger Bauweise ma-

ximal 1,2 m über dem gewachsenen Terrain liegen, wobei die sichtba-
ren Kellerwände die Höhe von 1,8 m nicht übersteigen dürfen.

8. Die zulässige Höhe der Einfriedigungen gegen die Allmend (ausge-
nommen Grünhäge) beträgt maximal 0,8 m.

9. Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
diesen speziellen Bauvorschriften zu gewähren, sofern die Gesamt-
konzeption nicht beeinträchtigt wird.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum
und wird mit Eintritt seiner Rechtskraft wirksam.
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130
Basel
Binningerstrasse / Steinentorberg / Nauenstrasse / Heumattstrasse /
Gartenstrasse / Centralbahnstrasse / Bahnhof SBB (Areal) /
Viaduktstrasse / Innere Margarethenstrasse / Elisabethenanlage /
Küchengasse

GRB vom 17. Dezember 19871)

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag seiner Kom-
mission und gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes, beschliesst:

Für die im Plan Nr. 11 504 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung
vom 29. Oktober 1987 bezeichneten Gebiete zwischen Binninger-
strasse, Steinentorberg, Nauenstrasse, Heumattstrasse, Gartenstrasse,
Centralbahnstrasse und Bahnhofareal gelten folgende spezielle Bau-
vorschriften:
1. Der Regierungsrat wird ermächtigt, Ausnahmebewilligungen für hö-

here Ausnützungen, grössere Gebäudehöhe und Geschosszahlen
sowie für kleinere Freiflächen zu erteilen, sofern die Ausnützungszif-
fer 2,5 nicht überschreitet.

2. Die §§ 28–40 des Anhangs zum Hochbautengesetz sind in jedem Fall
sinngemäss anwendbar.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum
und wird mit Eintritt seiner Rechtskraft wirksam.

1) Mit RRB vom 6. 6. 1989 wurde für das Gebiet zwischen der Binningerstrasse,
der Viaduktstrasse und der Margarethenbrücke eine Änderung der Zonen-
grenzen beschlossen und der Perimeter der speziellen Bauvorschriften vom
17. 12. 1987 den neuen Zonengrenzen angepasst (KtBl 1989 I 742).
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Basel
Gebiet zwischen Eisenbahnweg und Rheinufer
im Abschnitt zwischen der Eisenbahnbrücke
und dem Naturschutzgebiet entlang der Grenzacherpromenade

GRB vom 20. April 1988

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag seiner Kom-
mission und gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes vom 11. Mai 1939,
beschliesst:

1. Der Überbauungsplan Nr. 11132 des Amtes für Kantons- und Stadt-
planung vom 4. Januar 1983 wird als verbindlich erklärt.

2. Die Gebäudehöhe wird auf 2 Vollgeschosse und 1 Dachgeschoss be-
grenzt.

3. Die zulässige Wandhöhe am Eisenbahnweg beträgt 7 m.
4. Die zulässige Bautiefe beträgt 12 m. Ausgenommen von dieser Vor-

schrift ist der vom Eisenbahnweg abgesetzte Baukörper auf Parzelle
VIII 4134, der eine Tiefe von 15 m erreichen darf.

5. Es sind nur Flachdächer zugelassen.
6. Die Erstellung eines Hanggeschosses, das höchstens 3 m über die

hintere Bauflucht der Randbebauung vorragen darf, ist zugelassen.
Beim vom Eisenbahnweg abgesetzten Baukörper auf Parzelle VIII
4134 ist auch ein zweites Hanggeschoss zulässig. Es gelten die diesbe-
züglichen Profile gemäss Plan Nr. 11133 des Amtes für Kantons- und
Stadtplanung vom 4. Januar 1983.

7. Längs des Rheins sind Möglichkeiten zur Erstellung einer 3 m brei-
ten Uferpromenade offen zu lassen. Im westlichen Teil des Gebietes
auf Parzelle VIII 4134 und im östlichen Teil auf Parzelle VIII 592 sind
Möglichkeiten zur Erstellung von Fusswegverbindungen zwischen
der Uferpromenade und dem Eisenbahnweg offenzuhalten.

8. Die höchstzulässige Ausnützungsziffer für sämtliche Parzellen be-
trägt 1,0. Hanggeschosse werden nur zur Hälfte der Geschossflä-
chen, höchstens aber zur Hälfte der zonengemässen Tiefe der Rand-
bebauung als Nutzflächen angerechnet. Als Grundlage für die Aus-
nützungsberechnung gelten die Parzellengrössen gemäss Plan
Nr. 11132 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung vom 4. Januar
1983.

9. Das zuständige Departement wird ermächtigt, Ausnahmen von den
Ziff. 1ő7 hievor zu gewähren, sofern die Gesamtkonzeption nicht be-
einträchtigt wird.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum
und wird mit Eintritt seiner Rechtskraft wirksam.
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132
Basel
Breite-Zentrum (Areal) / Areal zwischen Zürcherstrasse /
Farnsburgerstrasse / St. Alban-Rheinweg /
Nationalstrasse N2 (Breitebrücken) / Schwarzwaldbrücke

GRB vom 20. April 1988

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag seiner Kom-
mission und gestützt auf die §§ 5 und 8 des Hochbautengesetzes vom
11. Mai 19391) und die §§ 1ff. des Gesetzes vom 14. Januar 19372) über
Anlegung und Korrektion von Strassen und § 16 Abs. 2 des Gesetzes
vom 24. März 19273) über die Inanspruchnahme der Allmend durch die
Verwaltung und durch Private, beschliesst:

1.
2.
3. Für das im Plan Nr. 11 280 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung

vom 30. Juli 1984 bezeichnete Gebiet werden folgende spezielle Bau-
vorschriften erlassen:

3.1. a) Auf der mit A bezeichneten Fläche ist nur eine durchgehende
Randbebauung längs der Baulinie der Farnsburgerstrasse zuläs-
sig.

b) Mindestens 50% der hinter der Baulinie liegenden Fläche darf
nicht überbaut werden.

3.2. a) Auf der mit B bezeichneten Fläche ist nur eine durchgehende
Randbebauung längs der Baulinie der Erschliessungsstrasse zu-
lässig.

b) Die Bruttogeschossfläche einer zonengemässen Randbebauung
darf nicht überschritten werden.

c) Es sind fünf Vollgeschosse zulässig; ein allfälliges Hanggeschoss
wird in die Zahl der Vollgeschosse eingerechnet. Die Vollge-
schosse dürfen eine Bautiefe von 18 m erreichen; ausgenommen
hievon ist das oberste Vollgeschoss, dessen Bautiefe auf 12 m be-
grenzt ist.

d) Gegen die Grünzone gerichtete Gebäudewände dürfen eine
Höhe von 16 m, gegen die Erschliessungsstrasse gerichtete Ge-
bäudewände eine Höhe von 18 m erreichen.

e) Erdgeschossige Bauten sind von den Nachbar- und Allmend-
grenzen 5 m entfernt zu halten.

1) Dieses G ist aufgehoben. Massgebend ist jetzt das Bau- und Planungsgesetz
vom 17. 11. 1999 (SG 730.100).

2) Dieses G ist aufgehoben. Massgebend ist jetzt das Bau- und Planungsgesetz
vom 17. 11. 1999 (SG 730.100).

3) SG 724.100.
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f) Höchstens 50% der Parzellenfläche dürfen mehrgeschossig,
weitere 20% nur erdgeschossig überbaut werden. Vorbehalten
bleibt die Errichtung einer Fussgängerpasserelle. Die Dachflä-
chen der erdgeschossigen Bauten sind als Gärten zu gestalten.

g) Vom Trottoir der Schwarzwaldbrücke zur Grünzone ist eine öf-
fentliche Fussgängerverbindung zu erstellen.

3.3. a) Auf den mit C und D bezeichneten Flächen kann das zuständige
Departement grössere Bautiefen sowie kleinere Freiflächen be-
willigen, sofern die Ausnützungsziffer 1,5 nicht überschritten
wird.

b) Der Anbau des Fussweges zwischen Zürcherstrasse und der
zentral gelegenen Grünzone ist zulässig.

3.4. Die Bauten sind mit Flachdächern zu versehen.
3.5. Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von

den Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkon-
zeption der Bebauung nicht beeinträchtigt wird.

4. Der Regierungsrat wird ermächtigt, die zur Erstellung eines Park-
decks unter den Breitebrücken und einer unterirdischen Zufahrt
sowie der Anschlussbauwerke der vorgesehenen Fussgängerunter-
oder -überführung der Zürcherstrasse notwendigen Allmendparzel-
len zu bilden und sie mit unselbständigen Baurechten zu belasten.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.
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133
Basel
Schweizer Mustermesse (Areal) / Riehenring / Erlenstrasse /
Isteinerstrasse / Schönaustrasse / Bleichestrasse / Mattenstrasse /
Feldbergstrasse / Sperrstrasse / Maulbeerstrasse

GRB vom 20. April 1988

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag seiner Kom-
mission, beschliesst:

1.
2. Für das von Riehenring, Erlenstrasse, Isteinerstrasse, Bleichestrasse,

Mattenstrasse und Messeplatz umschlossene Gebiet werden, ge-
stützt auf § 8 des Hochbautengesetzes vom 11. Mai 1939, folgende
spezielle Bauvorschriften erlassen:
a) Innerhalb der Zonenprofile sowie an den Baulinien der Feldberg-

strasse und der Sperrstrasse darf die Wandhöhe bis zur Firsthöhe
überschritten werden.

b) An der Isteinerstrasse, im Abschnitt zwischen der Erlenstrasse
und der Bleichestrasse, sowie an der Bleichestrasse gilt strassen-
seitig das Profil der Zone 5a mit Verlängerung der Dachprofillinie
bis zur Firsthöhe von 25 m.

c) In der Isteinerstrasse, im Abschnitt zwischen der Feldbergstrasse
und der Sperrstrasse, ist die Bauflucht gegenüber der Strassenlinie
um mindestens 2 m zurückzuversetzen. Dieses Mass darf stellen-
weise unterschritten werden, sofern die gesamte, durch die ein-
heitliche Zurückverlegung um 2 m zu schaffende Freifläche nicht
reduziert wird. Die Freifläche ist als Grünfläche zu gestalten.
Zufahrten und Eingänge sind nicht gestattet, hingegen sind bis zu
zwei Notausgänge zugelassen.

d) An der Bleichestrasse darf die der bestehenden Rampe dienende
Fläche von 220 m2 oberirdisch nicht weiter überbaut werden.

e) Das zuständige Departement kann ausnahmsweise Abweichun-
gen von diesen Vorschriften zulassen, sofern deren Gesamtkon-
zept nicht beeinträchtigt wird.

3.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.
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Basel
Lange Gasse / Engelgasse

GRB vom 10. Mai 1989

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag seiner Kom-
mission und gestützt auf die §§ 5 und 8 des Hochbautengesetzes, be-
schliesst:

1. Für die Überbauung des Areals der bisherigen Liegenschaften
Lange Gasse 13–23 und Engelgasse 12 (Parzellen V 3301, 3311, 3471,
3481, 3491 und östlicher Teil der Parzelle V 17303) wird der Plan
Nr. 11494 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung vom 30. Juni
1987 verbindlich erklärt. Für Wand- und Firsthöhe gilt das Profil der
Zone 3, jedoch mit einer vergrösserten Gebäudetiefe von 25 m. Die-
ses Profil darf bis an die Baulinie an der Engelgasse geführt werden.

2. Auf das Gesamtareal des Überbauungsplans Nr. 9425 vom 12. Fe-
bruar 19681) und des Überbauungsplans Nr. 11494 vom 30. Juni 1987
bezogen, wird eine höchstzulässige Ausnützungsziffer von 1,5 festge-
setzt; 50% der Parzellenfläche, welche hinter der Baulinie liegt, dür-
fen nicht überbaut werden.

3. Innerhalb des Überbauungsplans ist eine ausschliessliche Büronut-
zung zulässig.

4. Genügend gedeckte Veloabstellplätze werden angelegt.
5. Das zuständige Departement kann ausnahmsweise Abweichungen

von diesen Vorschriften zulassen, sofern deren Gesamtkonzept nicht
beeinträchtigt wird.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

1) Vgl. GRB Nr. 104.
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135
Basel
Bahnhof SBB Masterplan / Peter Merian-Strasse / Nauenstrasse /
Münchensteinerstrasse / Gleisareal

GRB vom 28. Juni 1990

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag seiner Kom-
mission, beschliesst:

1. Einzonung

a) Das im Originalplan Nr. 11608B des Amtes für Kantons- und
Stadtplanung vom 1. August 1989 dunkelrot angelegte Gebiet
wird, gestützt auf die §§ 4ff. des Hochbautengesetzes, der Zone 5
zugewiesen. Der Regierungsrat kann in begrenztem Ausmass die
Zonengrenzen abweichend festsetzen, soweit dies aus planeri-
schen Gründen erforderlich ist.

b) Die durch die Verkehrswege (N2-Zubringer und Tramverbindung
Münchensteinerstrasse–Bahnhof SBB) an der Südseite bean-
spruchten Flächen hat der Regierungsrat der Zone zu entheben,
wenn und soweit die erforderlichen Ausführungsbeschlüsse
rechtskräftig sind.

2. Spezielle Bauvorschriften

Für das im Originalplan Nr. 11608B des Amtes für Kantons- und
Stadtplanung vom 1. August 1989 dunkelrot angelegte Gebiet werden,
gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes, folgende spezielle Bauvor-
schriften erlassen:

a) Auf dem Areal kann eine Bruttogeschossfläche von 180000 m2

verwirklicht werden, davon höchstens 80000 m2 oberhalb der Kote
286,0 m ü. M. Für eine besonders gute städtebauliche und architek-
tonische Lösung kann der Regierungsrat ausnahmsweise eine zu-
sätzliche Nutzung bis zu 20000 m2 bewilligen.

b) Es ist eine Fläche zu schaffen, die für Fussgängerinnen, Fussgän-
ger, Velo- und Mofafahrerinnen und -fahrer eine durchgehende
befahrbare Längsverbindung zwischen der Peter Merian-Strasse
(Brücke) und der Münchensteinerstrasse sowie eine begehbare
Querverbindung zwischen der Gundelipasserelle und der Linden-
hofstrasse umfasst. Die Fläche darf die Kote von 286,0 m ü.M.
nicht übersteigen; sie ist dauernd dem Gemeingebrauch offenzu-
halten. Das zuständige Departement kann ausnahmsweise Abwei-
chungen zulassen, sofern das Gesamtkonzept nicht beeinträchtigt
wird.
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c) Die maximale Gebäudehöhe wird auf Kote 307,0 m ü.M. festge-
setzt. Eine Überschreitung der Firsthöhe der Zone 5 kann bis zu
diesem Mass bewilligt werden. Der Regierungsrat wird ermäch-
tigt, ausnahmsweise eine grössere Gebäudehöhe zuzulassen. Vor-
behalten bleiben die §§ 31–33 sowie 36 des Anhanges zum Hoch-
bautengesetz.

d) Der Regierungsrat wird ermächtigt, im Rahmen dieser Vorschrif-
ten detaillierte spezielle Bauvorschriften insbesondere für die
Nutzung der Sonnenenergie (Dach, Fassade) zu erlassen. Er kann
hiefür städtebauliche Wettbewerbe verlangen. Er wird überdies
ermächtigt, den Geltungsbereich der vorliegenden speziellen Bau-
vorschriften der endgültigen Zonenbegrenzung anzupassen.

e) Die Zahl der Autoparkplätze darf 500 nicht übersteigen.1)

3. Allmendparzellen

Der Regierungsrat wird, gestützt auf § 16 Abs. 2 des Allmendgeset-
zes, ermächtigt, entlang des einzuzonenden Areals im Bereich der
Peter Merian-Strasse, der Nauenstrasse, der Münchensteinerstrasse
und der an der Südseite des Areals geplanten Verkehrswege, Allmend-
parzellen zu bilden und diese mit Baurechten zu belasten. Die Begren-
zung der Allmendparzellen hat auf die öffentlichen Interessen Rück-
sicht zu nehmen.

4. Lärmempfindlichkeitsstufe

Dem im Originalplan Nr. 11608B des Amtes für Kantons- und Stadt-
planung vom 1. August 1989 dunkelrot angelegte Gebiet wird die Emp-
findlichkeitsstufe III gemäss Lärmschutzverordnung (LSV)2) vom
15. Dezember 1986 zugeordnet.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

1) Ziff. 2 lit. e: Mit GRB vom 10. 9. 2003 wurde die Zahl der Autoparkplätze auf
625 erhöht. Gegen diesen Beschluss ist Rekurs erhoben worden, welcher mit
Urteil des Verwaltungsgerichts vom 29. 11. 2004 gutgeheissen wurde. Die Än-
derung gemäss GRB wurde damit aufgehoben.

2) Gemeint ist die eidgenössische Lärmschutzverordung (SR 814.41).
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Basel
Pax-Areal / St. Alban-Anlage / Malzgasse / Aeschenplatz

GRB vom 23. Oktober 1991

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrates und gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes (HBG) vom
11. Mai 19391) und § 37 Abs. 2 des Anhangs zum Hochbautengesetz, be-
schliesst:

1. Der Überbauungsplan Nr. 11688 des Amtes für Kantons- und Stadt-
planung vom 18. Februar 1991 wird verbindlich erklärt.

2. Zum Überbauungsplan werden folgende ergänzende spezielle Bau-
vorschriften erlassen:
a) Die höchstzulässige Ausnützungsziffer für das zu überbauende

Areal wird auf 3.0 festgesetzt.
b) Es ist ein öffentlicher Fussweg von der Malzgasse zur St. Alban-

Anlage zu erstellen. Der Gemeingebrauch ist durch Errichten
einer Dienstbarkeit zu sichern.

c) Für die gemäss Überbauungsplan gerastert dargestellten Flächen
an der Kreuzung Malzgasse/Brunngässlein ist ein öffentliches
Durchgangsrecht durch Errichten einer Dienstbarkeit zu sichern.
Ausdrücklich zugelassen sind jedoch die erforderlichen Stützen in-
nerhalb der Parzellengrenze.

d) Das zuständige Departement kann ausnahmsweise Abweichun-
gen vom Überbauungsplan, insbesondere für technische Aufbau-
ten, und von den speziellen Bauvorschriften zulassen, sofern das
Gesamtkonzept nicht beeinträchtigt wird.

3.
4. Dem «Pax»-Areal wird die Empfindlichkeitsstufe III gemäss Lärm-

schutzverordnung (LSV)2) vom 15. Dezember 1986 zugeordnet.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.3)

1) SG 730.100.
2) Ziff. 4: Gemeint ist die eidgenössische Lärmschutzverordnung (SR 814.4).
3) Wirksam seit 8. 12. 1991.
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Basel
Lindenhofareal / Münchensteinerstrasse / Nauenstrasse /
Lindenhofstrasse

GRB vom 11. Dezember 1991

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag seiner Kom-
mission und gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes vom 11. Mai
19391), beschliesst:

1. Der Überbauungsplan Nr. 11651 des Amtes für Kantons- und Stadt-
planung vom 21. Mai 1990 wird verbindlich erklärt.

2. Zum Überbauungsplan werden folgende ergänzenden speziellen
Bauvorschriften erlassen:
a) Die gesamte anrechenbare Bruttogeschossfläche darf 24700 m2

nicht überschreiten.
b) Innerhalb des Überbauungsplans ist eine ausschliessliche Büro-

nutzung zulässig.
c) Die Linie des Lichtraumprofils darf eine Neigung bis 60° aufwei-

sen.
d) Die Belichtung von Arbeitsräumen durch die vorgesehene Glas-

halle ist zulässig.
e) Es sind 11 oberirdische Parkplätze zugelassen. In den Autoein-

stellhallen dürfen 180 Parkplätze erstellt werden, diese sind aus-
schliesslich mit schadstoffarmen Fahrzeugen zu benützen.

Die Errichtung zusätzlicher Parkplätze kann frühestens nach
der Fertigstellung des Neubaus und der Sanierung des Hochhau-
ses bewilligt werden, sofern es das eidgenössische und das kanto-
nale Recht zulassen.

f) Es ist eine angemessene Anzahl gedeckter, gut zugänglicher Velo-
einstellplätze zu schaffen.

g) Es ist die Erstellung einer Fussgängerpasserelle über die Nauen-
strasse vom Areal südlich der Strasse in den Geltungsbereich des
Überbauungsplans zu dulden.

Der Gemeingebrauch ist durch kostenlose Abtretung des benö-
tigten Landes zur Allmend oder durch Errichtung einer Dienst-
barkeit zu sichern.

3. Das zuständige Departement kann ausnahmsweise Abweichungen
vom Überbauungsplan, insbesondere für technische Aufbauten, und
von den speziellen Bauvorschriften zulassen, sofern das Gesamtkon-
zept nicht beeinträchtigt wird.

4. Der Überbauungsplan Nr. 7925 des Stadtplanbüros vom 11. Mai
1959 wird aufgehoben.2)

1) SG 730.100.
2) Ziff. 4: Mit dem Überbauungsplan Nr. 7925 wird zugleich auch der GRB Nr. 74

(Lonza-Areal) vom 2. 7. 1959 aufgehoben.
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5. Dem Lindenhofareal wird die Empfindlichkeitsstufe III gemäss
Lärmschutzverordnung (LSV) vom 15. Dezember 19863) zugeord-
net.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.4)

3) Ziff. 5: Gemeint ist die eidgenössische Lärmschutzverordnung (SR 814.4).
4) Wirksam seit 26. 1. 1992.
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Basel
Peter Merian-Strasse / Nauenstrasse / Münchensteinerstrasse /
Gleisareal / Bahnhof SBB Masterplan / Gundeli-Passerelle /
Lindenhofstrasse

RRB vom 14. Januar 1992

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt, gestützt auf Ziff. 2 lit. d
des Grossratsbeschlusses vom 28. Juni 19901), erlässt für das Gebiet zwi-
schen Peter Merian-Strasse, Nauenstrasse, Münchensteinerstrasse und
Gleisareal folgende detaillierten speziellen Bauvorschriften:

1. Allgemeines

1.1.Die höchstzulässige Bruttogeschossfläche auf dem Gesamtareal
wird, sofern eine Ausnahme gemäss Ziff. 2 lit. a Satz 2 des Grossratsbe-
schlusses beansprucht wird, erst mit der Beschlussfassung über den öst-
lich der Achse Gundeli-Passerelle/Lindenhofstrasse gelegenen Teil der
Überbauung festgelegt. Die Bruttogeschossfläche des westlichen Teils
(Ziff. 2 hienach) wird vollständig angerechnet.
2 Eine Ausnahme gemäss Ziff. 2 lit. a Satz 2 des Grossratsbeschlusses
kann nur gewährt werden, wenn die Anforderungen an eine besonders
gute städtebauliche und architektonische Lösung der gesamten Über-
bauung sowohl für den westlichen wie für den östlichen Teil erfüllt sind.
3 Die gegen das Bahnareal gerichtete Fassade hat den gleichen An-
sprüchen zu genügen wie eine Strassenfassade.
1.2. Die Fussgänger- und Velo-/Mofaverbindungen gemäss Ziff. 2 lit. b

des Grossratsbeschlusses sind gleichzeitig mit dem Postzentrum
westlich der Achse Gundeli-Passerelle/Lindenhofstrasse zu erstel-
len; ihre Breite muss bei gemeinsamer Führung gesamthaft minde-
stens 6 m betragen, bei getrennter Führung mindestens je 4 m.
2 Im Bereich östlich dieser Achse sind die Verbindungen mit der
Einführung der Vorortslinien bis zur Fertigstellung der dortigen
Überbauung mindestens provisorisch zu sichern.
3 Die Fussgängerverbindungen sind grosszügig und benutzer-
freundlich zu gestalten, sowie mit möglichst attraktiven Nutzun-
gen und Ausblicken auf das Gleisfeld zu versehen.

1.3. Für die Erstellung von Bauten und Einrichtungen sind die besten
Technologien für eine sparsame und umweltverträgliche Energie-
nutzung anzuwenden.
2 Flachdächer sind in der Regel mit einer Extensivbegrünung zu
versehen, sofern sie nicht für die Erstellung von Photovoltaikanla-
gen benötigt werden.

1) SG 730.150. Nr. 135.
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2. Teil westlich der Achse Gundeli-Passerelle/Lindenhofstrasse

Grundsätzliches

Die Überbauung besteht von unten nach oben aus:
– dem unterirdischen Postbahnhof,
– dem überwiegend mehrgeschossigen Gebäudesockel,
– dem Hauptbau in Längsrichtung des Areals bis zu der vom

Grossen Rat festgesetzten Maximalhöhe und einer Breite von
rund 33 m. Der Hauptbau wird beidseitig von kammartig aufge-
reihten Gebäudeflügeln begleitet, die durch transparente Lärm-
schutzwände miteinander verbunden sind.

2.1. Innerhalb des Profils sowie an der Baulinie der Peter Merian-
Strasse darf die Wandhöhe der Zone 5 bis zur Kote 307,0 m ü.M.
überschritten werden.

2.2. Die maximale Höhe der Dachkante und -fläche der gegen das
Gleisfeld bzw. die dort geplanten Verkehrswege gerichteten Ge-
bäudeflügel wird auf Kote 303,80 m ü.M., diejenige der gegen die
Nauenstrasse gerichteten Gebäudeflügel in Anlehnung an die
Wandhöhe der Zone 5 auf Kote 297,4 m ü.M. festgesetzt.

2.3. Es sind mindestens 500 gedeckte Velo- und Mofa-Einstellplätze zu
schaffen.

2.4. Die öffentliche Fussgängerverbindung ist so festzulegen, dass sie
sowohl über Rampen wie über Treppen direkt an die Peter Me-
rian- Brücke in ihrer heutigen wie in ihrer zukünftigen Lage ange-
schlossen werden kann. Der à Niveau-Übergang über die Brücke
und ihre Unterquerung muss gewährleistet sein.

2.5. Der direkte Anschluss der Gundeldinger-Passerelle an die beste-
hende Nauenstrasse ist dauernd zu gewährleisten.

3. Teil östlich der Achse Gundeli-Passerelle/Lindenhofstrasse

Die detaillierten speziellen Bauvorschriften für die Überbauung
östlich der Gundeli-Passerelle/Lindenhofstrasse werden erlassen,
sobald Klarheit auf der Stufe des Vorprojekts besteht.
2 Vor der Durchführung eines für diesen Teil notwendigen städte-
baulichen Wettbewerbs dürfen nur die für den Bahn- und Postbe-
trieb unabdingbaren Anlagen erstellt werden.
3 Weitere Bauten können ausnahmsweise zugelassen werden, so-
fern sie die Durchführung des genannten Wettbewerbs nicht er-
schweren.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er wird sofort wirksam.2)2) Wirksam seit 19. 1. 1992.
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Basel
Theaterstrasse / Stänzlergasse / Birsig-Parkplatz

GRB vom 18. November 1992

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrates, beschliesst:

1.
2. Gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes vom 11. Mai 1939 wird für

den Bereich zwischen dem Turnhallenbau (Theaterstrasse 12), der
Theaterstrasse, der Stänzlergasse und dem Birsig-Parkplatz für Neu-
bauten ein Dachgeschoss mit zurückgestaffelten Wänden und Flach-
dach vorgeschrieben und die maximal zulässige Wandhöhe auf
276,30 m ü.M. festgesetzt.
Für die heutigen Liegenschaften Theaterstrasse 20 und 22 sowie
Stänzlergasse 7 wird ein zusätzliches Vollgeschoss bewilligt und die
Wandhöhe auf max. 279,80 m ü.M. festgesetzt.

Die Änderung gemäss Ziff. 2 Abs. 2 wird öffentlich aufgelegt.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.1)

1) Wirksam seit 3. 1. 1993.
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140
Basel
Burgfelderstrasse / Waldighoferstrasse / Theodor Herzl-Strasse

GRB vom 6. Januar 1993

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrates und gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes vom 11. Mai
19391), beschliesst:

1. Der Überbauungsplan Nr. 11763 des Amtes für Kantons- und Stadt-
planung vom 29. April 1992 wird verbindlich erklärt.

2. Zum Überbauungsplan werden folgende ergänzende spezielle Bau-
vorschriften erlassen:
a) Die im Überbauungsplan eingetragenen Profile für die Gebäude-

typen A und B sind massgebend.
b) Es sind mindestens 25 und höchstens 40 Autoeinstellplätze zu er-

stellen.
c) Es sind mindestens 250 Velo- und Mofaeinstellplätze zu erstellen.

3. Das zuständige Departement kann ausnahmsweise Abweichungen
vom Überbauungsplan und von den speziellen Bauvorschriften zu-
lassen, sofern das Gesamtkonzept nicht beeinträchtigt wird.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.2)

1) SG 730.100.
2) Wirksam seit 21. 2. 1993.

117

Spezielle Bauvorschriften 730.150



141
Riehen
Äussere Baselstrasse / Bettingerstrasse / Burgstrasse / Rebenstrasse
(Areal «Im Glögglihof»)

GRB vom 10. Februar 1993

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrates und gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes vom 11. Mai
19391), beschliesst:

1. Der Überbauungsplan Nr. 11788 des Amtes für Kantons- und Stadt-
planung vom 19. August 1992 wird verbindlich erklärt.

2. Zum Überbauungsplan werden folgende ergänzende spezielle Bau-
vorschriften erlassen:
a) Auf dem sich innerhalb des Planungsperimeters befindlichen

Areal darf eine Bruttogeschossfläche von maximal 20000 m2 ent-
sprechend der im Überbauungsplan dargestellten Baukuben und
Stockwerkszahlen realisiert werden.

b) Die im Überbauungsplan eingetragenen Profile für die verschie-
denen Gebäudetypen sind massgebend. Die Kote von 290,06 m
ü.M. darf, ausser durch Liftaufbauten, nicht überschritten werden.

c) Es dürfen höchstens 166 Parkplätze erstellt werden.
d) Es sind mindestens 315 Velo-/Mofaplätze einzurichten.
e) Die Überbauung ist behindertengerecht (hindernisfrei) auszufüh-

ren.
f) Die Überbauung ist an den Wärmeverbund Riehen-Dorf anzu-

schliessen.
g) Sämtliche Häuser und Mietobjekte sind an die Ortsantennenan-

lage anzuschliessen. Aussenantennen sind nicht zulässig.
h) Mit dem Baubegehren ist ein verbindlicher Umgebungsgestal-

tungs- und Bepflanzungsplan zur Genehmigung einzureichen.
i) Die Flachdächer sind mit einer Extensivbegrünung zu versehen.

k) Das zuständige Departement kann ausnahmsweise Abweichun-
gen vom Überbauungsplan und von den speziellen Bauvorschrif-
ten zulassen, sofern das Gesamtkonzept nicht beeinträchtigt wird.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.2)

1) SG 730.100.
2) Wirksam seit 28. 3. 1993.
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Basel
Grenzacherstrasse, Burgweg, Alemannengasse und Fischerweg
(ehemalige Brauerei Warteck)

GRB vom 9. Juni 1993

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrates und gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes vom 11. Mai
19391), beschliesst:

1. Der Überbauungsplan Nr. 11 793 des Amtes für Kantons- und
Stadtplanung vom 8. April 1993 wird verbindlich erklärt.

2. Zum Überbauungsplan werden folgende spezielle Bauvorschrif-
ten erlassen:

2.1. Allgemeines:
2.1.1. Auf dem Areal kann eine oberirdischer Bruttogeschossfläche

von 24 600 m2 verwirklicht werden.
2.1.2. Die Neubauten dürfen höchstens 5 Vollgeschosse aufweisen.

Über dem obersten Vollgeschoss sind Treppen- und Liftaufbau-
ten bis zu einer Höhe von 4,00 m sowie offene und gedeckte
Dachterrassen und offene Geländer zulässig. Mit Ausnahme der
offenen Geländer müssen diese Bauteile um das Mass ihrer
Höhe von den Strassenfassaden zurückweichen.

2.1.3. Innerhalb des Areals darf die Linie des Lichtraumprofils aus-
nahmsweise eine Neigung bis höchstens 60° aufweisen.

2.1.4. 40% der Parzellenflächen dürfen nicht überbaut werden.
2.1.5. Es dürfen 180 unterirdische Parkplätze, davon höchstens 20 mar-

kierte für Ladenkunden erstellt werden. Es sind mindestens vier
Behindertenparkplätze vorzusehen. Jede Wohnung besitzt das
Anrecht auf einen Parkplatz. Oberirdische Autoabstellplätze
sind verboten. Die Freiflächen sind so zu gestalten, dass keine
Motorfahrzeuge parkiert werden können.

2.1.6. Es sind mindestens 290 gedeckte und zum Teil abschliessbare
Velo-/Mofaparkplätze einzurichten. Diese können anteilmässig
innerhalb und ausserhalb der einzelnen Gebäude untergebracht
werden.

2.1.7. Die Neubauten sind behindertengerecht (hindernisfrei) auszu-
führen.

2.1.8. Die Freiräume zwischen den Bauten der einzelnen Bereiche sind
für jedermann zugänglich, grösstenteils mit einem unversiegel-
ten Belag zu gestalten und teilweise zu begrünen. Mit dem Bau-
begehren ist ein verbindlicher Umgebungsgestaltungsplan, mit
Feuerwehrzufahrten und Bepflanzungsplan zur Genehmigung
einzureichen.

1) SG 730.100.
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2.2. Fläche A:
2.2.1. Auf der mit A bezeichneten Fläche sind in Neu- und Anbauten

Gewerbe- und Dienstleistungsnutzungen mit höchstens 8600 m2

oberirdische Bruttogeschossfläche zulässig. Zusätzlich dürfen im
ersten Untergeschoss 1800 m2 Bruttogeschossfläche Läden er-
stellt werden.

2.2.2. Die maximale Gebäudehöhe wird auf Kote 273,50 m ü.M. festge-
setzt (ausgenommen bleiben die Aufbauten gemäss Ziff. 2.1.2.).

2.2.3. Im unter Denkmalschutz stehenden Eckhaus können über dem
Restaurant Wohnungen oder Büros erstellt werden.

2.2.4. Anlieferung und Zufahrt zur Autoeinstellhalle erfolgen aus-
schliesslich über die im Überbauungsplan bezeichneten Berei-
che.

2.3. Fläche B:
2.3.1. Auf der mit B bezeichneten Fläche sind ausschliesslich Wohnun-

gen und Wohnateliers zulässig.
2.3.2. Die maximale Gebäudehöhe wird auf Kote 272,50 m ü.M. festge-

setzt (ausgenommen bleiben die Aufbauten gemäss Ziff. 2.1.2.).
2.3.3. Zulässig sind höchstens 12 Atelierwohnungen und 14 Kleinwoh-

nungen. Die übrigen Wohnungen müssen mindestens je drei
Zimmer aufweisen und überwiegend den Normen des Wohnbau-
und Eigentumsförderungsgesetzes genügen. 25% dieser Woh-
nungen müssen mehr als drei Zimmer enthalten.

2.4. Fläche C:
2.4.1. Auf der mit C bezeichneten Fläche sind ausschliesslich kulturelle

Nutzungen im Rahmen des Kultur- und Werkraumes «Warteck»
zulässig.

2.5. Das zuständige Departement kann ausnahmsweise Abweichun-
gen vom Überbauungsplan und den speziellen Bauvorschriften
zulassen, sofern das Gesamtkonzept nicht beeinträchtigt wird.

3. Die Mehrwertabgaben werden entsprechend den Richtlinien
festgesetzt und sind bei Baubeginn fällig.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.2)

2) Wirksam seit 25. 7. 1993.
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Basel
Dreirosen-Schulhaus (Anlage), Breisacherstrasse, Klybeckstrasse,
Dreirosen-Anlage

Vom 29. Juni 1994

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrates und gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes vom 11. Mai
19391), beschliesst:

Innerhalb des im Plan Nr. 11881 des Hochbau- und Planungsamtes
vom 19. Januar 1994 dargestellten Perimeters ist eine Wohnnutzung
von maximal 3500 m2 Bruttogeschossfläche zulässig.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.2)

1) SG 730.100.
2) Wirksam seit 14. 8. 1994.
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Basel
Coop Schweiz (Areal), Güterstrasse, Thiersteinerallee, Hochstrasse,
Uhlandstrasse und Tellstrasse

Vom 15. Dezember 1994

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag seiner Kom-
mission für Raumplanungsfragen, gestützt auf § 8 des Hochbautenge-
setzes vom 11. Mai 19391), beschliesst:

1. Überbauungsplan

Der Überbauungsplan Nr. 11932 des Amtes für Kantons- und
Stadtplanung vom 6. Juli 1994 wird verbindlich erklärt.

2. Spezielle Bauvorschriften

Für das im Überbauungsplan Nr. 11932 des Amtes für Kantons-
und Stadtplanung vom 6. Juli 1994 bezeichnete Gebiet werden
spezielle Bauvorschriften erlassen:

2.1. Allgemeines
2.1.1. Auf dem Areal kann in den Neubauten G1, G2 und W1 eine

oberirdische Bruttogeschossfläche (BGF) von maximal
23500 m2 verwirklicht werden. Es müssen mindestens 3500
m2BGF Wohnnutzung realisiert werden. Im weitern sind maxi-
mal 18700 m2 BGF Büronutzung sowie zusätzlich 1300 m2 BGF
quartierbezogene Dienstleistungsnutzung oder Wohnungen zu-
lässig.

2.1.2. Über dem obersten Geschoss sind Treppen, Lüftungsanlagen
und Liftaufbauten bis zu einer Höhe von 4,50 m sowie offene und
gedeckte Dachterrassen und offene Geländer zulässig. Mit Aus-
nahme der offenen Geländer müssen diese Bauteile um das Mass
ihrer Höhe hinter den Strassenfassaden zurückliegen. Die Flach-
dächer sind nach Möglichkeit zu begrünen.

2.1.3. Innerhalb des Areals darf die Linie des Lichtraumprofils aus-
nahmsweise eine Neigung bis höchstens 60Î aufweisen.

2.1.4. 50% der Parzellenflächen dürfen nicht überbaut werden.
2.1.5. Für die Neubauten dürfen zusätzlich zur bestehenden Einstell-

halle 210 unterirdische und acht oberirdische der Anlieferung
dienende LKW- und PW-Parkplätze erstellt werden. In der Ein-
stellhalle sind mindestens vier Behindertenparkplätze vorzuse-
hen. Die Erschliessung erfolgt über die im Überbauungsplan be-
zeichnete, im Bereich Schillerstrasse/Tellstrasse bestehende Ein-
und Ausfahrt sowie über eine zusätzliche Ein- und Ausfahrt in
dem im genannten Plan bezeichneten Bereich an der Thierstei-
nerallee.

1) SG 739.100.
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2.1.6. Die Neubauten sind behindertengerecht (hindernisfrei) auszu-
führen.

2.1.7. Die Zufahrtsflächen für Fahrzeuge der öffentlichen Dienste sind
zweckentsprechend zu dimensionieren. Die Freiflächen sind so
zu gestalten, dass keine Motorfahrzeuge parkiert werden.

2.1.8. Innerhalb der im Überbauungsplan eingezeichneten Bereiche
müssen Fusswege angelegt werden. Die Breite des öffentlichen
Fussweges in der Achse Tellstrasse beträgt mindestens 3,00 m.
Der Fussweg zur Ecke Güterstrasse/Thiersteinerallee ist ein pri-
vater Weg, mindestens 2,50 m breit und tagsüber öffentlich be-
gehbar, während er nachts geschlossen werden kann.

2.2. Geschäftsgebäude G1 entlang der Thiersteinerallee
2.2.1. Zulässig sind sechs Vollgeschosse für Büro- und Dienstleistungs-

nutzungen. Die maximale Gebäudehöhe wird auf Kote 302,70 m
ü. M. festgesetzt (ausgenommen bleiben die Aufbauten gemäss
Ziff. 2.1.2.).

2.2.2. Über die Baulinie dürfen maximal vier Risalite bis zu je 14,00 m
Breite und einer Tiefe von maximal 3,00 m vorragen.

2.2.3. Bei der Gestaltung der Fassade ist besondere Sorgfalt anzuwen-
den und auf die auf der gegenüberliegenden in der Schutzzone
(Heiliggeist-Kirche) und Schonzone (östliche Seite der Thier-
steinerallee) gelegenen Gebäude Rücksicht zu nehmen.

2.3. Geschäftsgebäude G2 entlang der Tellstrasse
Zulässig sind sechs Vollgeschosse. Die maximale Gebäudehöhe
wird auf Kote 302,70 m ü.M. festgesetzt (ausgenommen bleiben
die Aufbauten gemäss Ziff. 2.1.2.).

2.4. Wohngebäude W1 im Hof
2.4.1. Zulässig sind sechs Vollgeschosse für Wohnnutzung. Die maxi-

male Gebäudehöhe wird auf Kote 300,15 m ü.M. festgesetzt
(ausgenommen bleiben die Aufbauten gemäss Ziff. 2.1.2.).

2.4.2. Der Gebäudeabstand zwischen den Blöcken G2 und W1 beträgt
mindestens 5,00 m. Dieser Zwischenraum kann erdgeschossig bis
auf die Kote 287,00 m ü.M. überbaut werden.

2.5. Bestehende Geschäftsgebäude B1 («Coop Schweiz») und B2
(«Haus Rapp»)

2.5.1. Die Bruttogeschossfläche der Gebäude B1 und B2 beträgt
18 275 m2.

2.5.2. Für das Gebäude B1 sind fünfzehn Vollgeschosse zulässig. Die
maximale Gebäudehöhe wird auf Kote 333,50 m ü.M. festgesetzt
(ausgenommen bleiben die Aufbauten gemäss Ziff. 2.1.2.).

2.5.3. Für das Gebäude B2 sind sechs Vollgeschosse zulässig. Die maxi-
male Gebäudehöhe wird auf Kote 301,50 m2 ü.M. festgesetzt
(ausgenommen bleiben die Aufbauten gemäss Ziff. 2.1.2.).

2.5.4. Im Bereich der Gebäude dürfen erdgeschossige Anbauten er-
stellt werden. Die maximale Gebäudehöhe wird auf Kote
287,00 m ü. M. festgesetzt.
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2.5.5. Die BGF der Anbauten ist in der BGF der Neubauten gemäss
Ziff. 2.1.1. inbegriffen.

3. Das zuständige Departement kann ausnahmsweise Abweichun-
gen vom Überbauungsplan und von den speziellen Bauvorschrif-
ten zulassen, sofern das Gesamtkonzept nicht beeinträchtigt
wird.

4. Der Grossratsbeschluss vom 18. Mai 1972 betreffend die Festset-
zung eines Überbauungsplans im Gebiete Hochstrasse/Tell-
strasse/Thiersteinerallee wird aufgehoben.2)

2)

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.3)

2) Ziff. 4: Mit dem hier genannten Überbauungsplan wird zugleich auch der GRB
Nr. 112 (Hochstrasse / Tellstrasse / Thiersteinerallee) vom 18. 5. 1972 aufgeho-
ben.

3) Wirksam seit 29. 1. 1995.
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Basel
Psychiatrische Universitätsklinik (Areal), Milchsuppe (Areal),
Flughafenstrasse, Friedrich Miescher-Strasse, Im Burgfelderhof

Vom 15. März 1995

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrates und gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes vom 11. Mai
19391), beschliesst:

Der Regierungsrat wird ermächtigt, innerhalb der im Plan zu den
speziellen Bauvorschriften Nr. 11 907 des Hochbau- und Planungsam-
tes vom 10. Februar 1994, mit A, B und C bezeichneten Gebieten, unter
den nachfolgenden Voraussetzungen spezielle Bauvorschriften zu er-
lassen:

1. Es gilt die Ausnutzungsziffer von max. 1,5. Sofern die Anforderun-
gen an eine besonders gute städtebauliche und architektonische Lö-
sung der gesamten Überbauung erfüllt sind, kann ein Bonus von ma-
ximal 20% gewährt werden.

2. 50% der Fläche, welche hinter der Baulinie liegt, dürfen überbaut
werden.

3. Das mit C bezeichnete Gebiet darf nicht zu Wohnzwecken genutzt
werden.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.2)

1) SG 730.100.
2) Wirksam seit 30. 4. 1995.
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Basel
Areal Bahnhof Süd, Gundeldingen, zwischen Margarethenstrasse,
Güterstrasse, Solothurnerstrasse und Bahnareal

Vom 17. Mai 1995

Aufgehoben durch Ziff. II.1. des GRB Nr. 160 vom 17. 1. 2001.
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147
Basel
Küchengasse

Vom 3. September 1995

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrates, und gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes vom 11. Mai
19391), beschliesst:

1. Für den im Plan Nr. 11975 des Hochbau- und Planungsamtes, Haupt-
abteilung Planung, vom 17. März 1995, mittels punktierten Linien
dargestellten Bereich der Küchengasse beträgt die Neigung der
Linie des Lichtraumprofils (Lichteinfallswinkel) 60° aT.

2. Das zuständige Departement kann ausnahmsweise Abweichungen
von den speziellen Bauvorschriften zulassen, sofern dadurch die Ge-
samtkonzeption der Bebauung nicht beeinträchtigt wird.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.2)

1) SG 730.100.
2) Wirksam seit 29. 10. 1995.
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Basel
Stadion St. Jakob (Areal), Birsstrasse, St. Jakobs-Strasse,
Gellertstrasse

Vom 20. September 1995

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag seiner Kom-
mission für Raumplanungsfragen, und gestützt auf § 8 des Hochbauten-
gesetzes vom 11. Mai 19391) sowie auf Art. 5 Abs. 3 der eidg. UVPV
vom 19. Oktober 19882), beschliesst:
3)4)5)6)
1. Der Überbauungsplan Nr. 12951 des Hochbau- und Planungs-

amtes, Hauptabteilung Planung, vom 8. September 2003 (in der
Fassung vom 27. Januar 2004) wird verbindlich erklärt.3)

2. Zum Überbauungsplan werden folgende spezielle Bauvorschrif-
ten erlassen:

2.1. Bestandteil des Überbauungsplans bilden namentlich die darge-
stellten Baukuben, Schnitte, Stockwerkszahlen, Profile, Höhen-
koten und die folgenden Bruttogeschossflächen (BGF) bzw. Net-
toladenflächen (NLF).
Als Nettoladenfläche gilt die dem Kunden zugängliche Brutto-
geschossfläche von Detailhandelsgeschäften zuzüglich Bedie-
nungs-, Pult-, Gestell- und Auslageflächen.

2.1.1. Es dürfen höchstens 16 850 m2 NLF Verkaufs- und Ausstellungs-
flächen erstellt werden.4)

2.1.2. Es dürfen höchstens 25900 m2 BGF für Wohnnutzungen und/
oder Dienstleistungsnutzungen ohne Verkauf erstellt werden.5)

2.1.3. Es dürfen namentlich Ateliers, Gewerberäume und Freizeitein-
richtungen von höchstens 2230 m2 BGF erstellt werden.

2.1.4. Sämtliche dem Betrieb und der Erschliessung des Stadions die-
nenden Flächen sowie ein zusätzliches Installationsgeschoss wer-
den nicht als Nutzflächen angerechnet.

2.1.5. Bauteile, wie die Tragkonstruktion für die Tribünenüberda-
chung, Beleuchtungs- und Antennenanlage sowie Reklamevor-
richtungen können die eingetragenen Profile und Höhenkoten
überschreiten.

2.2. Die Anlage ist hindernisfrei (behindertengerecht) auszuführen.

2.3. Es ist eine unterirdische Autoeinstellhalle mit höchstens 720
Plätzen zu erstellen.6)

1) SG 730.100.
2) SR 814.011.
3) Ziff. 1 in der Fassung des GRB vom 8. 12. 2004 (wirksam seit 23. 1. 2005; Rat-

schlag Nr. 9385, Kommissionsbericht Nr. 9401).
4) Ziff. 2.1.1. in der Fassung des GRB vom 14. 10. 1998 (wirksam seit 29. 11. 1998).
5) Ziff. 2.1.2. und 2.3. in der Fassung des GRB vom 13. 11. 1996 (wirksam seit

29. 11. 1996).
6) Ziff. 2.3.: Siehe Fussnote 5.
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2.4. Es sind mindestens 300 gedeckte Velo- und Mofaabstellplätze für
die Verkaufs-, Dienstleistungs- und Gewerbeflächen zu schaffen.

2.5. Die Umgebungsflächen rund um die Stadionanlage dürfen nicht
zum Parkieren oder zu Lagerzwecken, ausgenommen bei Veran-
staltungen, verwendet werden.

2.6. Für alle Veranstaltungen gelten die folgenden Auflagen:7)

a) Es sind zusätzliche temporäre Parkplätze anzubieten, welche
mit einer einheitlichen Parkierungsgebühr bewirtschaftet
werden. Hierfür ist sowohl ein Verkehrs- als auch ein Park-
raumkonzept zu erarbeiten. Das Sicherheitsdepartement7a)

legt die Anzahl der zusätzlichen Parkplätze entsprechend der
Anzahl der erwarteten Besucher fest. Werden mehr als 20000
Besucher erwartet, so beträgt die Anzahl zusätzlicher Park-
plätze mindestens 2000.

b) Die für die Veranstaltung abgegebenen Billette müssen
gleichzeitig auch zur Benützung der öffentlichen Verkehrs-
mittel für den Hin- und Rückweg im Gebiet des Tarifverbunds
Nordwestschweiz berechtigen (Ticketintegration).

2.7. Die nordseitige Stadionfassade entlang dem Bahndamm ist aus
unbrennbarem Material zu erstellen. Bahndammseitig ist eine
fixe Löschwasserversorgung einzurichten. Die Evakuationspla-
nung soll eine Alternative zum Fluchtweg, der dem Bahndamm
entlang führt, aufzeigen.8)

7)

3. Das zuständige Departement kann ausnahmsweise Abweichun-
gen vom Überbauungsplan und von den speziellen Bauvorschrif-
ten zulassen, sofern das Gesamtkonzept nicht beeinträchtigt
wird.

7a)8)

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.9)

7) Ziff. 2.6. und 2.7. beigefügt durch GRB vom 8. 12. 2004 (wirksam seit 23. 1.
2005; Ratschlag Nr. 9385, Kommissionsbericht Nr. 9401).

7a) Ziff. 2.6. lit. a): Umbenennung «Polizei- und Militärdepartement des Kantons
Basel-Stadt» in «Sicherheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt» durch
RRB vom 14. 9. 2004 (wirksam seit 1. 1. 2005).

8) Ziff. 2.7.: Siehe Fussnote 7.
9) Wirksam seit 5. 11. 1995.
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Basel
Vorderer Jakobsberg (Gebiet), Birseckstrasse, Birseckweglein,
Bürenfluhstrasse, Emil Angst-Strasse, Giornicostrasse,
Hochwaldstrasse, Im Spitzacker, Seltisbergerstrasse,
Seltisbergerweglein, Hofweglein, Zur Gempenfluh

GRB vom 17. April 1996

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, gestützt auf § 8 des Hoch-
bautengesetzes vom 11. Mai 19391), beschliesst:

1. Der Grossratsbeschluss vom 10. April 1969 betreffend Vorderer Ja-
kobsberg/Bürenfluhstrasse/Giornicostrasse/Seltisbergerstrasse/Im
Spitzacker/Zur Gempenfluh/Birseckstrasse/Emil Angst-Strasse/
Hochwaldstrasse wird aufgehoben.2)

2. Der Überbauungsplan Nr. 12026 des Hochbau- und Planungsamtes
vom 23. Oktober 1995 wird verbindlich erklärt.

3. Zum Überbauungsplan werden folgende ergänzende spezielle Bau-
vorschriften erlassen:
a) Es dürfen keine weiteren, als die im Überbauungsplan eingezeich-

neten Bauten erstellt werden.
b) Die vorhandenen Geschosszahlen dürfen nicht verändert werden.
c) Zulässig sind ausschliesslich Wohnnutzungen, quartierbezogene

Wohnfolgenutzungen sowie Nutzungen, für welche ein überwie-
gendes öffentliches Interesse besteht. Wohnfolgenutzungen sind
namentlich Quartierläden, Freizeitanlagen, Schulen, Kindergär-
ten, Tagesheime und Versammlungsräume.

d) Mit dem Überbauungsplan werden Bereiche für mögliche Nut-
zungserweiterungen ausgeschieden, für welche das zuständige De-
partement verbindliche Typenpläne unter Berücksichtigung der
Gesamtkonzeption der Siedlung festsetzt.

e) In den Typenplänen werden namentlich Grösse und Gestaltung
für die möglichen Erweiterungen festgelegt.

f) Das zuständige Departement kann darüber hinaus verlangen, dass
zur Wahrung der bestehenden Bebauungskonzeption bestimmte
Erweiterungen für verschiedene Gebäudegruppen einheitlich und
gleichzeitig erstellt werden.

g) Veränderungen des bestehenden Terrains dürfen das Siedlungs-
bild nicht beeinträchtigen.

h) Es sind nur durchsichtige Einfriedungen oder Lebhäge zulässig.
i) Massnahmen zur aktiven Sonnenenergienutzung dürfen auf den

Gartenschöpfen realisiert werden.
k) Die Überbauung der Parzelle IV/491 an der Bürenfluhstrasse

muss der Gesamtkonzeption der Siedlung angepasst werden und
unterliegt der Genehmigung des zuständigen Departementes.

1) SG 730.100.
2) GRB Nr. 105.
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l) Eine Neuüberbauung der Parzelle IV/731 an der Giornicostrasse
darf den Charakter der Siedlung des vorderen Jakobsberg nicht
beeinträchtigen und unterliegt der Genehmigung durch das zu-
ständige Departement. Die Summe ihrer Bruttogeschossflächen
darf 3000 m2 nicht übersteigen.

4. Das zuständige Departement kann ausnahmsweise Abweichungen
vom Überbauungsplan und den speziellen Bauvorschriften zulassen,
sofern dadurch die Gesamtkonzeption sowie das Siedlungsbild nicht
beeinträchtigt werden.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.3)

3) Wirksam seit 3. 6. 1996.
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Basel
Wettsteinallee, Rührbergerstrasse

GRB vom 17. April 1996

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrates und gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes vom 11. Mai
19391), beschliesst:

Der Überbauungsplan Nr. 12019 des Hochbau- und Planungsamtes,
Hauptabteilung Planung, vom 19. September 1995, wird für verbindlich
erklärt. Für das im Plan markierte Gebiet gelten zudem folgende spe-
zielle Bauvorschriften:

1. Der Wohnflächenanteil muss mindestens 85% der Bruttogeschoss-
fläche betragen.

2. Technische Aufbauten sind nur über der fünfgeschossigen Baute ge-
stattet.

3. Die Überbauung ist nach den Grundsätzen des behindertengerech-
ten Bauens zu erstellen.

4. Zwei Drittel der verbleibenden Freifläche sind als Grünfläche oder
als Garten zu gestalten.

5. Die Dachflächen sind zu begrünen.
6. Mit dem Baubegehren ist ein Umgebungsgestaltungs- und Bepflan-

zungsplan, der auch die Dachflächen beinhaltet, zur Genehmigung
einzureichen; es sind überwiegend standortheimische Pflanzen vor-
zusehen.

7. Das zuständige Departement ist ermächtigt, Abweichungen von die-
sen Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkonzep-
tion der Bebauung nicht beeinträchtigt wird.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.2)

1) SG 730.100.
2) Wirksam seit 3. 6. 1996.
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Basel
Schwarzpark (Areal), Gellertstrasse, Autobahn-Osttangente,
St. Alban-Teich-Promenade, Redingstrasse

GRB vom 5. Juni 1996

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag seiner Kom-
mission für Raumplanungsfragen und gestützt auf § 8 des Hochbauten-
gesetzes vom 11. Mai 19391), beschliesst:

1. Der Überbauungsplan Nr. 12050 des Hochbau- und Planungs-
amtes vom 16. Februar 1996 wird verbindlich erklärt.

2. Zum Überbauungsplan werden folgende spezielle Bauvorschrif-
ten erlassen:

2.1. Es dürfen folgende Bäume gemäss Anhang 2 des Umweltverträg-
lichkeitsberichtes (Baumverzeichnis) vom April 1990 innerhalb
des Geltungsbereiches des Überbauungsplanes gefällt werden:
Kategorie A (schützenswert): Nrn. 86 I, 86 W, 87 C, 87 G, 87 L, 87 P.
Kategorie B (bedingt erhaltenswert): Nrn. 86 N, 87 A.
Kategorie C (nicht erhaltenswert): Nrn. 86 Q, 86 R.

2.2. Ober- und unterirdische Bauten dürfen nur innerhalb der Baube-
reiche erstellt werden. Die im Plan bezeichneten Abgrenzungen
der Baubereiche dürfen soweit verändert werden, dass keine zu-
sätzlichen Bäume gefällt werden müssen.

2.3. Innerhalb der Baubereiche A1, A2 und A3 darf je ein Gebäude
mit höchstens 4 Vollgeschossen und einer maximalen Gebäude-
höhe von 12 m erstellt werden.
Ein Dachgeschoss ist nicht gestattet und es sind nur flachgeneigte
Satteldächer oder Flachdächer mit angemessener Begrünung er-
laubt. Im Baubereich A1 beträgt die maximal zulässige Bruttoge-
schossfläche 1630 m2, im Baubereich A2 1640 m2und im Baube-
reich A3 1590 m2.

2.4. Innerhalb des Baubereiches B darf ein Gebäude mit höchstens
7 Vollgeschossen, einer maximalen Gebäudehöhe von 20 m und
maximal 4550 m2 Bruttogeschossfläche erstellt werden.
Ein Dachgeschoss ist nicht gestattet und es sind nur flachgeneigte
Satteldächer oder Flachdächer mit angemessener Begrünung er-
laubt.

2.5. In den Baubereichen C1 und C2 ist je eine unterirdische Fahrver-
bindung der einzelnen Einstellhallen für Motorfahrzeuge zulässig.
Im Baubereich C3 darf eine gedeckte Zufahrtsrampe zu den un-
terirdischen Einstellhallen erstellt werden.

2.6. Die Zufahrten zu den Gebäuden und den Einstellhallen für Mo-
torfahrzeuge ab der Gellert- und der Redingstrasse sind im Plan
festgehalten. Sie dürfen nur soweit verschoben werden, als keine
zusätzlichen Bäume gefällt werden müssen.

1) SG 730.100.
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2.7. Der mit dem Baubegehren einzureichende Umgebungsplan wird
durch die Abteilung Stadtgärtnerei und Friedhöfe des Baudepar-
tementes überprüft.

2.8. Die bestehenden Gebäude in der Grünzone dürfen unterhalten
und im Innern erneuert und umgebaut werden.

2.9. Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
den Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch das Gesamtkon-
zept der Bebauung nicht beeinträchtigt wird und die Bruttoge-
schossflächen gemäss Ziff. 3 und 4 nicht überschritten werden.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.2)

2) Wirksam seit 21. 7. 1996.
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Riehen
Gehrhalde, Mohrhaldenstrasse, Sandreuterweg, Untere Weid,
Obere Weid

GRB vom 12. März 1997

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag seiner Kom-
mission für Raumplanungsfragen und gestützt auf § 8 des Hochbauten-
gesetzes vom 11. Mai 19391), beschliesst:

1. Der Überbauungsplan Nr. 12044 des Hochbau- und Planungsamtes,
Hauptabteilung Planung, vom 22. Mai 1996 wird für verbindlich er-
klärt. Für das im Plan mit Areal «Gehrhalde» bezeichnete Gebiet
gelten zusätzlich folgende spezielle Bauvorschriften:
a) Die einzelnen Gebäudezeilen sind als Einheiten zu errichten.

2 Bei der Materialwahl und Farbgebung ist die Gesamtkonzep-
tion zu berücksichtigen.

b) Die Überbauung ist nach den Grundsätzen des behindertenge-
rechten Bauens zu erstellen.

c) Balkone und gedeckte Sitzplätze sind nur gegen den Gartenraum
zulässig; sie dürfen den Bauperimeter überragen.

d) Die Bauten sind mit Flachdächern zu versehen.
2 Die Dachflächen sind zu bepflanzen.

e) Mit dem Baubegehren ist ein Umgebungsgestaltungs- und Be-
pflanzungsplan, der auch die Dachflächen beinhaltet, zur Geneh-
migung einzureichen. Die Gestaltung hat sich an das übergeord-
nete Grünkonzept des Baurechtgebers zu halten.
2 Wege und Plätze sowie ihre Beleuchtung sind einheitlich zu ge-
stalten.
3 Die sichtbare Höhe von Stützmauern darf 1,40 m nicht überstei-
gen.

f) Sämtliche Häuser und Mietobjekte sind an die Gemeinschaftsan-
tennenanlage anzuschliessen.

g) Das zuständige Departement ist ermächtigt, Abweichungen von
diesen Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch die Gesamt-
konzeption der Bebauung nicht beeinträchtigt wird.

2. Der Regierungsrat ist ermächtigt, für das im Überbauungsplan
Nr. 12044 des Hochbau- und Planungsamtes, Hauptabteilung Pla-
nung, vom 22. Mai 1996 mit «Gehrhalde» bezeichnete Areal die gel-
tenden speziellen Bauvorschriften für die Hänge beidseits des Bet-
tingertälis / Auf dem Mühlestieg / Äusserer Hackberg / Verschiedene
Strassen in diesen Gebieten (Nr. 117, GRB vom 9. Mai 1974) aufzu-
heben und die erforderliche Anpassung der Pläne Nr. 9929 und
Nr. 11010 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung (heute: Hoch-
bau- und Planungsamt, Hauptabteilung Planung) vorzunehmen.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.2)

1) SG 730.100.
2) Wirksam seit 27. 4. 1997.
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Riehen
Zur Hoffnung (Areal), Wenkenstrasse, Sandreuterweg, Gehrhalde

GRB vom 12. März 1997

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag seiner Kom-
mission für Raumplanungsfragen und gestützt auf § 8 des Hochbauten-
gesetzes vom 11. Mai 19391), beschliesst:

1. Für das im Plan Nr. 12 044 des Hochbau- und Planungsamtes, Haupt-
abteilung Planung, vom 22. Mai 1996 mit Areal «Zur Hoffnung» be-
zeichnete Gebiet gelten folgende spezielle Bauvorschriften:
a) Zulässig sind Wohn- und/oder Heimbauten.
b) Zulässig ist eine Ausnützungsziffer von 0,55.
c) Es dürfen mindestens 55% der Parzellenfläche, die hinter der

Baulinie liegt, nicht überbaut werden.
d) Bezüglich Wettbewerbsergebnissen ist der Regierungsrat er-

mächtigt, im Rahmen vorstehender Bauvorschriften sowie unter
Berücksichtigung des Bebauungskonzeptes «Gehrhalde» die für
den Heimbetrieb nicht benötigte Restfläche der Wohnnutzung
zur Verfügung zu stellen.

e) Das zuständige Departement ist ermächtigt, Abweichungen von
diesen Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch die Gesamt-
konzeption der Bebauung nicht beeinträchtigt wird.

2. Der Regierungsrat wird ermächtigt, für das im Überbauungsplan
Nr. 12 044 des Hochbau- und Planungsamtes, Hauptabteilung Pla-
nung, vom 22. Mai 1996 mit «Zur Hoffnung» bezeichnete Areal die
geltenden speziellen Bauvorschriften für die Hänge beidseits des
Bettingertälis / Auf dem Mühlestieg / Äusserer Hackberg / Verschie-
dene Strassen in diesen Gebieten (Nr. 117, GRB vom 9. Mai 1974)
aufzuheben und die erforderliche Anpassung der Pläne Nr. 9929 und
Nr. 11 010 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung (heute: Hoch-
bau- und Planungsamt, Hauptabteilung Planung) vorzunehmen.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.2)

1) SG 730.100.
2) Wirksam seit 27. 4. 1997.
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Basel
Bahnhofkühlhaus (Areal), Münchensteinerstrasse, Wolfgottesacker

GRB vom 10. September 1997

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrates und gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes vom 11. Mai
19391), beschliesst:

1. Der Überbauungsplan Nr. 12 120 des Hochbau- und Planungsamtes
vom 7. Februar 1997 wird für verbindlich erklärt.

2. Zum Überbauungsplan werden folgende ergänzende spezielle Bau-
vorschriften erlassen:
a) Gegenüber dem denkmalgeschützten Wolfgottesacker ist ein

Lichteinfallswinkel von 45°/360 einzuhalten.
b) Die Flachdächer sind mit einer Extensivbegrünung zu versehen.
c) Auf den mit A + C bezeichneten Flächen beträgt die max. Ge-

bäudehöhe 15 m.
d) Auf den mit B + D bezeichneten Flächen beträgt die max. Ge-

bäudehöhe 28 m.
e) Auf der mit D bezeichneten Fläche wird aufgrund der Nachbar-

schaft zum denkmalgeschützten Wolfgottesacker für die künftige
Bebauung eine besonders hohe städtebauliche und architektoni-
sche Qualität vorausgesetzt. Ein Abweichen von der Gebäude-
höhe und vom Lichteinfallwinkel für die Erstellung eines Solitär-
baues ist unter der Voraussetzung, dass eine städtebaulich über-
zeugende Lösung nachgewiesen wird, möglich.

3. Das zuständige Departement kann ausnahmsweise Abweichungen
vom Überbauungsplan und von den speziellen Bauvorschriften zu-
lassen, sofern das Gesamtkonzept nicht beeinträchtigt wird.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum
und wird nach Eintritt der Rechtskraft wirksam.2)

1) SG 730.100.
2) Wirksam seit 26. 10. 1997.
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Bettingen
St. Chrischona (Gebiet), Chrischonarain, Hohe Strasse

GRB vom 23. April 1998

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrates und gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes vom 11. Mai
19391), beschliesst:

Für das im Plan Nr. 12 222 des Hochbau- und Planungsamtes, Haupt-
abteilung Planung, vom 31. Oktober 1997 mit Schraffuren versehene
Gebiet gelten folgende spezielle Bauvorschriften:

1. Auf das Ortsbild um die Chrischonakirche ist besonders Rücksicht
zu nehmen. Bei allen Bauten ist hinsichtlich ihrer Lage, Grösse
und Gestaltung mit grösster Sorgfalt vorzugehen.

2. Diagonal schraffierter Bereich:
Für betriebsnotwendige Bauten der Pilgermission St. Chrischona
sowie des Diakonissen-Mutterhauses kann ausnahmsweise von
den Zonenvorschriften, namentlich vom Zonenzweck sowie der
zulässigen Wandhöhe, Geschosszahl und Gebäudelänge, abgewi-
chen werden. Die Bestimmungen betreffend Einhaltung einer
Freiflächenziffer von mindestens 50% sowie betreffend Einhal-
tung der Ausnützungsziffer sind nicht anzuwenden; die Verringe-
rung des zonengemässen Gebäudeabstandes zwischen Bauten auf
der gleichen Parzelle ist zulässig bis auf das Mass, das durch die
Neigung der Linien des Lichtraumprofils von 60° a.T. bestimmt
wird.

3. Kreuzweise schraffierter Bereich:
In diesem Bereich dürfen keine oberirdischen Bauten erstellt und
keine Terrainveränderungen vorgenommen werden.

4. Das zuständige Departement ist ermächtigt, Abweichungen von
diesen Bauvorschriften zuzulassen, sofern das Siedlungs- und
Landschaftsbild nicht beeinträchtigt wird.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum
und wird nach Eintritt der Rechtskraft wirksam.2)

1) SG 730.100.
2) Wirksam seit 7. 6. 1998.
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1) SG 730.100.
2) Wirksam seit 24. 1. 1999.
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Basel
Steinentorstrasse, Klosterberg, altes Ganthaus

GRB vom 9. Dezember 1998

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag seiner Kom-
mission und gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes vom 11. Mai
19391), beschliesst:

Für das im Plan Nr. 12282 des Hochbau- und Planungsamtes vom
14. Januar 1998 mit punktierten Linien markierte Gebiet gelten fol-
gende spezielle Bauvorschriften:

1. Die maximal zulässige Gebäudehöhe wird auf 281,00 m ü.M. fest-
gelegt.

2. Das zuständige Departement ist ermächtigt, Abweichungen von
diesen Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch das Gesamt-
bild der Bebauung nicht beeinträchtigt wird.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum
und wird nach Eintritt der Rechtskraft wirksam.2)

730.150 Hochbauten
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Basel
Messe Basel (Areal Messeturm), Messeplatz, Riehenring,
Riehenstrasse, Rosentalstrasse, Mattenstrasse

GRB vom 16. Dezember 1999

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrates und gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes vom 11. Mai
19391), beschliesst:
1.2) Der Bebauungsplan Nr. 12623 in der Fassung des Hochbau- und

Planungsamtes vom 27. August 2001 wird innerhalb des bezeichne-
ten Perimeters festgesetzt.

2.3) Zum Überbauungsplan werden folgende speziellen Bauvorschrif-
ten erlassen:

2.1. Im Baubereich A darf ein Gebäude für das Service Center der
Messe Basel, Büro- und Hotelnutzung mit 31 Vollgeschossen und
einer maximalen Gebäudehöhe von 105 m (inkl. sämtlicher Dach-
aufbauten) erstellt werden.

2.2. Im Baubereich B sind 3 auskragende Vollgeschosse gemäss Kon-
zeptschnitt zulässig.

2.3. Im Baubereich C sind 3 unterirdische Geschosse zulässig.
2.4. Der Bereich D ist für die Erschliessung der Baubereiche A, B, C, E

und F vorgesehen und darf unterirdisch dreigeschossig bebaut wer-
den.

2.5. Im Baubereich E darf ein Gebäude für Dienstleistungen mit maxi-
mal 8380 m2 Bruttogeschossfläche, 8 oberirdischen und 3 unterirdi-
schen Vollgeschossen sowie einer Wandhöhe von maximal 27,40 m
erstellt werden. Ein Dachgeschoss ist nicht zulässig. Das Erdge-
schoss ist für Publikumsnutzungen zu verwenden. Ein Fahrweg-
recht durch Baubereich E zu Gunsten Baubereich A ist grundbuch-
lich zu sichern. Ein Mindestwohnflächenanteil wird nicht vorge-
schrieben.

2.6. Innerhalb des Bereichs F dürfen 3 unterirdische Geschosse ange-
ordnet werden.

2.7. Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von
den Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch das Gesamtkon-
zept der Bebauung nicht beeinträchtigt wird.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum
und wird nach Eintritt der Rechtskraft wirksam.4)

1) SG 730.100.
2) Ziff. 1 in der Fassung des GRB vom 8. 5. 2002 (wirksam seit 27. 6. 2002).
3) Ziff. 2.4 und 2.5 in der Fassung des GRB vom 8. 5. 2002 (wirksam seit 27. 6.

2002); Ziff. 2.6 eingefügt durch denselben GRB; dadurch wurde die bisherige
Ziff. 2.6 zu Ziff. 2.7.

4) Wirksam seit 3. 2. 2000.
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Riehen
Gartengasse, Rössligasse, Baselstrasse, Inzlingerstrasse,
Im Singeisenhof

GRB vom 10. Mai 2000

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag seiner Kom-
mission für Raumplanungsfragen und gestützt auf § 8 des Hochbauten-
gesetzes (HBG) vom 11. Mai 19391), beschliesst:

Der Überbauungsplan Nr. 12 249 des Hochbau- und Planungsamtes,
Hauptabteilung Planung, vom 25. Mai 1999 wird für verbindlich er-
klärt. Zum Überbauungsplan werden folgende ergänzende spezielle
Bauvorschriften erlassen:

1. Bereich A:
a) 50% der Fläche dürfen dreigeschossig überbaut werden; die rest-

liche Fläche ist von Bauten frei zu halten.
b) Zugunsten einer städtebaulich überzeugenden Lösung darf die

Gebäudetiefe zur Liegenschaft Baselstrasse 70 hin unter Wah-
rung der Grenz- und Gebäudeabstände 15 m überschreiten.

2. Bereich B:
75% der Fläche dürfen dreigeschossig, die restliche Fläche darf erd-
geschossig überbaut werden.

3. Bereiche A und B:
Partiell dürfen die Bauten im Rahmen des Profiles der Zone 3 vier-
geschossig in Erscheinung treten.

4. Bereich C:
a) Von der hinter Bau- und Fussweglinien liegenden Fläche dürfen

50% dreigeschossig, die restliche Fläche darf erdgeschossig über-
baut werden.

b) Unter Wahrung des Lichtraumprofiles von 45° und der feuerpoli-
zeilichen Vorschriften kann der zonengemässe Gebäudeabstand
zwischen Bauten auf der gleichen Parzelle teilweise unterschrit-
ten werden.

c) Im erdgeschossigen Bereich, südlich der Liegenschaft Rössli-
gasse 33, kann eine Sammelstelle (S) für die Abfallentsorgung er-
richtet werden.

5. Bereiche A, B und C:
a) Bauten dürfen an Fussweglinien erstellt werden.
b) Flachdachflächen sind extensiv zu begrünen.

6. Bereich D:
Die Fassaden am Platz «Im Singeisenhof» sowie der Platz selbst
werden nach einem einheitlichen, durch den Gemeinderat Riehen
zu beschliessenden Konzept gestaltet.

1) SG 730.100.
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7. Bereiche B–D sowie Bachgässchen:
Es kann eine unterirdische Autoeinstellhalle mit 130 öffentlichen
sowie 58 privaten Parkplätzen erstellt werden. Die Ein- und Aus-
fahrt erfolgt von und zu der Baselstrasse.

8. Die 15 private Parkplätze aufweisende Autoeinstellhalle im Be-
reich A ist an die unter Ziff. 7 genannte Autoeinstellhalle anzu-
schliessen.

9. Bereich E:
a) Unter Wahrung der zonengemässen Gebäudeabstände gegen-

über Gebäuden ausserhalb des Bereiches E können Bauten an
der Fussweglinie erstellt werden.

b) Die Benützung der Gebäude zu gewerblichen Zwecken ist er-
laubt.

10. Bereiche A–E:
Neubauten sind nach den Grundsätzen des behindertengerechten
Bauens zu erstellen.

11. Mit dem Baubegehren ist ein Umgebungsgestaltungs- und Bepflan-
zungsplan, der auch die Dachflächen beinhaltet, zur Genehmigung
einzureichen; es sind überwiegend standortheimische Pflanzen vor-
zusehen.

12. Das zuständige Departement ist ermächtigt, Abweichungen von
diesen Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkon-
zeption der Bebauung nicht beeinträchtigt wird.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum
und wird nach Eintritt der Rechtskraft wirksam.2)

Spezielle Bauvorschriften / Bebauungspläne 730.150
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Riehen
Hellring
(Abschnitt der Parzelle 2180 in Sektion E des Grundbuches Riehen)

GRB vom 6. Dezember 2000

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag seiner Kom-
mission für Raumplanungsfragen und gestützt auf § 8 des Hochbauten-
gesetzes (HBG) vom 11. Mai 19391), beschliesst:

1. Für das im Plan Nr. 12 062 des Hochbau- und Planungsamts,
Hauptabteilung Planung, vom 17. April 2000 markierte Gebiet
gelten folgende spezielle Bauvorschriften:
a) Der ehemalige Maschinenraum des Reservoirs darf für Bedürf-

nisse der Freizeitgestaltung genutzt werden. Lärmemissionen
sowie das Verkehrsaufkommen sind dabei zu begrenzen und die
natürliche Umgebung ist zu schonen. Betreffend den Gebrauch
des Maschinenhauses sowie die Begrenzung des Verkehrsauf-
kommens regelt die Gemeinde Riehen in einer gesonderten
Verordnung die Verantwortlichkeiten.

b)Gestaltung, Nutzung und Pflege der Freiflächen haben dem Er-
holungscharakter des in der Grünzone liegenden Siedlungs-
trenngürtels zu entsprechen.

2. Im Zusammenhang mit Ziffer 1 gilt im Weiteren, dass die vorhan-
denen Wege (bis zum Hellring) nicht für die Zwecke der Freizeit-
anlage ausgebaut werden dürfen.

3. Das zuständige Departement ist ermächtigt, Abweichungen von
diesen Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch die Gesamt-
konzeption in diesem Gebiet nicht beeinträchtigt wird.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum
und wird nach Eintritt der Rechtskraft wirksam.2)

1) SG 730.100.
2) Wirksam seit 21. 1. 2001.
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160

Basel
Areal Bahnhof Süd, Gundeldingen zwischen Margarethenstrasse,
Güterstrasse, Solothurnerstrasse und Bahnareal

GRB vom 17. Januar 2001

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag seiner Kom-
mission für Raumplanungsfragen und gestützt auf § 101 des Bau- und
Planungsgesetzes vom 17. November 19991), beschliesst:

I.

Die im Bau- und Strassenlinienplan Nr. 12 368 des Hochbau- und
Planungsamtes vom 14. September 1998 rot eingezeichneten Bau- und
Strassenlinien werden genehmigt und die gelb bezeichneten Bau- und
Strassenlinien aufgehoben.

II.

1. Der Grossratsbeschluss vom 17. Mai 1995 betreffend Festsetzung
eines Überbauungsplanes und Festsetzung spezieller Bauvor-
schriften für das Areal Bahnhof Süd, Gundeldingen zwischen
Margarethenstrasse, Güterstrasse, Solothurnerstrasse und Bahn-
areal, wird aufgehoben2).

2. Der Bebauungsplan Nr. 12 367 vom 14. September 1998 (Revi-
sionsdatum 6. November 1998) des Hochbau- und Planungsamtes
für das Areal Bahnhof Süd, Gundeldingen, wird verbindlich er-
klärt.

3. Zum Bebauungsplan werden folgende Bauvorschriften erlassen:
3.1.1 Im Baufeld A beträgt die zulässige Bautiefe an Margarethen- und

Güterstrasse 15 m und an der Meret Oppenheim-Strasse 12 m.
Mit erdgeschossigen Bauten kann die ganze Parzellenfläche über-
baut werden.

3.1.2 Für eine von dieser Bauweise abweichende Überbauung im Kopf-
bereich zur Margarethenstrasse gilt Ziffer 3.4. Das Mass der bau-
lichen Nutzung wird gemäss § 5 BPG durch ein Vergleichsprojekt
oder eine maximale Ausnützungsziffer von 2,5 bestimmt.

1) SG 730.100.
2) GRB Nr. 146.
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3.2.1 Auf den Baufeldern B bis G sind gegenüber der üblichen zonen-
mässigen Bebauung grössere Gebäudehöhen und Geschosszah-
len sowie die ganze oder teilweise Überbauung der Freiflächen
zulässig, sofern die Grenzabstände und der Lichteinfallswinkel
eingehalten werden und die folgenden max. zulässigen Bruttoge-
schossflächen nicht überschritten werden:
Baufeld B: 24 000 m2 BGF
Baufeld C: 6 000 m2 BGF
Baufeld D: 22 500 m2 BGF
Baufeld E: 7 500 m2 BGF
Baufeld F+G zusammen:
10 000 m2 BGF
Baufelder B–G gesamthaft:
70 000 m2 BGF

3.2.2 Ein Nutzungstransfer zwischen den Baufeldern ist möglich, setzt
jedoch eine alle davon betroffenen Baufelder übergreifende
städtebauliche Studie analog Ziffer 3.4 voraus.

3.3 Auf dem Baufeld B kann ein Hochhaus erstellt werden. Der
Lichteinfallswinkel zu den Nachbarliegenschaften wird hier auf
maximal 60° a.T. festgesetzt.

3.4.1 Zur Gewährleistung einer hohen architektonischen und städte-
baulichen Qualität sind Überbauungsprojekte für die Baufelder
B, D, E, F und G sowie A im Kopfbereich Margarethenstrasse
durch Varianzverfahren pro Baufeld zu erarbeiten.

3.4.2 In die Planungsarbeit ist beim Baufeld A die Platzgestaltung zur
Margarethenstrasse, bei den Baufeldern B und D diejenige zur
Passerelle einzubeziehen. Die Baufelder B und D sind in diesem
Zusammenhang und in Verbindung mit dem südlichen Kopf der
Bahnhofpasserelle als städtebauliche Einheit zu behandeln.

3.4.3 Aufgrund des Ergebnisses wird innerhalb des im Bebauungsplan
schräg schraffierten Bereichs (Gestaltungsspielraum) die Grenze
zwischen der bebauten Fläche und dem unbebauten, öffentlich
zugänglichen Raum bestimmt und als Baulinie festgesetzt.

3.5 Im senkrecht schraffierten Bereich der Baufelder B und C ist ab
Strassenebene eine Durchfahrtshöhe von min. 4,5 Metern freizu-
halten.

3.6 Die Freiflächen zwischen den Baufeldern sind analog zu Allmend
für die Öffentlichkeit dauernd zugänglich zu halten.

3.7 Am nördlichen Rand entlang der Meret Oppenheim-Strasse ist,
wo dies nicht durch bestehende Bauten verhindert wird, eine
Baumreihe anzupflanzen. Die Bäume unterstehen dem Baum-
schutz gemäss § 12 des Baumgesetzes, dürfen jedoch im öffentli-
chen Interesse eines Vollausbaus des Geleisefeldes wieder ent-
fernt werden.
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3.8.1 Zulässig sind Wohngebäude und mässig störende Gewerbebe-
triebe. Der Wohnflächenanteil beträgt im Baufeld A mindestens
20%, in den Baufeldern B, D, E, F und G mindestens 25%. Davon
ausgenommen ist Baufeld C (Passerelle).

3.8.2 Der Transfer von Wohnanteilen zwischen Baufeldern bzw. Par-
zellen ist möglich, sofern die Wohnflächen vor oder gleichzeitig
mit den gewerblich genutzten Flächen erstellt werden.

3.9.1 Zusätzlich zu der gemäss Parkplatzverordnung erlaubten Anzahl
Parkplätze sind für die Kundinnen und Kunden der SBB max. 50
Kurzparkierplätze und 200 Park & Ride-Parkplätze zulässig.

3.9.2 Für Personal, das regelmässig Nachtarbeit leistet und dessen Ar-
beitsbeginn oder -ende in eine Zeit fällt, in der kein öffentliches
Verkehrsmittel fährt, sind darüber hinaus max. 100 Parkplätze zu-
lässig.

3.9.3 Mit Ausnahme der 50 Kurzzeitparkplätze sind alle Parkplätze un-
terirdisch anzuordnen. Weitere offene Parkplätze sind nur als
Provisorium zulässig, solange die Einstellplätze gemäss Ziffer
3.9.1 und 3.9.2 noch nicht erstellt sind, längstens aber für die
Dauer von 5 Jahren ab Inbetriebnahme des südlichen Kopfbaus
der Bahnhofpasserelle.

3.10 Flachdächer sind mit einer Extensivbegrünung zu versehen.
3.11 Das zuständige Departement kann ausnahmsweise Abweichun-

gen vom Bebauungsplan und von seinen Bauvorschriften zulas-
sen, sofern die Gesamtkonzeption nicht beeinträchtigt wird.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum
und wird nach Eintritt der Rechtskraft wirksam.3)

3) Wirksam seit 4. 3. 2001.
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161

Riehen
Bäumlihofareal (Gebiet) / Aeussere Baselstrasse / Bäumlihofstrasse /
Kleinriehen-Promenade

Einwohnerratsbeschluss vom 24. Oktober 2001
Vom Baudepartement genehmigt am 19. Juli 2002

Der Einwohnerrat der Gemeinde Riehen, auf Antrag des Ge-
meinderats und gestützt auf § 101 des Bau- und Planungsgesetzes vom
17. November 19991), beschliesst:
1. Der Plan Nr. 10 902 des Amts für Kantons- und Stadtplanung vom

15. April 1981, übertragen in den Plan Nr. 12 424 des Hochbau- und
Planungsamts, Hauptabteilung Planung, vom 7. Juni 1999, wird auf-
gehoben.

2. Der Plan Nr. 12 425 des Hochbau- und Planungsamts, Hauptabtei-
lung Planung, vom 26. Mai 2000, wird für verbindlich erklärt.

3. Für das im Plan Nr. 12 425 gekennzeichnete Gebiet werden folgende
Bauvorschriften erlassen:
a) Zulässig sind Bauten innerhalb der Baufelder A1–A4 und B1–B3.
b) Als Neubauten dürfen Einzelhäuser (Ein- und Zweifamilienhäu-

ser) sowie Wintergärten/ Orangerien / Dependancen, die einen
funktionellen Zusammenhang mit den Wohnhäusern aufweisen,
erstellt werden.

c) Pro Baubereich ist nur ein Einzelhaus zulässig. Die überbaubare
Fläche beträgt in den Baufeldern A1–A4 sowie B2 200 m², im
Baubereich B1 400 m² (wovon maximal 300 m² zweigeschossig),
im Baubereich B3 375 m² (wovon maximal 200 m² zweigeschos-
sig). Pro Einzelhaus werden zwei Garagen von je 20 m² Grundflä-
che nicht zur überbauten Fläche gerechnet.

d) In den Baufeldern A1–A4 sowie B2 für die gesamte Fläche, im
Baubereich B1 für maximal 300 m², im Baubereich B3 für maxi-
mal 200 m² beträgt die zulässige Wandhöhe der Bauten 6,0 m, die
Firsthöhe 11,0 m, ab dem gewachsenen Terrain gemessen; zudem
beträgt im Baubereich B1 bei mindestens 100 m², im Baubereich
B3 bei mindestens 175 m² die zulässige Wandhöhe der Bauten
4,0 m, die Firsthöhe 8,0 m, ab dem gewachsenen Terrain gemes-
sen. Ausgenommen davon sind zonenkonforme Veränderungen
an den historischen Bauten; diese richten sich nach den bestehen-
den First- und Wandhöhen.

e) Im Baubereich B3 kann ein terrainbündiges unüberdecktes
Schwimmbassin in der maximalen Grösse von 200 m² angelegt
werden.

1) SG 730.100.
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f) Einfriedigungen entlang des Perimeters der speziellen Bauvor-
schriften dürfen nur als Grünhecken in Erscheinung treten. Im
südlichen Abschnitt an der Grenze des Perimeters der speziellen
Bauvorschriften (Planmarkierung T) kann ein repräsentativer
Eingang, der zu beiden Seiten von einem Staketenzaun von maxi-
mal 5 m Länge eingefasst ist, errichtet werden.

g) Massstäblichkeit, Materialien und Farben haben sich der beste-
henden Bebauung anzupassen und sind im Einvernehmen mit
den zuständigen Instanzen zu bestimmen.

h) Das zuständige Departement ist ermächtigt, Abweichungen von
diesen Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch die Gesamt-
konzeption der Bebauung nicht beeinträchtigt wird und der Ge-
meinderat Riehen zustimmt.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem fakultativen
Referendum.2)

2) Wirksam seit 26. 11. 2001.
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162

Basel
Areal des Diakonats Bethesda an der Ecke Gellertstrasse/Hardrain

GRB vom 5. Dezember 2001

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrats bzw. seiner Kommission für Bau- und Raumplanungsfragen
und gestützt auf die §§ 101 und 105 des Bau- und Planungsgesetzes vom
17. November 19991) sowie auf § 11 Abs. 5 des Umweltschutzgesetzes
Basel-Stadt vom 13. März 19912), beschliesst:

I.

Der Zonenänderungsplan Nr. 12 479 B des Hochbau- und Planungs-
amtes vom 13. Januar 2000 (Revisionsdatum 2. März 2000) wird ver-
bindlich erklärt.

II.

Für das im Bebauungsplan Nr. 12 508 des Hochbau- und Planungs-
amtes vom 25. April 2000 bezeichnete Gebiet werden die folgenden
Bauvorschriften erlassen:
1. Der oberirdisch bebaubare Bereich der Parzelle ist auf 15 m Tiefe ab

Baulinie Gellertstrasse beschränkt.
2. Die Bauten dürfen max. 4 Vollgeschosse aufweisen. Dachgeschosse

sind nicht zulässig.
3. Die Bauten sind mit Flachdächern zu versehen.
4. Das zuständige Departement kann ausnahmsweise Abweichungen

von diesen Bauvorschriften zulassen, sofern die Gesamtkonzeption
des Bebauungsplans nicht beeinträchtigt wird.

III.

Die im Bau- und Strassenlinienplan Nr. 12 480 des Hochbau- und
Planungsamtes vom 13. Januar 2000 rot eingezeichneten Baulinien wer-
den genehmigt und die gelb gezeichneten Baulinien aufgehoben.

IV.

Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er unterliegt dem Referendum
und wird nach Eintritt der Rechtskraft wirksam.3)

1) SG 730.100.
2) SG 780.100.
3) Wirksam seit 20. 1. 2002.
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Riehen
«Hupfer-Areal» / Rüchligweg

Einwohnerratsbeschluss vom 24. April 2002
Vom Baudepartement genehmigt am 31. Juli 2002

Der Einwohnerrat der Gemeinde Riehen, auf Antrag des Gemein-
derats und gestützt auf § 101 des Bau- und Planungsgesetzes vom
17. November 19991), beschliesst:
1. Der Bebauungsplan Nr. 11.2839/01 vom 14. Mai 2001 betreffend das

«Hupfer-Areal» am Rüchligweg in Riehen wird genehmigt und für
verbindlich erklärt.

2. Für das im Plan Nr. 11.2839/01 gekennzeichnete Gebiet werden fol-
gende Bauvorschriften erlassen:
a) Die maximal zulässige Bruttogeschossfläche beträgt 14350 m2.

Die gewerbliche Nutzung wird auf maximal 15% der zulässigen
Bruttogeschossfläche begrenzt.

b) Die Gebäude in den Baufeldern A, B und C sind je als Einheiten
zu errichten. Gewerbliche Nutzungen sind nur in den Baufeldern
A und B zulässig und auf dem Baufeld C sind Reiheneinfamilien-
häuser zu erstellen.

c) Bei der Materialwahl und Farbgebung ist die Gesamtkonzeption
zu berücksichtigen und die Ortsbildkommission der Gemeinde
Riehen ist beizuziehen.

d) Balkone und gedeckte Sitzplätze sind im Baufeld A nur gegen den
Gartenraum zulässig, in den Baufeldern B und C jedoch frei.

e) Der Erdgeschossfussboden des Baukörpers A darf maximal
1,20 m über dem höchsten Messpunkt (268,06 m ü.M.) des Bau-
feldes A liegen.
2 Der Erdgeschossfussboden des Baukörpers B liegt maximal
0,25 m über dem Messpunkt in der Mitte des bebauten Feldes.
3 Der Erdgeschossfussboden des Baukörpers C liegt maximal
1,50 m über dem Messpunkt in der Mitte des jeweiligen bebauten
Abschnittes.

f) Mit dem Baubegehren ist ein Umgebungsgestaltungs- und Be-
pflanzungsplan, der auch die zu begrünenden Dachflächen bein-
haltet, zur Genehmigung einzureichen. Die Gestaltung der Umge-
bung hat sich an das übergeordnete Konzept zu halten.

g) Sämtliche Wohn- und Gewerbeeinheiten sind, sofern Bedarf, an
die Gemeinschaftsantennenanlage anzuschliessen.

h) Mit dem Baubegehren ist für die Überbauung auf der Basis eines
Nahwärmeverbundes ein Gesamtenergiekonzept einzureichen.

1) SG 730.100.
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i) Das zuständige Departement wird ermächtigt, mit Zustimmung
des Gemeinderats von Riehen Abweichungen von den Bauvor-
schriften zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkonzeption und
das Siedlungsbild nicht beeinträchtigt wird.

Dieser Beschluss wird publiziert; er unterliegt dem Referendum.2)

2) Wirksam seit 27. 5. 2002.
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164

Basel
Areal Dornacherstrasse 324 (Feldschlösschen-Areal,
neu: «Falkensteinerpark») / Falkensteinerstrasse / Dornacherstrasse /
Gilgenbergerstrasse / Arlesheimerstrasse

GRB vom 12. Juni 2002

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrates und gestützt auf die §§ 101 und 105 des Bau- und Planungs-
gesetzes vom 17. November 19991) sowie auf § 11 Abs. 5 des Umwelt-
schutzgesetzes Basel-Stadt vom 13. März 19912), beschliesst:

I.

Für das im Bebauungsplan Nr. 12 655 des Hochbau- und Planungs-
amtes vom 25. September 2001 bezeichnete Gebiet gelten die folgen-
den Vorschriften:
1. Das Mass der baulichen Nutzung (Bruttogeschossfläche) darf auf

dem gesamten Areal (Flächen A, B und C) nicht mehr betragen, als
bei einer zonengemässen Überbauung. Die Freiflächenziffer von
50% hinter der Baulinie ist übers Ganze einzuhalten.

2. Auf Fläche A1 darf eine fünfgeschossige Blockrandbebauung mit
einem Attikageschoss und einer Wandhöhe bis zu 18 m erstellt wer-
den. Erdgeschossig darf die gesamte Fläche auf eine Tiefe von 18 m
überbaut werden.
Im Kopfbereich zur Falkensteinerstrasse (A2) beträgt die Bautiefe
auf der ganzen Fläche 18 m. Anstelle des Attikageschosses ist ein zu-
sätzliches Vollgeschoss und eine Wandhöhe von maximal 20 m zuläs-
sig.

3. Fläche B kann bebaut werden, soweit es nach den Massgaben von
Ziffer 1 zulässig ist.

4. Die Fläche C darf oberirdisch nicht überbaut werden. Der schraf-
fierte Bereich ist analog zur Allmend für die Öffentlichkeit durch
entsprechende Dienstbarkeiten dauernd zugänglich zu halten und
als Grünanlage zu gestalten.

5. Für das gesamte Areal ist ein Arbeitsflächenanteil von max. 21% zu-
lässig. Die Arbeitsflächen dürfen konzentriert auf Fläche A angelegt
werden.

6. Das zuständige Departement kann ausnahmsweise Abweichungen
vom Bebauungsplan mit seinen Vorschriften zulassen, sofern die
Gesamtkonzeption nicht beeinträchtigt wird.

1) SG 730.100.
2) SG 780.100.
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II.

Dem Geviert Falkensteiner-, Dornacher-, Gilgenberger- und Arles-
heimerstrasse gemäss Plan Nr. 12656 des Hochbau- und Planungs-
amtes vom 25. September 2001 werden im Planungsperimeter die
Lärmempfindlichkeitsstufe II beziehungsweise III gemäss Lärmschutz-
verordnung (LSV) vom 15. Dezember 1986 zugeordnet.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum
und wird nach Eintritt der Rechtskraft wirksam.3)

3) Wirksam seit 28.7. 2002.
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165

Basel
Bahnhof St. Johann / Voltastrasse

GRB vom 15. Januar 2003

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag seiner Bau-
und Raumplanungskommission und gestützt auf § 105 des Bau- und
Planungsgesetzes (BPG) vom 17. November 19991), beschliesst:

1. Der Bebauungsplan Nr. 12 730 des Hochbau- und Planungsamtes
vom 11. Februar 2002 basierend auf dem Richtplan Stadtentwick-
lung Äusseres St. Johann vom 23. März 1999, wird genehmigt und
für verbindlich erklärt.

2. Für die Bereiche A, B, C und D werden folgende Vorschriften erlas-
sen:

2.1 Bereich A
a) Die maximal zulässige Bruttogeschossfläche beträgt 13 600 m2.
b) Die Wandhöhe auf der Baulinie sowie die Gebäudehöhe betra-

gen maximal 25 m.
c) Um eine hohe städtebauliche Qualität der Bebauung zu errei-

chen, ist ein Varianzverfahren durchzuführen.
d) Die maximal zulässige Anzahl Parkplätze beträgt 300.
e) Das zuständige Departement kann unter dem Bereich A, Zen-

trum, ein Geschoss für kommerzielle Nutzungen zulassen. Die
dabei realisierte Bruttogeschossfläche wird von der zulässigen
oberirdischen Bruttogeschossfläche des Bereichs A abgezogen.

f) Es ist kein Wohnanteil vorgeschrieben.
2.2 Bereich B

a) Die maximal zulässige Bruttogeschossfläche für den Bereich B
beträgt gesamthaft: 34 600 m2;
für die Teilbereiche beträgt sie:
B1 bis B3: 16 000 m2,
B4: 1 800 m2,
B5 bis B7: 12 800 m2,
B8: 4 000 m2.

b) Die Freifläche von mindestens 50% muss auch für erdgeschos-
sige Bauten eingehalten werden, mit Ausnahme des Teilbereichs
B4, wo eine Freifläche von mindestens 331/3% eingehalten wer-
den muss.

c) Die maximale Wandhöhe auf der Baulinie beträgt 15 m, auf der
Hofseite 19 m. Die maximale Gebäudehöhe beträgt 24 m.

d) Die maximale Gebäudetiefe beträgt 18 m hinter der Baulinie.
Mehr als 15 m hinter der Baulinie liegende Gebäudeteile müssen
zu den seitlichen Grundstücksgrenzen einen Abstand einhalten,
der mindestens ihrer Tiefe entspricht.

1) SG 730.100.
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e) Im Teilbereich B2 des Bebauungsplans darf die Fläche innerhalb
der Punkte i, j, k und l oberirdisch nicht überbaut werden.

f) Im Teilbereich B6 ist eine Fussgängerverbindung von mindestens
3 m Breite gemäss Bebauungsplan zu schaffen. Diese Verbin-
dung ist als Dienstbarkeit, die ohne Zustimmung des zuständigen
Departements nicht gelöscht werden darf, im Grundbuch einzu-
tragen.

g) Über das Varianzverfahren kann ein von den vorgenannten Be-
stimmungen abweichendes Projekt mit einem entsprechend er-
gänzenden Grossratsbeschluss realisiert werden.

h) Der Anteil von Wohn- und Arbeitsflächen wird für den Bereich
B gesamthaft festgelegt. Es sind mindestens 20 000 m2 BGF
Wohnfläche vorgeschrieben. Innerhalb des Bereichs B ist ein
Transfer von Wohn-und Arbeitsfläche gestattet.

2.3 Bereich C
a) Die maximal zulässige Bruttogeschossfläche für den Bereich C

beträgt 28 100 m2; für die Teilbereiche beträgt sie:
C1: 6 200 m2,
C2: 13 300 m2,
C3: 8 600 m2,

b) Es ist keine Freifläche einzuhalten.
c) Die maximalen Wandhöhen auf der Baulinie und auf der Hof-

seite betragen für die Teilbereiche C1 und C3 je 15 m. Die maxi-
male Gebäudehöhe beträgt 20 m.
Die Wandhöhen auf der Baulinie und auf der Hofseite sowie die
Gebäudehöhe betragen für den Teilbereich C2 nördlich des Lu-
zernerringviadukts maximal 25 m. Die Wand- und Gebäudehö-
hen auf der Baulinie und auf der Hofseite betragen für den Teil-
bereich C2 südlich des Luzernerringviadukts maximal 40 m.

d) Die maximale Gebäudetiefe beträgt 21 m hinter der Baulinie.
Mehr als 15 m hinter der Baulinie liegende Gebäudeteile müssen
zu den seitlichen Grundstücksgrenzen einen Abstand einhalten,
der mindestens ihrer Tiefe entspricht.

e) An oder auf der Grenze zum Bahnareal sind Gebäudewände mit
zur Belichtung anrechenbarer Fenster gestattet. Dies ist als
Dienstbarkeit, die ohne Zustimmung des zuständigen Departe-
ments nicht gelöscht werden darf, im Grundbuch einzutragen. Es
ist mit baulichen, technischen oder gestalterischen Mitteln si-
cherzustellen, dass gegen das Bahnareal die Planungswerte ge-
mäss Umweltschutzgesetz [USG] Art. 24, eingehalten werden.

f) Auf beiden Seiten des Luzernerringviadukts muss je eine Lift-
und/oder Treppenanlage erstellt werden können, welche den Zu-
gang vom Bahnhofplatz zur S-Bahn und zu den Buslinien auf
dem Viadukt sicherstellen. Die entsprechenden Flächen inner-
halb der Punkte a, b, g und h sowie der Punkte c, d, e und f des Be-
bauungsplans, werden mit einer Dienstbarkeit gesichert, die
ohne Zustimmung des zuständigen Departements nicht gelöscht
werden darf.
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g) Die Fläche unter dem Luzernerringviadukt innerhalb der Punkte
b, c, f und g im Teilbereich C2 des Bebauungsplans darf nur unter-
halb der Brücke und, unter Berücksichtigung ihrer statischen Ge-
gebenheiten, auch unterirdisch bebaut werden.

h) Vom Bahnhofplatz zum S-Bahn-Perron ist gemäss Bebauungs-
plan eine Fussgängerverbindung zur Erschliessung des Perrons
sicherzustellen. Die Duldung durch die Grundeigentümer ist als
Dienstbarkeit im Grundbuch einzutragen, die ohne Zustimmung
des zuständigen Departements nicht gelöscht werden darf.

i) Der Inanspruchnahme von Allmend unter dem Bahnhofplatz zu
Gunsten von kommerziellen Nutzungen wird zugestimmt. Die
Erweiterung dieser Nutzfläche ist in das Varianzverfahren für
den Bereich A und den Teilbereich C2 einzubeziehen. Der Re-
gierungsrat wird ermächtigt, die im Bebauungsplan mit «u» be-
zeichnete Allmendparzellenfläche mit einem selbständigen und
dauernden Baurecht zu belasten.

k) Der Inanspruchnahme von Allmend durch auskragende Ge-
bäudeteile, über dem Erdgeschoss des Bereichs A, entlang dem
Bahnhofplatz bis zu einem Mass von maximal 5 m über die Bauli-
nie, wird zugestimmt. Die maximale BGF von 13 600 m2 darf
dabei nicht überschritten werden. Der Regierungsrat wird er-
mächtigt, die im Bebauungsplan mit «a» bezeichnete Allmend-
parzellenfläche mit einem selbständigen und dauernden Bau-
recht zu belasten.

l) Es ist im Bereich C kein Wohnanteil vorgeschrieben.
2.4 Bereich D

a) Im Teilbereich D1 beträgt die maximale Wandhöhe 15 m, die ma-
ximale Gebäudehöhe 20 m. Gegen die Teilbereiche B8 und C1
beträgt die Dachneigung 35° a.T., gegen die Zone 7 beträgt die
Dachneigung 45° a.T. Im Teilbereich D2 gilt die maximale Wand-
und Gebäudehöhe der Zone 7.

b) An oder auf der Grenze zum Bahnareal sind Gebäudewände mit
zur Belichtung anrechenbarer Fenster gestattet. Dies ist als
Dienstbarkeit, die ohne Zustimmung des zuständigen Departe-
ments nicht gelöscht werden darf, im Grundbuch einzutragen. Es
ist mit baulichen, technischen oder gestalterischen Mitteln si-
cherzustellen, dass gegen das Bahnareal die Planungswerte ge-
mäss Umweltschutzgesetz [USG] Art. 24, eingehalten werden.

c) Ein Durchgang von mindestens 5 m Breite für Fussgänger, Velos
und Notfahrzeuge, gemäss Bebauungsplan ist durch die Grundei-
gentümer jederzeit zu gewährleisten. Dies ist als Dienstbarkeit,
die ohne Zustimmung des zuständigen Departements nicht ge-
löscht werden darf, im Grundbuch einzutragen.

d) Für Lastenzüge ist eine Wendefläche gemäss den einschlägigen
Normen – im Bebauungsplan kreuzweise schraffiert – jederzeit
freizuhalten. Dies ist als Dienstbarkeit, die ohne Zustimmung
des zuständigen Departements nicht gelöscht werden darf, im
Grundbuch einzutragen.

Spezielle Bauvorschriften / Bebauungspläne 730.150
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2.5 Für die Bereiche A bis D gilt:
Flachdächer über erdgeschossigen Bauten müssen mit einer genü-
gend starken Substratschicht versehen werden, damit standorthei-
mische Stauden und Sträucher gepflanzt werden können; auch über
Einstellhallen müssen vereinzelt Bäume gepflanzt werden können.

3. Ausnahmen:
Das zuständige Departement kann ausnahmsweise Abweichungen
von diesem Bebauungsplan zulassen, sofern die Gesamtkonzeption
nicht beeinträchtigt wird.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum
und wird nach Eintritt der Rechtskraft wirksam.2)

2) Wirksam seit 2. 3. 2003.
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166

Riehen
Rudolf Wackernagel-Strasse

Gemeinderatsbeschluss vom 29. April 2003
Vom Baudepartement genehmigt am 27. Juni 2003

Der Gemeinderat der Gemeinde Riehen, gestützt auf § 101 und § 103
des Bau- und Planungsgesetzes vom 17. November 19991), beschliesst:

1. Die speziellen Bauvorschriften Nr. 59 vom 10. November 1955 und
Nr. 117 vom 9. Mai 1974 werden im Bereich der Parzelle RD 106 auf-
gehoben.

2. Der Bebauungsplan Nr. 800.01 vom 29. März 2003 betreffend die
Parzelle RD 106 an der Rudolf Wackernagel-Strasse in Riehen wird
verbindlich erklärt.

3. Für das im Bebauungsplan Nr. 800.01 gekennzeichnete Gebiet wer-
den folgende Bauvorschriften erlassen:
a) Es dürfen nur einzelne Einfamilienhäuser mindestens 1 m hinter

der Baulinie erstellt werden.
b) Die überbaute Fläche darf bei zweigeschossiger Bauweise höch-

stens 17%, bei eingeschossiger Bauweise höchstens 25% der Par-
zellenfläche betragen.

c) Das Dachgeschoss darf seitlich und bergseitig fassadenbündig
ausgebildet werden. Talseitig muss das Dachgeschoss um eine Flä-
che von mindestens 25% der Fläche des obersten Vollgeschosses
zurückgesetzt werden.

d) Das Sockelgeschoss darf talseitig maximal 1,8 m über das gewach-
sene Terrain hinausragen. Abgrabungen sind talseitig sowie für
Eingänge und Zugänge zulässig, soweit sie die Gesamtwirkung
nicht beeinträchtigen.

e) Bei einer Parzellierung der Parzelle RD 106 sind keine Grenzab-
stände zwischen den Gebäuden und den neuen Grenzen einzuhal-
ten.

f) Kleinbauten, wie Pergolen, gedeckte Sitzplätze, Werkzeug-
schöpfe sowie Schwimmbäder sind zulässig und zählen nicht zur
überbauten Fläche. Diese Bauten dürfen die Qualität der Ge-
samtüberbauung nicht beeinträchtigen. Der Perimeter der maxi-
malen Baufelder von 16 m×24 m muss für diese Bauten nicht ein-
gehalten werden.

g) Die Parkierung für alle Motorfahrzeuge ist in den Baufeldern A,
B und C vorzusehen. Es ist mindestens ein gedeckter Garagen-
platz pro Wohneinheit zu erstellen. Die Garagenplätze sind mit
brückenartigen Rampen zu erschliessen. Die Rampen dürfen ma-
ximal die Breite der Garagenplätze aufweisen. Die gedeckten Ga-
ragenplätze und Rampen werden nicht zur überbauten Fläche ge-
rechnet.

1) SG 730.150.
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h) Für den Schutz der Aussicht auf den Tüllingerhügel hat innerhalb
des Bebauungsplanperimeters der Abstand zwischen den Gebäu-
den entlang der Rudolf Wackernagel-Strasse mindestens 9 m zu
betragen. Eine vertikale Aufzugsanlage von maximal 3 m×3 m
Grundfläche ist von dieser Regelung ausgeschlossen.

i) Die maximale Ausdehnung der Dachgeschosse in den Baufeldern
A, B und C an der Rudolf Wackernagel-Strasse ist auf 12 m×16 m
beschränkt.

j) Einfriedungen entlang der Rudolf Wackernagel-Strasse dürfen
die Höhe von 1,2 m nicht überschreiten.

k) Alle Baukörper gleicher Nutzung sind aus dem gleichen Material
zu erstellen und mit einer einheitlichen Farboberfläche zu verse-
hen.

l) Die Dachform ist frei und hat bei allen Gebäudeteilen mit glei-
cher Nutzung identisch zu sein. Die maximalen Firsthöhen sind im
Bebauungsplan definiert.

m)Der Gemeinderat Riehen wird ermächtigt, Abweichungen von
den Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkon-
zeption der Bebauung und die Aussicht auf den Tüllingerhügel
nicht beeinträchtigt werden.

Dieser Beschluss wird publiziert.2)

2) Wirksam seit 8. 5. 2003.
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167

Basel
Liegenschaft Dufourstrasse 36 (Ecke Dufourstrasse/Brunngässlein)

RRB vom 31. August 2004

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt beschliesst, gestützt auf
die §§ 96, 97, 98, 101, und 106 des Bau- und Planungsgesetzes (BPG)
vom 17. November 19991):

i. bebauungsplan

1. Der Bebauungsplan Nr. 13 010 des Hochbau- und Planungsamtes
vom 18. November 2003 wird festgesetzt.

2. Zum Bebauungsplan werden folgende Vorschriften erlassen:
2.1 Auf der bezeichneten Liegenschaft darf ein Gebäude innerhalb der

dargestellten Baukuben und den eingetragenen Gebäudehöhen
realisiert werden.

2.2 Die maximal zulässige Bruttogeschossfläche beträgt 7200 m2.
2.3 Das zuständige Departement kann ausnahmsweise Abweichungen

vom Bebauungsplan zulassen, sofern das Gesamtkonzept nicht be-
einträchtigt wird.

ii. linienänderung

Der Nutzungsplan/Linien- und Erschliessungsplan des Tiefbauamtes
Nr. 5590 für die Bau- und Strassenlinienänderung Brunngässlein/Du-
fourstrasse wird genehmigt.

Dieser Beschluss ist mit Rechtsmittelbelehrung zu publizieren; er
wird sofort wirksam.2)

1) SG 730.100.
2) Wirksam seit 9. 9. 2004.
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168

Basel
Areal «Grosspeter» / Grosspeterstrasse / Münchensteinerstrasse /
St. Alban-Ring

GRB vom 21. Oktober 2004

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in
den Ratschlag Nr. 9314 des Regierungsrates vom 10. Februar 2004
sowie in den Bericht der Bau- und Raumplanungskommission Nr. 9373
vom 18. August 2004, gestützt auf die §§ 101 und 105 des Bau- und Pla-
nungsgesetzes (BPG) vom 17. November 19991), beschliesst:

I. Zonenänderung

Die im Zonenänderungsplan Nr. 12 829 des Hochbau- und Planungs-
amtes vom 18. Dezember 2002 mit seitherigen Revisionen vom 5. Sep-
tember 2003 und vom 9. August 2004 eingezeichneten Zonen werden
festgesetzt.

II. Bebauungsplan

1. Der Bebauungsplan Nr. 12 830 des Hochbau- und Planungsamtes
vom 18. Dezember 2002 mit seitherigen Revisionen vom 5. Sep-
tember 2003 und vom 9. August 2004 wird festgesetzt.

2. Zum Bebauungsplan werden folgende Vorschriften erlassen:
2.1 In den Baufeldern A–F dürfen innerhalb der dargestellten Bauku-

ben Bauten gemäss den im Bebauungsplan eingetragenen Ge-
schosszahlen und Gebäudehöhen realisiert werden.

2.2 Die Lichthöfe (Kote 279,0 m ü.M.) sind als Freiflächen zu gestal-
ten und zu begrünen.

2.3 Abweichungen sind nur zulässig, solange die im Bebauungsplan
dargestellten Formen in ihren Grundzügen gewahrt bleiben und
dadurch keine weitergehende Beeinträchtigung auf den Nachbar-
parzellen entsteht.

2.4 Im doppelt umrandeten Bereich des Baufeldes F (Hochhaus) be-
trägt die zulässige Bruttogeschossfläche 11 500 m2 (BGF gemäss
§ 8 BPG ab Kote 279,0 m ü.M.).

2.5 Im senkrecht schraffierten Bereich des Baufeldes F ist ab Stras-
senebene eine Durchfahrtshöhe von min. 4,5 Metern freizuhalten.

1) 730.100.
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2.6 Die Fläche G ist für Strassenbauten des Nationalstrassennetzes,
teilweise auch für ein fünftes Gleistrassee der SBB, freizuhalten.
Sie darf nicht überbaut werden und ist als eine der Öffentlichkeit
zugängliche Grünanlage zu gestalten:
– solange die Fläche nicht von der Nationalstrasse beansprucht

wird,
– bei und nach Realisierung des Nationalstrassenabschnitts der-

jenige Teil, der nicht von der Nationalstrasse beansprucht wird,
– bei einem definitiven Verzicht auf eine Nationalstrasse in die-

sem Bereich.
Anlässlich der Beanspruchung der Fläche G ist ein der Realisie-
rung der vorliegenden Grünanlage entsprechender Ersatzauf-
wand zur Errichtung und Verbesserung einer anderen öffentli-
chen Grünanlage zu leisten.

2.7 Die nach diesem Plane erstellten Bauten sind durch eine neue,
südlich der Baufelder liegende Strasse zu erschliessen. Diese ist
durchgehend zu realisieren, sobald auf einem der Baufelder C, D,
E oder F ein Neubau errichtet wird. Die bei der Erstellung der
Strasse zur Allmend fallenden privaten Landflächen werden an
den Kanton abgetreten. Dieser erstellt die Strasse und übernimmt
sie schliesslich und deren Unterhalt. Die Baukosten werden den
durch die Strasse erschlossenen privaten Grundstücken belastet,
können jedoch von der Mehrwertabgabe abgezogen werden.

2.8 Die Werkleitungserschliessung muss von der Grosspeterstrasse
her erfolgen.

2.9 Die öffentliche Fussgänger-, Velo- und Mofaverbindung St. Alban
Ring/Hexenweglein ist dauernd aufrecht zu erhalten. Bei Reali-
sierung der geplanten Nationalstrasse ist sie auf die Erschlies-
sungsstrasse zu verlegen. Der hierzu erforderliche Raumbedarf ist
sicherzustellen.

2.10 Alle neuen Parkplätze sind unterirdisch anzuordnen und über die
neue Strasse zu erschliessen.

2.11 Bestehende Bäume, die gefällt werden müssen, sind durch Neu-
pflanzungen zu ersetzen.

2.12 Im Geltungsbereich der Zone 5 wird der Wohnanteil «alle Ge-
schosse Arbeitsflächen» festgesetzt.

2.13 Das zuständige Departement kann ausnahmsweise Abweichun-
gen vom Bebauungsplan zulassen, sofern die Gesamtkonzeption
nicht beeinträchtigt wird.

III. Publikation und Referendum

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem fakultativen
Referendum und wird nach Eintritt der Rechtskraft wirksam.2)

2) Wirksam seit 5. 12. 2004.
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169

Basel
St. Jakob-Turm und Stadion-Garage / Birsstrasse / St. Jakobs-Strasse /
Stadion

GRB vom 8. Dezember 2004

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in
den Ratschlag Nr. 9384 vom 21. September 2004 des Regierungsrates
und den Bericht Nr. 9401 vom 3. November 2004 seiner Bau- und
Raumplanungskommission, gestützt auf § 101 des Bau- und Planungs-
gesetzes vom 17. November 19991) und auf Art. 5 Abs. 3 der eidgenössi-
schen Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom
19. Oktober 19882), beschliesst:

I.

Zonenänderung

Die im Zonenänderungsplan Nr. 13 015 des Hochbau- und Planungs-
amtes, Hauptabteilung Planung, vom 25. November 2003 (in der Fas-
sung vom 27. Januar 2004) eingezeichneten Zonen werden festgesetzt.

II.

Bebauungsplan

1. Der Bebauungsplan Nr. 12 964 des Hochbau- und Planungsamtes,
Hauptabteilung Planung, vom 17. Oktober 2003 (in der Fassung
vom 27. Januar 2004) wird verbindlich erklärt.

2. Zum Bebauungsplan werden folgende Bauvorschriften erlassen:
2.1 Bestandteil des Bebauungsplans bilden namentlich die dargestell-

ten Mantellinien der Baubereiche A, B und C sowie die Höhenko-
ten und die folgenden Bruttogeschossflächen (BGF) bzw. Nettola-
denflächen (NLF).

2.2 Im Baubereich A und B darf ein Gebäude mit höchstens 25 000 m2

BGF für Dienstleistungs- und Wohnnutzung mit maximal 20 Voll-
geschossen und einer maximalen Gebäudehöhe von 85 m (inkl.
sämtlicher Dachaufbauten) erstellt werden.

2.3 Im Baubereich B darf ein Gebäudeteil ab 8,50 m, vom bestehenden
Terrain gemessen, gemäss Ansicht Ost des Bebauungsplans Nr.
12 964 ausserhalb der Parzellengrenze erstellt werden.

2.4 Im Baubereich C darf ein Gebäude mit höchstens 6500 m2 BGF für
eine Garage (Verkauf, Werkstatt und Lager) und einer maximalen
Gebäudehöhe von 15 m erstellt werden.

2.5 Im Baubereich D darf eine begehbare Plattform als gedeckte
Fläche für mobile Live-Übertragungsanlagen und einer maximalen
Gebäudehöhe von 6,50 m erstellt werden.

1) SG 730.100.
2) SG 814.011.
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2.6 Innerhalb des Planungsperimeters dürfen höchstens 6500 m2 NLF
Verkaufs- und Ausstellungsflächen erstellt und über das Erdge-
schossniveau erschlossen werden.

2.7 Es ist eine Risikostudie zu erstellen, die das Risiko ausgehend vom
Transport gefährlicher Güter auf allen nebenstehenden Bahnstrek-
ken für die Nutzerinnen und Nutzer der geplanten gesamten Über-
bauung aufzeigt.

2.8 Das zuständige Departement kann ausnahmsweise Abweichungen
vom Bebauungsplan und von seinen Bauvorschriften zulassen,
sofern die Gesamtkonzeption der Bebauung nicht beeinträchtigt
wird.

III.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem fakultativen
Referendum und wird nach Eintritt der Rechtskraft wirksam.3)

3) Wirksam seit 23. 1. 2005.
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170

Basel
Areal S. Karger AG / Allschwilerstrasse / Friedrichstrasse

GRB vom 20. Januar 2005

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in
den Ratschlag des Regierungsrates Nr. 9356 vom 6. Juli 2004 sowie in
den Bericht der Bau- und Raumplanungskommission Nr. 9419 vom
1. Dezember 2004, gestützt auf die §§ 101, 105 und 111 des Bau- und
Planungsgesetzes vom 17. November 19991), beschliesst:

I.

Bebauungsplan

1. Der Bebauungsplan Nr. 13 025 des Hochbau- und Planungsamts vom
29. Januar 2004 wird verbindlich erklärt.

2. Zum Bebauungsplan werden folgende Vorschriften erlassen:
a) Innerhalb der im Grundriss dargestellten bebaubaren Fläche darf

eine fünfgeschossige Blockrandbebauung mit einem Dachge-
schoss erstellt werden.

b) Die maximal mögliche Bruttogeschossfläche richtet sich nach dem
im Grundriss dargestellten Baubereich sowie den in den Schnitten
A-A und B-B dargestellten Profilen.

c) Der Lichteinfallswinkel gegen die Parzelle 2/2279 beträgt 60° und
wird ab der Parzellengrenze beziehungsweise ab dem bestehenden
Servitut (Bauverbot zu Lasten der Parzelle 2/2279) gemessen, wie
in Schnitt A-A dargestellt.

d) Der Grenzabstand gegenüber der Parzelle 2/2279 hat 6 Meter zur
Parzellengrenze beziehungsweise zum bestehenden Servitut (Bau-
verbot zu Lasten der Parzelle 2/2279) zu betragen.

e) Der Hofbereich F3 sowie die Flächen F1 und F2 dürfen ober-
irdisch nicht überbaut werden. Die Vorschriften gemäss § 52,
Abs. 1–3 des Bau- und Planungsgesetzes gelten sinngemäss.

f) Innerhalb des Bebauungsplans darf auf einen Wohnanteil verzich-
tet werden.

3. Das zuständige Departement kann ausnahmsweise Abweichungen
vom Bebauungsplan zulassen, sofern dadurch die Gesamtkonzep-
tion der Bebauung nicht beeinträchtigt wird.

II.

1) SG 730.100.
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III.

Publikation und Referendum

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum
und wird nach Eintritt der Rechtskraft wirksam.2)

2) Wirksam seit 6. 3. 2005.
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Basel
Liegenschaft Picassoplatz 8 / Ecke Dufourstrasse/Brunngässlein

RRB vom 5. April 2005

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt, gestützt auf die §§ 101
und 106 des Bau- und Planungsgesetzes (BPG) vom 17. November
19991), beschliesst:

I.

Bebauungsplan

1. Der Bebauungsplan Nr. 13 097 des Hochbau- und Planungsamtes
vom 20. Dezember 2004 wird festgesetzt.

2. Zum Bebauungsplan werden folgende Vorschriften erlassen:
2.1 Auf der bezeichneten Liegenschaft darf ein Gebäude innerhalb der

dargestellten Baukuben und den eingetragenen Gebäudehöhen
und Geschosszahlen erstellt werden.

2.2 Die maximal zulässige Bruttogeschossfläche beträgt 5500 m2.
2.3 Das zuständige Departement kann ausnahmsweise Abweichungen

vom Bebauungsplan zulassen, sofern das Gesamtkonzept nicht be-
einträchtigt wird.

II.

Dieser Beschluss ist mit Rechtsmittelbelehrung zu publizieren2) und
den betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern zuzu-
stellen.

1) SG 730.100.
2) Wirksam seit 14. 4. 2005.
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172

Basel
Gebiet Erlenmatt (ehemaliges DB-Güterbahnhofareal),
Geviert Schwarzwaldallee / Erlenstrasse / Riehenring / Wiese

GRB vom 9. Juni 2004

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag der Bau- und
Raumplanungskommission, gestützt auf §§ 101 und 105 des Bau- und
Planungsgesetzes vom 17. November 19991) sowie auf § 11 Abs. 3 des
Umweltschutzgesetzes Basel-Stadt (USG BS) vom 13. März 19912), be-
schliesst:

I.

II. Festsetzung eines Bebauungsplans

1. Der Bebauungsplan Nr. 12944 in der Fassung des Hochbau- und Pla-
nungsamtes vom 11. August 2003 wird innerhalb des bezeichneten
Perimeters als verbindlich erklärt.

2. Zum Bebauungsplan werden folgende Vorschriften erlassen:

2.1. Bauliche Nutzung total

Innerhalb der Baufelder A–J dürfen Nutzungen mit einer BGF von
maximal 212 000 m², davon 30 000 m² BGF für Verkaufsnutzungen,
mindestens 115 000 m² BGF für Wohnen, 64 000 m² BGF für Dienst-
leistungs- und Gewerbenutzungen sowie 3000 m² BGF für Schulraum
angeordnet werden.

Zusätzlich sind auf Grundstücken, die entweder schon im Besitz des
Kantons sind oder von diesem resp. der Einwohnergemeinde Basel er-
worben werden sollen, Bauten für Dienstleistungsnutzungen mit einer
BGF von maximal 21 600 m² sowie diverse kleinere, bei der Gestaltung
der öffentlichen Räume zu berücksichtigende Baubereiche mit Ver-
kaufs- und Verpflegungsnutzung zulässig.

Pflichtbaulinie

Überall, wo Baufelder an Allmend anstossen, muss entlang der Bau-
linie eine geschlossene Randbebauung erstellt werden. Nur in den Bau-
bereichen B2, E5, F1, G1, H2, I2 sowie J2 sind Bauwiche mit einer
Breite von maximal 6 m zulässig.

1) SG 730.100.
2) SG 780.100.
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Freiflächenberechnung

Der an die Baufelder angrenzende Vorgartenbereich wird bei der
Berechnung des Freiflächenanteils angerechnet.

2.2. Baufelder A, H, I, J
Nutzungsart und -mass

In den Baufeldern A, H, I und J sind insgesamt maximal 81 500 m²
BGF zulässig. Davon müssen mindestens 39 000 m² BGF für Wohnen
verwendet werden. Innerhalb der Baufelder H, I und J muss ein Freiflä-
chenanteil von 50% eingehalten werden. Dieser darf in einzelnen Bau-
feldern unterschritten werden, sofern er innerhalb dieser Baufelder
insgesamt eingehalten wird.

2.2.1. Baufeld A
Gebäudevolumen

Im Baubereich A1 sind Bauten mit maximal 5 Vollgeschossen und
einer zwingend einzuhaltenden Gebäudehöhe von 16 m zu erstellen.
Im Baubereich A2 sind Bauten mit 6 Vollgeschossen und 22 m Ge-
bäudehöhe zulässig. Im Baubereich A3 sind Bauten mit 7 Vollgeschos-
sen und 25 m Gebäudehöhe, im Baubereich A4 Bauten mit 8 Vollge-
schossen und 28 m Gebäudehöhe zulässig. Im Bereich A5 darf bis zur
gleichen Gebäudehöhe wie in Baubereich A4 ein über die Allmend
auskragender Gebäudeteil angeordnet werden, wobei ein Lichtraum-
profil von mindestens 5 m über der Allmend einzuhalten ist.

Abweichungen

Von diesen Bestimmungen zur Volumenanordnung kann nur dann
abgewichen werden, wenn ohne Nutzungserhöhung mittels eines Va-
rianzverfahrens vorgängig die entsprechende Zustimmung des Regie-
rungsrates eingeholt wurde.

Nutzungsverteilung

Grossflächige Verkaufsnutzungen mit mehr als 1200 m2 BGF dürfen
nur im Baufeld A angeordnet werden.
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2.2.2. Baufeld H
Gebäudevolumen

Im Baubereich H1 sind Bauten mit maximal 5 Vollgeschossen und
einer zwingend einzuhaltenden Gebäudehöhe von 16 m zu erstellen.
Im Baubereich H2 sind Bauten mit 6 Vollgeschossen und 19 m Ge-
bäudehöhe, im Baubereich H3 Bauten mit 5 Vollgeschossen und 16 m
Gebäudehöhe zulässig. Im Bereich H4 sind Bauten bis zu 4 Vollge-
schossen und 13 m Gebäudehöhe unter Einhaltung der übrigen Vor-
schriften des BPG zulässig. Ebenso darf im Bereich H5 das Erdge-
schoss des Baubereichs H1 mit maximal 5 m Gebäudehöhe vergrössert
werden.

Nutzungsverteilung

Dienstleistungs- und Gewerbenutzungen sowie quartierbezogene
Verkaufsnutzungen bis 1200 m2 BGF dürfen nur in den Baubereichen
H1 und H5 angeordnet werden. Dabei dürfen keine störenden Immis-
sionen irgendwelcher Art in die angrenzenden, den Wohnnutzungen
dienenden Bereiche gelangen.

2.2.3. Baufeld I
Gebäudevolumen

Im Baubereich I1 sind Bauten mit 5 maximal Vollgeschossen und
einer zwingend einzuhaltenden Gebäudehöhe von 16 m zu erstellen.
Im Baubereich I2 sind Bauten mit 5 Vollgeschossen und 16 m Gebäude-
höhe, im Baubereich I3 Bauten mit 4 Vollgeschossen und 13 m Ge-
bäudehöhe zulässig. Im Bereich I4 sind Bauten bis zu 4 Vollgeschossen
und 13 m Gebäudehöhe unter Einhaltung der übrigen Vorschriften des
BPG zulässig. Ebenso darf im Bereich I5 das Erdgeschoss des Baube-
reichs I1 mit maximal 5 m Gebäudehöhe vergrössert werden.

Nutzungsverteilung

Dienstleistungs- und Gewerbenutzungen sowie quartierbezogene
Verkaufsnutzungen bis 1200 m2 BGF dürfen nur in den Baubereichen
I1 und I5 angeordnet werden. Dabei dürfen keine störenden Immissio-
nen irgendwelcher Art in die angrenzenden, den Wohnnutzungen die-
nenden Bereiche gelangen.

2.2.4. Baufeld J
Gebäudevolumen

Im Baubereich J1 sind Bauten mit maximal 5 Vollgeschossen und
einer zwingend einzuhaltenden Gebäudehöhe von 16 m zu erstellen.
Im Baubereich J2 sind Bauten mit 4 Vollgeschossen und 13 m Ge-
bäudehöhe zulässig. Im Bereich J3 sind Bauten bis zu 3 Vollgeschossen
und 10 m Gebäudehöhe unter Einhaltung der übrigen Vorschriften des
BPG zulässig. Ebenso darf im Bereich J4 das Erdgeschoss des Baube-
reichs J1 mit maximal 5 m Gebäudehöhe vergrössert werden.
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Nutzungsverteilung

Dienstleistungs- und Gewerbenutzungen sowie quartierbezogene
Verkaufsnutzungen bis 1200 m2 BGF dürfen nur in den Baubereichen
J1 und J4 angeordnet werden. Dabei dürfen keine störenden Immissio-
nen irgendwelcher Art in die angrenzenden, den Wohnnutzungen die-
nenden Bereiche gelangen.

2.3. Baufeld B
Nutzungsart und -mass

Im Baufeld B sind insgesamt maximal 36 000 m² BGF zulässig.
Davon müssen mindestens 30 000 m² BGF für Wohnen verwendet wer-
den.

Gebäudevolumen

Im Baubereich B1 sind Bauten mit 7 Vollgeschossen und 25 m Ge-
bäudehöhe, im Baubereich B2 Bauten mit 3 Vollgeschossen und 10 m
Gebäudehöhe, in den Baubereichen B3 und B5 Bauten mit 6 Vollge-
schossen und 21 m Gebäudehöhe zulässig. Im Bereich B4 sind Bauten
bis zu 5 Vollgeschossen und 16 m Gebäudehöhe unter Einhaltung der
übrigen Vorschriften des BPG zulässig.

Nutzungsverteilung

Quartierbezogene Verkaufsnutzungen bis 1200 m2 BGF dürfen nur
in den Erdgeschossen entlang der Pflichtbaulinie angeordnet werden.
Dabei dürfen keine störenden Immissionen irgendwelcher Art in die
angrenzenden, den Wohnnutzungen dienenden Bereiche gelangen.
Der Baubereich B5 ist für Schulraum und Wohnen bestimmt.

2.4. Baufeld C
Nutzungsart und -mass

Im Baufeld C sind insgesamt maximal 16 000 m² BGF zulässig.

Gebäudevolumen

Der Bereich C1 enthält Gebäude und Freiräume, die der Stadt- und
Dorfbildschutzzone entsprechen. Im Baubereich C2 sind Bauten mit
6 Vollgeschossen und einer maximalen Gebäudehöhe von 21 m zuläs-
sig, sofern vorgängig das bestehende Speditionsgebäude in der Hof-
mitte entfernt worden ist. Der Bereich C3 ist freizuhalten, kann jedoch
in Form und Grösse soweit verändert werden, als dies die Anordnung
von Anlagen für den öffentlichen Verkehr erfordert.
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2.5. Baufeld D
Nutzungsart und -mass

Im Baufeld D sind insgesamt maximal 22 400 m² BGF zulässig.
Davon müssen mindestens 5000 m² BGF für Wohnen verwendet wer-
den.

Gebäudevolumen

Im Baubereich D1 sind Bauten mit 5 Vollgeschossen und 20 m Ge-
bäudehöhe, im Baubereich D2 Bauten mit 8 Vollgeschossen und 28 m
Gebäudehöhe, im Baubereich D3 Bauten mit 3 Vollgeschossen und
11 m Gebäudehöhe zulässig.

2.6. Baufelder E, F, G
Nutzungsart und -mass

In den Baufeldern E, F und G sind insgesamt maximal 56 100 m²
BGF zulässig. Davon müssen mindestens 41 000 m² BGF für Wohnen
verwendet werden. Innerhalb der Baufelder E, F und G muss ein Frei-
flächenanteil von 50% eingehalten werden. Dieser darf in einzelnen
Baufeldern unterschritten werden, sofern er innerhalb dieser Baufel-
der insgesamt eingehalten wird.

2.6.1. Baufeld E
Gebäudevolumen

In den Baubereichen E1 und E5 sind Bauten mit 6 Vollgeschossen
und 21 m Gebäudehöhe, im Baubereich E2 Bauten mit 5 Vollgeschos-
sen und 16 m Gebäudehöhe zulässig. Im Bereich E3 sind Bauten bis zu
4 Vollgeschossen und 13 m Gebäudehöhe unter Einhaltung der übrigen
Vorschriften des BPG zulässig. Ebenso darf im Bereich E4 das Erd-
geschoss des Baubereichs E1 mit maximal 5 m Gebäudehöhe vergrös-
sert werden.

Nutzungsverteilung

Dienstleistungs- und Gewerbenutzungen sowie quartierbezogene
Verkaufsnutzungen bis 1200 m2 BGF dürfen nur in den Baubereichen
E1 und E4 angeordnet werden. Dabei dürfen keine störenden Immis-
sionen irgendwelcher Art in die angrenzenden, den Wohnnutzungen
dienenden Bereiche gelangen.

Öffentlicher Durchgang

Zwischen den Baufeldern E und F ist ein öffentlicher Durchgang
vom Stadtterminal zum Stadtpark anzuordnen und durch eine Dienst-
barkeit zu sichern, welche ohne Zustimmung der Baubewilligungsbe-
hörde weder geändert noch aufgehoben werden darf.
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2.6.2. Baufeld F
Gebäudevolumen

Im Baubereich F1 sind Bauten mit 5 Vollgeschossen und 16 m Ge-
bäudehöhe, im Baubereich F2 Bauten mit 4 Vollgeschossen und 13 m
Gebäudehöhe, im Baubereich F3 Bauten mit 4 Vollgeschossen und
15 m Gebäudehöhe erstellt werden. Im Bereich F4 sind Bauten bis zu
4 Vollgeschossen und 13 m Gebäudehöhe unter Einhaltung der übrigen
Vorschriften des BPG zulässig. Ebenso darf im Bereich F5 das Erdge-
schoss des Baubereichs F3 mit maximal 5 m Gebäudehöhe vergrössert
werden.

Nutzungsverteilung

Dienstleistungs- und Gewerbenutzungen sowie quartierbezogene
Verkaufsnutzungen bis 1200 m2 BGF dürfen nur in den Baubereichen
F3 und F5 angeordnet werden. Dabei dürfen keine störenden Immis-
sionen irgendwelcher Art in die angrenzenden, den Wohnnutzungen
dienenden Bereiche gelangen.

2.6.3. Baufeld G
Gebäudevolumen

Im Baubereich G1 sind Bauten mit 3 Vollgeschossen und 10 m Ge-
bäudehöhe, im Baubereich G2 Bauten mit 8 Vollgeschossen und 28 m
Gebäudehöhe zulässig. Im Bereich G3 darf das Erdgeschoss der an-
grenzenden Baubereiche mit maximal 5 m Gebäudehöhe vergrössert
werden.

Nutzungsverteilung

Dienstleistungs- und Gewerbenutzungen sowie quartierbezogene
Verkaufsnutzungen bis 1200 m2 BGF dürfen nur in den Baubereichen
G2 und G3 angeordnet werden. Dabei dürfen keine störenden Immis-
sionen irgendwelcher Art in die angrenzenden, den Wohnnutzungen
dienenden Bereiche gelangen.

2.7. Baubereiche in öffentlichen Grün- und Freiräumen und im Natio-
nalstrassenperimeter

In den Baubereichen K1 und N1 sind für die Öffentlichkeit zugängli-
che und den angrenzenden Frei- und Grünräumen dienende Nutzun-
gen zulässig. Im Bereich N3 darf eine unterirdische Autoeinstellhalle
erstellt werden. Im Baubereich N2 ist ein Gebäude mit 15 Vollgeschos-
sen und 56 m Gebäudehöhe sowie einer BGF von maximal 21 600 m²
zulässig. Die hierfür benötigte ökologische Ersatz- und Ausgleichflä-
che ist zusätzlich zu den Naturschutz- und -schongebieten im Innern
des Areals anzuordnen.
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2.8. Weitere Bestimmungen
Naturschutz

Bei der Projektierung der Oberflächengestaltung ist in den Berei-
chen K und L (Grünzonen) dem Naturschutz bis zu einer Fläche von
3,5 ha Vorrang einzuräumen und eine entsprechende Schutzverord-
nung zu erlassen. Dabei sind 1,9 ha als zusammenhängendes, engeres
Naturschutzgebiet und 1,6 ha als Naturschongebiet im Dienste der öko-
logischen Vernetzung und unter angemessener Berücksichtigung der
Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner der angrenzenden
Wohnnutzung zu gestalten. Während das Naturschongebiet öffentlich
begehbar sein soll, muss im Naturschutzgebiet durch gestalterische
Massnahmen dafür gesorgt werden, dass die Schutzziele eingehalten
werden können, was eine entsprechend starke Einschränkung der
freien Begehbarkeit mit konzentrierter Wegführung bedingt.

Dachgeschosse

Zusätzlich zu den Vollgeschossen dürfen keine Dachgeschosse er-
stellt werden.

Stadtentwässerung

Überall, wo es technisch und wirtschaftlich möglich ist, sind Installa-
tionen für eine Grauwassernutzung vorzusehen. Ist dies nicht möglich,
ist das anfallende Meteorwasser versickern zu lassen. Falls dies auf den
Baufeldern nicht möglich ist, können dazu auch öffentliche Teilflächen
genutzt werden.

Energie

Die Bauten haben den Zielwert Hz des Heizwärmebedarfs nach
Norm SIA 380/1 «Thermische Energie im Hochbau» zu erfüllen. Ein-
zelne Bauten dürfen diesen Wert überschreiten, wenn die Überschrei-
tung durch andere Bauten kompensiert wird, die vorher oder min-
destens gleichzeitig erstellt werden. Sofern die IWB das gesamte Areal
zu marktgängigen Bedingungen an das Fernwärmenetz anschliesst, ist
für eine andere Versorgung der Gebäude mit Wärme nachzuweisen,
dass die CO2-Emissionen 60% unter denjenigen liegen, die bei einer
Bereitstellung der Wärme mit einer modernen Ölfeuerung entstehen
würden.

Die Grenzwerte der Empfehlung SIA 380/4 «Elektrische Energie im
Hochbau» sind einzuhalten.

10% der Bausubstanz (Bruttogeschossfläche) sind als weiterge-
hende Pilot- und Demonstrationsprojekte im Sinne der 2000 Watt-Ge-
sellschaft auszuführen. Darin inbegriffen ist die vom Kanton Basel-
Stadt erstellte Bausubstanz (z.B. Schule) im Umfang von mindestens
3000 m2 BGF. Die energietechnisch-ökologischen Qualitäten der Pilot-
bauten werden zum Zeitpunkt der Planung bzw. Realisierung nach
dem dannzumal aktuellen Stand des Wissens, des technisch Machbaren
und des wirtschaftlich Zumutbaren im Rahmen eines Zielvereinba-
rungsprozesses festgelegt.
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Lärmschutz

Mit der Abnahme der Bauten in den Baubereichen F1, F2, F4 oder
I2, I3, I4 durch das Bauinspektorat, müssen die zur Einhaltung der Pla-
nungswerte der Empfindlichkeitsstufe III erforderlichen Lärmschutz-
wände an den Nordtangentenbrücken ihre Wirkung vollumfänglich
entfalten.

Bei der etappenweisen Entwicklung der Baufelder in lärmbelasteten
Gebieten ist dem Lärmschutz insofern zu genügen, als jeweils diejeni-
gen Elemente des Lärmschutzriegels des nächsten Baufeldes zum
Schutz der lärmempfindlichen Nutzungen gleichzeitig zu realisieren
sind, welche die Einhaltung der Planungswerte der ES III gewährleis-
ten.

Befristeter Grünflächentransfer zwecks Kompensation des baurechts-
belasteten Grünzonenbereichs

Die Baubereiche G1 und G3 dürfen erst dann baulich entwickelt
werden, wenn die Nutzung der Gebäude der Firma MAT Transport AG
an der Erlenstrasse aufgehoben ist und dieser Bereich einer grünzonen-
konformen Nutzung zugeführt werden kann. Die Baubereiche J2 und
J3 dürfen erst dann baulich entwickelt werden, wenn das Baurecht
BLG (BLG Basler Lagerhaus- und Speditionsgesellschaft AG, Parzelle
Nr. 3118 in Sektion 7 des Grundbuchs Basel) an der Schwarzwaldallee
aufgehoben ist und dieser Bereich einer grünzonenkonformen Nut-
zung zugeführt werden kann. Bis zur grünzonenkonformen Nutzung
der erwähnten Bereiche sind die Baubereiche G1 und G3 sowie die
Restflächen der Baubereiche J2 und J3 durch die Grundeigentümerin
integral als Grünflächen anzulegen und mit einem Grünflächenservitut
zu belegen, welches den öffentlichen Zugang sichert und ohne Zustim-
mung der Baubewilligungsbehörde weder geändert noch aufgehoben
werden kann. Diese Grünflächen sind als Schotterrasen oder in qualita-
tiv vergleichbarer Art auszuführen; sie sind spätestens dann zu erstel-
len, wenn der Kanton die Gestaltung der angrenzenden Grünzonen
realisiert. Der Unterhalt dieser Grünflächen wird durch den Kanton
übernommen. Spätestens nach Ablauf der durch die heutigen Bau-
rechte und Mietverträge belegten Grünzonenbereiche ist die grünzo-
nenkonforme Nutzung in diesen Bereichen herzustellen.

2.9. Geringfügige Abweichungen, Ausnahmen

Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen vom
Bebauungsplan und den zugehörigen Vorschriften zuzulassen, sofern
dadurch das Gesamtkonzept der Bebauung nicht beeinträchtigt wird.

730.150 Hochbauten



1. 5. 2007 76
177

III.

IV.

V. Publikation und Referendum3)

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum
und wird nach Eintritt der Rechtskraft wirksam.4)

3) Angenommen in der Volksabstimmung vom 27. Februar 2005.
4) Wirksam seit 28. 2. 2005.
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Basel
Areal Markthalle Steinentorberg, Viaduktstrasse,
Innere Margarethenstrasse

GRB vom 11. Mai 2005

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrats und gestützt auf die §§ 101 und 105 des Bau- und Planungsge-
setzes (BPG) vom 17. November 19991), beschliesst:

1. Der Bebauungsplan Nr. 13 028 des Hochbau- und Planungsamtes
vom 9. Februar 2004 wird verbindlich erklärt.

2. Zum Bebauungsplan werden folgende Vorschriften erlassen:
2.1 Zusätzlich zu den im Planungsperimeter bestehenden Bauten darf

im grau angelegten Bereich ein Baukörper mit einer maximalen zu-
sätzlichen oberirdischen Bruttogeschossfläche von 6200 m2 (ab Ni-
veau Steinentorberg) und bis zu einer Gebäudehöhe von maximal
326 m ü. M. erstellt werden, wobei gegenüber den Liegenschaften
an der Inneren Margarethenstrasse der Lichteinfallswinkel von 45°
einzuhalten ist.

2.2 Spätestens nach Fertigstellung des Neubaus gemäss Ziffer 2.1 resp.
unmittelbar nach dessen Abnahme ist der im Jahre 1973 erstellte
dreigeschossige Zwischenbau über dem Haupteingang der Markt-
halle an der Viaduktstrasse zu entfernen. Die Eingangspartie ist da-
nach unter Berücksichtigung der neuen Zweckbestimmung der
Halle und der daraus entstehenden Anforderungen innerhalb
eines Jahres auf der Basis der ursprünglichen Pläne wiederherzu-
stellen.

2.3 Die übrigen Bauten im Planungsperimeter sind in ihrer histori-
schen und künstlerischen Substanz zu erhalten. Zu diesem Zweck
veranlasst der Regierungsrat deren Unterschutzstellung entspre-
chend der Gesetzgebung über den Denkmalschutz unter Berück-
sichtigung des vorliegenden Bebauungsplans.

2.4 Im Innern des Gebäudes ist vom Haupteingang an der Viadukt-
strasse zum Steinentorberg eine während den Öffnungszeiten öf-
fentlich zugängliche Fussgängerverbindung anzulegen. Die kon-
krete Ausgestaltung und der Betrieb dieser Verbindung ist durch
eine Vereinbarung zwischen der Grundeigentümerin oder dem
Grundeigentümer respektive der Investoren und dem Baudeparte-
ment respektive dem Finanzdepartement zu definieren.

2.5 Innerhalb des Planungsperimeters ist kein Wohnflächenanteil vor-
geschrieben.

2.6 Das zuständige Departement kann ausnahmsweise Abweichungen
vom Bebauungsplan mit seinen Vorschriften zulassen, sofern die
Gesamtkonzeption nicht beeinträchtigt wird.

1) SG 730.100.
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Dieser Beschluss ist mit Rechtsmittelbelehrung zu publizieren; er
unterliegt dem fakultativen Referendum.2)

2) Wirksam seit 26. 6. 2005.
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Basel
Flughafen-, Neudorfstrasse und Im Wasenboden (Areal
Flughafenstrasse)

GRB vom 9. November 2005

Der Grosse Rat des Kantons Basel Stadt, nach Einsichtnahme in den
Ratschlag des Regierungsrates Nr. 05.0203.01 vom 22. Februar 2005,
gestützt auf die §§ 101 und 105 des Bau- und Planungsgesetzes vom
17. November 19991) und § 11 Abs. 5 des Umweltschutzgesetzes Basel-
Stadt vom 13. März 19912) und nach dem mündlichen Antrag der Bau-
und Raumplanungskommission vom 9. November 2005, beschliesst:

I. Zonenänderung

Der Zonenänderungsplan Nr. 13 042 des Hochbau- und Planungs-
amts vom 25. März 2004 wird verbindlich erklärt.

II.

III. Festsetzung eines Bebauungsplans

1. Der Bebauungsplan Nr. 13 043 des Hochbau- und Planungsamts vom
25. März 2004 wird verbindlich erklärt.

2. Zum Bebauungsplan werden folgende Vorschriften erlassen:
a) Im gesamten Bereich des Bebauungsplans gelten die Höhenbe-

schränkungen der Zone 4.
b) Hochbauten müssen gegen die Grundstücksgrenze entlang der

Flughafen- und Neudorfstrasse einen Abstand von mindestens
2,5 Metern einhalten. Davon ausgenommen sind Dachvorsprünge
mit einer Lichtraumhöhe von mindestens 4,5 Metern. Diese dür-
fen bis maximal einen Meter an die Grundstücksgrenze heran ge-
baut werden.

c) Im Bereich der Nationalstrasse N2 Nordtangente (C) dürfen Bau-
ten und Anlagen bis zur Höhenkote von 258,5 m ü.M. erstellt wer-
den. Die Art. 22 bis 24 des Nationalstrassengesetzes (NSG) und
die ergänzenden Bestimmungen in der Nationalstrassenverord-
nung bleiben vorbehalten, insbesondere die Bewilligung zu Bau-
gesuchen.

d) Im Bereich der Leitungstunnel (D) dürfen keine Bauten erstellt
werden. Anlagen dürfen den Betrieb und Unterhalt des Leitungs-
tunnels nicht beeinträchtigen. Unterirdische Bauten und Anlagen
müssen zum Leitungstunnel (D) einen Abstand von mindestens
einem Meter einhalten.

1) SG 730.100.
2) SG 780.100.
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e) Zwischen den im Bebauungsplan bezeichneten Punkten A und B
muss ein mindestens zwei Meter breiter Fussweg vorhanden sein.
Bei Punkt A muss der Weg an den bestehenden Fussweg zur
Hagenaustrasse anknüpfen, bei Punkt B an das vorhandene Trot-
toir entlang der Flughafenstrasse.

3. Das zuständige Departement kann ausnahmsweise Abweichungen
vom Bebauungsplan zulassen, sofern dadurch die Gesamtkonzep-
tion der Bebauung nicht beeinträchtigt wird.

IV.

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum
und wird nach Eintritt der Rechtskraft wirksam.3)

3) Wirksam seit 25. 12. 2005.
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Basel
Industrieareal «Stückfärberei» / Hochbergerstrasse, Badenstrasse,
Neuhausstrasse

GRB vom 15. März 2006

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in
den Ratschlag des Regierungsrates Nr. 04.2039.01 (9423) vom 21. De-
zember 2004 sowie in den Bericht der Bau- und Raumplanungskom-
mission Nr. 04.2039.02 vom 13. Februar 2006 und gestützt auf die §§ 95,
101 und 105 des Bau- und Planungsgesetzes (BPG) vom 17. November
19991) sowie auf § 11 Abs. 5 des Umweltschutzgesetzes Basel-Stadt
(USG BS) vom 13. März 19912), beschliesst:

I.

II. Bebauungsplan

1. Der Bebauungsplan Nr. 12 881 des Hochbau- und Planungsamtes
vom 14. Mai 2003 (Revisionsdatum 16. September 2004) wird fest-
gesetzt.

2. Zum Bebauungsplan werden folgende Vorschriften erlassen:
2.1 Die zulässige Nutzung umfasst Gewerbebauten, Einkaufszentrum,

Restaurationsbetriebe, Freizeiteinrichtungen, Büros und Hotels.
2.2 Hotelnutzungen sind nur in demjenigen Arealteil zulässig, welcher

der Zone 5 zugewiesen ist.
2.3 Insgesamt dürfen auf dem Areal höchstens 80 000 m2 Bruttoge-

schossflächen erstellt werden. Davon sind maximal 32 000 m2 als
reine Verkaufsflächen nutzbar.

2.4 Die zulässige Wand- und Gebäudehöhe beträgt 15 m, im schraffier-
ten Bereich 34 m. Für einzelne Baukörper mit technischen Anla-
gen, deren Grundfläche insgesamt nicht grösser ist als 2,5% der ge-
samten Grundstücksfläche, beträgt die Höchsthöhe 40 m.

2.5 Von der gesamten Grundstücksfläche dürfen 30% nicht überbaut
werden. Die Freifläche ist überwiegend auf der Süd- und Westseite
anzuordnen. An der Hochbergerstrasse ist sie als öffentlich zugäng-
licher Platz zu gestalten.
Im Sinne des Ersatzes und des ökologischen Ausgleichs gemäss § 9
Natur- und Landschaftsschutzgesetz sind die zur Verfügung stehen-
den Aussenflächen gemäss einem ökologischen Konzept standort-
heimisch zu begrünen.

1) SG 730.100.
2) SG 780.100.
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2.6 Die Anzahl der maximal zulässigen Abstellplätze für Personenwa-
gen beträgt 825 Parkplätze. Alle Parkplätze sind unterirdisch anzu-
ordnen.
Gestützt auf die Umweltverträglichkeitsprüfung beträgt die
Höchstzahl der erlaubten Einfahrten ins Parking max. 120 000 pro
Monat und insgesamt 1 302 000 pro Jahr. Vor Inbetriebnahme der
Anlage hat der Betreiber ein Massnahmenkonzept zur Fahrtenbe-
einflussung vorzulegen. Die Einhaltung des bewilligten Fahrten-
kontingents ist durch den Betreiber kontinuierlich zu überprüfen
(Zählung der ins Parkhaus einfahrenden Personenwagen). Er be-
richtet der zuständigen Behörde periodisch. Im Falle eines erhöh-
ten Fahrtenaufkommens muss der Betreiber Massnahmen zur
Fahrtenreduktion ergreifen. Bei Überschreitung des Fahrtenkon-
tingents verfügt die Bewilligungsbehörde Sanktionen, beispiels-
weise in Form von Betriebsanordnungen und Bussen. Die Sanktio-
nen werden im Rahmen der Baubewilligung konkretisiert.

2.7 Der Anlieferungs- und Kundenverkehr ist über die Badenstrasse
abzuwickeln. Die Ein- und Ausfahrt zur Kunden-Einstellhalle
muss im südlichen, im Bebauungsplan bezeichneten Bereich der
Badenstrasse liegen. An der Hochbergerstrasse und auf der West-
seite des Areals sind nur Zu- und Ausfahrten für Notfälle zulässig.
Entlang der Westseite des Areals ist dem Baudepartement ein
Wegrecht für eine öffentliche Fussgängerverbindung einzuräumen,
sobald dies durchgehend bis zur Neuhausstrasse möglich ist.

2.8 Entsprechend dem Verursacherprinzip und gestützt auf die im
Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung eingeforderten flan-
kierenden Massnahmen finanziert die Bauträgerschaft eine neue
Velo-/Fussgängerverbindung inkl. Brücke über die Wiese sowie
bauliche Anpassungen auf Allmend, die zu einer Verbesserung im
Bereich Verkehr/Erschliessung führen sollen, namentlich
– eine neue Bushaltestelle der Linie 36 vor dem Einkaufszentrum,

und
– die Umgestaltung des Knotens Hochbergerstrasse/Badenstrasse.

2.9 Das zuständige Departement kann ausnahmsweise Abweichungen
vom Bebauungsplan zulassen, sofern das Gesamtkonzept nicht be-
einträchtigt wird.

III.

IV.

V.

Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er unterliegt dem Referendum.3)

3) Angenommen in der Volksabstimmung vom 24. 9. 2006; wirksam seit 25. 9.
2006.
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176

Basel
Lerchenstrasse / Unterer Batterieweg (Areal Lerchenstrasse)

RRB vom 30. Mai 2006

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt, gestützt auf die §§ 97,
98, 101 und 106 des Bau- und Planungsgesetzes (BPG) vom 17. Novem-
ber 19991), beschliesst:

i. bebauungsplan

1. Der Bebauungsplan Nr. 13'147 des Hochbau- und Planungsamts vom
16. August 2005 wird verbindlich erklärt.

2. Zum Bebauungsplan werden folgende Vorschriften erlassen:
a) Innerhalb der im Situationsplan und den Schnitten A-A und B-B

dargestellten Baubereiche A und B dürfen zwei Vollgeschosse mit
einer maximal zulässigen Bruttogeschossfläche von 994,5 m2 und
zwei diesbezüglich nicht anrechenbare Untergeschosse erstellt
werden.

b) Der Lichteinfallswinkel gegen zulässige Nutzungen auf den be-
troffenen Parzellen 4/2175, 4/2179, 4/2264, 4/2265, 4/2279 sowie
4/2280 beträgt, wie in den Schnitten A-A und B-B dargestellt, 60°.

c) Im Vorgartenbereich dürfen Velounterstände erstellt werden,
wobei deren Gestaltung erhöhten Ansprüchen zu genügen hat.

d) Im zweiten Untergeschoss des Baubereichs A kann eine Autoein-
stellhalle erstellt werden. Die Autoeinstellhalle kann bis an die
Strassenlinie und an die Parzellengrenze zur Parzelle 4/2291 über
den Baubereich A hinaus gebaut werden. Wenn bis an die seitliche
Grundstücksgrenze gebaut wird, so dürfen sichtbare Teile der
Einstellhalle nicht mehr als 3 m über den natürlichen Erdboden
hinausragen. An der im Plan mit einem Pfeil bezeichneten Stelle
ist die Autoeinstellhalle zu erschliessen. Der Verkehr in der Ler-
chenstrasse darf durch den Betrieb der Einstellhalle nicht behin-
dert werden.

e) Die Gestaltung des Aussenraums hat erhöhten Ansprüchen zu ge-
nügen. Die Bodenbeschaffenheit und die Pflanzenwahl müssen
nach naturschützerischen Kriterien erfolgen.

3. Das zuständige Departement kann ausnahmsweise Abweichungen
vom Bebauungsplan zulassen, sofern dadurch die Gesamtkonzep-
tion der Bebauung nicht beeinträchtigt wird.

ii.

1) SG 730.100.
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iii. publikation

Dieser Beschluss ist mit Rechtsmittelbelehrung zu publizieren.2)

2) Wirksam seit 4. 6. 2006.
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177

Basel
Aeschenvorstadt, Henric Petri-Strasse, Elisabethenstrasse,
Sternengasse

GRB vom 25. Oktober 2006

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in
den Ratschlag des Regierungsrates Nr. 06.0564.01 vom 25. April 2006
sowie in den Bericht der Bau- und Raumplanungskommission Nr.
06.0564.02 vom 19. September 2006, gestützt auf § 105 des Bau- und
Planungsgesetzes vom 17. November 19991), beschliesst:

I. Zonenänderung

Der Zonenänderungsplan Nr. 13'164 des Hochbau- und Planungs-
amts vom 13. Juli 2006 wird als verbindlich erklärt.

II. Festsetzung eines Bebauungsplans

1. Der Bebauungsplan Nr. 13'165 des Hochbau- und Planungsamts
vom 13. Juli 2006 wird als verbindlich erklärt.

2. Zum Bebauungsplan werden folgende Vorschriften erlassen:
2.1 Der Bebauungsplan umfasst zwei bebaubare Bereiche: einen äusse-

ren und einen inneren Baubereich. Im inneren Baubereich wird die
Ausnutzungsziffer auf 3.0 beschränkt.

2.2 Nutzungsverlagerungen vom äusseren in den inneren Baubereich
sind nicht gestattet.

3. Das zuständige Departement kann ausnahmsweise Abweichungen
von diesem Bebauungsplan zulassen, sofern die Gesamtkonzeption
nicht beeinträchtigt wird.

III.

IV.

V. Publikation

Dieser Beschluss ist mit Rechtsmittelbelehrung zu publizieren; er
unterliegt dem Referendum und wird nach Eintritt der Rechtskraft
wirksam.2)

1) SG 730.100.
2) Wirksam seit 10. 12. 2006.
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178

Basel
Zwingerstrasse 25

GRB vom 17. Januar 2007

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, gestützt auf die §§ 97, 101
und 106 des Bau- und Planungsgesetzes (BPG) vom 17. November
19991), nach Einsichtnahme in den Ratschlag des Regierungsrates Nr.
06.1493.01 vom 19. September 2006 und nach dem mündlichen Antrag
der Bau- und Raumplanungskommission vom 17. Januar 2007, be-
schliesst:

I. Bebauungsplan

1. Der Bebauungsplan Nr. 13'189 des Hochbau- und Planungsamts
vom 3. Mai 2006 wird verbindlich erklärt.

2. Zum Bebauungsplan werden folgende Vorschriften erlassen:
2.1 Bestandteil des Überbauungsplans bilden namentlich die darge-

stellten Mantellinien der Baubereiche A, B, und C und D sowie
die Höhenkoten und die folgenden Bruttogeschossflächen
(BGF).

2.2 In den Baubereichen A, B, C und D sind zwei Gebäude mit höch-
stens 8'500 m2 BGF für Wohnnutzungen zulässig, wovon maxi-
mal 2'200 m2 BGF für Dienstleistungsnutzungen.

2.3 Die Baubereiche A und B bezeichnen die bestehenden Ge-
bäudehüllen. Der Baubereich C dient der Erschliessung und als
privater Aussenraum (Balkone). Der Baubereich D hat eine ma-
ximale Gebäudehöhe von 286,85 m ü.M. und muss extensiv be-
grünt werden.

2.4 Die Dachaufbauten entlang der Zwingerstrasse dürfen, sofern
sie den übrigen baurechtlichen Vorgaben entsprechen, den erfor-
derlichen Lichteinfallswinkel überschreiten.

2.5 Die Dicke der durchwurzelbaren Erdschicht muss im Bereich
der Baumpflanzungen mindestens 1,0 m betragen.

3. Das zuständige Departement kann ausnahmsweise Abweichungen
vom Bebauungsplan und von seinen Bauvorschriften zulassen, so-
fern die Gesamtkonzeption der Bebauung nicht beeinträchtigt wird.

II.Publikation

Dieser Beschluss ist mit Rechtsmittelbelehrung zu publizieren. Er
unterliegt dem Referendum und wird nach Eintritt der Rechtskraft
wirksam.2)

1) SG 730.100.
2) Wirksam seit 4. 3. 2007.

730.150 Hochbauten




